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I. Gesetzgebung 

 Steueränderungen 2021 (EStG, AO UStG, sonstige)1 

Steueränderungen 2021 im EStG 

§ Stichwort Neuregelung inhaltlich Gesetz/ 

Rechts-

quelle 

Inkraft- 

treten 

§ 3 Nr. 2 

Buchst. 

e EStG  

Ausländi-

sches  

Elterngeld 

Zahlungen aus EU/EWR/Schweiz werden 

unter Progressionsvorbehalt freigestellt, 

soweit sie dem deutschen Elterngeld ver-

gleichbar sind 

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 3 

Nr.11a 

EStG  

Corona-Bo-

nus 

Auszahlungsfrist wird bis zum 30.06.2021 

verlängert 

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 3  

Nr. 19 

EStG  

Outplace-

ment-Bera-

tung 

Klarstellende Erweiterung der Steuerbe-

freiung für Weiterbildung in Bezug auf Be-

ratung ausscheidender Arbeitnehmer 

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 3  

Nr. 26 

EStG  

Übungs-

leiterfreibe-

trag 

Erhöhung von 2.400 Euro auf 3.000 Euro  JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 3  

Nr. 26a 

EStG  

Ehrenamts-

freibetrag 

Erhöhung von 720 Euro auf 840 Euro JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 3  

Nr. 28a 

EStG  

Zuschuss 

Kurzarbei-

tergeld 

Verlängerung der Steuerbefreiung für Zu-

schüsse zum Kurzarbeitergeld bis 

31.12.2021 

JStG 

2020 

VZ 2021 

(ab 

01.03.2021) 

  

                                                

1  Nach SSP 01/2021, 1ff. 

https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
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§ 4  

Abs. 5  

S. 1  

Nr. 6b 

Home-

Office-Pau-

schale 

Einführung einer Home-Office-Pauschale 

von 5 Euro täglich, maximal 600 Euro im 

Jahr 

JStG 

2020 

VZ 2020 

und 2021 

§ 7g 

EStG  

Investitions-

abzugsbe-

trag (IAB) 

Erhöhung des IAB von 40 auf 50 Prozent; 

einheitliche Gewinngrenze von 200.000 

Euro 

JStG 

2020 

01.01.2020 

§ 7g 

Abs. 6 

Nr. 2 

EStG 

Sonderab-

schreibun-

gen 

Auch der Anwendungsbereich der Sonder-

abschreibungen wurde um vermietete Wirt-

schaftsgüter erweitert.  

JStG 

2020 

Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 7g 

Abs. 7 

EStG  

IAB bei Per-

sonenge-

sellschaften 

und Ge-

meinschaf-

ten 

Hinzugerechnet werden dürfen Investiti-

onsabzugsbeträge nur in dem Vermögens-

bereich, in dem der Abzug erfolgt ist.  

JStG 

2020 

Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 7h 

Abs. 2 

S. 1 

EStG 

Erhöhte Ab-

setzung bei 

Gebäude in 

Sanierungs-

gebiet 

Der Steuerzahler kann die erhöhten Ab-

schreibungen nur noch durch eine Be-

scheinigung nachweisen, die nicht offen-

sichtlich rechtswidrig ist.  

JStG 

2020 

Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 7i 

Abs. 2 

S. 1 

EStG  

Erhöhte Ab-

setzungen 

bei Bau-

denkmalen  

Der Steuerzahler kann die erhöhten Ab-

schreibungen nur noch durch eine Be-

scheinigung nachweisen, die nicht offen-

sichtlich rechtswidrig ist.  

JStG 

2020 

Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 8  

Abs. 2 

EStG 

Sachbe-

züge 

Erhöhung der Sachbezugsfreigrenze von 

44 Euro auf 50 Euro 

JStG 

2020 

01.01.2022 

§ 8  

Abs. 4 

EStG 

Sachbe-

züge 

Definition der Zusätzlichkeit von Sachbe-

zügen  

JStG 

2020 

01.01.2020 

https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_7g
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_7g
http://dejure.org/gesetze/EStG/7g.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/7g.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/7h.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/7i.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/8.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/8.html
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§ 9 Abs. 

1 S. 3 

Nr. 4 S. 

8a EStG 

Entfer-

nungspau-

schale mit 

Mobilitäts-

prämie 

Anhebung der Entfernungspauschale für 

Fernpendler; Einführung einer Mobilitäts-

prämie für Geringverdiener  

Klima-

schutz-

pakt 

Steuern 

01.01.2021 

§ 10 

Abs. 1a 

Nr. 2 

EStG  

Sonderaus-

gabenab-

zug 

Für den Sonderausgabenabzug nach § 10 

Abs. 1a EStG ist nun zusätzlich die Angabe 

der erteilten Identifikationsnummer des 

Empfängers in der Steuererklärung des 

Leistenden erforderlich.  

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 10 

Abs. 2 

EStG 

Sozialversi-

cherung 

Schweiz 

Abzugsfähigkeit von Sozialversicherungs-

beiträgen bei Tätigkeit in der Schweiz 

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 20 

Abs. 4a 

S. 5 

EStG  

Unbare Ka-

pitalmaß-

nahmen  

Kapitalmaßnahmen inländischer Maßnah-

men wurden aus dem Anwendungsbereich 

herausgenommen.  

Wichtig: Die Neufassung der Norm ist für 

die Zuteilung von Anteilen anzuwenden, 

wenn diese nach dem 31.12.2020 erfolgt 

und die die Zuteilung begründeten Anteile 

nach dem 31.12.2008 angeschafft worden 

sind.  

JStG 

2020 

Tag nach 

der Verkün-

dung 

§ 20 

Abs. 6 

EStG 

Kapitalver-

luste 

Erhöhung der Verlustverrechnungsbe-

schränkung von 10.000 Euro auf 20.000 

Euro 

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 21 

Abs. 2 

EStG 

Mindest-

miete 

Absenkung der Mindestmiete von 66 Pro-

zent auf 50 Prozent 

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 22 

Nr. 1 

S. 3 

Buchst. 

a EStG  

Rentenzah-

lungen nach 

dem Tod  

Stirbt der Rentenempfänger, ist ihm die 

Rente für den Sterbemonat noch zuzurech-

nen (Doppelbuchst. aa S. 9).  

JStG 

2020  

01.01.2021 

http://dejure.org/gesetze/EStG/9.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/10.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/10.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/10.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/20.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/20.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/21.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_22
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_22
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_22
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_22
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_22
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§ 22 

Nr. 5 

S. 15 

EStG  

Fondsge-

bundene Al-

tersvorsor-

geverträge  

Die Teilfreistellung nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 

S. 9 EStG ist nun bei zertifizierten Alters-

vorsorgeverträgen generell ausgeschlos-

sen.  

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 22a 

Abs. 1 

EStG  

Rentenbe-

zugsmittei-

lung 

Ab dem 01.01.2022 wird die Rentenbe-

zugsmitteilung um die durch Steuerabzug 

gemäß § 50a Abs. 7 einbehaltenen Be-

träge erweitert.  

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 24b 

EStG  

Alleinerzie-

henden-

Entlas-

tungs-be-

trag 

Entfristung der Erhöhung 2020/2021 JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 32 

Abs. 6 

EStG 

Kinderfrei-

betrag 

Erhöhung um 576 Euro Zweites 

Familien-

entlas-

tungsge-

setz 

01.01.2021 

§ 32a 

EStG  

Grundfrei-

betrag; kalte 

Progression 

Anhebung des Grundfreibetrags um 336 

Euro auf 9.744 Euro, im kommenden Jahr 

dann auf 9.984 Euro. Zudem wird der Steu-

ertarif insgesamt um etwa 1,5 Prozent ver-

schoben, 2022 dann nochmals um den 

gleichen Wert. 

2. Fa-

mEnt-

lastG 

01.01.2021 

§ 32d 

Abs. 2 

Nr. 1 

Buchst. 

b EStG  

Gesonder-

ter Steu-

ertarif für 

Einkünfte 

aus Kapital-

vermögen 

Es werden nur Einkünfte des Gesellschaf-

ters aus einer Forderung gegenüber der 

Gesellschaft nach § 32a EStG tariflich be-

steuert, wenn sie für die Gesellschaft Be-

triebsausgaben darstellen (mehr dazu ab 

Seite 23).  

JStG 

2020 

Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 32d 

Abs. 5 

S. 1 

EStG  

Anrechnung 

ausländi-

scher Steu-

ern  

Die ausländische Steuer ist nur auf den Ka-

pitalertrag anzurechnen, der steuerpflichtig 

ist. Daraus ergibt sich, dass § 20 InvStG 

vorrangig anzuwenden ist.  

JStG 

2020 

01.01.2021 

https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_22
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_22
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_22
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_22
http://dejure.org/gesetze/EStG/20.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/22a.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_24b
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_24b
http://dejure.org/gesetze/EStG/32.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_32a
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_32a
http://dejure.org/gesetze/EStG/32d.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_32a
http://dejure.org/gesetze/EStG/32d.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=126883_20
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§ 33 

Abs. 2a 

EStG  

Behinde-

rungsbe-

dingter 

Fahrtkos-

ten-Pausch-

betrag 

❖ Geh- und stehbehinderte Menschen 

mit einem Grad der Behinderung (GdB) 

von mind. 80 bzw. mit dem Merkzei-

chen „G“ und einem GdB von mind. 70 

erhalten einen Pauschbetrag i. H. v. 

900 Euro.  

❖ Behinderte Menschen mit dem Merk-

zeichen „aG“ oder dem Merkzeichen 

„H“ oder Blinde erhalten einen Pausch-

betrag von 4.500 Euro.  

Behinder-

ten-

Pausch-

betrags-

gesetz 

15.12.2020 

(= Tag nach 

Verkün-

dung) 

§ 33a 

Abs. 1 

EStG 

Außerge-

wöhnliche 

Belastun-

gen 

Der Höchstbetrag für den Abzug von Un-

terhaltsleistungen wird auf 9.696 Euro an-

gehoben (bisher: 9.408 Euro). 

2. Fam 

EntlastG 

01.01.2021 

§ 33b 

Abs. 2, 3 

EStG 

Behinder-

ten-Pausch-

betrag 

Starke Erhöhung der Behindertenpausch-

beträge; Wegfall der zusätzlichen Ein-

schränkungen bei Behinderung unter 50 

Prozent (mehr dazu ab Seite 16) 

Behinder-

ten-

Pausch-

betrags-

gesetz 

15.12.2020 

§ 33b 

Abs. 6 

EStG 

Pflege-

Pauschbe-

trag 

Differenzierung des Betrags in Abhängig-

keit vom Pflegegrad 

Behinder-

ten-

Pausch-

betrags-

gesetz 

15.12.2020 

§ 36 

Abs. 2 

Nr. 2 

S. 5 

EStG  

Wegzug  Für die Anrechnung des Steuerabzugs im 

Kalenderjahr des Wechsels der Steuer-

pflicht von der unbeschränkten zur be-

schränkten Steuerpflicht ist das Wohnsitz-

finanzamt alleine zuständig.  

JStG 

2020 

01.01.2021 

  

http://dejure.org/gesetze/EStG/33.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/33a.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
http://dejure.org/gesetze/EStG/33b.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/36.html
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§ 37 

Abs. 6 

EStG 

(aufge-

hoben) 

Einkom-

mensteuer-

Vorauszah-

lungen 

Die Regelung wurde aufgehoben. Eine 

pauschale Berücksichtigung von Kranken- 

und Pflegeversicherungsbeiträgen bei der 

Festsetzung von Einkommensteuer-Vo-

rauszahlungen ist damit nicht mehr mög-

lich.  

JStG 

2020 

Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 39 

Abs. 3 

EStG  

Elektroni-

sches Lohn-

steuerab-

zugsverfah-

ren 

Zuständig für die Zuteilung einer Identifika-

tionsnummer für nicht meldepflichtige Ar-

beitnehmer, die nach § 1 Abs. 1 EStG un-

beschränkt steuerpflichtig sind, ist das 

Wohnsitzfinanzamt.  

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 39 

Abs. 4 

und 4a 

EStG  

Private 

Kranken-

versiche-

rung und 

Pflege-

pflicht-versi-

cherung 

Für die Einordnung der Beitragshöhe als 

Lohnsteuerabzugsmerkmal ist kein Antrag 

des Arbeitgebers mehr nötig. Bei der priva-

ten Krankenversicherung müssen dafür die 

Voraussetzungen des § 3 Nr. 62 vorliegen 

(Abs. 4).  

Das Versicherungsunternehmen ist für die 

Übermittlung der genannten Beiträge zu-

ständig. Maßgebliche Frist ist der 20.11. 

des Vorjahres, für das die Beiträge maß-

geblich sind (Abs. 4a).  

JStG 

2020 

01.01.2023 

§ 39a 

Abs. 1 

S. 1 

Nr. 1, 

Abs. 4 

S. 1 

Nr. 1 

EStG  

Freibetrag 

bei Arbeits-

lohn  

Einzubeziehen in den Freibetrag sind nun 

auch Sonderausgaben i. S. v. § 10 Abs. 1 

Nr. 3 unter den Voraussetzungen des § 10 

Abs. 2, wenn die Beiträge an Versiche-

rungsunternehmen oder Sozialversiche-

rungsträger geleistet werden, die ihren Sitz 

oder ihre Geschäftsleitung nicht im Inland 

haben. Das gilt für unbeschränkt (Abs. 1) 

und beschränkt (Abs. 4) einkommensteu-

erpflichtige Arbeitnehmer.  

JStG 

2020 

01.01.2024 

§ 39e 

Abs. 8 

S. 2 

EStG  

Elektroni-

scher Lohn-

steuerab-

zug 

Der Arbeitgeber kann für den Arbeitnehmer 

die Bescheinigung für den Lohnsteuerab-

zug beantragen. Der Arbeitnehmer muss 

ihn dazu bevollmächtigen. 

JStG 

2020 

01.01.2021 

http://dejure.org/gesetze/EStG/37.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/39.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/1.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_4a
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_4a
http://dejure.org/gesetze/EStG/39a.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/39e.html
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§ 40 

Abs. 2 

EStG 

Soldaten-

Freifahrten 

Pauschbesteuerung (25 Prozent) für die 

Freifahrtberechtigungen, die Soldaten 

nach § 30 Abs. 6 des Soldatengesetzes bei 

Bahnfahrten nutzen können. 

JStG 

2020 

In allen of-

fenen Fäl-

len 

§ 44 

Abs. 1 

S. 4 

Nr. 5 

EStG  

Investment-

fonds, Steu-

erabzug 

Ein Investmentfonds hat den Steuerabzug 

durchzuführen, wenn die Investmentanteile 

weder im Inland noch im Ausland bei einem 

depotführenden Kredit- oder Finanzdienst-

leistungsinstitut oder einem Wertpapier-

handelsunternehmen oder einer Wertpa-

pierhandelsbank verwahrt werden. 

JStG 

2020 

Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 45a 

Abs. 6 

EStG  

Berichti-

gung einer 

Steuerbe-

scheinigung  

Die Mitteilungspflicht an das Finanzamt ist 

nun unabhängig davon, ob die ursprüngli-

che Steuerbescheinigung elektronisch o-

der in Papierform übermittelt worden ist. 

Außerdem wurde der Meldeumfang erwei-

tert.  

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 46 

Abs. 2 

Nr. 3 

EStG  

Veranla-

gungspflicht 

bei Einkünf-

ten aus 

nichtselb-

ständiger 

Arbeit 

Eine Veranlagung wird nur durchgeführt, 

wenn Beiträge zu Krankenversicherungen 

und gesetzlichen Pflegeversicherungen im 

Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 3 erstattet wur-

den, die Erstattung mehr als 410 Euro be-

trug und der im Kalenderjahr erzielte Ar-

beitslohn 12.550 Euro (bisher: 11.900 

Euro) übersteigt, oder bei Ehegatten, die 

die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 erfül-

len, der im Kalenderjahr von den Ehegatten 

insgesamt erzielte Arbeitslohn 23.900 Euro 

(bisher: 22.600 Euro) übersteigt.  

JStG 

2020 

01.01.2024 

§ 50 

Abs. 1 

S. 3 

EStG  

Vermeidung 

einer Über-

maßbesteu-

erung bei 

beschränkt 

Stpfl.  

Wenn für das um den Grundfreibetrag er-

höhte zu versteuernde Einkommen ein be-

sonderer Steuersatz gilt, ist dieser auf das 

zu versteuernde Einkommen anzuwenden.  

JStG 

2020  

Tag nach 

Verkün-

dung 

http://dejure.org/gesetze/EStG/40.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/44.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/45a.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/46.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/50.html
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§ 50 

Abs. 1a 

EStG  

Beiträge an 

berufsstän-

dische Ver-

sorgungs-

einrichtun-

gen 

Beiträge an berufsständische Versor-

gungseinrichtungen im Sinne des § 10 

Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG sind jetzt 

auch bei beschränkt Steuerpflichtigen als 

Sonderausgaben zu berücksichtigen, 

wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt 

werden. 

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 50 

Abs. 2 

S. 9 

EStG  

Zuständi-

ges Finanz-

amt bei be-

schränkter 

Steuer-

pflicht 

Für die Besteuerung des Gläubigers ist in 

den Fällen des § 50 Abs. 2 S. 2 Nr. 6 EStG 

das Finanzamt zuständig, das auch für die 

Besteuerung des Schuldners zuständig ist. 

Bei mehreren Schuldnern ist maßgeblich, 

von welchem Schuldner die Leistung im 

Veranlagungszeitraum zuerst zufloss.  

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 50 

Abs. 2 

S. 10 

EStG  

Härteaus-

gleich bei 

beschränkt 

Steuer-

pflichtigen 

Die Regelungen zum Härteausgleich und 

zum erweiterten Härteausgleich sind auch 

bei beschränkt steuerpflichtgen Arbeitneh-

mern anzuwenden.  

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 66 

Abs.1 

EStG  

Kindergeld  Das Kindergeld wird für jedes zu berück-

sichtigende Kind um 15 Euro monatlich er-

höht.  

2. Fa-

mEnt-

lastG 

01.01.2021 

 § 105 

EStG 

Mobilitäts-

prämie 

Festlegung eines Mindestbetrags von 10 

Euro; Verbindung von Antrag auf Mobili-

tätsprämie mit Einkommensteuerveranla-

gung. 

JStG 

2020 

01.01.2021 

  

  

http://dejure.org/gesetze/EStG/50.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/10.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/50.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/50.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/50.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/66.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_105
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_105
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Steueränderungen 2021 in der AO 

§ Stichwort Neuregelung inhaltlich Gesetz/ 

Rechts-

quelle 

Inkraft-

treten 

§ 1 

Abs. 2 

Nr. 6 

AO  

Realsteuern/ 

Gemeinden 

Gemeinden können Informationen, die 

ihnen bekannt sind, aber dem Steuerge-

heimnis unterliegen, künftig auch für die 

Vollstreckung von nichtsteuerlichen For-

derungen nutzen. 

JStG 2020  Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 19 

Abs. 2 

S. 3 

AO  

Wegzug Zieht ein Steuerpflichtiger in das Ausland 

und erzielt dort keine Einkünfte, bleibt 

das letzte örtlich zuständige Finanzamt 

zuständig.  

JStG 2020 Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 32i 

Abs. 9 

S. 2 

AO  

Einspruchs-

verfahren  

Das außergerichtliche Verfahren findet 

statt bei Ansprüchen auf Auskunft und In-

formationszugang.  

JStG 2020  Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 52 

Abs. 2 

S. 1 

AO 

Neue ge-

meinnützige 

Zwecke 

Klimaschutz, Förderung der Hilfe für 

Menschen, die aufgrund ihrer ge-

schlechtlichen Identität oder ihrer ge-

schlechtlichen Orientierung diskriminiert 

werden, Ortsverschönerung, Freifunk, 

Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen 

JStG 2020 Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 55 

Abs. 1 

Nr. 5 

AO 

Pflicht zur 

zeitnahen 

Mittelver-

wendung 

Zeitnahe Mittelverwendung gilt nicht 

mehr bei jährlichen Einnahmen von nicht 

mehr als 45.000 Euro 

JStG 2020 Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 57 

Abs. 3 

AO 

Kriterium 

"Unmittelbar-

keit" im Ge-

meinnützig-

keitsrecht 

Unmittelbarkeit wird auf Kooperation mit 

anderen gemeinnützigen Organisationen 

ausgeweitet 

JStG 2020 Tag nach 

Verkün-

dung 

http://dejure.org/gesetze/AO/1.html
http://dejure.org/gesetze/AO/19.html
http://dejure.org/gesetze/AO/32i.html
http://dejure.org/gesetze/AO/52.html
http://dejure.org/gesetze/AO/55.html
http://dejure.org/gesetze/AO/57.html
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§ 57 

Abs. 4 

AO 

Gemeinnüt-

zigkeit für 

Holdings 

Auch Holdingstrukturen können die Ge-

meinnützigkeit erlangen 

JStG 2020 Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 58 

Nr. 1 

und 2 

AO 

Mittelweiter-

gabe 

Unbeschränkte Mittelweitergabe auch 

ohne Förderkörpereigenschaft, d. h. Re-

gelung zur teilweisen Mittelweitergabe 

(Nr. 2) wird aufgehoben 

JStG 2020 Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 58a 

AO  

Vertrauens-

schutz bei 

Mittelweiter-

gabe 

Vertrauensschutz bei Mittelweitergabe, 

wenn sich Mittelgeber von der Gemein-

nützigkeit des Empfängers überzeugt 

hat. 

JStG 2020 Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 60a 

AO  

Verweige-

rung der Ge-

meinützigkeit 

Verweigerung der satzungsmäßigen An-

erkennung der Gemeinnützigkeit auf Ba-

sis der tatsächlichen Geschäftsführung 

JStG 2020 Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 64 

Abs. 3 

AO 

Wirtschaftli-

cher Ge-

schäftsbe-

trieb 

Erhöhung der Umsatzfreigrenze von 

35.000 Euro auf 45.000 Euro 

JStG 2020 Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 68 

Nr. 1c 

AO  

Flüchtlings-

hilfeeinrich-

tungen 

Flüchtlingshilfeeinrichtungen sind ein 

Zweckbetrieb 

JStG 2020 Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 68 

Nr. 4 

AO  

Zweckbe-

triebe 

Erweiterung der Zweckbetriebseigen-

schaft des § 68 Nr. 4 AO um die „Für-

sorge für psychische und seelische Er-

krankungen“ 

JStG 2020 Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 93a 

Abs. 1 

S. 1 

Nr. 1 

AO  

Mitteilungs-

pflichten  

Die Bundesregierung kann Behörden 

künftig durch Verordnung dazu verpflich-

ten,  

▪ bei unbaren Geschäften die Bankver-

bindung des Leistungsempfängers 

(Buchst. a) und  

▪ die Adressaten und die Höhe von 

Ordnungsgeldern, die nach § 335 

JStG 2020  Tag nach 

Verkün-

dung 

http://dejure.org/gesetze/AO/57.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=96822_58
https://www.iww.de/nwb/?docid=96822_58
https://www.iww.de/nwb/?docid=96822_2
https://www.iww.de/nwb/?docid=96822_2
https://www.iww.de/nwb/?docid=96822_58a
https://www.iww.de/nwb/?docid=96822_58a
https://www.iww.de/nwb/?docid=96822_60a
https://www.iww.de/nwb/?docid=96822_60a
http://dejure.org/gesetze/AO/64.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=96822_68
https://www.iww.de/nwb/?docid=96822_68
https://www.iww.de/nwb/?docid=96822_68
https://www.iww.de/nwb/?docid=96822_68
https://www.iww.de/nwb/?docid=96822_68
https://www.iww.de/nwb/?docid=96822_68
https://www.iww.de/nwb/?docid=96822_68
http://dejure.org/gesetze/AO/93a.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=79172_335
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HGB festgesetzt worden sind 

(Buchst. e) mitzuteilen. 

§ 138 

Abs. 2 

AO  

Mitteilungs-

pflichten 

Steuerzahler sind nicht verpflichtet, dem 

Finanzamt bestimmte Angaben mitzutei-

len, wenn der Erwerb und die Veräuße-

rung von Beteiligungen an Gesellschaf-

ten weniger als ein Prozent am Kapital  

oder am Vermögen beträgt. 

JStG 2020  Tag nach 

Verkün-

dung 

 § 146 

Abs. 2a 

AO 

Buchführung Steuerzahler können elektronische Bü-

cher oder sonstige elektronische Auf-

zeichnungen auch in einem anderen Mit-

gliedstaat der EU führen und aufbewah-

ren.  

Art. 22 JStG  Tag nach 

Verkün-

dung 

  

Steueränderungen 2021 im UStG 

§ Stichwort Neuregelung inhaltlich Gesetz/ 

Rechts-

quelle 

Inkraft- 

treten 

(§ 1 

Abs. 2 

UStG) 

Inlandsbegriff (Der Inlandsbegriff wird an das Zollunions-

recht angepasst.) 

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 1c 

Abs. 1 

S. 1 

Nr. 4 

UStG  

Innergemein-

schaftlicher 

Erwerb  

Ausgeschlossen ist ein innergemeinschaft-

licher Erwerb, wenn im Inland stationierte 

Streitkräfte anderer Mitgliedsstaaten, die 

an einer bestimmten Verteidigungsan-

strengung teilnehmen, die Erwerber sind.  

JStG 

2020 

01.07.2022 

  

https://www.iww.de/nwb/?docid=79172_335
http://dejure.org/gesetze/AO/138.html
http://dejure.org/gesetze/AO/146.html
http://dejure.org/gesetze/UStG/1.html
http://dejure.org/gesetze/UStG/1c.html


- 12 - Aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen 

 

© Michael Daumke, Berlin  Rechtsstand Februar 2021 

§ 3 

Abs. 3a 

UStG  

Elektroni-

scher Ge-

schäftsver-

kehr 

Wenn ein Unternehmer mittels einer elekt-

ronischen Schnittstelle innergemeinschaft-

liche Lieferungen unterstützt, wird er be-

handelt, als ob er diesen Gegenstand für 

sein Unternehmen selbst erhalten und ge-

liefert hätte (S. 1). Das gilt auch für Fern-

verkäufe in Sendungen mit einem Sach-

wert von höchstens 150 Euro (S. 2).  

JStG 

2020 

01.07.2021 

§ 3c 

UStG  

Versandhan-

delsregelung 

Weitergehende Geltung des Bestim-

mungslandsprinzips; Wegfall der länderbe-

zogenen Lieferschellen; im Gegenzug 

Möglichkeit zur Nutzung von OSS (mehr 

dazu ab Seite 31). 

JStG 

2020 

01.07.2021 

§ 3c 

Abs. 1, 

Abs. 2 

UStG 

Ort der Liefe-

rung 

Die Vorschrift regelt, was bei einem inner-

gemeinschaftlichen Fernverkauf (Abs. 1) 

und bei einem Fernverkauf eines Gegen-

stands, der aus einem Drittland eingeführt 

wird (Abs. 2), als Ort der Lieferung gilt.  

JStG 

2020 

01.07.2021 

§ 3c 

Abs. 5 

UStG  

Ort der Liefe-

rung (Gering-

fügigkeits-

schwelle)  

Wird die Geringfügigkeitsschwelle von 

10.000 Euro nicht überschritten, ist der Ort, 

von dem aus der Unternehmer sein Unter-

nehmen betreibt, maßgeblich. Die Rege-

lung umfasst nun auch die innergemein-

schaftlichen Fernverkäufe.  

JStG 

2020 

01.07.2021 

§ 3c 

Abs. 5 

UStG  

Ort der Liefe-

rung (Aus-

schlussklau-

sel)  

Die Ausschlussklausel umfasst nun zu-

sätzlich die Fälle, in denen ein neues Fahr-

zeug geliefert oder die Differenzbesteue-

rung angewendet wird.  

JStG 

2020 

01.07.2021 

§ 4 

Nr. 4c 

UStG  

Weiterliefe-

rung über 

elektronische 

Schnittstelle  

Umsatzsteuerfrei ist die Lieferung eines 

Gegenstands an einen Unternehmer, den 

dieser mittels einer elektronischen Schnitt-

stelle weiterliefert.  

JStG 

2020 

01.07.2021 

  

http://dejure.org/gesetze/UStG/3.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_3c
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_3c
http://dejure.org/gesetze/UStG/3c.html
http://dejure.org/gesetze/UStG/3c.html
http://dejure.org/gesetze/UStG/3c.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
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§ 4 Nr. 7 

S. 1 

Buchst. 

e, f 

UStG  

Leistungen 

an Streit-

kräfte von 

Mitgliedstaa-

ten  

Bestimmte Lieferungen und sonstige Leis-

tungen an Streitkräfte von Mitgliedstaaten 

sind von der Umsatzsteuer befreit. Es wird 

zwischen Leistungen im Inland (Buchst. e) 

und Leistungen in einem anderen Mitglied-

staat (Buchst. f) differenziert.  

JStG 

2020 

01.07.2022 

 § 4 Nr. 

14 

Buchst. 

f UStG 

Steuerbefrei-

ung für Ge-

sundheitsför-

derung 

Ausweitung der Steuerbefreiung auf För-

derung des öffentlichen Gesundheitswe-

sens durch Einrichtungen des öffentlichen 

Rechts, Sanitäts- und Rettungsdienste so-

wie Einrichtungen, die die Durchführung 

des ärztlichen Notdienstes (nach § 75 SGB 

V) sicherstellen 

JStG 

2020 

01.01.2021 

 § 4 Nr. 

16 UStG 

Steuerbefrei-

ung für Pfleg-

leistungen 

Erweiterung der Steuerbefreiung auf eng 

mit der Pflege verbundene Umsätze (z.B. 

Hausnotruf), auch wenn selbst keine Pfle-

geleistungen erbracht werden 

JStG 

2020 

01.01.2021 

 § 4 

Nr. 16 

Buchst. l 

UStG 

Private 

Pflege-

Pflichtversi-

cherung 

Die Steuerbefreiung umfasst nun auch be-

stimmte Leistungen, die aufgrund einer 

Vereinbarung mit einer privaten Pflege-

Pflichtversicherung erbracht werden.  

JStG 

2020 

01.01.2021 

 § 4 

Nr. 16 

Buchst. 

m UStG 

Sozialgrenze 

bei Betreu-

ungs- und 

Pflegekosten  

Die Steuerfreiheit ist nicht mehr davon ab-

hängig, dass die Sozialgrenze im vorange-

gangen Kalenderjahr erreicht wurde. Es 

genügt, wenn zu Beginn des Jahres abseh-

bar ist, dass die Grenze erreicht wird.  

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 4 Nr. 

23 UStG  

Beherber-

gung  

Klarstellend sind nun auch Beherber-

gungsleistungen gegenüber Studierenden 

und Schülern an Hochschulen und be-

stimmten Schulen steuerfrei.  

JStG 

2020 

01.01.2021 

 § 4 Nr. 

25 S. 3 

UStG 

Verfahrens-

beistand 

Einrichtungen, die als Verfahrensbeistand 

bestellt wurden, sind steuerbegünstigt 

(Buchst. d).  

JStG 

2020 

01.01.2021 

http://dejure.org/gesetze/UStG/4.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=136721_75
https://www.iww.de/nwb/?docid=136721_75
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_4
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§ 5 

Abs. 1 

Nr. 7 

UStG  

Gegen-

stände, die 

aus einem 

Drittland ein-

geführt wur-

den  

Von der Einfuhrumsatzsteuer befreit sind 

Fernverkäufe von eingeführten Gegen-

ständen in Sendungen mit einem Sachwert 

von höchstens 150 Euro. Dadurch wird 

eine Doppelbesteuerung vermieden.  

JStG 

2020 

01.07.2021 

§ 5 

Abs. 1 

Nr. 8 

UStG 

Einfuhr von 

Leistungen 

durch Streit-

kräfte von 

Mitgliedstaa-

ten 

Parallel zu § 4 Nr. 7 S. 1 Buchst. e, f UStG 

soll auch die Einfuhr von bestimmten Liefe-

rungen und sonstigen Leistungen durch 

Streitkräfte anderer Mitgliedstaaten von 

der Umsatzsteuer befreit sein.  

JStG 

2020 

01.07.2022 

§ 13 

UStG  

Entstehung 

der Steuer 

Die Vorschrift regelt, wann die Steuer in 

den neu eingeführten besonderen Besteu-

erungsverfahren und im elektronischen 

Geschäftsverkehr entsteht.  

JStG 

2020 

01.07.2021 

§ 13a 

Abs. 1 

Nr. 7 

UStG  

Steuer-

schuldner 

Beim Import-One-Stop-Shop (IOSS) sind 

der Unternehmer und der Vertreter, der im 

Gemeinschaftsgebiet ansässig ist, Ge-

samtschuldner. Der Vertreter ist zudem 

Empfangsbevollmächtigter.  

JStG 

2020 

01.07.2021 

§ 13b 

Abs. 2 

Nr. 12, 

Abs. 5 

S. 6 

UStG  

Telekommu-

nikations-

dienstleis-

tung  

Von der Steuerschuldnerschaft des Leis-

tungsempfängers sind auch sonstige Tele-

kommunikationsdienstleistungen umfasst. 

Damit sollen Umsatzsteuerausfälle verhin-

dert werden.  

Der Anwendungsbereich ist auf sog. Wie-

derverkäufer beschränkt.  

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 14 

Abs. 4 

S. 4 

UStG  

Rückwir-

kende Rech-

nungsberich-

tigung 

Die Berichtigung einer Rechnung um feh-

lende oder unzutreffende Angaben ist kein 

rückwirkendes Ereignis i. S. v. § 175 

Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und § 233a Abs. 2a AO.  

Somit ist keine zeitlich unbegrenzte Ände-

rung mehr möglich.  

JStG 

2020 

Tag nach 

Verkün-

dung/alle 

offenen 

Fälle 

http://dejure.org/gesetze/UStG/5.html
http://dejure.org/gesetze/UStG/5.html
http://dejure.org/gesetze/UStG/4.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_13
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_13
http://dejure.org/gesetze/UStG/13a.html
http://dejure.org/gesetze/UStG/13b.html
http://dejure.org/gesetze/UStG/14.html
http://dejure.org/gesetze/AO/175.html
http://dejure.org/gesetze/AO/233a.html
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§ 14a 

Abs. 2 

S. 2 

UStG  

Pflicht zur 

Rechnungs-

ausstellung  

Beim besonderen Besteuerungsverfahren 

des innergemeinschaftlichen Fernverkaufs 

(§ 18j UStG) ist der Unternehmer verpflich-

tet, eine Rechnung auszustellen.  

JStG 

2020 

01.07.2021 

§ 16 

Abs. 1c 

- 

Abs. 1e 

UStG  

Besteue-

rungszeit-

raum  

Der Besteuerungszeitraum beträgt bei be-

sonderen Besteuerungsverfahren für  

Leistungen von nicht im Gemeinschaftsge-

biet ansässigen Unternehmern (§ 18i 

UStG): ein Kalendervierteljahr (Abs. 1c),  

innergemeinschaftliche Fernverkäufe 

(§ 18j UStG): ein Kalendervierteljahr  

(Abs. 1d),  

Import-One-Stop-Shops (IOSS) (§ 18k 

UStG): einen Kalendermonat (Abs. 1e).  

JStG 

2020 

01.07.2021 

§ 16 

Abs. 6 

S. 4, 

S 5 

UStG  

Umrech-

nungskurs 

bei fremder 

Währung 

In bestimmten Fällen der (besonderen) Be-

steuerungsverfahren (§ 18 Abs. 4c-4e, §§ 

18i, 18j, 18k UStG) ist für den Umrech-

nungskurs von fremder Währung der letzte 

Tag des Besteuerungszeitraums bzw. ‒ 

wenn für diesen Tag kein Kurs festgelegt 

wurde ‒ der nächstmögliche Tag maßgeb-

lich.  

JStG 

2020 

01.07.2021 

§ 17 

Abs. 1 

S. 6 

UStG  

Grenzüber-

schreitende 

Preisnach-

lässe  

Wenn ein Unternehmer einem Abnehmer, 

der nicht unmittelbar in der Leistungskette 

nachfolgt, einen Preisnachlass oder eine 

Preiserstattung gewährt, liegt eine Minde-

rung der Bemessungsgrundlage nur vor, 

wenn der Leistungsbezug dieses Abneh-

mers im Rahmen der Leistungskette im In-

land steuerpflichtig ist. 

JStG 

2020 

Tag nach 

der Ver-

kündung 

  

http://dejure.org/gesetze/UStG/14a.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18j
http://dejure.org/gesetze/UStG/16.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18i
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18i
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18j
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18k
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18k
http://dejure.org/gesetze/UStG/16.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18i
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18i
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18j
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18k
http://dejure.org/gesetze/UStG/17.html
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§ 18 

UStG  

Entrichtungs-

gebot  

Der Unternehmer muss die Steuer vor dem 

jeweils genannten Fälligkeitszeitpunkt ent-

richten. Dadurch wird sichergestellt, dass 

eine verspätete Entrichtung sanktioniert 

werden kann (Abs. 1 S. 4, Abs. 4 S. 1, 

Abs. 4c S. 2, Abs. 4e S. 4, Abs. 5a S. 4).  

JStG 

2020 

01.07.2021 

§ 18 

Abs. 2 

S. 6 

UStG  

Vierteljährli-

che Abgabe 

der Voran-

meldung für 

Neugründer 

o Existenzgründer müssen die Umsatz-

steuer-Voranmeldung nicht monatlich, 

sondern nur vierteljährlich abgeben, 

wenn die im konkreten Fall zu entrich-

tende Umsatzsteuer voraussichtlich 

7.500 Euro nicht überschreitet.  

o Dazu ist in den Fällen, in denen der 

Unternehmer seine Tätigkeit nur in ei-

nem Teil des vorangegangenen Ka-

lenderjahrs ausgeübt hat, die tatsäch-

liche Steuer in eine Jahressteuer um-

zurechnen. Nimmt er die Tätigkeit erst 

im laufenden Kalenderjahr auf, ist die 

voraussichtliche Steuer dieses Kalen-

derjahrs maßgebend.  

BEG III 

(Besteue-

rungszeit-

räume 

2021 bis 

2026)  

01.01.2021  

 § 18e 

Nr. 3 

UStG 

Bestätigung 

der Gültigkeit 

einer USt-

IdNr.  

Der Betreiber einer elektronischen Schnitt-

stelle (§ 25e Abs. 1) kann sich vom Bun-

deszentralamt für Steuern bestätigen las-

sen, dass die inländische USt-IdNr., deren 

Name und die Anschrift des liefernden Un-

ternehmers nach § 25e Abs. 2 gültig sind.  

JStG 

2020 

01.07.2021 

§ 18i 

UStG  

OSS (Dritt-

land) 

Ausbau von MOSS; vereinfachte Besteue-

rung von B2C-Umsätzen aus dem Drittland 

in die Union (Wahlrecht); Zentralregistrie-

rung in nur einem Mitgliedstaat (gilt für alle 

sonstigen Leistungen) 

JStG 

2020 

01.07.2021 

(materiell) 

  

https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18
http://dejure.org/gesetze/UStG/18.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18e
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18e
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18e
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18i
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18i
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§ 18j 

UStG  

OSS (EU) Ausbau von MOSS; vereinfachte Besteue-

rung von B2C-Umsätzen aus einem EU-

Staat in die gesamte Union (Wahlrecht); 

Zentralregistrierung in nur einem Mitglied-

staat (gilt für alle sonstigen Leistungen 

und Versandhandelslieferungen) 

JStG 

2020 

01.07.2021 

(materiell) 

§ 18k 

UStG  

IOSS (Ein-

fuhr) 

Wahlrecht für vereinfachte Importbesteue-

rung aus dem Drittland bei Warenwert bis 

150 Euro (Verzicht auf Anmeldung von Ein-

fuhr-USt möglich) 

JStG 

2020 

01.07.2021 

(materiell) 

§ 21a 

UStG  

Einfuhr von 

Gegenstän-

den aus ei-

nem Dritt-

landsgebiet 

Bei der Einfuhr von Sendungen mit einem 

Sachwert von höchstens 150 Euro gelten 

vereinfachte Regelungen, wenn das be-

sondere Besteuerungsverfahren nach § 

18k UStG nicht genutzt wird.  

JStG 

2020 

01.07.2021 

§ 22 

UStG  

Aufzeich-

nungspflich-

ten 

Für die neu eingeführten §§ 18i, 18j, 18k 

und 21a UStG gelten besondere Aufzeich-

nungspflichten und eine Aufbewahrungs-

pflicht von zehn Jahren. Die Aufbewah-

rungspflicht gilt auch für § 18 Abs. 4c, 

Abs. 4d UStG (Abs. 1). Die Angaben im 

Fall des § 21a werden in § 22 Abs. 2 Nr. 9 

UStG konkretisiert.  

JStG 

2020 

01.07.2021 

§ 22f 

UStG  

Aufzeich-

nungspflich-

ten 

Die Aufzeichnungspflichten für Betreiber 

einer elektronischen Schnittstelle (§ 25e 

UStG) werden modifiziert und erweitert 

(Abs. 1). Es gilt eine Aufbewahrungspflicht 

von zehn Jahren (Abs. 3).  

JStG 

2020 

01.07.2021 

§ 25e 

UStG  

Haftung 

elektronische 

Schnittstelle 

Der Betreiber ist beim Handel über eine 

elektronische Schnittstelle nun befreit, 

wenn der liefernde Unternehmer über eine 

USt-IdNr. verfügt (Abs. 2).  

Die Begriffe „elektronische Schnittstelle“ 

(Abs. 5) und „unterstützen“ (Abs. 6) wer-

den definiert.  

JStG 

2020 

01.07.2021 

https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18j
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18j
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18k
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18k
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_21a
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_21a
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18k
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_18k
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_22
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_22
http://dejure.org/gesetze/UStG/18i.html
http://dejure.org/gesetze/UStG/18j.html
http://dejure.org/gesetze/UStG/18k.html
http://dejure.org/gesetze/UStG/21a.html
http://dejure.org/gesetze/UStG/18.html
http://dejure.org/gesetze/UStG/22.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_22f
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_22f
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_25e
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_25e
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_25e
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_25e
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§ 26a 

UStG  

Bußgeld-vor-

schriften  

❖ Die Sanktionierung für verspätete und 

fehlende Zahlungen, die bisher in § 26b 

UStG geregelt war, wird in den § 26a 

Abs. 1 UStG verschoben und um wei-

tere Vorschriften ergänzt. Es kommt 

nicht mehr darauf an, dass die Umsatz-

steuer in einer Rechnung ausgewiesen 

war. Die Geldbuße wird auf 30.000 Euro 

(bisher: 50.000 Euro) reduziert (Abs. 3).  

❖ Die Geldbuße bei einem Verstoß gegen 

die Aufbewahrungspflicht nach § 14b 

Abs. 1 UStG wird auf 1.000 Euro (bis-

her: 500 Euro) erhöht (Abs. 3).  

JStG 

2020 

01.07.2021 

§ 27a 

Abs. 1a 

UStG 

Begrenzung 

von USt-IdNr. 

Gesetzliche Grundlage zur Begrenzung 

der Gültigkeit von USt-IdNr. durch die Ver-

waltung bei/auf Missbrauch(sverdacht). 

JStG 

2020 

01.01.2021 

 § 28 

Abs. 1, 

2 UStG 

Rückkehr zu 

Steuersätzen 

2019 

Übergang zurück zu Steuersätzen von 19 

Prozent (Regelsatz) und 7 Prozent (ermä-

ßigter Satz) 

Zweites 

Corona-

Steuerhil-

fegesetz  

01.01.2021 

  

  

https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_26a
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_26a
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_26b
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_26b
http://dejure.org/gesetze/UStG/26a.html
http://dejure.org/gesetze/UStG/14b.html
http://dejure.org/gesetze/UStG/27a.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_2
https://www.iww.de/nwb/?docid=78902_2
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Sonstige Steueränderungen 

§ Stichwort Neuregelung inhaltlich Gesetz/ 

Rechts-

quelle 

Inkraft- 

treten 

§ 1 bis 8 

SolZ 

Solidaritäts-

zuschlag: 

Abschaffung 

des Soli 

Im Jahr 2021 werden die Grenzbeträge 

deutlich angehoben, bis zu denen auf die 

Lohnsteuer kein Solidaritätszuschlag er-

hoben wird. Für Ehegatten bzw. Personen 

in der Steuerklasse III von 1.944 Euro auf 

33.912 Euro im Jahr; in allen anderen Fäl-

len von 972 Euro auf 16.956 Euro im 

Jahr. Auf den Monat umgerechnet bedeu-

tet das: bis zu einer Lohnsteuer von 1.413 

Euro (oder 2.826 Euro in der Steuerklasse 

III) wird kein Solidaritätszuschlag erho-

ben. 

Gesetz 

zur Rück-

führung 

des Soli-

daritäts-

zu-

schlags,  

01.01.2021 

§ 50 

Abs. 4 

EStDV 

§ 84 

Abs. 2c 

EStDV 

Zuwen-

dungsnach-

weis 

Anhebung der Grenze für den vereinfach-

ten Zuwendungsnachweis (Kleinspenden-

regelung) von 200 Euro auf 300 Euro 

JStG 

2020 

01.01.2021 

§ 50 

Abs. 1. 

S. 4 

EStDV 

wird auf-

gehoben 

Zuwen-

dungsbestäti-

gung 

Zuwendungsbestätigung nach amtlichem 

Muster auch für ausländische Spenden-

empfänger erforderlich 

JStG 

2020 

01.01.2024 

§ 1 

Abs. 14 

EGAO 

Mitteilungs-

pflichten  

Für die neu eingeführten Mitteilungspflich-

ten (§ 93a Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a, Abs. 2 

S. 2, Abs. 4 AO) gilt eine Übergangs-

phase:  

JStG 

2020  

Tag nach 

Verkün-

dung 

http://dejure.org/gesetze/EStDV/50.html
http://dejure.org/gesetze/EStDV/84.html
http://dejure.org/gesetze/EStDV/50.html
http://dejure.org/gesetze/EGAO/1.html
http://dejure.org/gesetze/AO/93a.html
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➢ Sachverhalt ereignet sich im Kalen-

derjahr 2020: Regelungen sind nur an-

zuwenden, wenn die Mitwirkungs-

pflicht erst nach dem 01.01.2020 gilt.  

➢ Sachverhalt ereignet sich im Kalen-

derjahr 2021: Die Gesetze gelten un-

eingeschränkt. Das gilt auch bei § 93a 

Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Buchst. e AO.  

§ 8 

EGAO 

Verspätungs-

zuschlag  

Die Vorschrift regelt den zeitlichen An-

wendungsbereich für Versicherung- und 

Feuerschutzsteuern  

JStG 

2020  

Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 8 Nr. 8 

GewStG  

Hinzurech-

nungen bei 

Versiche-

rungsunter-

nehmen  

Lebens- und Krankenversicherungsunter-

nehmen sowie Pensionsfonds müssen 

den Beteiligungsverlust dem Gewinn aus 

Gewerbebetrieb nicht mehr hinzurechnen.  

JStG 

2020 

Tag nach 

der Ver-

kündung 

§ 3d 

KraftStG  

Steuerbefrei-

ung Erstzu-

lassung 

Elektrofahr-

zeug  

o Die zehnjährige Kfz-Steuerbefreiung 

für Elektrofahrzeuge ist möglich, wenn 

das Fahrzeug erst am 31.12.2025 zu-

gelassen wird (bisher: 31.12.2020). 

Sie gilt maximal bis zum 31.12.2030 

(Abs. 1).  

o Die Befreiung gilt auch für Fahrzeug, 

die bis spätestens 31.12.2025 (bisher: 

31.12.2020) zu einem Elektrofahrzeug 

umgerüstet worden sind (Abs. 4)  

Siebtes 

Gesetz 

zur Än-

derung 

des 

Kraftfahr-

zeug-

steuerge-

setzes  

23.10.2020  

§ 9 

Abs. 1 

Nr. 2 

Buchst. c 

KraftStG  

CO2-Steuer Liegt der Emissionswert über 95g/km, gel-

ten gestaffelte Steuersätze von zwei bis 

vier Euro je g/km.  

7. Kraft 

StÄndG  

23.10.2020  

  

http://dejure.org/gesetze/AO/93a.html
http://dejure.org/gesetze/EGAO/8.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78888_8
https://www.iww.de/nwb/?docid=78888_8
https://www.iww.de/nwb/?docid=79003_3d
https://www.iww.de/nwb/?docid=79003_3d
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§ 10b 

KraftStG  

Besonders 

emissionsre-

duzierte Per-

sonenkraft-

wagen 

Der Steuerbetrag i. H. v. 30 Euro wird für 

maximal fünf Jahre nicht erhoben, wenn  

 das Fahrzeug in der Zeit vom 

12.06.2020 bis spätestens 31.12.2024 

erstmals zugelassen wurde und  

 die CO2-Prüfwerte von 95g/km nicht 

übersteigt.  

7. Kraft 

StÄndG 

23.10.2020  

§ 5 

Abs. 1 

Nr. 10 

S. 6, 

S. 7 

KStG  

Steuerbe-

freite Genos-

senschaften 

und Vereine  

Genossenschaften und Vereine sind auch 

von der Körperschaftsteuer befreit, wenn 

sie mit einer juristischen Person des öf-

fentlichen Rechts, die Mitglied ist, einen 

Vertrag zur vorübergehenden Unterbrin-

gung von Wohnungslosen vorliegt. Dem 

Vertragsabschluss steht eine Einwei-

sungsverfügung nach den Ordnungsbe-

hördengesetzen gleich.  

JStG 

2020 

Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 5 

UStDV  

Vereinfa-

chungs-rege-

lung „kurze 

Straßenstre-

cken im In-

land“ 

Ersatzlos gestrichen.  JStG 

2020  

01.07.2021 

§ 59 S. 1 

Nr. 4-6 

UStDV  

Vergütungs-

berechtigte 

Unternehmer  

Das Vorsteuer-Vergütungsverfahren gilt 

auch bei der Anwendung von OSS und 

IOSS.  

JSt 2020 01.07.2021 

§ 3a 

Abs. 6 

S. 1 

StBerG  

Untersagung 

der Steuer-

beratung  

Die Steuerberatung kann nun auch unter-

sagt werden, wenn die Befugnis zur vo-

rübergehenden und gelegentlichen ge-

schäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersa-

chen überschritten wird.  

JStG 

2020 

Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 7 

Abs. 1 

Nr. 2 

StBerG  

Untersagung 

der Hilfeleis-

tung bei der 

Das Finanzamt kann die Hilfeleistung in 

Steuersachen untersagen, wenn der 

Steuerberater seine beschränkten Befug-

nisse überschreitet.  

JStG 

2020 

Tag nach 

Verkün-

dung 

https://www.iww.de/nwb/?docid=79003_10b
https://www.iww.de/nwb/?docid=79003_10b
http://dejure.org/gesetze/KStG/5.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=78926_5
https://www.iww.de/nwb/?docid=78926_5
https://www.iww.de/nwb/?docid=78926_59
https://www.iww.de/nwb/?docid=78926_59
https://www.iww.de/nwb/?docid=78926_59
http://dejure.org/gesetze/StBerG/3a.html
http://dejure.org/gesetze/StBerG/7.html
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Steuerbera-

tung  

§ 28 

Abs. 3-5 

StBerG  

Schließung 

einer Bera-

tungsstelle  

Bevor eine Beratungsstelle geschlossen 

wird, weil ein Leiter nicht vorhanden ist o-

der zumindest ernstliche Zweifel daran 

bestehen, hat diese grundsätzlich die 

Möglichkeit zur Stellungnahme.  

JStG 

2020 

Tag nach 

Verkün-

dung 

§ 23 

Abs. 1 

ZollV 

Kleinbeträge  Bei Kleinbeträgen werden keine Einfuhr-

abgaben erhoben. Das gilt nun auch, 

wenn diese bei der Einfuhr von Sendun-

gen mit einem Sachwert von höchstens 

150 Euro weniger als ein Euro betragen.  

JStG 

2020 

01.07.2021 

 

 

 

 Erstes Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.06.2020 (BGBl. I 2020. 

1385)2 

⧫ Steuerfreiheit von Zuschüssen des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld im Um-

fang der entsprechenden sozialversicherungsrechtlichen Behandlung (§ 3 Nr. 28a 

EStG3)  

⧫ Verlängerung des umwandlungssteuerlichen Rückwirkungszeitraums von 8 auf 

12 Monate, d.h. während des ganzen Jahrs 2020 können noch Umwandlungen mit 

Übertragungsstichtag 31.12.2019 zum Handelsregister angemeldet werden (§ 9 Satz 

3 und § 20 Abs. 6 Satz 1 und 3 UmwStG). Hierdurch soll ein Gleichlauf mit der Ver-

längerung des Rückwirkungszeitraums in § 17 Abs. 2 Satz 4 UmwG durch das Ge-

setz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz und 

Strafverfahrensrecht vom 27.03.2020 (BGBl. I S. 569) erzielt werden - diese Rege-

lung sollte verhindern, dass Umwandlungsmaßnahmen an fehlenden Versamm-

lungsmöglichkeiten scheitern bzw. unterjährige Zwischenbilanzen aufzustellen sind.4 

  

                                                

2  Zit. nach CR 07/2020, 3; s.a. Hess, DStR 2020, 1153 
3  vgl. Seifert, NWB 2020, 1814 
4  vgl. Wegener/Krüger, DStR 2020, 1083 

http://dejure.org/gesetze/StBerG/28.html
http://dejure.org/gesetze/ZollV/23.html
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⧫ Gesetzliche Regelung des sog. „Corona-Bonus“ iHv  € 1.500: Zunächst hatte das 

BMF-Schreiben vom 09.04.2020 - IV C 5 - S 2342/20/10009:001, BStBl. I 2020, 593 

§ 3 Nr. 11 EStG als Rechtsgrundlage benannt (vgl. kritisch Centrale-Rundbrief 

6/2020). Das Erste Corona-Steuerhilfegesetz enthält nun mit § 3 Nr. 11a EStG eine 

gesetzliche Regelung des sog. „Corona Bonus“ iHv € 1.500. Es ist erstaunlich, dass 

durch das Handeln des BMF auf Verwaltungsebene die Steuerfreiheit schnell einge-

führt werden konnte und nunmehr im Interesse einer umfassenden Rechtssicherheit 

nachträglich eine gesetzliche Rechtsgrundlage für die Steuerfreiheit der Corona-

Sonderleistungen zu schaffen war (BT-Drucks. 19/19601 vom 27.05.2020, 37). Vo-

raussetzung ist, dass die Beihilfen und Unterstützung zusätzlich zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn vom Arbeitgeber in der Zeit vom 01.03.2020 bis zum 

30.06.2021 „aufgrund der Corona-Krise an seine Arbeitnehmer geleistet werden“. 

Der Betrag von 1.500 Euro ist steuerfrei. 

Hinweis: 

Mit einer Aufnahme in § 3 EStG sollte damit auch die Sozialversicherungsfreiheit nach 

§ 1 SvEV klar sein.  

Folgeänderungen hinsichtlich der neu eingeführten Arbeitgeberzuschüsse bzgl. Pro-

gressionsvorbehalt und Lohnsteuer (§§ 32b, 41, 41b, 42b). 

 

 

2.1 Änderungen des UStG 

Senkung des Mehrwertsteuersatzes für die Gastronomie (§ 12 Abs. 2 UStG) 

Für nach dem 30.06.2020 und vor dem 01.07.2021 erbrachte Restaurant- und Verpfle-

gungsdienstleistungen erfolgt eine Reduzierung auf den ermäßigten Umsatzsteuersatz 

(§ 12 Abs. 2 UStG). Getränke sind ausgenommen! 

 

Praxishinweis: 

Im Zusammenwirken mit der entsprechenden Mehrwertsteuersenkung im 2. Corona-

Steuerhilfe unterliegen Leistungen bis 30.06.2020 dem USt-Steuersatz von 19 %, ab 

01.07.2020 dann einer reduzierten Umsatzsteuer von 5 %, vom 01.01.2021 bis 

30.06.2021 einem ermäßigten Steuersatz von 7 % und dann ab dem 01.07.2021 wieder 

dem allgemeinen USt-Steuersatz von 19 %. 
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Beachten sie: 

Neben der klassischen Gastronomie sind auch andere Bereiche, wie Cateringunterneh-

men, der Lebensmitteleinzelhandel, Bäckereien und Metzgereien betroffen, soweit sie 

mit der Abgabe verzehrfertig zubereiteter Speisen bislang Umsätze zum normalen Um-

satzsteuersatz erbracht haben. 

 

Verlängerung der Übergangsregelung der Anwendung des § 2b UStG für juristi-

sche Personen des öffentlichen Rechts (§ 27 Abs. 22a UStG) 

Die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG wird aufgrund vordringlicherer Arbeiten 

der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, insbesondere der Kommunen, zur 

Bewältigung der COVID-19-Pandemie bis zum 31.12.2022 verlängert. 

 

Hintergrund: 

Wenn die Voraussetzungen des neuen § 2b UStG vorliegen, handeln juristische Perso-

nen des öffentlichen Rechts nicht als Unternehmer, obwohl die Voraussetzungen des 

§ 2 Abs. 1 UStG vorliegen. Ihre Leistungen sind insoweit nicht steuerbar. Die meisten 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts hatten sich im Rahmen der bisherigen 

Übergangsregelung nach § 27 Abs. 22 S. 3 UStG dafür entschieden, § 2b UStG für 

Umsätze vor dem 01.01.2021 noch nicht anzuwenden. Da die Arbeiten zur Umsetzung 

der Neuregelung des § 2b UStG wegen der Corona-Krise jedoch weitgehend zum Erlie-

gen gekommen waren, war eine Verlängerung der Übergangsfrist dringend geboten. 

 

2.2 Änderungen des UmwStG 

Verlängerung steuerlicher Rückwirkungszeiträume (§ 27 Abs. 15 UmwstG) 

Die steuerlichen Rückwirkungszeiträume in § 9 S. 3 und § 20 Abs. 6 S. 1 und 3 UmwStG 

werden vorübergehend von acht auf zwölf Monate verlängert, um einen Gleichlauf mit 

der Verlängerung des Rückwirkungszeitraums in § 17 Abs. 2 S. 4 UmwG durch das Ge-

setz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Straf-

verfahrensrecht vom 27.03.2020 zu erzielen. 

 

Beachte:  

Die Verordnungsermächtigung in § 27 Abs. 15 S. 2 UmwStG ermöglicht die Verlänge-

rung der in S. 1 geregelten Erleichterungen bis längstens zum 31.12.2021, wenn und 

soweit die Erleichterungen nach § 17 Abs. 2 S. 4 UmwG durch Rechtsverordnung ver-

längert werden. 
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Mitteilungen über grenzüberschreitende Steuergestaltungen 

Die unionsrechtliche Frist für Mitteilungen über grenzüberschreitende Steuergestaltun-

gen wurde im EGAO verlängert. Hierzu wurde das BMF in Art. 97 § 33 EGAO Abs. 5 

ermächtigt, von den Abs. 1 und 2 abweichende Bestimmungen zu treffen. 

 

Hintergrund: 

Die bisherige Regelung ging für grenzüberschreitende Steuergestaltungen, die nach 

dem 24.06.2018 und vor dem 01.07.2020 umgesetzt wurden, davon aus, dass die Mit-

teilung innerhalb von zwei Monaten nach dem 30.06.2020 zu erfolgen habe. 

 

 

 Zweites Corona-Steuerhilfegesetz vom 29.06.2021 (BGBl. I 2020, 

1512)5 

3.1 Änderungen der AO 

o Bei der Verjährungsfrist nach § 376 AO gilt nunmehr § 78b Abs. 4 StGB entspre-

chend. 

o In § 375a AO wird neu geregelt, dass in Fällen der Steuerhinterziehung trotz Er-

löschens des Steueranspruchs nach § 47 AO eine Einziehung rechtswidrig er-

langter Taterträge nach § 73 StGB angeordnet werden kann. 

o Die absolute Verjährungsfrist wird für Fälle des § 370 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 bis 6 AO 

auf das Zweieinhalbfache der gesetzlichen Verjährungsfrist verlängert. 

 

Hinweis: 

Durch Art. 27 Nr. 28 JStG 2020 ist § 375a AO aufgehoben worden und durch eine im 

Wesentlichen inhaltsgleiche Regelung in § 73e Abs. 1 S. 2 StGB ersetzt worden (s.a. 

Art. 47, 48 JStG 2020). 

  

                                                

5  Nach Kreft/ Pflüger, Checkliste Steuergestaltung 2020/2021, 6ff. 
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3.2 Änderungen des EStG 

Privatnutzungsbesteuerung von Dienstwagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 Nr. 3 und S. 3 

Nr. 3 EStG) 

Bei der Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen, die keine Kohlendioxid-

emission haben, wird der Höchstbetrag des Bruttolistenpreises von 40.000 EUR auf 

60.000 EUR erhöht. 

 

Praxishinweis:   

Die Änderung gilt für Fahrzeuge, die nach dem 31.12.2018 angeschafft, geleast oder 

erstmalig zur privaten Nutzung überlassen wurden. 

 

Anwendung: Gilt für die Bewertung der Kfz-Nutzung ab 01.01.2020  

 

Vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG 

Gewinne aus der Veräußerung bestimmter Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens 

können Steuerpflichtige steuerfrei in eine Rücklage einstellen. Diese Rücklage ist eigent-

lich innerhalb von vier Jahren ebenfalls steuerfrei auf neu angeschaffte oder hergestellte 

Ersatzwirtschaftsgüter zu übertragen. Die Reinvestitionsfristen des § 6b EStG werden 

vorübergehend um ein Jahr verlängert. 

 

Praxishinweis:   

Sollte eine Reinvestitionsrücklage am Schluss des nach dem 29.02.2020 und vor dem 

01.01.2021 endenden Wirtschaftsjahres noch vorhanden und nach § 6b Abs. 3 S. 5, 

Abs. 8 S. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 3 S. 5 oder Abs. 10 S. 8 EStG aufzulösen sein, endet die 

Reinvestitionsfrist erst am Schluss des darauffolgenden Wirtschaftsjahres. 

 

Beachte: 

Die Verordnungsermächtigung ermöglicht eine Verlängerung der Fristen bis höchstens 

zum 31.12.2021. 

 

Temporäre Wiedereinführung einer degressiven AfA (§ 7 Abs. 2 EStG) 

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die in den Jahren 2020 und 

2021 angeschafft oder hergestellt werden, wird eine degressive AfA von 25 %, höchs-

tens das 2,5-fache der linearen Abschreibung, wiedereingeführt.  
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Merke: 

Liegen für ein bewegliches Wirtschaftsgut auch die Voraussetzungen zur Inanspruch-

nahme von Sonderabschreibungen vor, können diese neben der degressiven Abschrei-

bung in Anspruch genommen werden. Zur Erzielung von Liquiditätsvorteilen kann die  

Inanspruchnahme der degressiven AfA anstelle der linearen Abschreibung bereits un-

terjährig bei der Festsetzung der Vorauszahlungen berücksichtigt werden. 

 

Verlängerung der Reinvestitionsfrist bei Investitionsabzugsbeträgen (§ 7g EStG) 

Zur Vermeidung steuerlicher Nachteile infolge coronabedingter Investitionsausfälle wer-

den die in 2020 endenden bislang dreijährigen Fristen für die Verwendung von Investiti-

onsabzugsbeträgen nach § 7g EStG um ein Jahr verlängert.  

 

Merke: 

Zur Schonung der Liquidität kann eine für 2020 geplante Investition also auch in 2021 

erfolgen, ohne negative steuerliche Folgen (Rückgängigmachung, Verzinsung der Steu-

ernachforderung) befürchten zu müssen. 

 

Erweiterung des steuerlichen Verlustrücktrags (§§ 10d Abs. 1 S. 1, 52 Abs. 18b, 

110, 111 EStG) 

Die Höchstbetragsgrenzen beim Verlustrücktrag gemäß § 10d Abs. 1 S. 1 EStG werden 

für Verluste der VZ 2020 und 2021 von 1 Mio. EUR auf 5 Mio. EUR bei Einzelveranla-

gung und von 2 Mio. EUR auf 10 Mio. EUR bei Zusammenveranlagung angehoben.  

 

Beachte: 

Gilt nur für Verluste der VZ 20 und 21; danach gelten wieder die alten Werte. Diese 

Regelungen gelten gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 KStG auch für die Körperschaftsteuer. Die 

Gewerbesteuer sieht in § 10a GewSt grundsätzlich keinen Verlustrücktrag vor, sodass 

die Erhöhung nicht zum Tragen kommt. 

 

Praxishinweis: 

Ein neuer § 111 EStG schafft einen Mechanismus, um den Verlustrücktrag für 2020 un-

mittelbar finanzwirksam schon mit der Steuererklärung 2019 nutzbar zu machen. Auf 

Antrag wird danach ein vorläufiger Verlustrücktrag für 2020 vom Gesamtbetrag der Ein-

künfte 2019 abgezogen. Dieser beträgt pauschal 30 % des Gesamtbetrags der Einkünfte 
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des VZ 2019. Mehr als 30 % sind möglich, wenn der voraussichtliche Verlustrücktrag 

anhand detaillierter Unterlagen (z. B. BWA­Auswertungen) nachgewiesen wird. 

 

Nutzung des pauschalen Verlustrücktrags im Vorauszahlungsverfahren (§ 110 

EStG) 

Damit die Erhöhung der Höchstbetragsgrenzen beim Verlustrücktrag kurzfristig bereits 

im Vorauszahlungsverfahren für 2019 berücksichtigt werden kann, wurde ein neuer 

§ 110 EStG eingefügt. Danach können die Vorauszahlungen auf Antrag in Höhe des 

vorläufigen Verlustrücktrags gemäß § 10d Abs. 1a EStG nachträglich herabgesetzt wer-

den. Der vorläufige Verlustrücktrag beträgt pauschal 30 % des Gesamtbetrags der Ein-

künfte, der der Festsetzung der Vorauszahlungen 2019 zugrunde gelegt wurde. Voraus-

setzung ist zum einen, dass die Herabsetzung der Vorauszahlungen 2020 auf 0 EUR 

erfolgt und zum anderen, dass die Steuerfestsetzung für 2019 unter dem Vorbehalt der 

Nachprüfung steht. Im Rahmen der Veranlagung 2020 wird der vorläufige Verlustrück-

trag für 2020 überprüft. 

 

Praxishinweis: 

Der Gesamtbetrag der Einkünfte für 2019 wird hierfür zunächst um den vorläufigen Ver-

lustrücktrag für 2020 erhöht. Sollten sich in der Folge bei der Ermittlung des Gesamtbe-

trags der Einkünfte für 2020 keine rücktragbaren negativen Einkünfte ergeben oder ver-

zichtet der Steuerpflichtige ganz oder teilweise auf die Anwendung von § 10d Abs. 1 S. 1 

EStG, ist der Steuerbescheid für 2019 zu ändern, soweit ein Verlustrücktrag aus 2020 

tatsächlich nicht zu gewähren ist. In allen anderen Fällen ist der Steuerbescheid für 2019 

aufgrund des Verlustrücktrags nach § 10d Abs. 1 S. 1 i. V. m. S. 3 EStG zu ändern.  

 

Zu weiteren Einzelheiten siehe auch BMF vom 24.04.2020,   

V C 8 - S 2225/20/10003 :010. 

 

Merke: 

Der pauschale Verlustrücktrag für 2020 gilt nicht für Einkünfte aus nichtselbstständiger 

Arbeit. 
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3.3 Temporäre Erhöhung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende (§ 24b 

Abs. 2 S. 3 EStG 

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet auf zwei Jahre von derzeit 

1.908 EUR auf 4.008 EUR für die Jahre 2020 und 2021 angehoben. 

Merke: 

Mit der Erweiterung von § 39a Abs. 1 S. 1 Nr. 4a EStG wird geregelt, dass auch dieser 

zeitlich begrenzte Erhöhungsbetrag für die Kalenderjahre 2020 und 2021 auf Antrag über 

einen Freibetrag bei den ELStAM berücksichtigt werden kann. Für 2020 erfolgt dann 

eine Verteilung auf die verbleibenden Lohnzahlungszeiträume. Der Antrag gilt auch für 

2021, sodass kein erneuter Antrag gestellt werden muss. Der Erhöhungsbetrag kann 

von der Finanzverwaltung auch ohne Antrag berücksichtigt werden, wenn die techni-

schen Voraussetzungen vorliegen. 

 

3.4 Erhöhung des Ermäßigungsfaktors bei der Gewerbesteueranrechnung (§§ 

35 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2, 52 Abs. 35a EStG) 

Der Ermäßigungsfaktor in § 35 EStG wird von 3,8 auf 4,0 des Gewerbesteuer-Messbe-

trags erhöht. Dies soll den in den letzten Jahren gestiegenen Gewerbesteuer-Hebesät-

zen Rechnung tragen.  

 

Praxishinweis: 

Bei Berücksichtigung des Solidaritätszuschlags wird dadurch erreicht, dass bis zu einem 

Hebesatz von 420 % Personenunternehmer vollständig von der Gewerbesteuer entlastet 

werden. Vielfach liegt der Hebesatz bei der Gewerbesteuer allerdings so hoch, dass 

dann weiterhin ein Teil der Gewerbesteuer nicht angerechnet werden kann. 

 

Anwendung: Die Erhöhung gilt ab VZ 2020. 

 

3.5 Änderungen des UStG 

Verschieben des Fälligkeitszeitpunktes der Einfuhrumsatzsteuer (§§ 21 Abs. 3a, 

27 Abs. 31 UStG) 

Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer wird auf den 26. des zweiten auf die Einfuhr fol-

genden Monats verschoben. 
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Temporäre Senkung der Umsatzsteuersätze (§ 28 Abs. 1 bis 3 UStG) 

Die Umsatzsteuersätze werden befristet vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 von 19 % 

auf 16 % bzw. von 7 % auf 5 % gesenkt. 

 

Beachte: 

Zu den vielfältigen Praxisproblemen, die die befristete Absenkung des allgemeinen und 

ermäßigten Umsatzsteuersatzes mit sich bringt, siehe das hierzu ergangene BMF-

Schreiben vom 30.06.2020 (III C 2 – S 7030/20/10009 :004)  

 

3.6 Änderungen des GewStG 

Erhöhung des Freibetrags für die Hinzurechnungstatbestände (§ 8 Nr. 1 GewStG) 

Bei der Gewerbesteuer wird der Freibetrag für die Hinzurechnungstatbestände von bis-

her 100.000 EUR auf 200.000 EUR erhöht.  

 

3.7 Änderung des FZulG 

Temporäre Erhöhung der maximalen Bemessungsgrundlage der steuerlichen For-

schungszulage (§ 3 Abs. 5 FZulG) 

Die max. Bemessungsgrundlage der steuerlichen Forschungszulage wird von 2 Mio. 

EUR rückwirkend zum 01.01.2020 und befristet bis zum 31.12.2025 auf 4 Mio. EUR er-

höht. Zur steuerlichen Förderung von FuE im Rahmen des Forschungszulagengesetzes 

s. Kälberer, GStB 20, 240 ff. 

 

Merke: 

Die Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung (FZulBV) wurde bereits am 

21.02.2020 verkündet (BGBl. I 20, 118).  

 

 

 Behinderten-Pauschbetragsgesetz vom 09.12.2020 (BGBl. I 2020, 

2770) 

Bei diesem Gesetzesvorhaben liegt derzeit der Entwurf der Bundesregierung vom 

31.08.2020 (BT-Drucksache 19/21985) vor. Damit der Pauschbetrag für Behinderte 

seine Vereinfachungsfunktion auch zukünftig erfüllen kann, soll dieser angepasst 
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werden. Darüber hinaus sollen die Nachweispflichten deutlich verschlankt werden (vgl. 

hierzu Kanzler, DB 2020, 808 ff.). Im Einzelnen ist Folgendes geplant:  

 Verdoppelung der Behinderten-Pauschbeträge in § 33b Abs. 3 EStG 

Neben einer vorgesehenen Verdoppelung der Freibeträge soll die hinsichtlich des Grads 

der Behinderung veraltete Systematik an das Sozialrecht angeglichen werden. Eine Be-

hinderung soll danach bereits ab einem Grad der Behinderung von 20 (bisher 25) fest-

gestellt und die Systematik in 10er-Schritten bis zu einem Grad der Behinderung von 

100 fortgeschrieben werden. 

Für behinderte Menschen, die hilflos i. S. d. § 33b Abs. 6 EStG sind, und für Blinde soll 

sich der Pauschbetrag auf 7.400 EUR (bisher 3.700 EUR) erhöhen. 

 

 Einführung eines behinderungsbedingten Fahrtkosten-Pauschbetrags  

 (§ 33 Abs. 2a EStG) 

Zudem soll ein behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag eingeführt werden. 

Folgende Personen sollen den Pauschbetrag erhalten: 

➢ Geh- und stehbehinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von min-

destens 80 oder mindestens 70 und dem Merkzeichen „G“ (§ 33 Abs. 2a Nr. 1 

EStG) 

➢ Außergewöhnlich gehbehinderte Menschen mit dem Merkzeichen „aG“, Blinde 

oder behinderte Menschen mit dem Merkzeichen „H“ (§ 33 Abs. 2a Nr. 2 EStG) 

 

Bei Erfüllen dieser Anspruchsvoraussetzungen der Nr. 1 beträgt der Pauschbetrag 900 

EUR. Bei der Nr. 2 beträgt der Pauschbetrag 4.500 EUR.  

 

Praxishinweis: 

Bei Inanspruchnahme des Pauschbetrags nach Nr. 2 kann nicht zusätzlich der Pausch-

betrag nach Nr. 1 in Anspruch genommen werden. Über diesen Fahrtkosten-Pauschbe-

trag hinaus sollen keine weiteren behinderungsbedingten Fahrtkosten als außergewöhn-

liche Belastung berücksichtigt werden. Den Steuerpflichtigen wird dadurch der aufwän-

dige Einzelnachweis erspart. 
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 Verzicht auf die zusätzlichen Anspruchsvoraussetzungen bei sog. „Minder- 

 behinderten“ (§ 33b Abs. 2 EStG) 

Bisher wird der Pauschbetrag Steuerpflichtigen mit einem Grad der Behinderung kleiner 

als 50 nur gewährt, wenn die Behinderung zu einer dauernden Einbuße der körperlichen 

Beweglichkeit geführt hat, die Behinderung auf einer typischen Berufskrankheit beruht 

oder dem Steuerpflichtigen wegen seiner Behinderung eine gesetzliche Rente oder lau-

fende Bezüge zustehen. Diese Zusatzvoraussetzungen in § 33b Abs. 2 EStG sollen ab 

dem VZ 2021 ersatzlos entfallen. 

 

 Änderungen beim Pflegepauschbetrag (§ 33b Abs. 6 EStG) 

Neu in den Gesetzesentwurf der Bundesregierung aufgenommen wurden Verbesserun-

gen beim Pflege-Pauschbetrag. Danach soll die Geltendmachung des Pflege-Pausch-

betrages auch unabhängig vom Vorliegen des Kriteriums „hilflos“ bei der zu pflegenden 

Person möglich sein, der Pflege-Pauschbetrag bei der Pflege von Personen mit den 

Pflegegraden 4 und 5 erhöht werden (von 924 EUR auf 1.800 EUR) und ein Pflege-

Pauschbetrag bei der Pflege von Personen mit den Pflegegraden 2 (600 EUR) und 3 

(1.100 EUR) eingeführt werden. 

 

Merke:  

Wie bisher ist Voraussetzung für die Gewährung des Pflege-Pauschbetrags neben der 

häuslichen Pflege, dass der pflegende Steuerpflichtige für seine Pflege keine Einnahmen 

erhält. 

 

Anwendung:  

Die Verbesserungen in §§ 33, 33b EStG können erstmals im VZ 2021 in Anspruch ge-

nommen werden. 

 

 

 Zweites Familienentlastungsgesetz vom 01.12.2020 (BGBl. I 2020, 

2616)  

Das Bundeskabinett hat am 23.09.2020 den Bericht über die Höhe des steuerfrei zu 

stellenden Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern für das Jahr 2022 be-

schlossen. Der Bundesrat hat dem Gesetz am 27.11.2020 zugestimmt, das grundsätz-

lich am 01.01.2021 in Kraft getreten ist. 
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 Anhebung des Grundfreibetrags (§ 32a Abs. 1 EStG) 

Mit der Anhebung des Grundfreibetrags in zwei Schritten um jeweils 288 EUR soll die 

verfassungsrechtlich gebotene steuerliche Freistellung des Existenzminimums der Steu-

erpflichtigen sichergestellt werden. 

2021: 9.696 EUR 

2022: 9.984 EUR 

 

 Erhöhung des Kindergeldes und der Kinderfreibeträge (§ 32 Abs. 6 S. 1 

 EStG) 

Ab Januar 2021 werden für jedes Kind 15 EUR mehr Kindergeld ausgezahlt (§ 6 BKGG). 

Der Kinderfreibetrag wird ab dem VZ 2021 für jeden Elternteil von 2.586 auf 2.730 EUR 

erhöht (§ 32 Abs. 6 S. 1 EStG). Der Betreuungsfreibetrag steigt von 1.320 für jedem 

Elternteil auf 1.464 EUR. Daraus ergibt sich eine Anhebung der zur steuerlichen Frei-

stellung des Kinderexistenzminimums dienenden Freibeträge von derzeit insgesamt 

7.812 EUR auf 8.388 EUR für jedes zu berücksichtigende Kind. 

 

Merke: 

Zum Ausgleich der kalten Progression sollen die übrigen Eckwerte des Einkommensteu-

ertarifs (§ 32a Abs. 1 EStG) für die VZ 2021 und 2022 nach rechts verschoben werden. 

Danach ist etwa der Spitzensteuersatz von 45 % erst ab einem zu versteuernden Ein-

kommen von 274.613 EUR (VZ 2021) bzw. 278.732 EUR (VZ 2022) zu zahlen. 

 

 Anhebung des Höchstbetrags für den Abzug von Unterhaltsleistungen  

 (§ 33a  Abs. 1 S. 1 EStG) 

Auch der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistungen nach § 33a Abs. 1 S. 1 

EStG wird angehoben, da sich dieser ebenfalls der Höhe nach am steuerlichen Exis-

tenzminimum orientiert. 
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 Ausgewählte Änderungen im Jahressteuergesetz 20206 

Pauschale für Homeoffice (§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 6b EStG) 

So beschloss der Bundestag Erleichterungen für das Arbeiten im Homeoffice: Steuer-

pflichtige können für jeden Kalendertag der Jahre 2020 und 2021, an dem sie aus-

schließlich zuhause arbeiten, einen Betrag von fünf Euro geltend machen - maximal 600 

Euro. Dies gilt, auch wenn die üblichen Voraussetzungen für den Abzug von Kosten für 

ein häusliches Arbeitszimmer nicht vorliegen. 

 

Stärkung für das Ehrenamt (§ 3 Nr. 26 und 26a EStG) 

Vereine und Ehrenamtliche werden gestärkt - auch dies eine langjährige Forderung des 

Bundesrates: Die sogenannte Übungsleiterpauschale steigt ab 2021 von 2.400 auf 3.000 

Euro, die Ehrenamtspauschale von 720 auf 840 Euro. Bis zu einem Betrag von 300 Euro 

ist ein vereinfachter Spendennachweis möglich. 

 

Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld weiter steuerfrei 

Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld bleiben bis Ende 2021 steuerfrei. Verbes-

serungen gibt es zudem für weitere Beihilfen und Unterstützungen, die Beschäftigte auf-

grund der Corona-Krise erhalten, z.B. den Pflegebonus: Die bis zum Jahresende befris-

tete Steuerbefreiung für Zahlungen bis 1500 Euro wird bis Juni 2021 verlängert. Damit 

haben Arbeitgeber mehr Zeit für eine steuerbegünstigte Abwicklung der Corona-Beihil-

fen. 

 

Entlastung für Alleinerziehende (§ 24b Abs. 2 EStG) 

Ebenfalls verlängert wird die Entlastung für Alleinerziehende in Höhe von 4.008 Euro, 

die im Zweiten Corona-Steuerhilfe Gesetz befristet eingeführt worden war. Die Befris-

tung wird aufgehoben, so dass die Erhöhung auch ab dem Jahr 2022 fort gilt. 

 

Höhere Sachbezugsgrenze (§ 8 Abs. 2 S. 11 EStG) 

Auch die steuerfreie Sachbezugsgrenze für alle Beschäftigten erhöht sich ab 2022 von 

44 auf 50 Euro. Für sogenannte Sachbezugskarten folgt eine Klarstellung durch ein 

Schreiben des Bundesfinanzministeriums. 

 

                                                

6  Nach www.bundesrat.de 
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Verlustverrechnung aus Termingeschäften (§ 20 Abs. 2 S. 5, 6 EStG) 

Verluste aus Termingeschäften, insbesondere aus dem Verfall von Optionen, können 

künftig bis 20.000 Euro im laufenden Kalenderjahr mit Gewinnen und so genannten Still-

halterprämien verrechnet werden - bisher waren es maximal 10.000 Euro. Nicht verrech-

nete Verluste könnten auf Folgejahre vorgetragen werden und jeweils in Höhe von 

20.000 Euro mit Gewinnen verrechnet werden. 

Verluste aus der Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter oder der so genannten Unein-

bringlichkeit einer Kapitalforderung können mit Einkünften aus Kapitalvermögen bis zur 

Höhe von 20.000 Euro im Jahr ausgeglichen werden. Auch hier sind die Übertragung 

und Verrechnung nicht verrechneter Verluste auf die Folgejahre möglich. 

 

Verkündung - Inkrafttreten 

Das Gesetz wurde am 28. Dezember 2020 im Bundesgesetzblatt verkündet und tritt 

überwiegend am 29. Dezember 2020 in Kraft.  
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II. Einkommensteuer – Aktuelle Rechtsprechung 

 Straßenausbau: BFH lehnt Anwendung von § 35a EStG ab 

Grundstückseigentümer können Erschließungsbeiträge für eine Straße, die ihnen von 

der Gemeinde in Rechnung gestellt wurden, nicht als Handwerkerleistungen nach § 35a 

EStG steuermindernd geltend machen. Das hat der BFH entschieden. 

Für den BFH fehlt es ‒ im Gegensatz zum nach § 35a EStG begünstigten Haus- oder 

Grundstücksanschluss ‒ hier am räumlich-funktionalen Zusammenhang der Leistung mit 

dem Haushalt des einzelnen Grundstückseigentümers. Denn der Beitrag wird für den 

Ausbau des allgemeinen Versorgungsnetzes gezahlt und kommt damit ‒ im Unterschied 

zum Hausanschluss ‒ nicht nur einzelnen Grundstückseigentümern, sondern allen Nut-

zern des Versorgungsnetzes zugute (BFH, Urteil vom 28.04.2020, Az. 3 K 3130/17) 

 

 Airbnb: Fiskus nimmt Einnahmen deutscher Vermieter ins Visier 

Die Servicestelle Steueraufsicht Hamburg hat für die deutsche Steuerverwaltung in ei-

nem mehrere Jahre andauernden Verfahren erreicht, dass Daten von Vermietern zu 

steuerlichen Kontrollzwecken übermittelt werden. So wird es unredlichen Vermietern von 

Ferienunterkünften erheblich erschwert, ihre bisher dem Finanzamt nicht erklärten Ein-

nahmen aus der Vermietung von Wohnraum an Feriengäste weiter verborgen zu halten. 

So steht es in einer Pressemitteilung der Finanzhörde vom 02.09.2020.  

 

 Energetische Gebäudesanierung: Gilt § 35c EStG auch bei Wohn-

recht der Eltern? 

Nach der Gesetzesbegründung zum neuen § 35c EStG ist es unschädlich, wenn der 

Eigentümer Teile des Objekts als häusliches Arbeitszimmer nutzt und/oder anderen Per-

sonen unentgeltlich zu Wohnzwecken überlässt. Was gilt konkret, wenn das Haus von 

den Eltern unter Vorbehalt eines Wohnrechts auf die Kinder übertragen wurde und die 

Eltern das gesamte Haus aufgrund des Wohnrechts nutzen? Können die Kinder die Be-

günstigung trotzdem in Anspruch nehmen? Antwort: Die Rechtsprechung zu den ver-

wandten §§ 10e und 10f EStG ist wohl so auszulegen, dass die Überlassung ganzer 

Wohnungen von Kindern an ihre Eltern nicht mehr unter den „eigenen Wohnzweck“ fällt. 

Danach wäre § 35c EStG nicht anzuwenden. 
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 FG Köln: Preisgeld für Dissertation ist steuerpflichtig 

Das Preisgeld für eine Dissertation, das im Rahmen eines Sponsoringvertrags mit der 

Privatwirtschaft von der Universität an eine ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin 

eines Lehrstuhls der Universität gezahlt wird, kann durch das vormalige Dienstverhältnis 

veranlasst sein und damit der Besteuerung unterliegen (FG Köln, Urteil vom 18.02.2020, 

Az. 1 K 1309/18, Revision zugelassen). 

 

 Aufwendungen für ein Erststudium keine Werbungskosten 

BFH, Urteil vom 12.02.2020 – VI R 17/20 (VI R 64/12); DB 31/2020, 1601 

Aufwendungen für ein Erststudium, das eine Erstausbildung vermittelt, sind nach § 9 

Abs. 6 EStG i.d.F. des BeitrRLUmsG ab dem Vz. 2004 nicht (mehr) als Werbungskosten 

abziehbar, wenn das Studium nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet. 

 

Sachverhalt 

Die Klägerin studierte nach ihrem im Jahr 2003 abgelegten Abitur Psychologie an der 

Universität X. Im Juli des Streitjahres (2006) erhielt sie den Abschluss „Bachelor of ap-

plied science“. Am 01.10. des Streitjahres nahm sie ein Masterstudium der Neuro- und 

Verhaltenswissenschaften an der Universität Y auf. 

Die Klägerin erzielte im Streitjahr Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit i.H.v. 823 

€. In ihrer ESt-Erklärung für das Streitjahr machte sie insoweit Aufwendungen für Fahrten 

zwischen Wohnung und Arbeitsstätte i.H.v. 165,60 € geltend. 

Das FA veranlagte die Klägerin erklärungsgemäß zur ESt und setzte diese auf 0 € fest. 

Mit ihrem Einspruch gegen den ESt-Bescheid machte die Klägerin Aufwendungen für 

das Bachelor- und Master-Studium als vorab entstandene Werbungskosten geltend. 

Das FA erließ daraufhin einen Bescheid über die gesonderte Feststellung des verblei-

benden Verlustvortrags zur ESt auf den 31.12.2006, mit dem es feststellte, dass keine 

gesonderte Feststellung nach § 10d Abs. 4 EStG durchzuführen sei, weil kein verblei-

bender Verlustvortrag (mehr) bestehe. 

Der von der Klägerin hiergegen gab das FG in dem zuletzt von der Klägerin noch auf-

rechterhaltenen Umfang statt. Die Revision des FA hatte Erfolg. 
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 Können Steuerberater Seminare zum „millionaire-minded guerilla-

warrior“ als Betriebsausgaben absetzen?  

FG Thüringen, Urteil vom 13.11.2019, 3 K 106/19 

Die Teilnahme an Coaching-Seminaren mit den Inhalten, wie man den Weg zum Wohl-

stand findet, wie man ein lebenslanges passives Einkommen erzeugt oder den eigenen 

Lebenszweck erkennt, dient der Persönlichkeitsentwicklung und ist damit überwiegend 

privat veranlasst. 

Ein Steuerberater schloss mit einer Firma ein Seminar-Paket im Gesamtwert von 12.000 

EUR ab, in dem folgende Lehrgänge enthalten sein sollten: Millionaire Mind Intensive, 

Guerrilla Business Intensive, Ultimate Internet Boot Camp, Mission to Millions, Enlighte-

ned Warrior Training Camp. Die angebotenen Seminare beinhalteten u. a. den Weg zum 

Wohlstand, wie man lebenslang passives Einkommen erzeugt und seinen Lebenszweck 

erkennt. Das FG sah sich die Werbematerialien der Veranstaltungen an und kam zu dem 

Ergebnis, es bestehe zumindest keine überwiegende berufliche Veranlassung, da per-

sönlichkeitsbildende Maßnahmen bzw. Seminare von den Teilnehmern auch aus priva-

ten Gründen besucht werden. Die entstandenen Aufwendungen stünden weder im über-

wiegenden Zusammenhang mit den Einkünften aus der Steuerberatungstätigkeit noch 

mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, die der Kläger ebenfalls erzielte. Es 

sei auch keine Schätzung eines unternehmerisch bzw. beruflich veranlassten Anteils an 

den gemischt veranlassten Aufwendungen zulässig, da ein solcher Anteil in eindeutiger 

und leicht nachprüfbarer Weise überhaupt nicht abgrenzbar ist. 

 

Beachte: 

Im vergangenen Jahr hatte das LAG Berlin-Brandenburg (11.04.2019, 10 Sa 2076/18) 

übrigens entschieden, dass ein Yogakurs unter bestimmten Voraussetzungen Bildungs-

urlaub rechtfertigen kann. Es handelte sich im Streitfall um einen von der Volkshoch-

schule angebotenen fünftägigen Kurs „Yoga ‒ erfolgreich und entspannt im Beruf mit 

Yoga und Meditation“.  
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 BFH: Versorgungsleistungen bei Übergabe von nicht begünstigtem 

Vermögen - Beitrittsaufforderung an das BMF  

Bundesfinanzhof, IX-R-11/19, Beschluss vom 28.04.2020; DStR 2020, 1426 (Vo-

rinstanz: BeckRS 2018, 38638 

 

Das BMF wird aufgefordert, dem Verfahren beizutreten, um zu der Frage Stellung zu 

nehmen, ob wiederkehrende Leistungen im Zusammenhang mit einer Übertragung von 

nicht nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 2 Buchst. a bis c EStG n.F. begünstigtem Vermögen 

grundsätzlich als Entgelt (bzw. im Ausnahmefall als Unterhaltsleistung) anzusehen sind 

(so die Auffassung im BMF-Schreiben vom 11.03.2010, BStBl I 2010, 227 Tz 57 und 65) 

oder gleichwohl als nicht begünstigte (d.h. nicht zum Sonderausgabenabzug berechti-

gende), aber dem Grunde nach unentgeltliche „Vermögensübergabe gegen Versor-

gungsleistungen“ gelten können. 

Sachverhalt 

Der 72-jährige Vater (V) hatte seiner Tochter, der Klägerin (KI.), mit notariell beurkunde-

tem Grundstücksübertragungsvertrag in 2011 ein vermietetes Mehrfamilienhaus gegen 

Gewährung einer Leibrente iHv zunächst monatlich 2.000,- € übertragen. Nachdem eine 

Grundpfandgläubigerin die vorgesehene Schuldübernahme nicht genehmigt hatte, löste 

V die noch offenen Darlehensvaluten iHv ca. 55.500 € ab, worauf die Leibrente auf mo-

natlich 2.500 € erhöht wurde. 

In ihrer ESt-Erklärung für das Streitjahr 2013 machte die Kl. die Rentenzahlungen iHv 

30.000 € als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus dem vermieteten Objekt geltend. 

Davon ließ das FA aber nur den Ertragsanteil von 13 % zum Abzug als Werbungskosten 

nach § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 S.2 EStG zu. Der Einspruch dagegen blieb erfolglos.  

Das FG wies die Klage als unbegründet ab. Allerdings war das FG der Auffassung, dass 

die Leibrentenzahlungen der KI. an V in keinem wirtschaftlichen Zusammenhang mit ih-

ren Einkünften aus der Vermietung des übertragenen Mietshauses stehen und daher 

auch nicht als Werbungskosten in Betracht kommen. Als private Versorgungsleistungen 

stellten die Rentenzahlungen an V weder ein Veräußerungsentgelt für V noch (anteilige) 

Anschaffungskosten für die Kl. dar.  

Anschaffungskosten könnten die von der Kl. geleistete Ablösung des Restdarlehens auf 

dem übernommenen Mietshaus sein; die sich hieraus ergebende zusätzliche Gebäude-

AfA würde aber deutlich unter den vom FA bereits berücksichtigten Werbungskostenab-

zug in Form der Rentenzahlungen liegen und daher wegen des gerichtlichen Verböse-

rungsverbots nicht berücksichtigt werden können. Auch ein Abzug als Sonderausgabe 

scheide aus, weil das übertragene Mietwohngrundstück im Streitjahr kein begünstigtes 

Vermögen iSv § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG (jetzt: § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG) gewesen sei.  
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Entscheidung  

Auf die Revision der KI. hat der IX. Senat des BFH den Beschluss gefasst, sich grund-

legend mit der Rechtsfrage zu befassen, ob wiederkehrende Leistungen im Zusammen 

hang mit der Übertragung von nicht nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 S. 2 EStG nF begünstigtem 

Vermögen grundsätzlich als Entgelt anzusehen sind oder als unentgeltliche Versor-

gungsleistungen gelten, die nicht als Sonderausgabe abzugsfähig sind. Da das BMF in 

seinem Erlass vom 11.03.2010 in diesen Fällen grundsätzlich von einer Teilentgeltlich-

keit ausgehe, halte es der Senat für angezeigt, das BMF an dem laufenden Verfahren 

zu beteiligen (§ 122 Abs. 2 S. 3 FGO).  

Mit dem JStG 2008 habe der Gesetzgeber die Unentgeltlichkeit der Vermögensübergabe 

im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge im neu formulierten § 10 Abs. Nr. 1a S. 1 

EStG (jetzt: § 10 Abs. 1a Nr. 2 S. 1 EStG) beibehalten. Allerdings sollte durch die Neu-

fassung das Rechtsinstitut der Vermögensübergabe gegen lebenslängliche Versor-

gungsleistungen auf seinen Kern zurückgeführt werden, um missbräuchliche Gestaltun-

gen durch Einschränkung der begünstigten Objekte zu verhindern. Verbleibe es beim 

Grundsatz der Unentgeltlichkeit der Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistun-

gen, komme ein Abzug dieser Leistungen als Sonderausgabe nicht in Betracht, wenn 

kein nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG begünstigtes Vermögen übertragen werde. Denn die 

Norm sei ihrem Wortlaut getreu auszulegen. Eine teleologische Extension des Geset-

zeswortlauts komme im Bereich der Sonderausgaben, nicht in Betracht.  

 

Praxishinweis  

Der IX. Senat tut gut daran, die Rechtsfrage der Übergabe von nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 

EStG nicht begünstigtem Vermögen gegen Gewährung von Versorgungsleistungen 

grundsätzlich zu klären. Denn die in den Rn. 57 und 65 ff. des BMF-Schreibens vom 

11.03.2010 vertretene Auffassung der Teilentgeltlichkeit von nicht in § 10 Abs. 1a Nr. 2 

EStG begünstigtem Vermögen ist dogmatisch nicht zu halten. Wenn Vermögensübertra-

gungen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge sich im Bereich außerhalb der 

Einkunftsarten abspielen, was aus Sicht des § 12 EStG schlüssig ist, muss dies für alle 

Übertragungen ohne Rücksicht auf die Art des übertragenen Vermögens gelten. Der 

Gesetzgeber hat bewusst den Sonderausgabenabzug von Versorgungsleistungen durch 

das JStG 2008 eingeschränkt. Diese Einschränkung würde konterkariert, wenn über die 

„Hintertür" erneut eine Abzugsfähigkeit im Bereich der Einkünfte eröffnet würde. 
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 Personelle Verflechtung bei von Geschäftsführung ausgeschlosse-

nem Nur-Besitz-Gesellschafter und bei Möglichkeit zur Umgehung 

des § 181 BGB durch geschäftsführende Doppelgesellschafter  

Die personelle Verflechtung als Voraussetzung einer Betriebsaufspaltung liegt vor, wenn 

die personenidentischen Gesellschafter-Geschäftsführer der Besitz-GbR und der Be-

triebs-GmbH die laufenden Geschäfte der Besitz-GbR bestimmen können und der Nut-

zungsüberlassungsvertrag der Besitz-GbR mit der Betriebs-GmbH nicht gegen den Wil-

len dieser Personengruppe geändert oder beendet werden kann. Das Doppelvertre-

tungsverbot des § 181 BGB steht der Annahme einer Beherrschungsidentität von Ge-

sellschafter-Geschäftsführern aus Besitz-GbR und Betriebs-GmbH nicht entgegen, 

wenn die gesellschaftsrechtlichen Grundlagen die Umgehung dieses Verbots durch 

Übertragung der Vertretung auf eine andere Person ermöglichen.  

BFH vom 28.05.2020 - IV R 4/17 

 

Sachverhalt 

Im Streitfall ging es um die Frage, ob durch die Vermietung einer Halle sowie von Büro-

räumen an eine GmbH zwischen der Vermieterin, einer GbR, und der GmbH als Mieterin 

eine Betriebsaufspaltung begründet wurde. 

Eine Betriebsaufspaltung liegt vor, wenn einem Betriebsunternehmen wesentliche 

Grundlagen für seinen Betrieb von einem Besitzunternehmen überlassen werden und 

die hinter dem Betriebs- und dem Besitzunternehmen stehenden Personen einen ein-

heitlichen geschäftlichen Betätigungswillen haben. Dieser ist anzunehmen, wenn die 

Person oder Personengruppe, die das Besitzunternehmen beherrscht, auch in dem Be-

triebsunternehmen ihren Willen durchsetzen kann. Ist aufgrund besonderer sachlicher 

und personeller Gegebenheiten eine so enge wirtschaftliche Verflechtung zwischen dem 

Besitzunternehmen und dem Betriebsunternehmen zu bejahen, dass das Besitzunter-

nehmen durch die Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit über das Betriebsunterneh-

men am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt, so ist das Besitzunternehmen 

nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 EStG (originär) gewerblich tätig. Dann liegen bei 

der Besitzgesellschaft auch die Voraussetzungen eines Gewerbebetriebs (§ 2 Abs. 1 

Satz 2, § 6, § 7 GewStG) als Grundlage für die Festsetzung eines Gewerbesteuermess-

betrags und die Feststellung eines vortragsfähigen Gewerbeverlustes (§ 10a GewStG) 

vor. 

 

Eine sachliche Verflechtung ist gegeben, wenn es sich bei dem vermieteten Wirtschafts-

gut für das Betriebsunternehmen um eine wesentliche Betriebsgrundlage handelt. Bei 

einem Grundstück ist das der Fall, wenn es für die Betriebsführung der Betriebsgesell-

schaft von nicht nur geringer Bedeutung ist. Das ist stets anzunehmen, wenn das 
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Grundstück der räumliche und funktionale Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit des Be-

triebsunternehmens ist. Diese Voraussetzung war im Streitfall durch die erfolgte Grund-

stücksüberlassung erfüllt. 

Eine personelle Verflechtung liegt vor, wenn eine Person oder Personengruppe beide 

Unternehmen in der Weise beherrscht, dass sie in der Lage ist, in beiden Unternehmen 

einen einheitlichen Geschäfts- und Betätigungswillen durchzusetzen. Für die personelle 

Verflechtung ist entscheidend, dass die Geschicke des Besitzunternehmens in den we-

sentlichen Fragen durch die Person oder Personen bestimmt werden, die auch hinter 

dem Betriebsunternehmen stehen. 

Zu den wesentlichen Fragen gehören insbesondere die hinsichtlich der wesentlichen 

Betriebsgrundlagen bestehenden Nutzungsüberlassungsverträge, die nicht gegen den 

Willen der Person oder der Personengruppe aufgelöst werden sollen, die das Besitzun-

ternehmen beherrscht. Die Beteiligung von Gesellschaftern an Besitz- und Betriebsun-

ternehmen ergibt noch keine personelle Verflechtung, wenn in der Besitzgesellschaft 

das Einstimmigkeitsprinzip gilt und nicht alle Gesellschafter der Besitzgesellschaft auch 

an der Betriebsgesellschaft beteiligt, mithin „Nur-Besitzgesellschafter“ vorhanden sind. 

Denn die in beiden Gesellschaften herrschende Person oder Personengruppe kann 

dann rechtlich ihren Willen in der Besitzgesellschaft nicht mehr durchsetzen. Das gilt 

jedenfalls dann, wenn das Einstimmigkeitsprinzip auch die laufende Verwaltung der ver-

mieteten Wirtschaftsgüter, die sogenannten Geschäfte des täglichen Lebens, ein-

schließt. 

Eine personelle Verflechtung kann sich jedoch ergeben, wenn eine Person oder Perso-

nengruppe zwar nicht nach den Beteiligungsverhältnissen, aber nach ihren Befugnissen 

zur Geschäftsführung bei der Besitz- wie auch der Betriebsgesellschaft in Bezug auf die 

die sachliche Verflechtung begründenden Wirtschaftsgüter ihren Willen durchsetzen 

kann. Beherrschungsidentität liegt in diesem Zusammenhang vor, wenn einer Person 

oder Personengruppe die alleinige Geschäftsführungsbefugnis für die laufende Verwal-

tung einschließlich der Nutzungsüberlassung in dem Besitz- und Betriebsunternehmen 

übertragen ist. Die Beherrschungsidentität führt in derartigen Konstellationen dann zu 

einer personellen Verflechtung, wenn die hinsichtlich der wesentlichen Betriebsgrundla-

gen bestehenden Nutzungsüberlassungsverträge nicht gegen den Willen der Person o-

der Personengruppe aufgelöst werden können, die das Besitzunternehmen beherrscht, 

und diese Person oder Personengruppe zugleich alle Geschäfte der laufenden Verwal-

tung beherrscht. 

Im Streitfall war das FG zu Recht davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen einer 

personellen Verflechtung dem Grunde nach vorlagen. Denn die Mietverträge über das 

Bürogebäude mit Stellplätzen, eine Halle mit Sozialräumen sowie ein Außenlager konn-

ten gegen den Willen einer Personengruppe nicht aufgehoben werden und diese Perso-

nengruppe beherrschte als Geschäftsführer der GbR und der GmbH auch die laufende 

Verwaltung der Nutzungsverhältnisse. 
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Nach § 181 BGB kann ein Vertreter, soweit ihm nicht ein Anderes gestattet ist, im Namen 

des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechts-

geschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der 

Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht. Verstößt ein Rechtsgeschäft gegen das Verbot 

des § 181 BGB, so bewirkt dies nicht die Nichtigkeit, sondern eine schwebende Unwirk-

samkeit des Rechtsgeschäfts i.S. von § 177 BGB. Es wird wirksam, wenn der Vertretene 

es genehmigt. 

 

Im Streitfall konnte die beherrschende Personengruppe das Doppelvertretungsverbot 

auf Seiten der GmbH jedoch dadurch beseitigen, dass ein anderer Vertreter ermächtigt 

wird, entsprechende Rechtsgeschäfte mit der Steuerpflichtigen zu schließen. Dies 

konnte nach dem Gesellschaftsvertrag der GmbH z.B. durch Bestellung eines Prokuris-

ten geschehen. 

Bei der für die GmbH bestehenden Gesamtvertretungsbefugnis aus zwei Geschäftsfüh-

rern oder einem Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen kann in entsprechen-

der Anwendung der Regelungen in § 125 Abs. 2 Satz 2, § 150 Abs. 2 HGB, § 78 Abs. 4, 

§ 269 Abs. 4 AktG auch dem bestellten Prokuristen eine Ermächtigung zum Abschluss 

von Verträgen erteilt werden. Die GmbH hatte damit jederzeit die Möglichkeit, durch Be-

stellung eines Prokuristen dafür zu sorgen, dass sie bei Geschäften mit der Steuerpflich-

tigen durch einen Prokuristen vertreten wird.  

Weiterhin hätte neben einem Prokuristen auch ein Mitglied der beherrschenden Perso-

nengruppe die GmbH vertreten können, so dass die beiden anderen Personen dieser 

Gruppe als Vertreter der Steuerpflichtigen hätten auftreten können. § 181 BGB hätte 

dem Abschluss eines solchen Geschäfts somit nicht entgegengestanden.  

 

 

 BFH: Einkommensteuerliche Behandlung pauschaler Bonuszahlun-

gen der Krankenkasse  

Die von einer gesetzlichen Krankenkasse auf der Grundlage von § 65a SGB V gewährte 

Geldprämie (Bonus) für gesundheitsbewusstes Verhalten stellt auch bei pauschaler Aus-

gestaltung keine den Sonderausgabenabzug mindernde Beitragserstattung dar, sofern 

durch sie konkret der Gesundheitsmaßnahme zuzuordnender finanzieller Aufwand des 

Steuerpflichtigen ganz oder teilweise ausgeglichen wird.  

BFH, Urteil vom 06.05.2020 - X R16/18, DStR 2020, 1905 (Vorinstanz: BeckRS 2018, 

17991)  
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Sachverhalt 

Der Kläger (Kl.) ist gesetzlich krankenversichert. Seine Krankenkasse sah für die Teil-

nahme an einem Bonusprogramm iSd § 65a SGB V für gesundheitsbewusstes Verhalten 

(Vorsorge und gesunde Lebensweise) die Zahlung von Geldprämien vor. Im Streitjahr 

2015 erhielt der Kl. einen Bonus von insgesamt 230 €, der sich auf verschiedene Aktivi-

täten verteilte, ua PSA-Test 20 €, Haut-Check 20 €, Zahnreinigung 50 €, Fitness-Studio 

30 €, Sportverein 30 €, gesundes Körpergewicht 20 €. Das FA behandelte den gesamten 

Bonus - entsprechend der elektronischen Meldung der Krankenkasse - als Beitragser-

stattung und berücksichtigte im Einkommensteuerbescheid 2015 nur die insoweit gemin-

derten Beiträge als Sonderausgaben. Das FA setzte die Steuer im Hinblick auf die Kür-

zung des Sonderausgabenabzugs bei Bonuszahlungen vorläufig gemäß § 165 Abs. 1 

S. 2 Nr. 4 AO fest.  

Das FG gab der Klage statt und hob den Vorläufigkeitsvermerk auf. Mit seiner Revision 

bringt das FA vor, der Bonus sei als Beitragserstattung zu werten.  

 

Entscheidung 

Die Revision war begründet und führte zur Aufhebung des Urteils und Zurückverweisung 

der Sache. Beiträge zu Krankenversicherungen seien nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 Buchst. 

a S. 1 EStG als Sonderausgaben abzugsfähig, wenn sie im Zusammenhang mit der 

Erlangung des dort definierten Versicherungsschutzes ständen. Erstattete Beträge seien 

mit den gezahlten Sonderausgaben zu verrechnen, ein Erstattungsüberhang sei nach 

Maßgabe des § 10 Abs. 4b EStG zu behandeln. Voraussetzung für eine Verrechnung 

sei, dass die Zahlung der Versicherung nach ihrem wirtschaftlichen Gehalt als Bei-

tragserstattung und nicht als hiervon losgelöste Leistung zu werten sei.  

Werde die Bonuszahlung einer gesetzlichen Krankenversicherung nach § 65a SGB V 

für die Inanspruchnahme gesundheitlicher Vorsorge- und Schutzmaßnahmen geleistet, 

die nicht vom Basiskrankenversicherungsschutz umfasst seien, so dass der Versicherte 

dementsprechend eigenen finanziellen (Gesundheits-)Aufwand zu tragen habe, sei der 

hierfür gezahlte Bonus ausschließlich mit den eigenen gesundheitsbestimmten Aufwen-

dungen des Versicherten verknüpft. Eine den Sonderausgabenabzug mindernde Bei-

tragserstattung sei in diesem Fall ausgeschlossen. Der Bonus mindere nicht die Versi-

cherungsbeiträge, sondern die zusätzlichen Gesundheitsaufwendungen. Dieselben 

Grundsätze fänden Anwendung, wenn Anlass für eine Bonuszahlung der Nachweis ge-

sundheitsbewussten Verhaltens iSv § 65a SGB V sei (zB Mitgliedschaft in einem Sport-

verein oder einem Fitness-Studio) und der Versicherte dafür Aufwendungen trage.  

Nehme der Steuerpflichtige aber gesundheitliche Vorsorge- oder Schutzmaßnahmen in 

Anspruch, die Bestandteil des Basiskrankenversicherungsschutzes seien (zB Leistun-

gen zur Früherkennung bestimmter Krankheiten oder Zahnvorsorgeuntersuchungen), 

fehle es an eigenem Aufwand. Dafür gezahlte Boni seien als Beitragserstattung mit den 
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Krankenversicherungsbeiträgen zu verrechnen. Gleiches gelte für Boni, die aufgrund 

des Nachweises eines aufwandsunabhängigen Verhaltens oder Unterlassens (zB ge-

sundes Körpergewicht, Nichtraucherstatus) gezahlt würden. Soweit die Boni die Höhe 

des Sonderausgabenabzugs nicht berührten, lägen keine steuerbaren Einkünfte nach 

§ 22 Nr. 3 EStG vor, denn die erbrachte Leistung (gesundheitsbewusstes Verhalten) sei 

nicht als Gegenstand eines entgeltlichen Vertrages vorstellbar.  

Da das FG keine nach § 118 Abs. 2 FGO bindenden Feststellungen dazu getroffen habe, 

für welche Gesundheitsmaßnahmen eigene Aufwendungen des KI. angefallen seien, 

könne der BFH nicht in der Sache entscheiden. 

 

Praxishinweis 

Im Besprechungsurteil präzisiert der X. Senat seine im Urteil vom 01.06.2016 - X R 17/15 

(BStBl. II 2016, 989) formulierten Grundsätze. Das BMF hat im Schreiben vom 

24.05.2017 (IV C 3 - S 2221/16/10001 :004, BStBl. I 2017, 820, BeckVerw 342000) auf 

dieses BFH-Urteil reagiert und behandelt Boni nach § 65a SGB V nicht als Beitragser-

stattungen, soweit sie eine Erstattung nachgewiesener, zuvor entstandener Aufwendun-

gen darstellen (Rn. 88). Das Besprechungsurteil geht über das zuvor genannte BMF-

Schreiben (Rn. 89) hinaus und verneint Beitragserstattungen auch dann, wenn Boni nur 

bestimmte Gesundheitsmaßnahmen oder ein bestimmtes Handeln der Versicherten vo-

raussetzen, aber mit finanziellem Aufwand verbunden sind. 

 

 

 Auslandsstudium: Deutsche Uni bleibt erste Tätigkeitsstätte7 

BFH-Urteil vom 14.05.2020   VI R 3/18 

Studierende, die an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sind, können Aufwen-

dungen für Auslandssemester und -praktika als (vorweggenommene) Werbungskosten 

geltend machen, weil die Inlandsuni die erste Tätigkeitsstätte bleibt. Das hat der BFH in 

einem ‒ vom Bund der Steuerzahler unterstützten ‒ Musterprozess entschieden. 

 

Hintergrund: 

Bis einschl. 2013 konnten Studierende Aufwendungen für Unterbringung und Verpfle-

gung dann als Werbungskosten absetzen, wenn es sich bei dem Studium um eine Zweit-

studium handelte und sich der Lebensmittelpunkt der Studierenden während der Aus-

landssemester oder -praktika noch in Deutschland befand (BFH, Urteil vom 09.02.2012, 

                                                

7  SSP 11/2020, 3: siehe auch NWB 50/2020, 3682 
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Az. VI R 42/11). Eine Bildungsstätte war damals noch keine erste Tätigkeitsstätte (Bay-

erisches Landesamt für Steuern, Ertragsteuer Fach-Info 05/2013 vom 10.04.2013). Das 

ist seit 2014 anders. Als erste Tätigkeitsstätte gilt seither auch eine Bildungseinrichtung. 

Um Kosten für Unterbringung und Verpflegung steuermindernd geltend machen zu kön-

nen, muss man seitdem einen doppelten Haushalt führen. 

 

Hinweis:  

Bei einem Auslandssemester ist das anders, teilte der BdSt zum Ausgang des Muster-

prozesses beim BFH mit. Dort hatte eine Frau nach einer abgeschlossenen Ausbildung 

ein Studium aufgenommen, in dessen Verlauf sie zwei Auslandssemester absolvierte. 

Nach Ansicht des BFH bleibt in diesen Fällen die inländische Hochschule die erste Tä-

tigkeitsstätte, sodass Kosten für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand im Ausland 

als vorweggenommene Werbungskosten steuerlich zu berücksichtigen sind. Der BFH 

verwies das Verfahren mit dem Az. VI R 3/18 ans FG noch zur weiteren Sachverhalts-

aufklärung zurück. Es muss noch die konkrete Höhe der Kosten klären.  

 

 

 Steuerberatungsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. 

KG erzielt gewerbliche Einkünfte8 

FG Düsseldorf, Urteil v. 26.11.2020 - 9 K 2236/18 F 

Eine Steuerberatungsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG begehrte mit 

ihrer Klage die Einordnung ihrer Einkünfte als solche aus freiberuflicher Tätigkeit. An der 

Klägerin waren ein Kommanditist (Steuerberater A) und zwei Komplementäre (Steuer-

berater B und eine Steuerberatungsgesellschaft mbH) beteiligt. Geschäftsführer der Klä-

gerin waren die beiden Komplementäre. Alleingesellschafter und Geschäftsführer der 

Komplementär-GmbH, die nicht am Gewinn und Verlust der Klägerin beteiligt war, war 

der Steuerberater B. Das beklagte Finanzamt qualifizierte die Einkünfte der Klägerin als 

solche aus Gewerbebetrieb. Dieser Einordnung schloss sich das FG Düsseldorf mit Ur-

teil vom 26.11.2020 an und begründete seine Entscheidung damit, dass nicht alle Ge-

sellschafter der Klägerin freiberufliche Einkünfte erzielt hätten. Die Einkünfte der Steu-

erberatungsgesellschaft mbH seien kraft Gesetzes gewerbliche Einkünfte. Aufgrund ih-

rer Haftung als Komplementärin und ihrer Geschäftsführungsbefugnis sei die GmbH eine 

Mitunternehmerin der klagenden Kommanditgesellschaft. Diese mitunternehmerische 

Beteiligung der Steuerberatungsgesellschaft mbH sei so zu behandeln wie die Beteili-

gung eines Berufsfremden. Der [i]Umstand, dass der einzige Gesellschafter der GmbH 

                                                

8  NWB 4/2021 S. 245 
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Steuerberater sei, ändere daran nichts. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig (Az. beim 

BFH: VIII R 31/20). 

 

 Kosten für Hausnotrufsystem absetzbar9 

Die Kosten eines Hausnotrufsystems sind nach dem Urteil des Sächsischen FG vom 

14.10.2020 als haushaltsnahe Dienstleistungen absetzbar. 

Sächsisches FG, Urteil vom 14.10.2020 - 2 K 323/20 

 

Anmerkung: 

Für Senioren, die in betreuten Wohnanlagen leben, ist die steuerliche Anerkennung der 

Kosten für ein Notrufsystem als haushaltsnahe Dienstleistung durch die Rechtsprechung 

des BFH geklärt (BFH, Urteil vom 03.09.2015 - VI R 18/14, BStBl 2016 II S. 272).  

Das Sächsische FG hat nunmehr klargestellt, dass auch bei allein lebenden Senioren 

die Kosten eines externen Hausnotrufsystems steuerlich berücksichtigt werden können 

(Az. beim BFH: VI B 94/20). 

 

 Abzug von Strafverteidigungskosten als Betriebsausgaben bzw. au-

ßergewöhnliche Belastungen10 

FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 20.10.2020     5 K 1613/17 

Der Betriebsausgabenabzug von Strafverteidigungskosten setzt voraus, dass die dem 

Steuerpflichtigen vorgeworfene Tat ausschließlich und unmittelbar aus seiner betriebli-

chen oder beruflichen Tätigkeit heraus erklärbar ist. In Fällen, in denen aufgrund der 

Einstellung des strafrechtlichen Verfahrens nach § 153a StPO weder eine Verurteilung 

noch ein Freispruch des Steuerpflichtigen erfolgt, ist für die Beurteilung des für den Be-

triebsausgabenabzug erforderlichen Veranlassungszusammenhangs mit der betriebli-

chen oder beruflichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen laut Urteil des FG Rheinland-Pfalz 

vom 20.10.2020 auf den Anklagevorwurf abzustellen. Hat der Steuerpflichtige bei Ver-

fahrenseinstellung nach § 153a StPO seine notwendigen Auslagen gem. § 467 Abs. 5 

StPO selbst zu tragen, sind ihm die Strafverteidigungskosten nicht zwangsläufig i. S. von 

§ 33 EStG entstanden. 

  

                                                

9  NWB 1/2021, 12 
10  NWB 51/2020 S. 3794 
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 Ertragsteuerliche Beurteilung der Veräußerung von privat ange-

schafften Wirtschaftsgütern über eine Internetplattform11 

BFH, Urteil vom 17.06.2020, Az.: X R 18/19 

Werden privat und ohne Veräußerungsabsicht angeschaffte bewegliche Wirtschaftsgü-

ter veräußert, kann dies auch dann der letzte Akt der privaten Vermögensverwaltung 

sein, wenn die Veräußerung über einen langen Zeitraum und in zahlreichen Einzelakten 

ausgeführt wird. Allein die Verwendung einer auch von gewerblichen Händlern genutz-

ten Internetplattform führt zu keinem anderen Ergebnis. 

 

 Keine Berücksichtigung von Aufwendungen in Zusammenhang mit 

einem „Biberschaden“ als außergewöhnliche Belastungen i. S. des 

§ 33 EStG12 

BFH-Urteil vom 01.10.2020 – VI R 42/18 

Mit Urteil vom 01.10.2020 VI R 42/18 hat der BFH entschieden, dass Aufwendungen für 

die Beseitigung von durch einen Biber verursachter und zum Schutz vor weiteren Schä-

den nicht als außergewöhnliche Belastungen i. S. des § 33 EStG abzugsfähig sind. 

Die Kläger bewohnen ein Einfamilienhaus, dessen Garten an ein natürliches Gewässer 

angrenzt, in dem sich in den letzten Jahren - sehr zur Freude der Naturschützer - der in 

Deutschland fast ausgestorbene Biber wieder angesiedelt hat. Diese Freude konnten 

die Kläger nur bedingt teilen, da die Biber auf ihrem Grundstück erhebliche Schäden 

anrichteten. So senkte sich durch die Anlage des Biberbaus nicht nur ein Teil der Ra-

senfläche ab, betroffen war auch die Terrasse, die auf ca. 8 m Länge zu einem Drittel 

absackte. Dem standen die Kläger relativ machtlos gegenüber, da die Biber unter stren-

gem Naturschutz stehen und daher weder bejagt noch vergrämt werden dürfen. Im Ein-

vernehmen mit der Naturschutzbehörde ließen die Kläger schließlich eine "Bibersperre" 

errichten. Deren Kosten und die Kosten für die Beseitigung der Biberschäden an Ter-

rasse und Garten von insgesamt rund 4.000 Euro machten die Kläger als außergewöhn-

liche Belastung geltend. 

Ebenso wie zuvor bereits das Finanzgericht lehnte der BFH einen Abzug der Aufwen-

dungen als außergewöhnliche Belastung ab. Wildtierschäden bzw. Schutzmaßnahmen 

zur Vermeidung solcher seien keineswegs unüblich und nicht mit anderen ungewöhnli-

chen Schadensereignissen i. S. des § 33 EStG (wie z. B. Brand oder Hochwasser) ver-

gleichbar. Mit einem entstandenen oder drohenden Wildtierschaden in Zusammenhang 

                                                

11  DB Nr. 04 vom 25.01.2021 
12  Auszug aus einer Pressemitteilung des Bundesfinanzhofs 
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stehende Aufwendungen erlaubten deshalb auch dann keine Berücksichtigung als au-

ßergewöhnliche Belastungen, wenn mit den Maßnahmen konkrete, von einem Gegen-

stand des existenznotwendigen Bedarfs (wie etwa dem eigenen Einfamilienhaus) aus-

gehende Gesundheitsgefahren beseitigt bzw. vermieden würden. Es sei nicht Aufgabe 

des Steuerrechts, für einen Ausgleich von durch Wildtiere verursachter Schäden bzw. 

für die zur Vermeidung solcher Schäden notwendigen Präventionsmaßnahmen über 

eine entsprechende Abzugsmöglichkeit nach § 33 EStG Sorge zu tragen. Es obliege 

vielmehr dem Naturschutzrecht - etwa durch Errichtung entsprechender Fonds - für ei-

nen Schadensausgleich bzw. Präventionsschutz zu sorgen. 

 

 Auswirkungen des MoMiG auf nachträgliche Anschaffungskosten 

gem. § 17 Abs. 2 EStG13 

LfSt Niedersachsen, Verfügung vom 17.11.2020 – S 2244-118-St 244 

 

Verluste aus Finanzierungsmaßnahmen bei Beteiligungen an KapGes. 

Mit Schreiben vom 21.10.2010 (BStBl. I 2010 S. 832) hat das BMF die Auffassung ver-

treten, dass auch nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-

Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) vom 23.10.2008 (BGBl. I 2008 

S. 2026) für die Anerkennung von nachträglichen Anschaffungskosten (Darlehen bzw. 

Bürgschaften) weiterhin das Vorliegen einer gesellschaftsrechtlichen Veranlassung er-

forderlich und auch nach Abschaffung des Eigenkapitalersatzrechts (§§ 32a, 32b 

GmbHG, a.F.) weitestgehend nach den Grundsätzen des BMF-Schreibens vom 

08.06.1999 (BStBl. I 1999 S. 545) zu verfahren sei. 

Nunmehr hat der BFH mit Urteil vom 11.07.2017 (IX R 36/15, BStBl. II 2019 S. 208 = DB 

2017 S. 2330) entschieden, dass mit Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts durch das 

MoMiG die gesetzliche Grundlage für die bisherige Rspr. zur Berücksichtigung von Auf-

wendungen des Gesellschafters aus eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen als 

nachträgliche Anschaffungskosten im Rahmen des § 17 EStG entfallen ist. Aus Gründen 

des Vertrauensschutzes stellt der BFH auf den Tag der Veröffentlichung des vorgenann-

ten Urteils auf seinen Internet-Seiten (27.09.2017) ab und sieht bis zu diesem Tag ge-

leistete eigenkapitalersetzende oder eigenkapitalersetzend gewordene Finanzierungs-

hilfen des Gesellschafters als nach den bisherigen Grundsätzen zu beurteilen an. In An-

wendung seiner vorgenannten Urteilsgrundsätze hat der BFH auch mit Urteilen vom 

11.10.2017 (IX R 29/16, BFH/NV 2018 S. 451 und IX R 51/15, BFH/NV 2018 S. 329) 

entschieden. 

                                                

13  DB 49/2020, 2607 
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Zur Anwendung der nunmehr jeweils im BStBl. Teil II veröffentlichten BFH-Urteile vom 

11.07.2017 (a.a.O.), vom 06.12.2017 (BStBl. II 2019 S. 213) und vom 20.07.2018 (BStBl. 

II 2019 S. 194) hat das BMF unter Bezugnahme auf sein Schreiben vom 21.10.2010 

(a.a.O.) mit Schreiben vom 05.04.2019 (BStBl. I 2019 S. 257) Stellung genommen. Dem-

nach ist das BMF-Schreiben vom 21.10.2010 (a.a.O.) aus Vertrauensschutzgründen 

weiterhin in allen offenen Fällen anzuwenden, bei denen auf die Behandlung des Darle-

hens/der Bürgschaft die Vorschriften des MoMiG anzuwenden sind, wenn die bisher als 

eigenkapitalersetzend angesehene Finanzierungshilfe bis einschließlich 27.09.2017 ge-

währt wurde oder wenn die Finanzierungshilfe bis einschließlich 27.09.2017 eigenkapi-

talersetzend geworden ist.  

Das Revisionsverfahren IX R 13/18 wurde mittlerweile durch BFH-Urteil vom 02.07.2019 

(BStBl. II 2020 S. 89) erledigt. Die Vertrauensschutzregelungen können demnach An-

wendung finden. Dies bestätigen u.a. auch die jeweiligen BFH-Urteile, die aus den Re-

visionsverfahren IX R 9/18 (BStBl. II 2020 S. 490) und IX R 1/19 (BFH/NV 2020 S. 504) 

resultieren. 

Darüber hinaus ordnet das BMF-Schreiben vom 05.04.2019 (a.a.O.) an, in allen übrigen 

Fällen nach den Grundsätzen der im vorstehenden Absatz genannten BFH-Entschei-

dungen und für die Bestimmung der Anschaffungskosten i.S.v. § 17 Abs. 2 EStG nach 

Maßgabe der handelsrechtlichen Begriffsdefinition in § 255 HGB zu verfahren. I.Ü. wird 

auf den Wortlaut des vorgenannten BMF-Schreibens verwiesen. 

Auf die vom BFH insb. in seinem BFH-Urteil vom 11.07.2017 (a.a.O.) zu Rn. 37 seiner 

Entscheidungsgründe aufgeführten Parameter für den Ansatz nachträglicher Anschaf-

fungskosten in Form von Gesellschafterdarlehen oder -bürgschaften bei der Ermittlung 

der Einkünfte i.S.d. § 17 EStG hat der Gesetzgeber mit Einführung des § 17 Abs. 2a 

EStG reagiert. Gem. § 52 Abs. 25a EStG ist § 17 Abs. 2a EStG erstmals für Veräuße-

rungen i.S.v. § 17 Abs. 1, 4 oder 5 nach dem 31.07.2019 anzuwenden. Auf Antrag des 

Stpfl. ist § 17 Abs. 2a Satz 1–4 EStG auch für Veräußerungen i.S.v. § 17 Abs. 1, 4 oder 

5 EStG vor dem 31.07.2019 anzuwenden, vgl. § 52 Abs. 25a Satz 2 EStG. 

Im Hinblick auf die Verluste aus Finanzierungsmaßnahmen bei Beteiligungen an auslän-

dischen KapGes. ist Folgendes zu beachten: 

 

➢ Vor Inkrafttreten des MoMiG 

Das BMF-Schreiben vom 08.06.1999 (a.a.O.) unter Berücksichtigung der Ausführungen 

in der Karteiverfügung (KSt-Kartei § 1 KStG Karte F 4, Nr. 3, unter Hinweis auf das Pra-

xishandbuch der Finanzverwaltung NRW „Besteuerung ausländischer Gesellschaften im 

Inland u.a. am Beispiel der Private Company Limited by Shares (Ltd.)“ zu 5.5) ist weiter-

hin gültig und zu beachten. 
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➢ Nach Inkrafttreten des MoMiG 

Das BMF-Schreiben vom 21.10.2010 (a.a.O.) nimmt nicht ausdrücklich zu der Frage 

Stellung, wie Verluste aus Finanzierungsmaßnahmen bei Beteiligungen an ausländi-

schen KapGes. zu behandeln sind. Nach Abstimmung auf Bund-Länder-Ebene ist nach 

Inkrafttreten des MoMiG grds. nicht mehr darauf abzustellen, ob die Finanzierungsmaß-

nahme im Ausland einem dem inländischen Gesellschafts- bzw. Insolvenzrecht ver-

gleichbaren Recht unterliegt. Lediglich zur Annahme von krisenbestimmten Darlehen 

aufgrund gesetzlicher Neuregelung ist eine den §§ 39, 135 InsO sowie § 6 AnfG (unter 

3. d), bb) des BMF-Schreibens vom 21.10.2010 [a.a.O.]) vergleichbare Regelung im aus-

ländischen Recht Voraussetzung zur Annahme nachträglicher Anschaffungskosten 

i.S.d. § 17 Abs. 2 EStG. Da die Regelungen des MoMiG nur für die in diesem Gesetz 

benannten Gesellschaften verbindlich sind, hat der Stpfl. nachzuweisen, ob das auslän-

dische Recht eine dem inländischen Recht vergleichbare gesetzliche Nachrangigkeit al-

ler Rückzahlungsansprüche aus Gesellschafterdarlehen in der Insolvenz enthält. 

 

 

 BFH: Steuerrechtliche Anerkennung mehrstöckiger Freiberufler-Per-

sonengesellschaften14 

➢ Eine Unterpersonengesellschaft erzielt freiberufliche Einkünfte, wenn neben den 

unmittelbar an ihr beteiligten natürlichen Personen alle mittelbar beteiligten Ge-

sellschafter der Obergesellschaften über die persönliche Berufsqualifikation ver-

fügen und in der Unterpersonengesellschaft zumindest in geringfügigem Umfang 

leitend und eigenverantwortlich mitarbeiten. 

➢ Die freiberufliche Tätigkeit einer Unterpersonengesellschaft wird nicht bereits 

dadurch begründet, dass jeder Obergesellschafter zumindest in einer anderen 

Unterpersonengesellschaft des Personengesellschaftsverbunds als Freiberufler 

leitend und eigenverantwortlich tätig wird. 

 

BFH-Urteil vom 04. August 2020, VIII R 24/17, DStR 2020, 2526 (Vorinstanz: BeckRS 

2015, 120990) 

 

Sachverhalt 

Die Klägerin (Kl.) ist eine Steuerberatungsgesellschaft in der Rechtsform einer KG, de-

ren Gegenstand freiberufliche Tätigkeiten sind. Komplementär war im Streitjahr 

                                                

14  Nach Grädler, DStRK 1/2021, 4 
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Rechtsanwalt und Steuerberater A, Kommanditistin war die C-KG. An der C-KG waren 

als Komplementäre die E-OHG mit 51 % sowie weitere natürliche Personen ohne Betei-

ligung am Gesellschaftsvermögen und als Kommanditistin die G+H-KG mit einem Anteil 

von 49 % beteiligt. Die E-OHG und die G+H-KG bildeten die oberste Gesellschaftsebene 

und waren an zahlreichen weiteren Personengesellschaften beteiligt. Gesellschafter der 

E-OHG und der G+HKG waren ausschließlich Berufsträger, die in den jeweiligen Ober-

gesellschaften aktiv in die Mandatsbearbeitung eingebunden waren. Sie wurden auch in 

einzelnen Untergesellschaften leitend und eigenverantwortlich tätig, bei denen sie als 

Komplementär oder als Geschäftsführer eingesetzt waren. Bei der Kl. war dies im Streit-

jahr nicht der Fall. Die Obergesellschafter nahmen innerhalb des Konzerns auch ge-

schäftsleitende Holding-Aufgaben wahr. Das FA stellte für die Kl. im Bescheid über die 

gesonderte und einheitliche Feststellung Einkünfte aus Gewerbebetrieb fest. Die hierge-

gen erhobene Klage blieb erfolglos. 

 

Entscheidung 

Die Revision der Kl. war unbegründet. Das FA habe die Einkünfte der Kl. zu Recht als 

solche aus Gewerbebetrieb qualifiziert. Eine Personengesellschaft entfalte nur dann 

eine Tätigkeit nach § 18 EStG, wenn sämtliche Gesellschafter über die persönliche 

Berufsqualifikation verfügen und eine entsprechende freiberufliche Tätigkeit tatsächlich 

entfalten. Dabei sei die freiberufliche Tätigkeit durch die unmittelbare, persönliche und 

individuelle Arbeitsleistung des Berufsträgers geprägt. Eine bloße Zugehörigkeit zu einer 

der in § 18 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG genannten Berufsgruppen reiche nicht aus. Den 

erforderlichen Arbeitsbeitrag erbringe ein Gesellschafter insbes. dann nicht, wenn er sei-

ner Gesellschaft nur Kapital zur Verfügung stellt oder wenn er nur Aufträge beschafft, 

ohne sich zumindest teilweise an den freiberuflichen Leistungen selbst zu beteiligen. 

Dieses Erfordernis der Prägung der Freiberuflichkeit durch die persönliche Arbeitsleis-

tung gelte auch, wenn sich eine Personengesellschaft (Obergesellschaft) an einer ande-

ren Personengesellschaft (Untergesellschaft) beteiligt. Da sämtliche Mitunternehmer der 

Untergesellschaft die Merkmale des freien Berufs erfüllen müssen und die Obergesell-

schaft selbst diese Merkmale nicht erfüllen kann, müssen in diesem Fall alle mittelbar an 

der Untergesellschaft beteiligten Gesellschafter der Obergesellschaft diese Vorausset-

zungen erfüllen. Demnach müssen alle Obergesellschafter zumindest in geringfügigem 

Umfang - auch in der Untergesellschaft leitend und eigenverantwortlich mitarbeiten. 

Nach diesen Maßstäben habe das FG zu Recht gewerbliche Einkünfte angenommen. 

Freiberufliche Einkünfte seien nicht bereits wegen der geschäftsleitenden Holding-Tätig-

keiten der Obergesellschafter anzunehmen. Die Nichtfreiberuflichkeit ergebe sich so-

dann daraus, dass nicht sämtliche Obergesellschafter bei der Kl. als Untergesellschaft 

selbst tätig waren. Die Tätigkeit für andere Untergesellschaften genügt insoweit nicht. 
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Praxishinweis: 

Der BFH bestätigt, dass für die Anerkennung einer doppelstöckigen Freiberufler-Perso-

nengesellschaft sämtliche Unter-/Obergesellschafter die Merkmale der Freiberuflichkeit 

erfüllen müssen (BFH vom 28.10.2008 - VIII R 69/06, BStBl. II 2009, 642, DStR 2009, 

417). Demnach muss jeder Obergesellschafter in der Untergesellschaft eigenverantwort-

lich und leitend tätig sein. Damit führt der BFH seine restriktive Linie zur Anerkennung 

freiberuflicher Mitunternehmerschaften fort. Steuerpflichtige betroffener doppelstöckiger 

Personengesellschaften sollten dafür sorgen, dass jeder Obergesellschafter sowohl bei 

der Ober- als auch bei jeder Untergesellschaft die Voraussetzungen des § 18 Abs. 1. 

Nr. 1 EStG erfüllt, dh insbes. eigenverantwortliche Tätigkeiten (wenn auch in nur gerin-

gem Umfang) übernimmt. Alternativ ließe sich die Qualifikation gewerblicher Einkünfte 

dadurch vermeiden, dass die Obergesellschaft nicht Mitunternehmerin der Untergesell-

schaft wird oder der nicht hinreichend bei der Untergesellschaft tätige Gesellschafter 

nicht Mitunternehmer bei der Obergesellschaft ist. Schließlich böte sich auch das sog. 

Treuhandmodell an (BFH vom 03.02.2010 - IV R 26/17, BSBl. II 2010, 751, DStR 2010, 

743), um eine Untergesellschaft zwar gesellschaftsrechtlich aufrecht zu erhalten, aber 

steuerlich zu beseitigen. 

 
 

 BFH: Sponsoringaufwendungen eines Freiberuflers als Betriebsaus-

gaben15 

1. Zu den Betriebsausgaben gehören auch Sponsoringaufwendungen eines Frei-

beruflers zur Förderung von Personen oder Organisationen in sportlichen, kultu-

rellen oder ähnlichen gesellschaftlichen Bereichen, wenn der Sponsor als Ge-

genleistung wirtschaftliche Vorteile, die insbesondere auch in der Sicherung oder 

Erhöhung des unternehmerischen Ansehens liegen können, für sein Unterneh-

men erstrebt oder für Produkte bzw. Dienstleistungen seines Unternehmens wer-

ben will. 

2. Ein Abzug von Sponsoringaufwendungen als Betriebsausgaben setzt voraus, 

dass der Sponsoringempfänger öffentlichkeitswirksam auf das Sponsoring oder 

die Produkte bzw. Dienstleistungen des Sponsors hinweist und hierdurch für Au-

ßenstehende eine konkrete Verbindung zu dem Sponsor und seinen Leistungen 

erkennbar wird. Erfolgt das Sponsoring durch eine Freiberufler-Personengesell-

schaft, liegt der erforderliche hinreichende Zusammenhang zum Sponsor auch 

dann vor, wenn auf die freiberufliche Tätigkeit und Qualifikation der einzelnen 

Berufsträger hingewiesen wird.  

                                                

15  Obermeir, DStRK 01/2021, 3 
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BFH, Urteil vom 14.07.2020 R 28/17, DStR 2020, 2410 (Vorinstanz: BeckRS 2016, 

127463) 

 

Sachverhalt 

Die Klägerin (Kl.), eine ärztliche Gemeinschaftspraxis in der Rechtsform einer GbR be-

stehend aus den Ärzten K (Anteil 52 %) und H (Anteil 48 %), schloss ab 2006 mit dem 

Berufssportler A jährlich Sponsoring-Verträge ab. Darin verpflichtete sich A, ua auf sei-

ner Kleidung den Internetauftritt der Kl. zu bewerben. Die KI. erhielt das Recht, mit den 

Erfolgen von A zu werben. Die Kosten des Sponsorings beliefen sich im Streitjahr 2009 

auf 71.400 € brutto, welche als Betriebsausgaben (BA) abgesetzt und über ein Darlehen 

finanziert wurden. Daneben wurden in 2009 auf den Sponsoring-Vertrag für das Jahr 

2010 ein Abschlag von 23.800 € und an einen anderen Sportler 3.000 € für ein weiteres 

Personal-Sponsoring aufgewandt. 

Im Anschluss an eine Betriebsprüfung berücksichtigte das FA die Sponsoringaufwen-

dungen der Kl. nicht mehr als BA. Der gegen den geänderten Bescheid über die geson-

derte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für das Streitjahr ein-

gelegte Einspruch sowie die anschließende Klage blieben erfolglos.  

 

Entscheidung: 

Die Revision des FA war begründet und führte zur Stattgabe der Klage.  

Ein Steuerpflichtiger könne grundsätzlich frei entscheiden, welche Aufwendungen er für 

seinen Betrieb tätigen will. Die Höhe der Aufwendungen, ihre Notwendigkeit, ihre Üblich-

keit und ihre Zweckmäßigkeit seien für die Anerkennung als BA grundsätzlich ohne Be-

deutung. Für die betriebliche Veranlassung genüge der allgemeine Zusammenhang mit 

dem Betrieb durch Schaffen günstiger Rahmenbedingungen.  

Zu den BA gehörten auch Aufwendungen von Sponsoren zur Förderung von Personen 

oder Organisationen in sportlichen, kulturellen oder ähnlichen gesellschaftlichen Berei-

chen, wenn der Sponsor wirtschaftliche Vorteile, die insbesondere auch in der Sicherung 

oder Erhöhung des unternehmerischen Ansehens liegen können, für sein Unternehmen 

erstrebe. Dies gelte auch, wenn Sponsoringaufwendungen von Angehörigen der freien 

Berufe getätigt werden.  

Die berufliche Außendarstellung von Angehörigen der freien Berufe einschließlich der 

Werbung für die Inanspruchnahme ihrer Dienstleistungen durch Sponsoring falle in den 

Bereich der durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützten berufsbezogenen Tätigkeiten. Bei Frei-

beruflern seien Sponsoringmaßnahmen auch dann betrieblich veranlasst, wenn sie dazu 

bestimmt sind, das Image des Freiberuflers im angesprochenen Adressatenkreis zu för-

dern und hierdurch. das Vertrauen in seine Person und seine freiberuflichen Leistungen 

zu stärken. Dies sei im Streitfall der Fall gewesen, da die Sponsoringempfänger 
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öffentlichkeitswirksam auf die sportmedizinische Qualifikation der an der GbR beteiligten 

Ärzte hingewiesen hätten und hierdurch für Außenstehende eine hinreichend konkrete 

Verbindung zu dem Sponsor und seinen Leistungen erkennbar geworden sei. Erfolge 

das Sponsoring durch eine Freiberufler-Personengesellschaft, liege der erforderliche 

hinreichende Zusammenhang zum Sponsor auch dann vor, wenn öffentlichkeitswirksam 

auf die freiberufliche Tätigkeit und Qualifikation der einzelnen Berufsträger hingewiesen 

werde.  

 

Praxishinweis: 

Die Grundsätze der ertragsteuerlichen Behandlung des Sponsorings sind für die Finanz-

verwaltung im BMF-Schreiben vom 18.02.1998 (IV B 2 - S 2144 - 40/98, BStBl. I 1998, 

212, BeckVerw 029933) festgelegt. Dort wird auch auf die Abgrenzung der als BA zu 

qualifizierenden Sponsoringaufwendungen von als Spenden bzw. nicbtabziehbaren 

Kosten der privaten Lebensführung zu qualifizierenden Fördermaßnahmen eingegan-

gen. Ob Sponsoring als BA zu berücksichtigen ist, hängt entscheidend von den Gründen 

ab, aus denen der Steuerpflichtige die diesbezüglichen Aufwendungen tätigt, und damit 

von den Umständen des Einzelfalls. Das Sponsoring muss für den Steuerpflichtigen wer-

bewirksam sein. 

 
 

 Fremdübliche Verteilung der Vertragschancen und -risiken bei einer 

Wertguthabenvereinbarung unter Ehegatten16 

1. Schließen Ehegatten im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zusätzlich eine 

Wertguthabenvereinbarung iSd SGB IV ab, muss für diese - gesondert - ein 

Fremdvergleich erfolgen. 

2. Im Rahmen der Gesamtwürdigung ist wesentliches Indiz, ob die Vertragschan-

cen und -risiken fremdüblich verteilt sind. Eine einseitige Verteilung zu Lasten 

des Arbeitgeber-Ehegatten ist regelmäßig anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer-

Ehegatte unbegrenzt Wertguthaben ansparen sowie Dauer, Zeitpunkt und Häu-

figkeit der Freistellungsphasen nahezu beliebig wählen kann. 

 

BFH, Urteil vom 28.10.2020 - X R1/19 

  

                                                

16  DStR 04/2021, 213 
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 Veräußerung von gemischt genutzten Wirtschaftsgütern (Firmenwa-

gen und Arbeitszimmer)17 

Zu Veräußerungsgewinnen bei gemischt genutzten Wirtschaftsgütern hat sich der BFH 

vom 16.06.2020 – VIII R 9/18, DB 2020, 2271 und BFH vom 16.06.2020 – VIII R 15/17, 

DStR 2020, 2413 geäußert. In beiden Fällen war wegen der privaten Nutzung die AfA 

nur teilweise steuerwirksam geworden. Streitig war, ob sich dies bei der Ermittlung des 

Veräußerungs- bzw. Aufgabe auswirkt. 

Sachverhalt VIII R 9/18 – PKW:  

Der Kläger hatte 2008 einen PKW angeschafft und seinem Betriebsvermögen zugeord-

net. Diesen PKW nutzte er lediglich zu 25% für seine freiberufliche Tätigkeit, zu 75% für 

private Zwecke. Bei der Einkommensteuerveranlagung wurde die AfA für den PKW als 

Betriebsausgabe erfasst. Gegenläufig wurden aufgrund der privaten Nutzung Betriebs-

einnahmen i.H.v. 75% der für das Fahrzeug entstandenen Aufwendungen einschließlich 

der AfA angesetzt. Wirtschaftlich wurde die Steuerminderung aufgrund der AfA so zu 

75 % „neutralisiert“. Bei Veräußerung des Fahrzeugs nach vollständiger Abschreibung 

der Anschaffungskosten im Jahr 2013 setzte der Kläger daher lediglich ein Viertel des 

Verkaufserlöses als Betriebseinnahme an. 

 

Sachverhalt VIII R 15/17 – Arbeitszimmer:  

Der Kläger war freiberuflich tätig und nutzte hierzu ein häusliches Arbeitszimmer. Das 

Arbeitszimmer bildete nicht den Mittelpunkt seiner gesamten betrieblichen und berufli-

chen Tätigkeit; der Betriebsausgabenabzug war daher auf jährlich DM 2.400 der Auf-

wendungen für das Arbeitszimmer einschließlich der AfA begrenzt (§ 4 Abs. 5 Satz 1 

Nr. 6b Satz 3 Halbs. 1 EStG). Die kumulierte AfA für das seit dem Jahr 1997 genutzte 

Arbeitszimmer belief sich zum 31.12.2001 auf DM 65.722. Der Kläger hatte bei der Er-

mittlung des Entnahmegewinns den Buchwert für das häusliche Arbeitszimmer um die 

(nicht abziehbare) AfA erhöht. 

 

Entscheidung des BFH:  

Der BFH folgte in beiden Fällen der Auffassung der Finanzverwaltung. Der Veräuße-

rungserlös war in voller Höhe als Betriebseinnahme zu berücksichtigen. Es erfolgt keine 

anteilige Kürzung oder gewinnmindernde Korrektur in Höhe der – aufgrund des privaten 

Nutzungsanteils – nicht steuerwirksamen AfA. 

 

                                                

17  Centrale-Rundbrief 01/2021, 2f. 
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Hinweis: 

Die Zuordnung von gemischt genutzten PKW und Arbeitszimmern zum Betriebsvermö-

gen sollte steuerliche Nachteile aus künftigen Entnahme- bzw. Veräußerungsgewinne 

berücksichtigen. 

 

Zur Berücksichtigung von AfA bei der Ermittlung privater Veräußerungsgewinne auslän-

discher Immobilien gem. § 23 EStG vgl. aktuell BFH vom 14.07.2020 – VIII R 37/16, BB 

2020, 2644. 

 

Besonderheiten bei Poolarbeitsplätzen hat das Hessische FG vom 30.07.2020 –  

3 K 1220/19 (rkr.) beurteilt. Es ging um die Beschränkung des Werbungskostenabzugs 

für ein häusliches Arbeitszimmer. Der Arbeitgeber des Klägers hatte keine feste Zuord-

nung einzelner Arbeitsplätze zu bestimmten Mitarbeitern vorgenommen, sondern ein be-

darfsorientiertes Angebot an Arbeitsplätzen (Desk Sharing Prinzip; Pool-Arbeitsplatz). 

Der Kläger hatte den begrenzten Werbungskostenabzug für ein häusliches Arbeitszim-

mer von € 1.250 begehrt. Das Abzugsverbot für Aufwendungen für ein häusliches Ar-

beitszimmer gilt nicht bzw. nur beschränkt auf € 1.250, wenn die betriebliche oder beruf-

liche Nutzung des Arbeitszimmers mehr als 50 % der gesamten betrieblichen oder be-

ruflichen Tätigkeit beträgt oder wenn für die berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz 

zur Verfügung steht (§ 9 Abs. 5 i.V.m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 1 EStG). Das Hes-

sische FG beurteilte einen solchen Poolarbeitsplatz als „anderer Arbeitsplatz“, so dass 

das Abzugsverbot eingreift. 

 

 

 Prozesskosten im Zusammenhang mit einem Umgangsrechtsstreit 

können nicht als außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden 

BFH-Urteil vom 13.08.2020 - VI R 15/18 

 

Zivilprozesskosten sind auch dann vom Abzug als außergewöhnliche Belastungen aus-

geschlossen, wenn sie für einen Umgangsrechtsstreit zwecks Rückführung eines ent-

führten Kindes aus dem Ausland zurück nach Deutschland entstanden sind. Dies hat der 

Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 13.08.2020 – VI R 15/18 entschieden. 

 

Sachverhalt: 

Die Tochter des Klägers wurde kurz nach der Geburt von der Mutter in deren Heimatland 

in Südamerika verbracht. Der Kläger versuchte -- vergeblich --, die Tochter mittels des 
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Verfahrens zum Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationa-

ler Kindesentführung nach Deutschland zurückzuholen. Die dafür bisher entstandenen 

Gerichts- und Anwaltskosten von über 20.000 € machte er als außergewöhnliche Belas-

tung geltend. Das Finanzamt lehnte dies unter Hinweis auf die entgegenstehende 

Rechtslage ab. 

Anders als zuvor das FG bestätigte der BFH die Rechtsauffassung des Finanzamts. Für 

Prozesskosten gelte ab dem Veranlagungszeitraum 2013 ein grundsätzliches Abzugs-

verbot (§ 33 Abs. 2 Satz 4 EStG). Nur wenn der Steuerpflichtige ohne die Aufwendungen 

Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine notwendigen Bedürfnisse 

in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können, sei ein Abzug der Prozess-

kosen (ausnahmsweise) zulässig. Existenzgrundlage im Sinne des Gesetzes sei aber 

nach dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers allein die materielle Lebensgrundlage 

des Steuerpflichtigen. Durch die Kindesentführung sei ungeachtet der besonderen emo-

tionalen und auch finanziellen Belastung für den Kläger allein dessen immaterielle Exis-

tenzgrundlage betroffen. Es sei auch verfassungsrechtlich nicht geboten, die Begriffe 

der Existenzgrundlage und der lebensnotwendigen Bedürfnisse in § 33 Abs. 2 Satz 4 

EStG (auch) in einem immateriellen Sinne zu deuten. Der BFH bestätigte damit seine 

bisherige strenge Auffassung, der das FG mit einem sog. Rüttelurteil entgegengetreten 

war. 
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III. Bilanzsteuerrecht 

 Bilanzsteuerrechtliche Beurteilung vereinnahmter und verausgabter 

Pfandgelder18 

Das BMF hat mit Schreiben v. 8.12.2020 eine Vereinfachungs- und Anwendungsrege-

lung zur bilanzsteuerrechtlichen Beurteilung vereinnahmter und verausgabter Pfandgel-

der veröffentlicht. 

BMF, Schreiben vom 08.12.2020 - IV C 6 -S 2133/19/10002 :013 

 

 

 Zur Ausbuchung einer Verbindlichkeit bei Beginn der Liquidation19 

Laut Urteil des FG Münster vom 23.07.2020 muss eine GmbH eine Verbindlichkeit ge-

genüber ihrer Alleingesellschafterin nicht allein deshalb gewinnerhöhend ausbuchen, 

weil sie ihren aktiven Geschäftsbetrieb eingestellt hat und in die Liquidationsphase ein-

getreten ist. 

FG Münster 23.07.2020 - 10 K 2222/19 K,G, 

 

Zum Sachverhalt: 

Die Klägerin, eine GmbH, betrieb eine Gaststätte und einen Partyservice. Das Betriebs-

grundstück erhielt sie von ihrer Alleingesellschafterin im Rahmen einer Betriebsaufspal-

tung zur Nutzung überlassen. Im Streitjahr 2016 stellte die Klägerin ihren aktiven Ge-

schäftsbetrieb ein, veräußerte das Inventar und zeigte ihre Liquidation beim Finanzamt 

an. Zum 31.12.2016 bestand noch eine Verbindlichkeit der GmbH gegenüber ihrer Ge-

sellschafterin. Nach den Ausführungen des Finanzgerichts ist die Klägerin weiterhin ver-

pflichtet, die Verbindlichkeit zu passivieren. Ein Verzicht sei durch ihre Alleingesellschaf-

terin als Gläubigerin der Forderung weder ausdrücklich erklärt worden noch aufgrund 

der Liquidation konkludent anzunehmen. Eine Inanspruchnahme sei auch weiterhin 

wahrscheinlich. Hierfür ist der Umstand, dass die Klägerin ihren aktiven Geschäftsbe-

trieb eingestellt und ihr gesamtes Inventar veräußert hat, unmaßgeblich. Die Beglei-

chung der Forderung könne auch durch Aufnahme eines Bankdarlehens, durch Einlage 

oder im Rahmen einer Nachtragsliquidation erfolgen. 

  

                                                

18  NWB 51/2020, 3793 
19  NWB 51/2020, 3793 
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 Bilanzierungswahlrecht für Rechnungsabgrenzungsposten20 

Ist auch für Kleinbeträge ein Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden? 

Nach § 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG sind Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite 

der Bilanz nur für Ausgaben vor dem Abschlussstichtag anzusetzen, soweit sie Aufwand 

für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Nach dem Wortlaut der 

gesetzlichen Regelung besteht ein abschließendes Aktivierungsgebot.  

Allerdings ermöglicht der Grundsatz der Wesentlichkeit, unwesentliche Elemente bei der 

Bilanzierung und Bewertung außer Betracht zu lassen. Der BFH ist der Auffassung, dass 

Steuerpflichtige in Fällen von geringer Bedeutung auf eine genaue Abgrenzung verzich-

ten können (vgl. BFH-Beschluss vom 18.03.2010, X R 20/09), wobei er sich an der je-

weiligen Grenze des § 6 Abs. 2 EStG (GWG-Regelung) orientiert. 

 

Im Urteilsfall hatte ein als Einzelunternehmen geführter Handwerksbetrieb, der seine 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb gem. § 5 Abs. 1 EStG ermittelte, diverse Betriebsausga-

ben bis (netto) 410 EUR als sofort abzugsfähige Betriebsausgaben behandelt. Im Rah-

men einer Betriebsprüfung erhöhte die Betriebsprüferin hierfür den Gewinn, weil sie ak-

tive Rechnungsabgrenzungsposten bildete. 

 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg bestätigte jetzt die frühere Rechtsprechung des 

BFH. In Fällen, in denen der Wert des einzelnen Abgrenzungspostens 410 EUR nicht 

übersteigt, kann auf eine Abgrenzung verzichtet werden. 

Gegen das Urteil des Finanzgerichts wurde Revision eingelegt. Es bleibt also spannend, 

ob der BFH hier seine Rechtsprechung bestätigt und ob evtl. auch eine Aussage dazu 

getroffen wird, ob das Wahlrecht auf die seit dem Veranlagungszeitraum 2018 geltende 

GWG-Grenze von 800,00 EUR netto ausgedehnt wird. 

 

Urteil des FG Baden-Württemberg, 08.11.2019, 5 K 1626/19, Revision eingelegt, Az. des 

BFH X R 34/19 

  

                                                

20  Nach Haas – Steuernachrichten vom 03.08.2020 
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 Einleitung von Ordnungsgeldverfahren für das Geschäftsjahr mit 

dem Bilanz­stichtag 31. Dezember 201921 

Ausgabejahr 2020; Datum 16.12.2020 

Bonn. Das Bundesamt für Justiz wird in Abstimmung mit dem Bundesministerium der 

Justiz und für Verbraucherschutz gegen Unternehmen, deren gesetzliche Frist zur Of-

fenlegung von Rechnungslegungsunterlagen für das Geschäftsjahr mit dem Bilanz­stich-

tag 31. Dezember 2019 am 31. Dezember 2020 endet, vor dem 1. März 2021 kein Ord-

nungsgeldverfahren nach § 335 des Handelsgesetzbuchs einleiten. 

Damit sollen angesichts der andauernden COVID-19-Pandemie die Belange der Betei-

ligten angemessen berücksichtigt werden. 

 

 

 Aufzeichnungspflicht bei Hosentasche als Kasse22 

Beschluss des FG Hamburg vom 28.02.2020, 2 V 129/19 

Auch für Hosentaschenkassen, die meistens in der Buchführung über Entnahme- und 

Einlagekonten abgewickelt werden, entfallen die Aufzeichnungspflichten nicht. 

 

Zum Sachverhalt: 

Max betreibt einen Nutzfahrzeughandel mit Bussen. Der Großteil der Kunden bezahlt 

den Kaufpreis per Banküberweisung. Einige Kunden bezahlen laut den Ausgangsrech-

nungen den Kaufpreis jedoch bar. Max führt keine Kasse. Die Barentnahmen und -ein-

lagen werden lediglich über ein Buchhaltungskonto erfasst, das einen negativen Bestand 

von 100.000 EUR ausweist. 

Die Pflicht zur Erfassung der Bareinnahmen nach § 146 Abs. 1 Satz 2 AO entfällt auch 

nicht bei Nichtvorliegen einer Ladenkasse. Der Begriff der Kasse ist weit zu verstehen 

und umfasst alle Behälter, in denen Bargeld aufbewahrt werden kann. Deshalb kann 

auch eine Hosentasche als Kassenbehältnis angesehen werden. 

An diesem Fall sollte klar werden, dass auch bei Hosentaschenkassen die notwendigen 

Aufzeichnungspflichten zu befolgen sind. Ansonsten führt es dazu, dass die Aufzeich-

nungen nach § 158 AO nicht für die Besteuerung herangezogen werden können und die 

Buchführung zumindest teilweise verworfen werden kann. Bei nicht bargeldintensiven 

                                                

21  www.bundejustizamt.de/DE/Presse 
22  Haas – Steuernachrichten vom 31.08.2020 
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Mandanten mag das i. d. R. nicht so in Gewicht fallen. Ein Vorgehen, wie im Urteilsfall, 

sollte aber in jedem Fall vermieden werden. 

 

 Vereinnahmte und verausgabte Umsatzsteuerbeträge in der Einnah-

men-Überschuss-Rechnung23 

BFH-Beschluss vom 29.10.2020, VIII B 54/20 

Bei der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) nach § 4 

Abs. 3 EStG vereinnahmte und verausgabte Umsatzsteuerbeträge sind keine durchlau-

fenden Posten im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 2 EStG, sondern in die Gewinnermittlung 

einzubeziehende Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. 

 

Problemstellung 

Im Streitfall ging es um anwaltliche Leistungen eines freiberuflich tätigen Steuerpflichti-

gen. Fraglich war, ob die vereinnahmte Umsatzsteuer in der Einnahmen-Überschuss-

Rechnung als Betriebseinnahme zu behandeln ist. 

 

Lösung 

Die Umsatzsteuerbeträge, die der Unternehmer einem Dritten in Rechnung stellt und 

von diesem erhält, sind ihm mit endgültiger Wirkung zugeflossen und zählen bei der 

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG (EÜR) zu den Betriebseinnahmen. Umsatzsteu-

erbeträge, die dem Steuerpflichtigen im Rahmen seines Betriebs von Dritten in Rech-

nung gestellt werden und die er an Dritte zahlt (Vorsteuerbeträge), sowie Umsatzsteuer-

beträge, die er – nach Abzug der Vorsteuer – an das Finanzamt abführt, sind Betriebs-

ausgaben. 

 

Bei der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach § 4 Abs. 3 

EStG vereinnahmte und verausgabte Umsatzsteuerbeträge sind somit keine auszu-

scheidenden durchlaufenden Posten im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 2 EStG, sondern bei 

der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 S. 1 EStG zu berücksichtigen. 

 

Praxishinweise: 

Bezüglich der Umsatzsteuer gilt bei der EÜR das Bruttoprinzip: 

                                                

23  BC-Redaktion 2/2021 
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⧫ Verausgabte Umsatzsteuerbeträge (= gezahlte Vorsteuer und an das Finanzamt 

abgeführte Umsatzsteuerbeträge) gehören im Zeitpunkt ihrer Verausgabung zu 

den Betriebsausgaben. 

⧫ Vereinnahmte Umsatzsteuerbeträge (= für den Umsatz geschuldete Umsatzsteuer 

und vom Finanzamt erstattete Vorsteuer) sind im Zeitpunkt ihrer Vereinnahmung 

als Betriebseinnahmen zu erfassen. 

 

Während bei der EÜR die gezahlte Vorsteuer zu Betriebsausgaben führt, ist im Zeit-

punkt der Erstattung der Vorsteuer durch das Finanzamt dann eine entsprechende Be-

triebseinnahme aufzuzeichnen. Dies bedeutet: Die ausgewiesene Vorsteuer ist zwar ab-

zugsfähig, aber sie darf – sofern sie noch nicht bezahlt wurde – den Gewinn nicht min-

dern (Umkehrschluss aus EStH 9b). Es ist also eine zusätzliche Buchung erforderlich 

(erfolgsneutrale Buchung der Umsatzsteuer). Im Ergebnis muss die ausgewiesene und 

somit abzugsfähige Vorsteuer in der entsprechenden Umsatzsteuer-Voranmeldung er-

scheinen; es darf aber keine Gewinnauswirkung erfolgen. 

Der Einnahmen-Überschussrechner ist umsatzsteuerlich dem Grunde nach (§ 20 UStG) 

„Soll-Versteuerer”. Falls er die Voraussetzungen der „Ist-Versteuerung” erfüllt (Um-

satz im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 600.000 €), kann er auf Antrag 

seine Umsätze nach vereinnahmten Entgelten versteuern. Auf den Vorsteuerabzug hat 

dies aber keine Auswirkung. Sowohl der „Soll”- als auch der „Ist-Versteuerer” sind zum 

Vorsteuerabzug berechtigt, wenn die Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 UStG erfüllt sind. 

 

 

 Rücklage für Ersatzbeschaffung: Vorübergehende Verlängerung der 

Reinvestitionsfristen24 

BMF-Schreiben vom 13.1.2021, IV C 6 – S 2138/19/10002 :003, DOK 2021/0014231 

 

Die in EStR 6.6 Abs. 4 S. 3 bis 6, Abs. 5 S. 5 und 6 sowie Abs. 7 S. 3 und 4 EStR 

geregelten Fristen für die Ersatzbeschaffung oder Reparatur bei Beschädigung verlän-

gern sich jeweils um ein Jahr, wenn die genannten Fristen ansonsten in einem nach 

dem 29.02.2020 und vor dem 01.01.2021 endenden Wirtschaftsjahr ablaufen würden. 

Eine Rücklage für Ersatzbeschaffung kann gebildet werden, wenn ein Wirtschaftsgut 

 infolge höherer Gewalt (z.B. Brand, Diebstahl) oder 

                                                

24  BC-Redaktion 2/2021 
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 zur Vermeidung eines behördlichen Eingriffs (z.B. angeordnete Betriebsunterbre-

chungen) 

 gegen Entschädigung 

aus dem Betriebsvermögen (Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und Umlaufvermö-

gens) ausscheidet und alsbald ein Ersatzwirtschaftsgut angeschafft oder hergestellt 

wird. 

 

Folgende Fristen für die gewinnerhöhende Auflösung einer Rücklage für Ersatzbe-

schaffung, sofern ein Ersatzwirtschaftsgut weder angeschafft noch hergestellt noch be-

stellt worden ist, sind zu beachten (siehe EStR 6.6 Abs. 4 S. 4): 

 bei einer Rücklage, die aufgrund des Ausscheidens eines Wirtschaftsgutes im 

Sinne des § 6b Abs. 1 S. 1 EStG gebildet wurde: vier Jahre (coronabedingt vo-

rübergehend fünf Jahre!); 

 bei neu hergestellten Gebäuden verlängert sich die Frist auf sechs Jahre 

(coronabedingt vorübergehend sieben Jahre!). 

 

Praxishinweise: 

⧫ Rücklagen nach § 6b EStG dürfen unabhängig von der Handelsbilanz in der 

Steuerbilanz gebildet werden (keine Bildung eines Sonderpostens mit Rückla-

geanteil in der Handelsbilanz mehr zulässig). Dies gilt neben der Rücklage für 

Ersatzbeschaffung (nach EStR 6.6 Abs. 4) u.a. auch für die Reinvestitionsrück-

lage (nach § 6b Abs. 3 EStG). 

⧫ Die Reinvestitionsrücklage nach § 6b Abs. 3 EStG bezieht sich im Unterschied 

zur Rücklage für Ersatzbeschaffung auf die Veräußerung bestimmter Anlagegü-

ter (z.B. Grund und Boden, Gebäude). Diese kommt nicht in den Genuss einer 

Verlängerung der Reinvestitionsfristen (hinsichtlich der Übertragung der Veräu-

ßerungsgewinne auf bestimmte neu angeschaffte oder hergestellte Anlagegüter). 

⧫ In der Steuerbilanz werden die stillen Rücklagen auf der Passivseite als „Rück-

lage für Ersatzbeschaffung“ ausgewiesen. Dieser Bilanzposten stellt Eigenkapi-

tal dar, das noch nicht der Ertragsbesteuerung unterlag. 

⧫ Zur Erfüllung der Aufzeichnungspflichten nach § 5 Abs. 1 S. 2 EStG ist bei der 

Bildung der steuerfreien Rücklage der Ansatz in der Steuerbilanz ausreichend 

(EStR 6.6 Abs. 4 S. 7). 
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 Passivierung von Filmförderdarlehen25 

BFH- Urteil vom 10.07.2019 - XI R 53/17 

 

Zum Sachverhalt: 

Wenn ein Filmförderdarlehen nur aus in einem bestimmten Zeitraum erzielten (zukünfti-

gen) Verwertungserlösen zu tilgen ist, beschränkt sich die Passivierung des Darlehens 

dem Grunde und der Höhe nach auf den tilgungspflichtigen Anteil der Erlöse. Zu diesem 

Ergebnis kommt der BFH. 

Gemäß § 5 Abs. 2a EStG sind für Verpflichtungen, die nur zu erfüllen sind, soweit künftig 

Einnahmen oder Gewinne anfallen, Verbindlichkeiten oder Rückstellungen erst anzuset-

zen, wenn die Einnahmen oder Gewinne angefallen sind. 

 

Im vom BFH entschiedenen Streitfall hat eine Filmproduzentin in der Rechtsform einer 

GmbH ein Filmförderdarlehen erhalten. In dem Darlehensvertrag war vereinbart, dass 

das Darlehen innerhalb einer bestimmten Zeit nach dem Datum der Erstaufführung des 

Films aus (künftigen) Verwertungserlösen zu tilgen ist. Soweit die Erlöse innerhalb von 

zehn Jahren nach diesem Zeitpunkt nicht zur Darlehenstilgung ausreichen würden, sollte 

die GmbH aus der Verpflichtung zur Rückzahlung des Darlehensrestbetrages nebst Zin-

sen entlassen werden. 

 

In welcher Höhe ist das Darlehen zu passivieren? 

Das FA ging davon aus, dass das Darlehen mit 0 € zu passivieren und jede tatsächliche 

Tilgung des Darlehens als Aufwand zu erfassen ist. Diese Auffassung hat der BFH be-

stätigt.  

Im Darlehensvertrag war vereinbart, dass sich die Rückzahlungsverpflichtung der GmbH 

nur auf die zukünftigen Verwertungserlöse aus der Filmproduktion GmbH erstreckt. Da-

her greift das steuerrechtliche Passivierungsverbot gem. § 5 Abs. 2a EStG, weil sich der 

Rückforderungsanspruch des Gläubigers nur auf künftiges Vermögen der GmbH er-

streckt. Die GmbH ist am Bilanzstichtag also nicht wirtschaftlich belastet.  

Das Passivierungsverbot hat zur Folge, dass das Darlehen im Zeitpunkt seiner Ausrei-

chung bei der GmbH (zunächst) als Ertrag zu erfassen ist. Da keine auf die Darlehens-

laufzeit bezogene Zuwendung vorliegt, kommt ein die Gewinnauswirkung ausgleichen-

der passiver Rechnungsabgrenzungsposten nicht in Betracht. 

                                                

25  Haas – Steuernachrichten vom 29.10.2019 
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Nach Auffassung des BFH enthält § 5 Abs. 2a EStG eine Regelung zum Bilanzansatz 

dem Grunde und der Höhe nach. 

Die Richter stellen klar, dass das Passivierungsverbot auch für Folgejahre gilt, in denen 

zwar tilgungspflichtige Verwertungserlöse erzielt wurden, aber noch ein Restdarlehens-

betrag „offen“ war. Insoweit wirkt das Verbot daher auch „der Höhe nach“. Der Darle-

hensbetrag stellt nur insoweit eine wirtschaftliche Belastung der GmbH dar, als zu den 

einzelnen Bilanzstichtagen jeweils tilgungspflichtige Verwertungserlöse erzielt wurden.  

 

Das erste Erzielen von tilgungspflichtigen Verwertungserlösen führt also nicht dazu, nun-

mehr die Darlehensverbindlichkeit im vollen Umfang als steuerrechtliche Belastung an-

zuerkennen. 

 

Hinweise:  

➢ Die Zinsen sind in voller Höhe Betriebsausgabe. Die Zinsverbindlichkeit ist ge-

sondert von der Darlehensverbindlichkeit zu passivieren.  

➢ Diese Grundsätze sind für alle gewinn- oder erlösabhängigen Verbindlichkeiten 

von Bedeutung.  

 

 

 Eigenkapital ist kein berichtigungsfähiger Bilanzposten26 

BFH-Urteil vom 17.06.2019 - IV R 19/16 

Können vergessene Kosten aus dem Vorjahr durch Buchung als Privateinlage im 

laufenden Jahr berücksichtigt werden? 

Soweit reicht der Grundsatz des formellen Bilanzenzusammenhangs nicht. Es liegt kein 

fehlerhafter Bilanzansatz im Eigenkapitalbereich vor. 

 

Bilanzierungsfehler sind grundsätzlich und vorranging in der Bilanz des Wirtschaftsjah-

res zu berichtigen, in dem es zu der fehlerhaften Bilanzierung gekommen ist. Liegt für 

dieses Jahr bereits ein endgültiger Steuerbescheid vor, so ist der unrichtige Bilanzansatz 

in der ersten offenen Schlussbilanz richtig zu stellen. 

  

                                                

26  Nach www.haas-wir-steuern.de/aktuelles... 
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Können so auch eine Kosteneinlage gebucht und die vergessenen Aufwendungen 

aus dem Vorjahr nachträglich geltend gemacht werden? 

Denn ein falscher Ausweis einer Einlage liegt vor und auch der Jahresüberschuss bzw. 

Jahresfehlbetrag ist nicht in richtiger Höhe ausgewiesen, somit ist die Position des Ei-

genkapitals in der Bilanz betroffen. Die Grundsätze des formellen Bilanzenzusammen-

hangs können hier keine Grundlage dafür sein, einen im Vorjahr zu Unrecht unterbliebe-

nen Ausweis einer Einlage nachzuholen. Eine so weitgehende Außerachtlassung der 

richtigen zeitlichen Zuordnung des ermittelten Gewinns ist nicht mit dem Grundsatz des 

formellen Bilanzenzusammenhangs zu begründen, so der BFH. Die Kosten können nicht 

nachträglich berücksichtigt werden. 

 

Aber Achtung:  

Wenn dieser Aufwand einen Aktivposten oder auch Passivposten, wie Verbindlichkeiten, 

betreffen solle, könnte hier ggf. ein fehlerhafter Bilanzansatz vorliegen. 

 

 

 Ministerpräsidentenkonferenz für Einführung einer Sofortabschrei-

bung digitaler Wirtschaftsgüter27 

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 07.02.2018 sieht vor, Investi-

tionen von Unternehmen in die Digitalisierung zu unterstützen und dafür zu überprüfen, 

ob zugunsten digitaler Innovationsgüter die Abschreibungstabellen überarbeitet werden. 

Der Koalitionsausschuss vom 08.03.2020 hat vereinbart, dass die Abschreibungsmög-

lichkeiten für „digitale Wirtschaftsgüter" verbessert werden. Überraschend hat nun die 

Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am 19.01.2021 nicht nur die Verlängerung des 

Lockdowns und weitere gesundheitspolitische Maßnahmen beschlossen, sondern auch 

dieses steuerpolitische Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag aufgegriffen. Die MPK hat 

zusammen mit der Bundeskanzlerin beschlossen, dass zur weiteren Stimulierung der 

Wirtschaft und zur Förderung der Digitalisierung bestimmte digitale Wirtschaftsgüter 

rückwirkend zum 01.01.2021 sofort abgeschrieben werden können. 

Die neue Regelung soll auf die Anschaffung von Computerhardware und Software zur 

Dateneingabe und -verarbeitung beschränkt werden. Davon sollen auch alle profitieren, 

die im Homeoffice arbeiten. Insbesondere die Anschaffung von hochwertiger Hardware 

wie Servern soll dem Vernehmen nach hingegen ausgeschlossen werden. Geplant ist 

eine schnelle Umsetzung. Die Regelung soll untergesetzlich erfolgen. Im Rahmen eines 

BMF-Schreibens soll die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von einem Jahr mitgeteilt 

                                                

27  Bartelt/ Gebert, DStR 04/2021 
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werden. Über § 7 Abs. 1 EStG würde dies im Ergebnis zu der angekündigten Sofortab-

schreibung führen. 

 

 Keine Buchwertfortführung bei unentgeltlicher -Übertragung des Mit-

unternehmeranteils und gleichzeitiger Veräußerung funktional we-

sentlichen SBV an Dritte28 

BFH-Urteil vom 10.09.2020 – IV R 14/18, BeckRS 2020, 35277 

§ 6 Abs. 3 S. 1 Hs. 1 EStG greift nicht ein, wenn gleichzeitig mit der Veräußerung einer 

funktional wesentlichen Betriebsgrundlage des Sonderbetriebsvermögens der verblie-

bene Mitunternehmeranteil unentgeltlich auf eine andere Person übertragen wird. Denn 

der (gesamte) Mitunternehmeranteil des Gesellschafters umfasst sowohl den Anteil am 

Gesamthandsvermögen (Gesellschaftsanteil) als auch das dem einzelnen Mitunterneh-

mer zuzurechnende Sonderbetriebsvermögen. Das FG hatte der Klage stattgegeben, da 

der BFH seine Rechtsprechung, wonach der Übergeber das wirtschaftliche Eigentum an 

allen funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen in einem einheitlichen Vorgang über-

tragen und seine bisherige Tätigkeit im Wesentlichen aufgeben müsse, aufgegeben 

hatte für die Fälle, in denen funktional wesentliche Betriebsgrundlagen des Sonderbe-

triebsvermögens vorher oder gleichzeitig zum Buchwert nach § 6 Abs. 5 EStG übertra-

gen werden. Die Frage, ob § 6 Abs. 3 S. 1 EStG auch bei der im Streitfall gegebenen 

Konstellation, wonach wesentliche Betriebsgrundlagen taggleich an Dritte veräußert 

werden, eingreife, hatte der BFH offengelassen. Das FG bejahte diese Frage. 

Dem widersprach der BFH und schloss sich damit der Auffassung der Finanzverwaltung 

an (BMF vom 20.11.2019 - IV C 6 - S 2241/15/10003, BStBl. I 2019, 1291, DStR 2019, 

2482 Rn. 9). 

 
 

 Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG29 

Gewinnbegriff und Berücksichtigung außerbilanzieller Korrekturen 

BMF, Schreiben vom 18.01.2021 – IV C 6 -S 2144/19/10003 :004 [2021/0040649], DB 

04/2021, 147 

Der BFH hat mit Urteil vom 03.12.2019 (X R 6/18, DB 2020 S. 1373) entschieden, dass 

Gewinnbegriff i.S.d. § 4 Abs. 4a EStG für die Ermittlung der nicht abziehbaren 

                                                

28  DStR 51-52/2020, S. VIII 
29  Nach DB1355612 
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Schuldzinsen der Gewinn i.S.d. § 4 Abs. 1 EStG ist. Außerbilanzielle Korrekturen werden 

nicht berücksichtigt. In der Folge verbleibt eine steuerfreie Investitionszulage im Gewinn 

und erhöht das Entnahmepotenzial; nicht abziehbare Betriebsausgaben i.S.d. § 4 Abs. 

5  

Satz 1 EStG mindern den Gewinn und damit das Entnahmepotenzial. Die Entscheidung 

widerspricht zum Teil den Festlegungen im BMF-Schreiben vom 02.11.2018 (BStBl. I 

2018 S. 1207). 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehör-

den der Länder bleiben außerbilanzielle Korrekturen bei der Ermittlung des Gewinns für 

die Anwendung des § 4 Abs. 4a EStG außer Ansatz. Dies sind u.a. auch: 

⧫ nicht abzugsfähige GewSt samt Nebenleistung (§ 4 Abs. 5b EStG), 

⧫ nach § 4d Abs. 3, § 4e Abs. 3 oder nach § 4f EStG verteilte Betriebsausgaben, 

⧫ abgezogene oder hinzugerechnete Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG, 

⧫ Verteilung des Übergangsgewinns aus dem Wechsel der Gewinnermittlungsart 

nach R 4.6 Abs. 1 Satz 2 EStR. 

 

Rn. 8 Satz 4 des BMF-Schreibens vom 02.11.2018 wird entsprechend wie folgt neu ge-

fasst: 

„Für den Gewinnbegriff des § 4 Abs. 4a EStG ist der Gewinn nach § 4 Abs. 1 EStG 

maßgeblich; außerbilanzielle Kürzungen und Hinzurechnungen wirken sich auf den Ge-

winn i.S.d. § 4 Abs. 4a EStG nicht aus (vgl. BFH vom 03.12.2019, BStBl. 2020 II S. 214).“ 

 

Rn. 46 wird wie folgt ergänzt: 

„Die Änderung der Rn. 8 Satz 4 ist grds. in allen offenen Fällen anzuwenden. Auf Antrag 

des Stpfl. können außerbilanzielle Hinzurechnungen nach Rn. 8 Satz 4 des BMF-Schrei-

bens i.d.F. vom 02.11.2018 (BStBl. I S. 1207) letztmals für Wirtschaftsjahre berücksich-

tigt werden, die vor dem 01.01.2021 begonnen haben. Dieser Antrag ist bei einer Mitun-

ternehmerschaft einvernehmlich von allen Mitunternehmern zu stellen. Aus Vereinfa-

chungsgründen wird es nicht beanstandet, wenn bereits durchgeführte Berechnungen 

der Gewinne und Verluste unverändert fortgeschrieben werden und hierfür die Änderung 

der Rn. 8 hinsichtlich der außerbilanziellen Kürzungen und Hinzurechnungen unberück-

sichtigt bleibt.“ 
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 Rücklage für Ersatzbeschaffung (R 6.6 EStR) 

Vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen 

BMF, Schreiben vom 13.01.2021 – IV C 6 -S 2138/19/10002 :003 [2021/0014231], DB 

04/2021, 147 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehör-

den der Länder gilt zur Rücklage für Ersatzbeschaffung nach R 6.6 EStR Folgendes: 

Die in R 6.6 Abs. 4 Satz 3–6, Abs. 5 Satz 5 und 6 sowie Abs. 7 Satz 3 und 4 EStR 

geregelten Fristen für die Ersatzbeschaffung oder Reparatur bei Beschädigung verlän-

gern sich jew. um ein Jahr, wenn die genannten Fristen ansonsten in einem nach dem 

29.02.2020 und vor dem 01.01.2021 endenden Wirtschaftsjahr ablaufen würden. 

 

 

 Passivierung bei Rangrücktritt und Vermögenslosigkeit30 

BFH, Urteil vom 19.08.2020 – XI R 32/18 

Der XI. Senat hat die Rspr. des BFH bestätigt, wonach allein die rechtliche Verpflichtung, 

die im Rang zurückgetretene Verbindlichkeit aus dem „freien“ Vermögen tilgen zu müs-

sen, für die Passivierung ausreichend ist. Selbst wenn am Bilanzstichtag solches Ver-

mögen tatsächlich nicht vorhanden ist und voraussichtlich auch zukünftig nicht erwirt-

schaftet werden wird, besteht kein handels- oder steuerbilanzielles Passivierungsverbot. 

 

I. Sachverhalt 

Die Klägerin ist eine konzernangehörige GmbH, die seit 2006 nicht mehr operativ tätig 

und vermögenslos war. Erst im Jahr 2017 nahm sie wieder eine operative Tätigkeit auf. 

Die Klägerin verfügte über hohe Verlustvorträge. Ein von der Alleingesellschafterin ge-

währtes Darlehen valutierte 2007 noch i.H.v. rd. 3 Mio. €. Im Jahr 2007 verzichtete die 

Alleingesellschafterin auf einen Teilbetrag und gab zur Abwendung der Überschuldung 

der Klägerin eine Rangrücktrittserklärung ab. Danach war die Darlehensforderung nur 

aus zukünftigen Jahresüberschüssen, einem Liquidationsüberschuss oder „einem die 

sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft übersteigenden freien Vermögen“ zu be-

dienen. Weitere Teilverzichte wurden durch die Alleingesellschafterin in den Jahren 2008 

und 2010 erklärt. 

Nach einer Bp vertrat das FA die Auffassung, dass aufgrund der Vermögenslosigkeit der 

Klägerin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mit einer Rückzahlung 

                                                

30  Schmidt in DB 04/2021, 146 
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zu rechnen sei und die Verbindlichkeit mangels wirtschaftlicher Belastung bereits im Jahr 

2008 in voller Höhe auszubuchen sei. Aufgrund der Mindestbesteuerung kam es hier-

durch zu einer Steuerzahllast. 

 

II. Entscheidung 

Der XI. Senat des BFH hat die Revision des FA als unbegründet zurückgewiesen: Aus-

gehend von der im ersten Schritt nach § 5 Abs. 1 EStG maßgeblichen handelsbilanziel-

len Sicht sei die Verbindlichkeit trotz Rangrücktrittsvereinbarung zu passivieren. Denn 

die Klägerin sei weiterhin zu einer dem Inhalt und der Höhe nach bestimmten Leistung 

an einen Dritten verpflichtet, die vom Gläubiger erzwungen werden kann. Wie bereits 

vom BGH entschieden, verändere der Rangrücktritt nur die Rangfolge der Tilgung, nicht 

aber den Bestand der Forderung. Nach Maßgabe dieser Schuldänderungsvereinbarung 

könne der Gläubiger die Leistung auch weiter erzwingen. Es liege auch die zur Passi-

vierung erforderliche wirtschaftliche Belastung am Bilanzstichtag vor. Diese ergebe sich 

grds. bereits aus dem rechtlichen Bestehen der Verbindlichkeit. Nur wenn eine an Si-

cherheit grenzende Wahrscheinlichkeit gegen eine Inanspruchnahme spreche, sei die 

Verbindlichkeit auszubuchen. Die Vermögenslosigkeit reicht hierfür nicht aus, wie sich 

bereits aus dem Gebot des vollständigen Vermögensausweises und dem Vorsichts-

grundsatz ergebe. 

Auch das im zweiten Schritt zu prüfende steuerbilanzielle Passivierungsverbot des § 5 

Abs. 2a EStG liege nicht vor. Denn die Verbindlichkeit sei nicht nur aus künftigen Ver-

mögenswerten (Einnahmen oder Gewinne) zu tilgen, da weiterhin die rechtliche Ver-

pflichtung bestand, aus dem sog. freien Vermögen zu tilgen. Dabei sei entgegen einzel-

ner Literaturstimmen irrelevant, ob am Bilanzstichtag tatsächlich freies Vermögen vor-

handen ist oder künftig geschaffen werden kann. Zwar liege in dem Umstand, dass sog. 

freies Vermögen erst noch erwirtschaftet werden muss, ein faktischer Zukunftsbezug. 

Die reale Erfüllungsfähigkeit am Bilanzstichtag sei für die Passiervierung jedoch irrele-

vant. Für Zwecke des § 5 Abs. 2a EStG komme es allein auf die rechtliche Verknüpfung 

an, die sich nicht ausschließlich auf künftige Vermögenswerte beziehen dürfe. 

 

III. Praxishinweise 

Rangrücktrittsvereinbarungen dienen nicht nur der Vermeidung einer Insolvenzantrags-

pflicht, sondern können auch bei der zu jedem Bilanzstichtag vorzunehmenden Prüfung 

der Going-concern-Prämisse (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) entscheidend sein (s. dazu nun 

auch § 102 StaRUG). Aus insolvenzrechtlicher Sicht sind die Anforderungen seit dem 

BGH-Urteil vom 05.03.2015 (IX ZR 133/14, DB 2015 S. 732) weitestgehend geklärt. Der 

XI. Senat des BFH setzt sich nun als erster Senat des BFH mit dieser BGH-Rspr. Aus-

einander. 
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Leider verpasst der XI. BFH-Senat dabei die Chance, sich ausdrücklich zu der Passivie-

rung eines Rangrücktritts zu äußern, der den aktuellen BGH-Anforderungen entspricht. 

Der dem Urteil zugrunde liegende Rangrücktritt entsprach einem sog. „einfachen“ Rang-

rücktritt aus der Zeit vor Inkrafttreten des MoMiG (vgl. Rn. 1 und 6 des BMF-Schreibens 

vom 08.09.2006, DB 2006 S. 2037), der die Tilgung an bestimmte Vermögenspositionen 

knüpft. Nach dem aktuellen Konzept des BGH ist hingegen entscheidend, dass die Til-

gungsmöglichkeit nur an die fehlende (drohende) Insolvenzreife (Zahlungsunfähigkeit 

oder Überschuldung) gekoppelt ist; eine ausdrückliche Bezugnahme auf das „freie“ Ver-

mögen wird vom BGH nicht verlangt. 

Auf Grundlage der jüngeren BFH-Rspr. ist davon auszugehen, dass auch ein den aktu-

ellen Anforderungen des BGH entsprechender Rangrücktritt kein Passivierungsverbot 

auslöst. Denn nach der Rspr. des I., II., VIII. (zuletzt 11.12.2018 – VIII R 21/15, BFH/NV 

2019 S. 542 Rn. 30) und nun XI. Senats des BFH löst nur ein „spezifizierter“ Rangrück-

tritt, der die Tilgung nur aus künftigen Einnahmen, Gewinnen, Bilanzgewinnen oder ei-

nem Liquidationserlös vorsieht, ein Passivierungsverbot nach § 5 Abs. 2a EStG aus. 

Entscheidend ist, dass die rechtliche Verpflichtung fortbesteht, die Verbindlichkeit unter 

Beachtung des vereinbarten Rangverhältnisses aus dem gegenwärtigen Vermögen til-

gen zu müssen. Auch wenn zum Bilanzstichtag eine tatsächliche Tilgung nicht möglich 

ist, etwa weil der Schuldner vermögenslos ist oder – wie nach dem BGH-Konzept – durch 

eine Zahlung die Insolvenzreife zumindest einzutreten droht, reicht diese rechtliche Ver-

pflichtung für die weitere Passivierung der Verbindlichkeit in Handels- und Steuerbilanz 

aus. Aus Sicht der Praxis wäre es zu begrüßen, wenn das BMF-Schreiben vom 

08.09.2006 (a.a.O.), das derzeit nur für Altfälle unmittelbar greift, an die aktuelle zivil-

rechtliche Rechtslage angepasst würde und klargestellt wird, dass bei einem nach den 

aktuellen Kriterien des BGH vereinbarten Rangrücktritt eine ausdrückliche Bezugnahme 

auf das „freie“ Vermögen nicht erforderlich ist31. 

 
 

 BFH: Ermittlung des Teilwerts von Grund und Boden32 

1. Bei der Ermittlung des Teilwerts (Verkehrswerts) von Grund und Boden kommt 

der Ableitung aus Verkaufspreisen für benachbarte Vergleichsgrundstücke 

grundsätzlich der Vorrang vor anderen Methoden zu. Zwar bilden Verkaufsfälle, 

die einen zeitlichen Abstand zum Bewertungsstichtag aufweisen, der wesentlich 

länger als ein Jahr ist, im Allgemeinen keine Grundlage für eine unmittelbare Ab-

leitung des Verkehrswerts. Der zeitliche Rahmen kann jedoch weiter zu ziehen 

sein, wenn der örtliche Grundstücksmarkt dadurch gekennzeichnet ist, dass 

                                                

31  s. dazu Schmidt, DK 2017 S. 86 
32  Nagel/ Schlund, DStRK 01/2021, 8 
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einerseits nur sehr wenige tatsächliche Verkaufsfälle zu verzeichnen sind, ande-

rerseits aber die Markt- und Preisverhältnisse über einen sehr langen Zeitraum 

weitestgehend unverändert geblieben sind. 

2. Bei der Ableitung des Teilwerts aus den Bodenrichtwerten sind Bodenrichtwerte, 

die für Grundstücke gelten, für die noch Erschließungskosten zu zahlen sind, um 

die tatsächlich nach den Verhältnissen des Bewertungsstichtags anfallenden Er-

schließungskosten zu erhöhen. Fiktive oder historische Erschließungskosten 

sind grundsätzlich nicht maßgeblich. 

3. (…) 

4. Der Richter darf einem Beteiligten einen rechtlichen Hinweis auch mündlich oder 

telefonisch erteilen bzw. den Sach- und Streitstand telefonisch mit einem Betei-

ligten erörtern. Der Inhalt eines solchen (Telefon-)Gesprächs muss allerdings 

durch einen Aktenvermerk dokumentiert werden. Darüber hinaus muss der je-

weilige Prozessgegner vor Erlass einer Entscheidung in den gleichen Kenntnis-

stand versetzt werden, indem auch ihm die richterlichen Hinweise mitgeteilt wer-

den (Anschluss an BVerfG vom 30.09.2018 - 1 BvR 1783/17, NJW 2018, 3631 

Rn. 24). (Ls. gekürzt) 

 

BFH, Urteil vom 19.05.2020 - X R 27/19, NV, BeckRS 2020, 29181 (Vorinstanz: FG 

Nürnberg vom 09.08.2018 - 4 K 1750/16) 

 

Sachverhalt 

Der Kläger (Kl.) nahm bereits in der Bilanz zum 31.12.2004 eine Teilwertabschreibung 

auf sein Betriebsgrundstück in einem Sondergebiet vor, die das FA nicht anerkannte. 

Zum 31.12. des Streitjahres 2007 nahm er eine erneute Teilwertabschreibung vor und 

berief sich hierfür auf ein von einem Mitglied des örtlichen Gutachterausschusses erstell-

tes Privatgutachten sowie auf im Rahmen von Zwangsversteigerungen erzielte Erlöse 

im Sondergebiet. Er trug vor, dass für den Erwerb ein erheblicher Geschäftsverkehr im 

Umfeld seines Betriebs aufgrund der im Bebauungsplan vorgesehenen Nutzungen ent-

scheidend gewesen sei. Sowohl im ersten als auch im zweiten Rechtsgang wies das FG 

die Klage ab. 

 

Entscheidung 

Die Revision war begründet und führte zur Aufhebung des Urteils sowie zur erneuten 

Zurückverweisung der Sache. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 EStG könne Grund und Boden 

mit dem Teilwert bewertet werden, wenn dieser auf Grund einer dauerhaften Wertmin-

derung niedriger als die AK sei, was das FG sowohl für den Ausschluss einer 
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Wertermittlung nach Vergleichspreisen als auch für die Ableitung des Teilwerts aus den 

Bodenrichtwerten in rechts- und verfahrensfehlerhafter Weise verneint habe. 

Die Begründung, dass die Betriebe der Erwerber in den Verkaufsfällen der Jahre 2006 

und 2008 - im Gegensatz zum Betrieb des Kl. - förderfähig gewesen seien, trügen den 

Ausschluss der Verkaufsfälle aus der Teilwertermittlung nicht. Gleiches gelte dafür, dass 

ein Grundstück noch erschließungskostenpflichtig gewesen sei. Sowohl die für Verkäufe 

an förderfähige bzw. nicht förderfähige Betriebe geltende Preisdifferenz als auch die an-

fallenden Erschließungskosten seien bekannt gewesen; eine entsprechende Umrech-

nung also ohne Weiteres möglich. Voraussetzung für die Heranziehung von tatsächli-

chen Verkaufspreisen sei die Vergleichbarkeit zwischen verkauften Grundstücken und 

zu bewertendem Grundstück, was hier der Fall sei. Auch die im Zwangsversteigerungs-

verfahren erzielten Erlöse hätten zumindest indizielle Bedeutung. 

Unzutreffend sei es, im Rahmen der Ableitung des Teilwerts aus dem Bodenrichtwert 

die Erschließungskosten nicht nach Maßgabe der tatsächlichen Verhältnisse zum Bi-

lanzstichtag, sondern Höhe derjenigen Kosten anzusetzen, die ein im Zwangsversteige-

rungsverfahren tätiger Gutachter genannt hatte. Fehlerhaft sei auch das Außerachtlas-

sen der Verkehrswertgutachten der zwangsversteigerten Grundstücke gewesen. Zudem 

läge eine unzulässige Vermischung der Bewertungsverfahren „Bodenrichtwerte mit 

eventuellen Zu- und Abschlägen" einerseits und „Einzelgutachten" andererseits vor. 

 

Praxishinweis 

In der Besprechungsentscheidung zeigt der BFH sehr deutlich die unterschiedlichen Be-

wertungsmethoden zur Teilwertermittlung von Grund und Boden auf. Nachdem er bereits 

zum zweiten Mal zu entscheiden hatte (zuvor BeckRS 2017, 94014), bezieht er deutlich 

Stellung und wirft dem FG gravierende Verfahrensfehler vor. Vor allem waren für die mit 

dem Vorsitzenden geführten Telefonate weder Gesprächsvermerke erstellt noch wurde 

die andere Seite über den Inhalt der Gespräche unterrichtet. Ein gleicher Kenntnisstand 

vor Erlass einer Entscheidung ist jedoch verfassungsrechtlich geboten. 

 

 

 BFH. Zur Bewertung ungewisser Verbindlichkeiten - Maßgeblichkeit 

der Handelsbilanz für die Steuerbilanz nach Inkrafttreten des Bil-

MoG33 

Der Handelsbilanzwert für eine Rückstellung bildet auch nach Inkrafttreten des BilMoG 

gegenüber einem höheren steuerrechtlichen Rückstellungswert die Obergrenze 

                                                

33  Nagel/ Schlund, DStRK 08/2020, 99 
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(Anschluss an die BFH vom 11.10.2012 - I R 66/11, BFHE 239, 315, BStBl. II 2013, 676, 

DStR 2013, 451 mAnm Hoffmann; vom 13.07.2017 - IV R 34/14, BFH/NV 2017, 1426, 

BeckRS 2017, 125098). 

BFH, Urteil vom 20.11.2019 – XI R 46/17, DStR 2020, 378 (Vorinstanz: DStRE 2018/ 

577) 

 

Sachverhalt 

Die Klägerin (Kl.) eine GmbH, deren Unternehmensgegenstand der Abbau und die Ver-

wertung von Rohstoffen ist, bildete für Verpflichtungen zur Rekultivierung von Abbau-

grundstücken Rückstellungen in Handels- und Steuerbilanzen. In der Handelsbilanz vom 

31.12.2010 erfasste sie Ansammlungsrückstellungen iHv 295.870 €. Bei der Ermittlung 

berücksichtigte sie geschätzte Kostensteigerungen bis zum Erfüllungszeitpunkt und 

zinste den so erhaltenen Betrag mit einem Zinssatz von 4,94 % ab. In der Steuerbilanz 

setzte sie einen Betrag iHv 348.105 € an. Künftige Kostensteigerungen wurden nicht 

berücksichtigt und eine Abzinsung wurde nicht vorgenommen (vgl. BMF vom 09.12.1999 

- IV C 2 - S 2175 - 30/99, BStBl. II 999, 1127, DStR 2000, 202). 

Unter Hinweis auf § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG kürzte der Prüfer im Rahmen einer Außenprü-

fung den von der Kl. ausgewiesenen steuerlichen Rückstellungsbetrag auf den niedrige-

ren Handelsbilanzwert. Für den sich aus der erstmaligen Anwendung des BilMoG in 

2010 ergebenden Gewinn bildete der Prüfer eine Rücklage für Rückstellungsauflösung 

nach R. 6.11 Abs. 3 S. 2 ESt 14/15 des sich aus der Auflösung der Rückstellung ergeben-

den Gewinns. 

Das FG wies die Klage gegen den nach § 164 Abs. 2 AO geänderten Bescheid für 2010 

ab und vertrat die Ansicht, dass der handelsrechtlich anzusetzende abgezinste Wert 

nach § 5 Abs. 1 S. 1 EStG für die Steuerbilanz als Obergrenze zu beachten sei. 

 

Entscheidung 

Der BFH wies die Revision der Kl. als unbegründet zurück. Das FG habe rechtsfehlerfrei 

die Höhe der streitgegenständlichen Rückstellung unter Anwendung des § 6 Abs. 1 

Nr. 3a EStG bewertet und mit dem niedrigeren handelsrechtlichen Wertansatz berück-

sichtigt. Dies folge aus der im Einleitungssatz des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG enthaltenen 

Regelung, wonach Rückstellungen „höchstens insbesondere" mit den Beträgen nach 

den folgenden Grundsätzen in Buchst. a bis f anzusetzen seien. Maßgeblich für die In-

terpretation eines Gesetzes sei der in ihm zum Ausdruck kommende objektivierte Wille 

des Gesetzgebers, der durch die verschiedenen Auslegungsmethoden zu ermitteln sei. 

So folge aus dem Wortlaut „höchstens insbesondere" keine Durchbrechung der Maß-

geblichkeit. Der Gesetzgeber habe hier vielmehr zum Ausdruck gebracht, dass es wei-

tere, eben auch handelsrechtliche Obergrenzen geben könne. Im Rahmen der 
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historischen Auslegung sei die Begründung des Gesetzesentwurfs zu § 6 Abs. 1 Nr. 3a 

EStG zu berücksichtigen, wonach bei einem zulässigerweise niedrigeren Ausweis der 

Rückstellung in der Handelsbilanz dieser für die Steuerbilanz entscheidend sei. Mit der 

Einführung des BilMoG habe sich zwar die handelsrechtliche Maßgeblichkeit verändert. 

Dennoch sei der Wortlaut des § 5 Abs. 1 S. 1 EStG so zu verstehen, dass sie für die 

Steuerbilanz zunächst bestehe und nur dann und nur insoweit durchbrochen werde, 

wenn der Gesetzgeber steuerrechtliche Ansatz- oder Bewertungsvorbehalte festge-

schrieben habe, was hier nicht der Fall sei. Somit sei das Ergebnis auch durch eine 

systematische Auslegung gestützt. Auch der Regelungszweck trage die Auslegung, da 

§ 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG den Zweck verfolge, realitätsnähere Bewertungen von Rückstel-

lungen zu erreichen. Diesem Ziel werde auch der Bezug zum Maßgeblichkeitsgrundsatz 

gerecht, wenn der handelsrechtliche Wert niedriger als der steuerrechtliche sei. 

Auch verfassungsrechtlich ergebe sich nichts anderes. Zwar käme es für den Steuer-

pflichtigen zu einer ungünstigeren Verlagerung der Gewinnminderung auf einen späte-

ren Veranlagungszeitraum. Für die Bemessung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

sei jedoch allein der Totalgewinn entscheidend. 

 

Praxishinweis 

Mit dem Besprechungsurteil schließt sich der BFH der Auffassung der Finanzverwaltung 

in R 6.11 Abs. 3 EStR an. Durch das BilMoG selbst wurde der in Rede stehende Einlei-

tungssatz nicht verändert. Da sich fast immer ein niedrigerer steuerlicher Rückstellungs-

wert ergeben hatte, war er lediglich bis zum Inkrafttreten des BilMoG ohne (steuerliche) 

Bedeutung geblieben. 

Für die Ermittlung des maßgeblichen Wertes gilt (nun) ein zweistufiges Verfahren: Zu-

nächst ist die Rückstellung nach den besonderen Vorschriften des EStG zu bewerten 

und sodann der gefundene Wert mit dem handelsrechtlichen Wertansatz zu vergleichen. 

 
 

 Steuerliche Behandlung der Kosten der erstmaligen Implementie-

rung einer TSE34 

Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen 

vom 22.12.2016 (BGBl, 3152) ist § 146a AO eingeführt worden, wonach seit dem 

01.01.2020 die Pflicht besteht, dass jedes eingesetzte elektronische Aufzeichnungssys-

tem im Sinne des § 146a Absatz 1 Satz 1 AO i. V. m. § 1 Satz 1 KassenSichV sowie die 

damit zu führenden digitalen Aufzeichnungen durch eine zertifizierte technische Sicher-

                                                

34  Nach AStW Ausgabe 10 / 2020, Seite 784 | ID 46854284 
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heitseinrichtung (TSE) zu schützen sind. Fragen der steuerlichen Behandlung der Kos-

ten der Implementierung von TSE und der einheitlichen digitalen Schnittstelle nach § 4 

KassenSichV werden im Folgenden beantwortet. 

 

➢ Technische Sicherheitseinrichtung TSE 

Die aus einem Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und einer einheitlichen digita-

len Schnittstelle bestehenden TSE werden in verschiedenen Ausführungen angeboten. 

Das Sicherheitsmodul gibt der TSE dabei ihr Gepräge. 

Zu den TSE-Ausführungen gehören z. B. USB-Sticks oder (Micro-)SD-Karten. Darüber 

hinaus werden auch Ausführungen angeboten, bei denen die TSE in ein anderes Gerät, 

z. B. Drucker oder elektronisches Aufzeichnungssystem, verbaut wird. Schließlich gibt 

es noch Hardware zur Einbindung mehrerer TSE über ein lokales Netzwerk (sog. „LAN-

TSE“ oder Konnektoren) und sog. Cloud-TSE. 

Eine TSE stellt sowohl in Verbindung mit einem Konnektor als auch als USB-Stick, 

(Micro-)SD-Card u. Ä. ein selbstständiges Wirtschaftsgut dar, das aber nicht selbststän-

dig nutzbar ist. Die Aufwendungen für die Anschaffung der TSE sind daher zu aktivie-

ren und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von drei Jahren abzuschreiben. 

Ein Sofortabzug nach § 6 Absatz 2 EStG oder die Bildung eines Sammelpostens nach 

§ 6 Absatz 2a EStG scheiden mangels selbstständiger Nutzbarkeit aus. 

Nur wenn die TSE direkt als Hardware fest eingebaut wird, geht ihre Eigenständigkeit 

als Wirtschaftsgut verloren. Die Aufwendungen sind als nachträgliche Anschaffungs-

kosten des jeweiligen Wirtschaftsguts zu aktivieren, in das die TSE eingebaut wurde, 

und über dessen Restnutzungsdauer abzuschreiben. 

Laufende Entgelte, die für sog. Cloud-Lösungen zu entrichten sind, sind regelmäßig so-

fort als Betriebsausgaben abziehbar. 

 

➢ Einheitliche digitale Schnittstelle 

Die einheitliche digitale Schnittstelle umfasst die Schnittstelle für die Anbindung der TSE 

an das elektronische Aufzeichnungssystem sowie die digitale Schnittstelle der Finanz-

verwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K). Die Aufwendungen für die Implementierung 

der einheitlichen digitalen Schnittstelle sind Anschaffungsnebenkosten des Wirtschafts-

guts „TSE“. 

 

➢ Vereinfachungsregelung 

Aus Vereinfachungsgründen wird es nicht beanstandet, wenn die Kosten für die nach-

trägliche erstmalige Ausrüstung bestehender Kassen oder Kassensysteme mit einer 

TSE und die Kosten für die erstmalige Implementierung der einheitlichen digitalen 
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Schnittstelle eines bestehenden elektronischen Aufzeichnungssystems in voller Höhe 

sofort als Betriebsausgaben abgezogen werden. 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
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IV. Lohnsteuerrecht 

 Zahlungen an Arbeitnehmer für die Anbringung von Werbung an ih-

ren privaten Kfz35 

FG Münster Urteil vom 14.02.2020 14 K 2450/18 L 

 

Das FG Münster hat mit Urteil vom 14.02.2020 entschieden, dass Zahlungen des Arbeit-

gebers in Höhe von monatlich einheitlich 21 € an seine Arbeitnehmer für die Anbringung 

von Werbung an deren privaten Fahrzeugen Arbeitslohn darstellen. 

 

Anmerkung: 

Im Streitfall hat der Kläger (Arbeitgeber) aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung sei-

nen Arbeitnehmern monatlich 21 € dafür gezahlt, dass diese die Anbringung eines Wer-

beaufklebers des Arbeitgebers auf den Nummernschildträgern ihrer Fahrzeuge dulde-

ten. [i] Im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung kam das Finanzamt zur Auffassung, 

dass es sich bei diesen Zahlungen um steuerpflichtigen Arbeitslohn handele. Im Ein-

spruchs- und Klageverfahren vertrat der Kläger die Ansicht, dass es sich bei der Anmie-

tung von Werbeflächen auf Fahrzeugen von Arbeitnehmern um ganz übliche und weit 

verbreitete Vereinbarungen handele, die nicht zu Arbeitslohn führten. Das Finanzgericht 

hat unter Hinweis auf § 2 Abs. 1 LStDV entschieden, dass Arbeitslohn alle Einnahmen 

sind, die dem Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis zufließen. Es sei unerheblich, un-

ter welcher Bezeichnung oder in welcher Form die Einnahmen gewährt würden. Wie sich 

nach der Überzeugung des FG Münster aus der Gesamtschau der konkreten Umstände 

ergäbe, seien die Zahlungen Ausfluss des jeweiligen Arbeitsverhältnisses und stellten 

keine Gegenleistung für die Zurverfügungstellung von kleinen Werbeflächen auf Kfz-

Nummernschildträgern dar. Schließlich komme dem Anbringen der Internet-Adresse des 

Arbeitgebers auf den Nummernschildträgern nach Auffassung des Finanzgerichts auch 

keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung zu und sei unter den Beteiligten, die nicht 

durch ein Arbeitsverhältnis miteinander verbunden seien, nicht gegen Entgelt üblich. Wie 

dem Finanzgericht aus eigener Anschauung bekannt sei, würden entsprechende Wer-

beaufdrucke oder mit Werbeaufdrucken versehene Nummernschildträgern häufig (z. B. 

durch den Verkäufer des jeweiligen Kfz oder von Fahrzeugwerkstätten) ohne besondere 

Entgeltvereinbarung auf Nummernschildträgern angebracht.  

  

                                                

35  NWB 20/2020 S. 1461 
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 Betriebsveranstaltungen: Berechnung der 110 €-Grenze36 

Der Wert der Leistungen, den Arbeitnehmern durch eine Betriebsveranstaltung erhalten, 

ist regelmäßig anhand der Kosten zu schätzen, die der Arbeitgeber dafür aufgewendet 

hat. Diese Kosten werden, soweit sie nicht individualisierbar sind, zu gleichen Teilen auf 

sämtliche Teilnehmer und damit auch auf Familienangehörige und Gäste, die den Ar-

beitnehmer bei der Betriebsveranstaltung begleitet haben, aufgeteilt. 

BFH-Urteil vom 28.04.2020, Az. VI R 41/17 

Der auf Familienangehörige entfallende Aufwand wurde den Arbeitnehmern bei der Be-

rechnung, ob die Freigrenze überschritten ist, nicht zugerechnet. Das hat sich durch das 

Jahressteuergesetz 2015 geändert. Aus der Freigrenze wurde eine Freibetragsgrenze 

von 110 €. Der auf Familienangehörige entfallende Aufwand wird dem jeweiligen Arbeit-

nehmer zugerechnet. 

 

Beispiel: 

Die Gesamtkosten für das Mitarbeiterfest 2011 beliefen sich auf 65.480,01 €. Aufgrund 

der von der Klägerin vorgelegten Listen ist das Finanzgericht davon überzeugt, dass 596 

Mitarbeiter als Teilnehmer des Mitarbeiterfestes Berücksichtigung finden können. Rech-

nerisch ist daher von einem geldwerten Vorteil von maximal 109,87 € pro Mitarbeiter 

auszugehen (65.480,01 € : 596). Die Freigrenze von 110 € wurde damit unterschritten, 

sodass es auf Fragen bzw. Details, z. B. hinsichtlich der zu berücksichtigenden Gesamt-

kosten, nicht mehr ankam. 

 

Seit der Umwandlung der Freigrenze von 110 € durch das Jahressteuergesetz 2015 gilt 

eine Freibetragsgrenze von 110 €. Bei der Berechnung müssen alle Aufwendungen des 

Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer einbezogen werden. Dies gilt unabhängig da-

von, ob sie dem einzelnen Arbeitnehmer individuell zugerechnet werden können oder 

ob es sich um einen rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung han-

delt, die der Arbeitgeber Dritten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung be-

zahlt. Allgemeinkosten sind nicht einzubeziehen. 

Die Freibetragsgrenze von 110 € gilt seitdem pro Arbeitnehmer, auch wenn der Ehegatte 

und die Kinder des Arbeitnehmers an einer Betriebsveranstaltung teilnehmen. Über-

schreiten die Kosten, die insgesamt auf den Arbeitnehmer, seinen Ehegatten und seine 

Kinder entfallen, den Betrag von 110 €, muss der übersteigende Betrag als Arbeitslohn 

versteuert werden. D.h., 110 € werden als steuerfreie Zuwendung behandelt, der 

                                                

36  Steuerzahler-Tip Nr. 10/ 2020, 7 
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übersteigende Betrag jedoch nicht. Der übersteigende Betrag kann bei der individuellen 

Lohnabrechnung erfasst oder pauschal mit 25% versteuert werden. 

Der Unternehmer erfasst nur die Kosten für eine Betriebsveranstaltung als Lohnauf-

wand, die auf seine Arbeitnehmer entfallen. Aufwendungen, die auf den Unternehmer 

und dessen Gäste entfallen, können nicht als Lohnaufwand gebucht werden. Die eige-

nen Aufwendungen bucht der Unternehmer als "Sonstige betriebliche Aufwendungen". 

Die Kosten, die auf seine Gäste entfallen, erfasst der Unternehmer als Privatentnahmen, 

wenn die Gäste aus privaten Gründen eingeladen wurden, und geschäftliche Bewir-

tungskosten und/oder Geschenke für Geschäftsfreunde, wenn die Einladung aus be-

trieblichen Gründen erfolgt ist. Bewirtungskosten und übrige Aufwendungen, die diesen 

Personenkreis betreffen, können nach den "allgemeinen" Regelungen im Abzug be-

schränkt sein (für Geschenke gilt die 35 €-Abzugsgrenze und bei Bewirtungen die 

70%ige Einschränkung für Bewirtungskosten). 

Übernimmt der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer die verauslagten Reiseaufwendun-

gen, sind diese als Werbungskostenersatz gemäß § 3 Nr. 16 EStG steuerfrei, weil die 

Teilnahme an einer Betriebsveranstaltung beruflich veranlasst ist. 

 

 

 Der steuerfreie Corona-Bonus in § 3 Nr. 11a EStG: So wenden Sie das 

BMF-Schreiben im Alltag an37 

Auf Beihilfen und Unterstützungen bis 1.500 Euro, die Arbeitgeber in der Zeit vom 

01.03.2020 bis zum 30.06.2021 Mitarbeitern aufgrund der Corona-Krise extra zahlen, 

werden keine Steuern erhoben. Das hat das BMF am 09.04.2020 offiziell mitgeteilt. Bun-

desfinanzminister Olaf Scholz möchte damit Arbeit würdigen, die in Zeiten des Corona-

Virus geleistet wurde und wird. Das kurze Schreiben hat aber viele Fragen offen gelas-

sen. Erfahren Sie deshalb nachfolgend, wie Sie den 1.500-Euro-Bonus im Alltag anwen-

den und für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter das Beste herausholen. 

 

Wer kann von der Steuerbefreiung profitieren? 

Im BMF-Schreiben ist geregelt, dass Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern Zuschüsse oder 

Sachzuwendungen zusätzlich steuerfrei zahlen können (BMF, Schreiben vom 

09.04.2020, Az. IV C 5 ‒ S 2342/20/10009 :001). Wer ist aber mit Arbeitnehmer gemeint? 

Nur der ganz normale festangestellte Arbeitnehmer?  

  

                                                

37  Nach Muche, SSP 05/2020, 5 
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Wer fällt alles unter den „Arbeitnehmer“-Begriff? 

Der Begriff des Arbeitnehmers ist in § 1 der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung 

(LStDV) definiert. Danach sind Arbeitnehmer Personen, die in einem aktiven Arbeitsver-

hältnis stehen und die ihrem Arbeitgeber ihre Arbeitskraft schulden. Irrelevant ist auch 

die Anzahl der Stunden, die ein Arbeitnehmer pro Woche tätig ist. Jedem steht der volle 

Betrag zu. 

  

PRAXISTIPP: 

Das hat zur Folge, dass alle aktiven Arbeitnehmer von der Steuerfreiheit profitieren 

können, also  

• festangestellte Arbeitnehmer in Vollzeit,  

• festangestellte Arbeitnehmer in Teilzeit, 

• befristet angestellte Arbeitnehmer,  

• Aushilfen/geringfügig beschäftigte Werkstudenten sowie  

• Geschäftsführer und/oder Vorstandsmitglieder. 

 

 

Ist die Befreiungsregelung auf „systemrelevante Berufe“ begrenzt“? 

Von der Steuerbefreiung profitieren nicht nur die „systemrelevanten Berufe oder Bran-

chen“. Jeder Arbeitgeber kann § 3 Nr. 11 EStG in Anspruch nehmen. Auch Minijobber 

können den Bonus erhalten. Die Sonderzahlung bleibt bei der Verdienstgrenze von 450 

Euro im Monat unberücksichtigt. 

  

Hinweis: 

Die LStDV sieht zudem Personen, die in einem früheren Beschäftigungsverhältnis zum 

Arbeitgeber (z. B. Werksrentner) standen, als Arbeitnehmer an. Da nichts anderes im 

BMF-Schreiben normiert ist, müsste die Steuerfreiheit auch für diese Personengruppe 

gelten (auch wenn § 3 Nr. 11 EStG natürlich aktive Arbeitnehmer im Fokus hat). 

 

Was mache ich als Gesellschafter-Geschäftsführer? 

Anders als in der Sozialversicherung beziehen Gesellschafter-Geschäftsführer, also 

Personen, die überwiegend an einer GmbH beteiligt sind, Arbeitslohn aus nichtselbst-

ständiger Arbeit. Auch sie fallen somit unter den Begriff des Arbeitnehmers. 
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Beispiel: 

Ein zu 100 Prozent beteiligter Gesellschafter-Geschäftsführer möchte sich im Rahmen 

der Corona-Krise 1.000 Euro steuerfrei auszahlen. 

Folge: Das ist möglich, da er nach steuerrechtlichen Gesichtspunkten als Arbeitnehmer 

betrachtet wird. 

 

Kann ich den Bonus auch in Raten zahlen? 

Als Arbeitgeber können Sie Arbeitnehmern in der Zeit vom 01.03. bis zum 31.12.2020 

einen Bonus von 1.500 Euro steuerfrei auszahlen. Das bringt den großen Vorteil mit sich, 

dass Sie den Betrag nicht in einer Summe auszahlen müssen. Sie können frei bestim-

men, wann und in welcher Form Sie die Zahlungen leisten. Sie können die 1.500 Euro 

in einem Betrag oder ratierlich auszahlen. Wichtig ist nur, dass Sie die Zahlungen zwi-

schen dem 01.03. und dem 31.12.2020 leisten. 

  

Beispiel: 

Sie möchten Ihren Mitarbeitern die vollen 1.500 Euro steuerfrei zukommen lassen, kön-

nen das aber aus wirtschaftlichen Gründen derzeit nicht. Sie entscheiden sich dafür, 

jeweils am 01.07., 01.10. und am 01.12.2020 je 500 Euro an Ihre Mitarbeiter zu über-

weisen.  

 

Folge:  

Das ist möglich und führt unter Einhaltung der Voraussetzungen zur Steuerfreiheit der 

Zahlungen. 

 

 

Was muss ich im Lohnsteuerabzugsverfahren beachten? 

Die Zahlungen stellen keinen laufenden Arbeitslohn (§ 38a Abs. 1 S. 2 EStG) dar, son-

dern einen sonstigen Bezug (§ 38a Abs. 1 S. 3 EStG). Anders als im Lohnsteuerabzugs-

verfahren gilt hier nicht das allgemeine Zuflussprinzip (wann kann der Arbeitnehmer über 

die Zuwendung verfügen), sondern der Abfluss beim Arbeitgeber (wann wurde die Zah-

lung geleistet). Das kann gerade am Jahresende zu Schwierigkeiten führen. Auch müs-

sen Sie Zahlungen genau im jeweiligen Lohnkonto des Arbeitnehmers dokumentieren. 
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Hinweis: 

Dokumentieren Sie die Zahlungen genau, vor allem wenn Sie diese erst am Jahresende 

leisten wollen. Leisten Sie den Bonus in Form von Sachzuwendungen, lassen Sie sich 

von Ihren Mitarbeitern unterschreiben, zu welchem Zeitpunkt diese die Zuwendung er-

halten haben. Das bewahrt Sie vor ‒ sonst drohenden ‒ Nachzahlungen aus Lohnsteu-

erprüfungen. 

 

 

 Anwendungshilfe zur Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 34 EStG (Gesund-

heitsvorsorge); Umsetzung eines betrieblichen Gesundheitsmanage-

ments 

OFD Karlsruhe, Vfg. V. 21.07.2020 – S 2342/135-St 142, DStR 38/2020, 2073 

 

 

 Teilnahme an einem Firmenfitnessprogramm kann steuerfrei sein 

BFH PM vom 17. Dezember 2020 - Nummer 059/20 – BFH-Urteil vom 07.07.2020  

VI R 14/18  

Die 44 €-Freigrenze für Sachbezüge gilt auch, wenn Arbeitnehmer auf Kosten ihres Ar-

beitgebers an einem Firmenfitnessprogramm teilnehmen können, wie der Bundesfinanz-

hof (BFH) mit Urteil vom 07.07.2020 – VI R 14/18 entschieden hat. 

Der Arbeitgeber ermöglichte seinen Arbeitnehmern im Rahmen eines Firmenfitnesspro-

gramms, in verschiedenen Fitnessstudios zu trainieren. Hierzu erwarb er jeweils einjäh-

rige Trainingslizenzen, für die monatlich jeweils 42,25 € zzgl. Umsatzsteuer zu zahlen 

waren. Die teilnehmenden Arbeitnehmer leisteten einen Eigenanteil von 16 € bzw. 20 €. 

Der Arbeitgeber ließ die Sachbezüge bei der Lohnbesteuerung außer Ansatz, da diese 

ausgehend von einem monatlichen Zufluss unter die 44 €-Freigrenze für Sachbezüge 

fielen. Das Finanzamt vertrat demgegenüber die Auffassung, den Arbeitnehmern sei die 

Möglichkeit, für ein Jahr an dem Firmenfitnessprogramm teilzunehmen, „quasi in einer 

Summe“ zugeflossen, weshalb die 44 €-Freigrenze überschritten sei. Es unterwarf die 

Aufwendungen für die Jahreslizenzen abzüglich der Eigenanteile der Arbeitnehmer dem 

Pauschsteuersatz von 30%.  Dem schlossen sich jedoch weder das Finanzgericht noch 

der BFH an. 
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Der geldwerte Vorteil sei den teilnehmenden Arbeitnehmern als laufender Arbeitslohn 

monatlich zugeflossen. Der Arbeitgeber habe sein vertragliches Versprechen, den Ar-

beitnehmern die Nutzung der Fitnessstudios zu ermöglichen, unabhängig von seiner ei-

genen Vertragsbindung monatlich fortlaufend durch Einräumung der tatsächlichen Trai-

ningsmöglichkeit erfüllt. Unter Berücksichtigung der von den Arbeitnehmern geleisteten 

Eigenanteile sei daher die 44 €-Freigrenze eingehalten worden, so dass der geldwerte 

Vorteil aus der Teilnahme an dem Firmenfitnessprogramm nicht zu versteuern sei. 

 

 

 Keine Lohnsteuerpauschalierung für eine nur für Führungskräfte 

ausgerichtete Feier 

1. Die Lohnsteuer auf geldwerte Vorteile, die aus Anlass einer Betriebsveranstaltung 

zugewendet werden, die nur Führungskräften offensteht, kann nicht nach § 40 Abs. 

2 S. 1 Nr. 2 EStG pauschal mit 25 % erhoben werden. 

2. Der Begriff der Betriebsveranstaltung in § 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG ist abweichend 

von der Legaldefinition des § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a S. 1 EStG auszulegen. 

 

Finanzgericht Münster, Urteil vom 20.02.2020 – 8 K 32/19 E, P, L, rkr.; DStRE 16/2020, 

972 

 

 

 Erholungsbeihilfen: Die steuervergünstigte Alternative zum Urlaubs-

geld in der Corona-Zeit38 

Wird dem Arbeitnehmer ein Urlaubsgeld gewährt, folgt die Ernüchterung schnell. Von 

der Bruttozahlung kommt oft weniger als die Hälfte an. Gut zu wissen, dass ein Urlaubs-

geld in kleinerem Umfang als Erholungsbeihilfe auch steuervergünstigt und sozialversi-

cherungsfrei gezahlt werden kann. In der Praxis wird von dieser günstigen Regelung 

allerdings kaum Gebrauch gemacht. Dabei ist diese Alternative durchaus lukrativ ‒ auch 

jenseits der „Corona-Prämie“. 

  

                                                

38  Nach Gummels, SSP 9/2020, 11 
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Normales Urlaubsgeld ‒ viel Brutto, wenig Netto 

Erhält ein verheirateter, konfessionsloser Arbeitnehmer mit zwei Kindern und einem 

Bruttogehalt von 3.500 Euro ein Urlaubsgeld von 620 Euro, kommen davon selbst bei 

Steuerklasse III nur netto 364 Euro an. Der Arbeitgeber muss zusätzlich noch seinen 

Anteil zur Sozialversicherung von etwa 120 Euro entrichten. Effektiv ist er mit 740 Euro 

belastet, der Arbeitnehmer erhält 364 Euro ‒ weniger als 50 Prozent! Da gibt es eine 

bessere Möglichkeit: 

 

Die pauschalbesteuerte Erholungsbeihilfe nutzen 

Über § 40 Abs. 2 Nr. 3 EStG besteht die Möglichkeit, eine pauschal besteuerte Erho-

lungsbeihilfe zu zahlen. Folgende Höchstbeträge sind zu beachten: 

• 156 Euro für den Arbeitnehmer 

• 104 Euro für dessen Ehegatten 

• 52 Euro für jedes Kind (im Sinne des § 32 EStG) 

 

Die Höchstbeträge beziehen sich auf das Kalenderjahr und das Arbeitsverhältnis, Teil-

auszahlungen sind zulässig (z. B. je 50 Prozent für Sommer- und Winterurlaub). Die 

Summe der Beihilfen im Kalenderjahr darf den Höchstbetrag allerdings nicht überschrei-

ten. Sonst handelt es sich um normalen Lohn. 

 

Die Voraussetzungen für pauschalierte Erholungsbeihilfen 

Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass die Beihilfe für Erholungszwecke genutzt wird 

und sie muss zusätzlich zum regulären Arbeitslohn gezahlt werden. Der Begriff „Erho-

lungszwecke“ ist weit gefasst. Es handelt es sich nicht nur um längere auswärtige Ur-

laubsreisen, sondern z. B. auch um 

• (Tages-)Ausflüge, 

• Wellnessbehandlungen und 

• Freizeitpark- oder Schwimmbadbesuche. 

  

Um zu dokumentieren, dass seine Zahlung mit einer Erholungsmaßnahme zusammen-

hängt, muss der Arbeitgeber Nachweise über deren Durchführung aufbewahren. Diese 

Nachweise kann er folgendermaßen erbringen: 

1.  Auszahlung der Erholungsbeihilfe innerhalb von drei Monaten vor oder nach dem 

Erholungsurlaub (Mindesturlaubsdauer von einer Woche). Nach herrschender 
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Meinung kann von einer zweckgebundenen Verwendung durch den Arbeitneh-

mer ohne weitere Nachweise ausgegangen werden. 

2.  Nachweise in Form von Rechnungen oder Quittungen des Arbeitnehmers, wie 

dieser die Erholungsbeihilfe verwendet hat. Diese müssen im Saldo mindestens 

die Höhe der Erholungsbeihilfe erreichen. 

 

Die Folgen der Pauschalierung 

Wird eine Erholungsbeihilfe gewährt, fallen anstelle des regulären Steuerabzugs ledig-

lich eine pauschale Lohnsteuer von 25 Prozent, der Solidaritätszuschlag und ggf. Kir-

chensteuern an. Die pauschalen Steuern schuldet der Arbeitgeber; er kann sie als Be-

triebsausgaben abziehen. Weiterhin ergibt sich bei Pauschalversteuerung keine Sozial-

versicherungspflicht (§ 1 Abs. 1 SvEV). 

 

So wirkt sich die Erholungsbeihilfe im Ausgangsfall aus 

Zurück zum Ausgangsfall: Die Erholungsbeihilfe beträgt maximal 364 Euro (Arbeitneh-

mer, Ehefrau, zwei Kinder), die pauschale Lohnsteuer 91 Euro (25 Prozent von 364 

Euro), der Soli 5 Euro (5,5 Prozent von 91 Euro). Der „Belastungsvergleich“ mit dem 

normalen Urlaubsgeld sieht wie folgt aus:  

 

Belastungsvergleich Reguläres Urlaubs-

geld 

Pauschalierte Erholungs-

beihilfe 

Aufwand Arbeitgeber  740,00 Euro  460,00 Euro 

Nettozufluss Arbeitnehmer  364,00 Euro  364,00 Euro 

In Prozent    49,19 %    79,13 % 

Vorteil Arbeitgeber 

 

 280,00 Euro 
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Was sonst noch wichtig ist 

Der Arbeitgeber muss sich nicht zwischen Erholungsbeihilfe und Urlaubsgeld entschei-

den. Er kann beides nutzen. Da die Erholungsbeihilfe nicht auf die 450 Euro-Grenze von 

Minijobbern angerechnet wird, kann diesen ein „Urlaubsgeld“ gezahlt werden. Die Erho-

lungsbeihilfe steht allen Arbeitnehmern offen. Sie kann auch GmbH-Gesellschaftern ge-

währt werden, die als Arbeitnehmer tätig sind. Die Erholungsbeihilfe kann auch als Sach-

leistung gewährt werden (z. B. Übergabe von Eintrittskarten für einen Freizeitpark). 

 

2020: Vorrangig steuerfreien „Corona-Bonus“ nutzen 

Aufgrund der Corona-Krise können Arbeitnehmer vom Arbeitgeber bis zum 31.12.2020 

eine Sonderzahlung von bis zu 1.500 Euro steuer- und sozialabgabenfrei erhalten. Diese 

Möglichkeit sollte im Jahr 2020 vorrangig genutzt werden, weil dann sogar die pauscha-

len Steuern entfallen. Die Erholungsbeihilfe kann trotzdem zusätzlich gewährt werden. 

 

 

 Steuerliche Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern39 

Erste Tätigkeitsstätte 

Tätigkeitsstätte ist eine von der Wohnung getrennte, ortsfeste betriebliche Einrich-

tung, die räumlich zusammengefasste Sachmittel umfasst, 

• die der Tätigkeit des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens oder eines 

vom Arbeitgeber bestimmten Dritten dienen und mit dem Erdboden verbunden 

sind oder 

• dazu bestimmt sind, überwiegend standortgebunden genutzt zu werden. 

 

Auch fest mit dem Erdreich verbundene Baucontainer stellen „ortsfeste“ betriebliche Ein-

richtungen dar. 

Als erste Tätigkeitsstätte kommt auch ein großflächiges und entsprechend infrastruktu-

rell erschlossenes Gebiet (z.B. Werksanlage, Betriebsgelände, Zechengelände, Bahn-

hof oder Flughafen) in Betracht. 

Eine erste Tätigkeitsstätte liegt vor, wenn der Arbeitnehmer einer solchen Tätigkeits-

stätte (§ 9 Abs. 4 S. 1 EStG) dauerhaft - mittels dienst- oder arbeitsrechtlicher Festle-

gung durch den Arbeitgeber - zugeordnet ist. Für die Zuordnung wird eine in die Zukunft 

gerichtete Prognose durch den Arbeitgeber getroffen. Bezüglich der Prognose ist 

                                                

39  BC 1/2021; siehe auch BMF, Schreiben vom 25.11.2020 
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lediglich entscheidend, ob der Arbeitnehmer bei einer nach den dienst- oder arbeits-

rechtlichen Festlegungen an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers, 

eines verbundenen Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten tätig 

werden soll. Ausreichend und zugleich erforderlich ist, dass der Arbeitnehmer am Ort 

der ersten Tätigkeitsstätte zumindest in geringem Umfang Tätigkeiten zu erbringen 

hat, die er arbeitsvertraglich oder dienstrechtlich schuldet und die zu dem von ihm aus-

geübten Berufsbild gehören. 

Die Zuordnung durch den Arbeitgeber kann außerhalb des Dienst- oder Arbeitsver-

trags erfolgen (auch mündlich oder konkludent). Es ist also keine Dokumentation erfor-

derlich. Unbefristet ist eine Zuordnung, wenn die Dauer der Zuordnung zu einer Tätig-

keitsstätte nicht kalendermäßig bestimmt ist und sich auch nicht aus Art, Zweck oder 

Beschaffenheit der Arbeitsleistung ergibt. 

Besonderheiten gelten u.a. bei befristeten Beschäftigungsverhältnissen und einer voll-

zeitigen Bildungsmaßnahme. 

 

Verpflegungsmehraufwendungen 

Als „üblich“ gilt eine Mahlzeit, deren Preis 60 € nicht übersteigt (§ 8 Abs. 2 S. 8 EStG). 

Hierbei sind auch die zur Mahlzeit eingenommenen Getränke einzubeziehen. Die Preis-

grenze von 60 € gilt unabhängig davon, ob die Mahlzeit im Inland oder im Ausland zur 

Verfügung gestellt wird. 

Sofern der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine übliche Mahlzeit bis 60 € zur Verfügung 

stellt – oder einen Dritten hierzu beauftragt –, ist die Verpflegungspauschale täglich wie 

folgt zu kürzen: 

• 20% für ein Frühstück und 

• jeweils 40% für ein Mittag- oder Abendessen. 

 

Die z.B. auf Flügen gereichten kleinen Tüten mit Chips, Salzgebäck, Schokowaffeln, 

Müsliriegel oder bei anderen Anlässen zur Verfügung gestellte vergleichbare Knabbe-

reien und unbelegte Backwaren führen zu keiner Kürzung der Pauschalen. 

Der Arbeitnehmer muss – aus welchen Gründen auch immer – die vom Arbeitgeber zur 

Verfügung gestellte Mahlzeit nicht tatsächlich eingenommen haben. Stellt der Arbeit-

geber an dessen Stelle dem Arbeitnehmer eine weitere gleichartige Mahlzeit zur Verfü-

gung, sind mit Blick auf die 60 €-Grenze die Kosten beider Mahlzeiten zusammenzu-

rechnen. Leistet der Arbeitnehmer für eine weitere vom Arbeitgeber gestellte Mahlzeit 

eine Zuzahlung, ist eine Minderung des Kürzungsbetrags möglich. 

Ein Werbungskostenabzug des Arbeitnehmers bei seiner Einkommensteuerveranlagung 

durch die Vorlage von Belegen für eine auf eigene Veranlassung eingenommene 
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Verpflegung anstelle der vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Mahlzeit ist ausge-

schlossen. Hier bleibt es bei der typisierenden Kürzung der steuerlichen Verpflegungs-

pauschalen (§ 9 Abs. 4a S. 8 EStG). 

Werden im Rahmen einer beruflichen Auswärtstätigkeit vom Arbeitgeber dem Arbeit-

nehmer Essenmarken zur Verfügung gestellt, handelt es sich innerhalb der Dreimonats-

frist nicht um eine vom Arbeitgeber gestellte Mahlzeit, sondern lediglich um eine Verbil-

ligung der vom Arbeitnehmer selbst veranlassten und bezahlten Mahlzeit. Nach Ablauf 

der Dreimonatsfrist sind die an diese Arbeitnehmer ausgegebenen Essenmarken (Es-

sensgutscheine, Restaurantschecks) mit dem maßgebenden Sachbezugswert zu be-

werten. 

 

Doppelte Haushaltsführung 

Eine doppelte Haushaltsführung liegt nur dann vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb 

des Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen Haushalt unterhält (Hauptwoh-

nung) und auch am Ort der ersten Tätigkeitsstätte wohnt (Zweitwohnung). Die Anzahl 

der Übernachtungen ist unerheblich. 

• Dabei ist eine Hauptwohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte belegen, 

wenn der Steuerpflichtige von dieser Wohnung seine erste Tätigkeitsstätte in zu-

mutbarer Weise täglich erreichen kann. Eine Fahrzeit von bis zu einer Stunde je 

Wegstrecke unter Zugrundelegung individueller Verkehrsverbindungen und 

Wegezeiten kann in der Regel als zumutbar angesehen werden. Aus Vereinfa-

chungsgründen kann für die Frage, ob die Hauptwohnung am Ort der ersten Tä-

tigkeitsstätte belegen ist oder nicht – z.B. wenn sie innerhalb derselben politi-

schen Gemeinde, Stadt oder in deren unmittelbaren Umkreis liegt –, die Entfer-

nung der kürzesten Straßenverbindung (§ 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 S. 4 EStG) zwi-

schen Hauptwohnung und erster Tätigkeitsstätte herangezogen werden. Beträgt 

die Entfernung zwischen Hauptwohnung und erster Tätigkeitsstätte mehr als 50 

km, ist davon auszugehen, dass sich die Hauptwohnung außerhalb des Ortes 

der ersten Tätigkeitsstätte befindet. 

• Eine Zweitwohnung oder -unterkunft in der Nähe des Ortes der ersten Tätigkeits-

stätte steht einer Zweitwohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte gleich. Aus 

Vereinfachungsgründen kann davon ausgegangen werden, dass die Zweitwoh-

nung noch am Ort der ersten Tätigkeitstätte belegen ist, wenn die Entfernung 

der kürzesten Straßenverbindung (§ 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 S. 4 EStG) zwischen 

Zweitwohnung oder -unterkunft und erster Tätigkeitsstätte nicht mehr als 50 km 

beträgt. Liegt die Zweitwohnung mehr als 50 km vom Ort der ersten Tätigkeits-

stätte entfernt, ist zu prüfen, ob die erste Tätigkeitsstätte von der Zweitwohnung 

oder -unterkunft noch in zumutbarer Weise täglich erreicht werden kann. Eine 
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Fahrzeit von bis zu einer Stunde je Wegstrecke unter Zugrundelegung individu-

eller Verkehrsverbindungen und Wegezeiten ist dabei als zumutbar anzusehen. 

 

Ein ausschlaggebender beruflicher Grund, eine Zweitwohnung zu beziehen, ist die we-

sentliche Verkürzung der Fahrtstrecke oder Fahrzeit zur ersten Tätigkeitsstätte. Aus Ver-

einfachungsgründen kann von einer beruflichen Veranlassung des Beziehens der Zweit-

wohnung oder -unterkunft ausgegangen werden, wenn die kürzeste Straßenverbin-

dung von der Zweitwohnung oder -unterkunft zur ersten Tätigkeitsstätte weniger als 

die Hälfte der kürzesten Straßenverbindung zwischen der Hauptwohnung (Mittelpunkt 

der Lebensinteressen) und der ersten Tätigkeitsstätte beträgt oder die Fahrzeit zur ers-

ten Tätigkeitsstätte für eine Wegstrecke halbiert wird. Sind die Voraussetzungen dieser 

Vereinfachungsregelung nicht erfüllt, ist das Vorliegen einer beruflich veranlassten dop-

pelten Haushaltsführung auf andere Weise anhand der konkreten Umstände des Einzel-

falls darzulegen. 

Dem Arbeitnehmer werden Unterkunftskosten für eine doppelte Haushaltsführung bis 

zu einem nachgewiesenen Höchstbetrag von 1.000 € pro Monat im Inland aner-

kannt (z.B. Miete, Reinigung). Ausgeschlossen von der steuerlichen Begünstigung sind 

jedoch Aufwendungen für Hausrat, Einrichtungsgegenstände oder Arbeitsmittel, mit de-

nen die Zweitwohnung ausgestattet ist. Aufwendungen für die erforderliche Einrichtung 

und Ausstattung der Zweitwohnung, soweit sie nicht überhöht sind, können als sonstige 

notwendige Mehraufwendungen der doppelten Haushaltsführung berücksichtigt wer-

den. Übersteigen die Anschaffungskosten des Arbeitnehmers für Einrichtung und Aus-

stattung der Zweitwohnung (ohne Arbeitsmittel) insgesamt nicht den Betrag von 5.000 € 

einschließlich Umsatzsteuer, ist aus Vereinfachungsgründen davon auszugehen, dass 

es sich um notwendige Mehraufwendungen der doppelten Haushaltsführung handelt. 

Bei Beendigung der doppelten Haushaltsführung ist eine Vorfälligkeitsentschädigung 

wegen vorzeitiger Ablösung einer Grundschuld aufgrund der Veräußerung der Zweit-

wohnung nicht als Werbungskosten zu berücksichtigen. 

 

Reisenebenkosten bei Fahrtätigkeit 

Zur Abgeltung der notwendigen Mehraufwendungen, die einem Arbeitnehmer während 

seiner auswärtigen beruflichen Tätigkeit auf einem Kraftfahrzeug des Arbeitgebers im 

Zusammenhang mit einer Übernachtung in dem Kraftfahrzeug entstehen, gilt Folgendes: 

Ab 1.1.2020 wird einheitlich im Kalenderjahr eine Pauschale von 8 € für jeden Kalen-

dertag berücksichtigt, an dem der Arbeitnehmer eine Verpflegungspauschale nach § 9 

Abs. 4a S. 3 Nrn. 1 und 2 sowie S. 5 zu den Nrn. 1 und 2 EStG beanspruchen könnte. 

Die Pauschale kann auch von mitfahrenden Arbeitnehmern beansprucht werden, die 

ebenfalls im Fahrzeug übernachten, wenn der Arbeitgeber keine weiteren Erstattungen 

für Übernachtungskosten leistet oder der Arbeitnehmer keine weiteren Übernachtungs-
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kosten als Werbungskosten geltend macht. Die übrigen Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 

S. 3 Nr. 5b EStG müssen erfüllt sein. 

 

 Zur ersten Tätigkeitsstätte eines Postzustellers und eines Rettungs-

assistenten40 

BFH vom 30.09.2020 - VI R 10/19 und VI R 11/19 

 

Kernaussage des BFH: 

Mit zwei Urteilen vom 30.09.2020 hat der BFH über die erste Tätigkeitsstätte eines Post-

zustellers und eines Rettungsassistenten entschieden. Für den Postzusteller ist das Zu-

stellzentrum, dem er zugeordnet ist und an dem er arbeitstäglich vor- und nachberei-

tende Tätigkeiten (z. B. Sortiertätigkeiten, Abschreibpost, Abrechnungen) ausübt, erste 

Tätigkeitsstätte. Erste Tätigkeitsstätte des Rettungsassistenten ist die Rettungswache, 

der er zugeordnet ist, wenn er dort arbeitstäglich vor dem Einsatz auf dem Rettungsfahr-

zeug vorbereitende Tätigkeiten vornimmt. 

 

Einordnung: 

Nachdem der Lohnsteuersenat des BFH bereits den Dienstsitz eines Polizeibeamten im 

Einsatz- und Streifendienst als erste Tätigkeitsstätte nach neuem Reisekostenrecht be-

stimmt (BFH, Urteil vom 04.04.2019 - VI R 27/17, BStBl 2019 II S. 536) und ebenso den 

Flughafen als erste Tätigkeitsstätte einer Pilotin eingeordnet hatte (BFH, Urteil vom 

11.04.2019 - VI R 40/16 BStBl 2019 II S. 546), betreffen die beiden aktuellen Urteile nun 

zwei weitere Berufsgruppen. Die nahezu identischen Entscheidungsgründe weisen 

keine Besonderheiten auf.  

 

Sachverhalt: 

Der Kläger des ersten Verfahrens (VI R 10/19) war als Postzusteller am Zustellpunkt R 

etwa zwei bis zweieinhalb Stunden mit dem Sortieren der vom Briefzentrum ankommen-

den Post beschäftigt, ehe er die Post austrug. Danach war er dort etwa 20 bis 30 Minuten 

mit Abrechnungen und anderen abschließenden Arbeiten beschäftigt. In seinen Einkom-

mensteuererklärungen machte er erfolglos den Abzug von Verpflegungsmehraufwen-

dungen mit der Begründung geltend, der Zustellbezirk sei als weiträumiges Tätigkeits-

                                                

40  Nach Kanzler in NWB 2/2021, 82f. 
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gebiet und nicht als erste Tätigkeitsstätte anzusehen. Das Finanzamt gewährte stattdes-

sen nur den Arbeitnehmer-Pauschbetrag. Klage und Revision hatten keinen Erfolg. 

Der Kläger des zweiten Verfahrens (VI R 11/19) war als Rettungssanitäter tätig. Er be-

gann seinen Schichtdienst in der Hauptwache, legte dort seine Dienstkleidung an, rei-

nigte das Rettungsfahrzeug bei Bedarf und stellte sicher, dass das Fahrzeug einsatzfä-

hig war. Der Wachleitung der Hauptwache reichte er auch seine Krankmeldungen ein. 

Einsätze wurden von der Hauptwache gestartet, zu der der Kläger nach dem letzten 

Einsatz auch zurückkehrte. Auch in diesem Fall machte der Kläger Verpflegungsmehr-

aufwendungen geltend, weil er der Auffassung war, dass es an einer ersten Tätigkeits-

stätte gefehlt habe. Einer Bescheinigung seines Arbeitgebers zufolge sei das jeweilige 

Rettungsfahrzeug sein Arbeitsplatz. Das Finanzamt gewährte nur eine Verpflegungs-

pauschale für 22 Tage, für die der Kläger den Nachweis einer Abwesenheit von der 

Hauptwache über mehr als acht Stunden erbracht hatte. Auch in diesem Fall waren 

Klage und Revision erfolglos. 

 

 

 Lohnsteuer: Zahlung von Verwarnungsgeldern als Arbeitslohn?41 

Führen Verwarnungsgelder („Knöllchen“), die vom Arbeitgeber gezahlt werden, zu lohn-

steuerpflichtigem Arbeitslohn? Der BFH hat entschieden: Die Zahlung durch den Arbeit-

geber, der Halter des Fahrzeugs ist, führt nicht zu Arbeitslohn beim Arbeitnehmer, der 

die Ordnungswidrigkeit begangen hat. Im Streitfall ging es um Parkverstöße, die Paket-

zusteller im Rahmen der Auslieferungsfahrten in Kauf nahmen.  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit seinem Urteil vom 13.08.2020 (VI R 1/17) entschie-

den, dass die Übernahme von Verwarnungsgeldern, die aufgrund von Verstößen gegen 

Halteverbote festgesetzt worden sind, keinen Arbeitslohn darstellen, da diese gegen den 

Halter des Fahrzeugs und nicht gegen die Fahrer selbst festgesetzt wurden. 

 

                                                

41  Nach Deubner/Steuern.de 
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V. Arbeitszimmer/ Homeoffice 

 Die neue Home-Office-Pauschale: Anforderungen, Nutzen und Nach-

weise42 

Die strengen Anforderungen zum häuslichen Arbeitszimmer werden seit längerem als 

praxisfern und aus der Zeit gefallen kritisiert. Dennoch gab es seitens des Gesetzgebers 

lange wenig Bewegung in der Sache. Das änderte sich erst als das Thema Home-Office 

während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 flächendeckende Bedeutung 

erlangte. In der Folge bedurfte es nur noch seichter Anstöße aus den Lobbygruppen, um 

einen vereinfachten Kostenabzug für die Arbeit daheim durchzuboxen. 

 

Wer profitiert? 

Durch die Verortung der Home-Office-Pauschale in § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 6b S. 4 EStG 

können sowohl Gewerbetreibende bzw. Freiberufler als auch Arbeitnehmer von der Neu-

regelung profitieren, die für die Steuerjahre 2020 und 2021 gilt. Für Arbeitnehmer ist 

einschränkend festzuhalten, dass die Home-Office-Pauschale in der Werbungskosten-

pauschale von 1.000 Euro aufgeht. Ein Steuervorteil lässt sich daher nur erzielen, wenn 

noch weitere Werbungskosten geltend gemacht werden können. Im Gegenzug dürfte 

Arbeitnehmern der Nachweis der Voraussetzungen leichter fallen als Selbstständigen. 

 

Wichtig: 

Üben Sie verschiedene betriebliche oder berufliche Tätigkeiten aus, z. B. Arbeitnehmer 

plus Nebengewerbe, müssen Sie sowohl die Tagespauschale von fünf Euro als auch 

den Höchstbetrag von 600 Euro auf die verschiedenen Betätigungen aufteilen. Die Pau-

schale wird nicht tätigkeitsbezogen vervielfacht. Wenn in der gesetzlichen Regelung von 

beruflicher oder betrieblicher Tätigkeit gesprochen wird, ist nämlich nach der Begrün-

dung des Gesetzesentwurfs eindeutig das „einschließende oder“ (im Sinne von und) ge-

meint. 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? 

Die Home-Office-Pauschale kann nur für solche Tage in Anspruch genommen werden, 

an denen 

• eine berufliche/betriebliche Tätigkeit 

• ausschließlich daheim ausgeübt wurde. 

                                                

42  Nach Trinks, SSP 01/2021, 14 

http://dejure.org/gesetze/EStG/4.html
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Zudem darf insgesamt kein häusliches Arbeitszimmer geltend gemacht werden. Die Ab-

rechnung der Pauschale ist auf 120 Tage im Kalenderjahr (bzw. Wirtschaftsjahr) be-

grenzt. Der Kostenabzug scheidet an allen Tagen aus, an denen Sie Ihre erste oder 

sonstige Tätigkeitsstätte zur Arbeitsausübung aufgesucht haben. Denn der Gesetzgeber 

gestattet die Tagespauschale nicht zusätzlich zur Geltendmachung von Fahrtkosten.  

  

Praxishinweis: 

Erfüllt Ihr Home-Office-Raum die Voraussetzungen eines häuslichen Arbeitszimmers, 

wird es in der Regel steuerlich vorteilhafter sein, die auf das Arbeitszimmer entfallen-

den Kosten abzusetzen. Der Gesetzgeber möchte lediglich ausschließen, dass die 

Pauschale zusätzlich zum häuslichen Arbeitszimmer abgerechnet wird. Auch dürfte ein 

anderer Haushaltsangehöriger (z. B. Ehepartner) Kosten für ein häusliches Arbeitszim-

mer abrechnen, ohne Ihnen die Home-Office-Pauschale zu gefährden. 

 

 

Welche Nachweise müssen erbracht werden? 

Besonders spannend erscheint die Frage, welche Nachweise Sie vorlegen müssen, um 

die Home-Office-Pauschale geltend machen zu können. Bislang liegen hierzu noch 

keine Äußerungen der Finanzverwaltung vor. Je nachdem, wie streng die Anforderungen 

werden, kann es sowohl ein Problem darstellen, überhaupt eine Tätigkeit im Home-

Office nachzuweisen, als auch zu belegen, dass Sie am Home-Office-Tag keine andere 

Tätigkeitsstätte aufgesucht haben. 

  

Praxishinweis: 

Als Arbeitnehmer sollten Sie in jedem Fall eine Arbeitgeberbestätigung einholen. Damit 

dürften Sie auf der sicheren Seite sein. Als Selbstständiger (wie auch als Gesellschaf-

ter-Geschäftsführer) fehlt Ihnen diese Möglichkeit. Aufgrund der Pauschalwirkung ist 

die Neuregelung insoweit auch missbrauchsanfällig. Denn theoretisch können Sie je-

den Sonntag Ihre E-Mails vom Sofa aus prüfen und steuerlich erklären, dass Sie ihre 

gesamte (fünfminütige) Betriebstätigkeit an diesem Tag daheim ausgeübt haben. Es 

empfiehlt sich daher eine Beweisvorsorge, z. B. durch das Vorhalten von 

• Arbeitsergebnissen, 

• Zeitnachweisen von Kundenaufträgen, 

• einer E-Mail-Archivierung und von 

• Telefon-Einzelverbindungsnachweisen. 
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Hinsichtlich des Aufsuchens anderer Tätigkeitsstätten sollte besonders darauf geachtet 

werden, dass Dienstreiseabrechnung und Pendelfahrten sich kohärent zu den Angaben 

über die Home-Office-Tätigkeit verhalten. Beispielsweise können bei Ausreizen der 

Home-Office-Pauschale nicht mehr als 245/246 „Fahrtage“ im Jahr geltend gemacht 

werden. 

 

 

 Die neue Home-Office-Pauschale: Antwort auf zehn Fragen aus der 

Praxis43 

Home-Office ist das „Thema der Corona-Stunde“. Noch mehr Arbeitnehmer sollen dort 

tätig werden, steuerliche Förderungen sind angekündigt. Bisher gibt es ‒ für die Jahre 

2020 und 2021 ‒ aber nur die Home-Office-Pauschale, die im Jahressteuergesetz 2020 

geregelt ist. Auch sie hat schon zu zahlreichen Praxisfragen geführt, die SSP nachfol-

gend beantwortet.  

 

Grundsätzliches zur Home-Office-Pauschale 

Die Home-Office-Pauschale ist in § 4 Abs. 5 Nr. 6b S. 4 EStG verankert. Sie gilt sowohl 

für die Gewinneinkünfte als auch ‒ über § 9 Abs. 5 S. 1 EStG ‒ für die Überschussein-

künfte (z. B. Arbeitnehmer). Die Pauschale beträgt fünf Euro täglich, maximal 600 Euro 

pro Jahr. Sie ist zu berücksichtigen, wenn an einem Tag sämtliche beruflichen Tätigkei-

ten im Home-Office erbracht werden und kein steuerlich anzuerkennendes Arbeitszim-

mer besteht.  

 

Die zehn Fragen aus der Praxis 

1. Pauschale oder „richtiges“ Arbeitszimmer? 

Sie können die Home-Office-Pauschale auch nutzen, wenn Sie über ein „richtiges“ steu-

erlich abzugsfähiges Arbeitszimmer verfügen. Denn es obliegt Ihnen, ob Sie die Aufwen-

dungen für das Arbeitszimmer oder die Home-Office-Pauschale geltend machen (Wahl-

recht). Der Abzug des Arbeitszimmers lohnt sich nur, wenn die Kosten die Home-Office-

Pauschale überschreiten. 

  

                                                

43  Nach Denker/ Gummels, SSP 02/2021, 17 

http://dejure.org/gesetze/EStG/4.html
http://dejure.org/gesetze/EStG/9.html
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2. Arbeitsmittel „on top“? 

Die Pauschale deckt die laufenden Kosten des Home-Office ab. Dennoch können Sie 

allgemeine Arbeitsmittel zusätzlich zur Pauschale geltend machen. Dies wären insbe-

sondere Gegenstände zur Ausstattung des Home-Office, die Sie beruflich nutzen (z. B. 

Schreibtisch, Schreibtischlampe, Bürostuhl, Notebook, Drucker). Nutzen Sie diese Ge-

genstände auch anteilig privat, müssen Sie den beruflich veranlassten ‒ und damit ab-

zugsfähigen ‒ Teil schätzen. Außerdem sind beruflich veranlasste Telefonkosten ab-

zugsfähig. Ohne Einzelnachweis erkennt das Finanzamt höchstens 20 Prozent Ihrer Auf-

wendungen, maximal 20 Euro im Monat an (R 9.1 Abs. 5 LStR). 

  

Hinweis: 

Als „GWG“ (geringwertiges Wirtschaftsgut) sind die beruflich veranlassten Arbeitsmittel 

sofort und in voller Höhe abzugsfähig. Ein GWG liegt regelmäßig vor, wenn die Netto-

anschaffungskosten (ohne Umsatzsteuer) 800 Euro nicht übersteigen (§ 6 Abs. 2 

EStG). Sind die Kosten höher, müssen Sie diese auf die betriebsgewöhnliche Nut-

zungsdauer verteilen (Notebook z. B. drei Jahre). 

 

 

3. Vormittags Betrieb, nachmittags Home-Office ‒ und nun? 

Sowohl das Gesetz als auch die Begründung besagen, dass Sie die Home-Office-Pau-

schale nur für solche Tage ansetzen können, die Sie vollständig im Home-Office ver-

bracht haben. Fahren Sie z. B. am Vormittag in den Betrieb und sind nachmittags im 

Home-Office tätig, können Sie die Pauschale nicht ansetzen. Abzugsfähig bleibt dann 

aber die Fahrt zum Betrieb (Entfernungspauschale). Das Gleiche gilt, wenn Sie an dem 

Tag z. B. einen geschäftlichen Auswärtstermin bei einem Kunden haben (tatsächliche 

Reisekosten). 

 

Hinweis: 

Prüfen Sie, ob Sie über ein steuerlich abzugsfähiges Arbeitszimmer verfügen. Dieses 

wäre zusätzlich zur Entfernungspauschale bzw. den Reisekosten zu berücksichtigen. 

 

  

http://dejure.org/gesetze/EStG/6.html
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4. Home-Office-Pauschale als „Wahlrecht“ zur Entfernungspauschale? 

Ab einer Entfernung zur ersten Tätigkeitsstätte (z. B. Betrieb) von mindestens 17 Kilo-

metern ist es für Sie prinzipiell lukrativer, die Entfernungspauschale zu beanspruchen 

(17 km x 0,30 Euro = 5,10 Euro). Das Problem: Sie haben kein Wahlrecht. Die Entfer-

nungspauschale können Sie nur an den Tagen ansetzen, an denen Sie tatsächlich zur 

ersten Tätigkeitsstätte gefahren sind. Alles andere wären Falschangaben in der Steuer-

erklärung. 

  

5. Wochen-, Monats- und Jahreskarten für öffentliche Verkehrsmittel? 

Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen, wird zunächst die regulär abzugsfähige Ent-

fernungspauschale auf Basis der einzelnen Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte (z. B. Be-

trieb), der einfachen Entfernung (volle Kilometer) und einem pauschalen Kilometersatz 

(0,30 Euro je Kilometer, ab 2021 ab dem 21. Kilometer 0,35 Euro) für das jeweilige Jahr 

berechnet. Sinkt die Anzahl der Arbeitstage aufgrund von Tätigkeiten im Home-Office, 

sinkt folglich auch die Entfernungspauschale. Allerdings besteht für Nutzer öffentlicher 

Verkehrsmittel der Vorteil, dass Sie immer mindestens die im Jahr getätigten Aufwen-

dungen für die Fahrkarten (z. B. Wochen-, Monats- oder Jahreskarten) abziehen können 

(§ 9 Abs. 2 S. 2 EStG). Unerheblich davon, wie oft diese tatsächlich genutzt wurden.  

  

Wichtig: 

Die Vergleichsberechnung bezieht sich immer auf das ganze Jahr und kann nicht auf 

einzelne Tage, Wochen oder Monate begrenzt werden. 

  

Beispiel: 

Lutz Mayer fährt mit der DB zur ersten Tätigkeitsstätte (einfache Entfernung 25 Kilome-

ter). Für das Jahr 2020 hatte er sich im Januar 2020 eine Jahreskarte gekauft. Kosten-

punkt 1.200 Euro. Corona-bedingt ist er 2020 nur an 120 Tagen zum Betrieb gefahren. 

An den übrigen 110 Arbeitstagen war Mayer ausschließlich im Home-Office tätig. 

 

Lösung: Die Entfernungspauschale beträgt 900 Euro (120 Tage x 25 km x 0,30 Euro). 

Mayer kann aber die tatsächlichen Ticketpreise von 1.200 Euro geltend machen. Hinzu 

kommt eine Home-Office-Pauschale von 550 Euro (110 Tage x 5 Euro). 

  

http://dejure.org/gesetze/EStG/9.html


Aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen - 99 - 

© Michael Daumke, Berlin  Rechtsstand Februar 2021 

6. Home-Office-Pauschale bei mehreren Familienmitgliedern? 

Besteht Ihr Haushalt aus mehreren Personen (z. B. Ehemann, Ehefrau und in Ausbil-

dung befindendes Kind), kann jede dieser Personen für jeden beruflich veranlassten und 

vollständig im Home-Office verbrachten Tag die Pauschale von fünf Euro beanspruchen. 

Selbst dann, wenn Sie „nebeneinander am selben Küchentisch sitzen“ und dort Ihrer 

Arbeit nachgehen. 

  

7. Pauschale zusätzlich zum Werbungskostenpauschbetrag? 

Die Home-Office-Pauschale wird wie tatsächlich nachgewiesene Werbungskosten in die 

Werbungskostenpauschale von derzeit 1.000 Euro eingerechnet. Eine zusätzliche Be-

rücksichtigung erfolgt nicht. Überschreiten Ihre gesamten Werbungskosten inkl. der 

Home-Office-Pauschale die 1.000 Euro nicht, führt die Pauschale zu keiner steuerlichen 

Entlastung. Anders sieht es bei Freiberuflern und Gewerbetreibenden aus. Sie profitie-

ren ab dem ersten betrieblich veranlassten und vollständig im Home-Office verbrachten 

Tag. 

  

8. Nachweise für den Pauschalabzug? 

Weder das Gesetz noch die Gesetzesbegründung verlangen konkrete Nachweise für die 

Nutzung der Home-Office-Pauschale. Damit genügt als Nachweis gegenüber dem Fi-

nanzamt eine einfache Aufstellung, an welchen Tagen Sie ausschließlich im Home-

Office gearbeitet haben. Einzelne angefallene Kosten brauchen Sie nicht nachzuweisen. 

Da seit dem Jahr 2017 die Belegvorhaltepflicht gilt, müssen Sie dem Finanzbeamten die 

Aufstellung nur auf dessen Aufforderung hin vorlegen. Denken Sie aber daran, dass sich 

Fahrtkosten zum Betrieb sowie Reisekosten und ein taggleicher Ansatz der Home-

Office-Pauschale gegenseitig ausschließen. Geben Sie für 2020 eine mit 2019 identi-

sche Anzahl von Arbeitstagen im Rahmen der Entfernungspauschale an und beanspru-

chen Sie zugleich für viele Tage die Home-Office-Pauschale, wird das mit Sicherheit 

Rückfragen auslösen.  

  

Merke: 

Als Arbeitnehmer kann man seinen Arbeitgeber bitten, die von Ihnen gefertigte Aufstel-

lung der einzelnen Tage abzustempeln bzw. eine Bescheinigung über die Anzahl der 

im Home-Office verbrachten Tage auszustellen. 
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9. Home-Office-Pauschale und Arbeitgebererstattung? 

Sind Sie als Arbeitnehmer tätig, kann Ihr Arbeitgeber Ihnen den Pauschbetrag erstatten. 

Allerdings gilt für Erstattungen ‒ nach aktueller Rechtslage ‒ keine Steuerbefreiung, so-

dass es sich um regulär steuer- und sozialversicherungspflichtigen Arbeitslohn nach § 8 

Abs. 1 EStG handelt. Neben den Steuern fallen auch Sozialversicherungen an. Durch 

den zugleich bestehenden Werbungskostenabzug können Sie sich zwar die Steuern 

vom Finanzamt zurückholen, die Sozialversicherungsabzüge bleiben jedoch bestehen. 

  

10. Unternehmer: Home-Office-Pauschale und Vorsteuerabzug? 

Als Unternehmer können Sie Vorsteuerbeträge gegenüber dem Finanzamt geltend ma-

chen. Die Home-Office-Pauschale enthält allerdings keine abzugsfähigen Vorsteuerbe-

träge. Deshalb müssen Sie diese im Einzelnen gegenüber dem Finanzamt nachweisen 

(z. B. entsprechend der Grundsätze eines gewöhnlichen ‒ steuerlich anzuerkennenden 

‒ Arbeitszimmers). 

 

 

 Homeoffice: Übernahme der Telefonkosten durch den Arbeitgeber44 

Durch die Corona-Pandemie hat die Arbeit im Homeoffice stark zugenommen. Somit 

stellt sich die Frage, ob und inwieweit der Arbeitgeber Aufwendungen übernehmen kann, 

die seinem Arbeitnehmer entstanden sind. Für die Übernahme von Telefonkosten gilt 

Folgendes: 

 

a) Arbeitnehmer nutzt seinen Privatanschluss 

Nutzt der Arbeitnehmer seinen Privatanschluss für berufliche Telefonate, darf der Arbeit-

geber ihm die beruflich veranlassten Telekommunikationsaufwendungen steuerfrei er-

statten. Da die Abgrenzung schwierig ist, kann der Arbeitgeber aus Vereinfachungsgrün-

den bis zu 20 % des Rechnungsbetrags, höchstens jedoch 20 € im Monat, steuerfrei 

erstatten. Aufzeichnungen sind nicht erforderlich. 

 

Praxis-Beispiel: 

Der Arbeitnehmer arbeitet im Homeoffice und führt von seinem privaten Telefonan-

schluss betriebliche Gespräche. Er zahlt für seinen Anschluss eine monatliche Flatrate 

von 30 €. Der Arbeitgeber darf ihm pro Monat 30 € × 20 % = 6 € lohnsteuerfrei erstatten.  

                                                

44  Nach Steuerzahler-Tip Nr. 10/2020, 6 
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b) Der Arbeitnehmer nutzt ein Telefon/Handy des Arbeitgebers 

Arbeitnehmer dürfen den betrieblichen Telefonanschluss auch für private Gespräche 

steuerfrei nutzen. Das gilt auch für die Überlassung eines betrieblichen Handys. Voraus-

setzung ist, dass der Handyvertrag auf den Namen des Unternehmens abgeschlossen 

worden ist. Das Unternehmen zieht alle Kosten als Betriebsausgaben ab. Beim Arbeit-

nehmer ist kein geldwerter Vorteil als Arbeitslohn zu erfassen, weil seine Privatge-

spräche steuerfrei sind. Aufzeichnungen über den Umfang der privaten Gespräche sind 

deshalb nicht erforderlich. 

 

c) Nutzung von PCs und anderen Datenverarbeitungsgeräten 

Arbeitgeber wenden ihren Arbeitnehmern einen geldwerten Vorteil zu, wenn sie ihnen 

erlauben, betriebliche Datenverarbeitungsgeräte privat zu nutzen. Dieser geldwerte Vor-

teil ist gemäß § 3 Nr. 45 EStG lohnsteuerfrei. Die Steuerfreiheit gilt für alle Datenverar-

beitungsgeräte, wie z. B. Smartphones und Tablets. 

Steuerfrei ist auch die private Nutzung von Software (Systemprogramme und Anwen-

dungsprogramme), die der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer kostenlos oder verbilligt 

zur Nutzung auf dem eigenen PC überlässt. Es spielt also keine Rolle mehr, ob sich 

die Software auf dem Computer des Arbeitgebers oder Arbeitnehmers befindet. Das gilt 

allerdings nur für die Software, die im Unternehmen des Arbeitgebers eingesetzt wird. 

 

Fazit: 

Die beste und auch einfachste Lösung ist, wenn der Unternehmer seinem Arbeitnehmer 

ein betriebliches internetfähiges Mobiltelefon zur Nutzung überlässt. Eine eventuelle pri-

vate Nutzung schränkt weder den Betriebsausgabenabzug ein, noch muss der Arbeit-

nehmer diesen Vorteil als Sachbezug versteuern. 

 

 

 Wann Raumkosten für ein Homeoffice steuerlich abziehbar sind 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer (= Homeoffice) können voll, teilweise 

oder überhaupt nicht abziehbar sein. Ein häusliches Arbeitszimmer ist ein Raum, der in 

die häusliche Sphäre eingebunden ist und vorwiegend der Erledigung gedanklicher, 

schriftlicher, verwaltungstechnischer oder organisatorischer Arbeiten dient und aus-

schließlich oder nahezu ausschließlich zu betrieblichen und/oder beruflichen Zwecken 

genutzt wird (eine untergeordnete private Mitbenutzung bis zu 10% ist unschädlich). 
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Nach § 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG gilt grundsätzlich, dass Aufwendungen für ein häusliches 

Arbeitszimmer nicht als Werbungskosten abziehbar sind.   

 

Ausnahmen:  

⧫ Aufwendungen sind bis zu 1.250 € im Jahr abziehbar, wenn für die betriebliche 

oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.  

⧫ Aufwendungen sind zu 100% abziehbar, wenn das Arbeitszimmer den Mittel-

punkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet.  

 

Der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers setzt voraus, dass der Raum wie ein Büro 

eingerichtet ist und ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur Erzielung von Ein-

nahmen genutzt wird. Der BFH lehnt es deshalb ab, dass die Kosten für einen Wohn-

raum, der beruflich und privat genutzt wird, anteilig als Werbungskosten abgezogen wer-

den können. Der BFH begründet seine Entscheidung insbesondere damit, dass der Ge-

setzgeber ausdrücklich an den herkömmlichen Begriff des „häuslichen Arbeitszimmers" 

angeknüpft hat. Es mangelt an Maßstäben für eine schätzungsweise Aufteilung der je-

weiligen Nutzungszeiten. Eine sachgerechte Abgrenzung des betrieblichen/ beruflichen 

Bereichs von der privaten Lebensführung ist daher im Fall einer Aufteilung nicht gewähr-

leistet.  

 

Konsequenz:  

Aufwendungen für eine sogenannte „Arbeitsecke“ sind nicht abzugsfähig, da derartige 

Räume schon ihrer Art und ihrer Einrichtung nach erkennbar auch privaten Wohnzwe-

cken dienen.  

Bei Zahlungen des Arbeitgebers für ein Büro des Arbeitnehmers, das die Voraussetzun-

gen für ein häusliches Arbeitszimmer/Büro nicht erfüllt, handelt es sich konsequenter-

weise um steuerpflichtigen Arbeitslohn. Die Zahlungen des Arbeitgebers für ein Büro, 

das sich in der Wohnung oder im Haus des Arbeitnehmers befindet, können Einnahmen 

aus Vermietung und Verpachtung sein, wenn die Büronutzung im vorrangigen Interesse 

des Arbeitgebers liegt. Davon kann aber bei einem Zuschuss des Arbeitgebers für die 

Nutzung einer Arbeitsecke in der Wohnung des Arbeitnehmers nicht ausgegangen wer-

den. 

 

Fazit:  

Der Arbeitnehmer kann Aufwendungen für eine sogenannte Arbeitsecke nicht als Wer-

bungskosten abziehen. Wenn der Arbeitgeber einen Zuschuss für das Homeoffice 
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(Arbeitsecke) zahlt, handelt es sich um lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitslohn. 

 

 Werbungskostenabzug für ein häusliches Arbeitszimmer45 

Der Werbungskostenabzug für ein häusliches Arbeitszimmer ist möglich, wenn für die 

berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Ein Poolarbeitsplatz 

kann als ein anderer Arbeitsplatz i.S.d. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 b) Satz 2 EStG zu Verfü-

gung stehen, wenn bei diesem nach den tatsächlichen Gegebenheiten insbesondere 

durch eine ausreichende Anzahl an Poolarbeitsplätzen ggf. ergänzt durch arbeitgeber-

seitig organisierte, dienstliche Nutzungseinteilungen gewährleistet ist, dass der Arbeit-

nehmer seine beruflichen Tätigkeiten in dem konkret erforderlichen Umfang dort erledi-

gen kann.  

Hessisches FG, Urteil vom 30.07.2020 - 3 K 1220/19  

 

Der Sachverhalt: 

Die Kläger sind Eheleute, die vom Finanzamt zusammen zur Einkommensteuer veran-

lagt werden. Im Streitzeitraum war der Kläger als IT-Projektleiter bei der A-GmbH und 

die Klägerin als Sachbearbeiterin im öffentlichen Dienst beschäftigt. Daraus erzielten sie 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. In der Einkommensteuererklärung 2017 mach-

ten die Kläger jeweils 1.250 € für ein häusliches Arbeitszimmer als Werbungskosten bei 

den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit geltend. 

Zur Begründung berief sich der Kläger auf ein Konzept seines Arbeitgebers. Darin ist 

u.a. das Desk Sharing Prinzip verankert, wonach „aufgrund des bedarfsorientierten An-

gebots an Arbeitsplätzen eine feste Zuordnung einzelner Arbeitsplätze zu bestimmten 

Mitarbeitern üblicherweise nicht stattfindet; was voraussetzt, dass Mitarbeiter Arbeits-

plätze in der Regel teilen müssen." Dedizierte Arbeitsplatzzuweisungen aufgrund ge-

sundheitlicher- oder aufgabenspezifischer Erforderlichkeiten bleiben hiervon unberührt. 

Es wird zudem sichergestellt, dass für jeden anwesenden Mitarbeiter ausreichend be-

darfsgerechte Arbeitsmöglichkeiten vorhanden seien. Und es besteht die Möglichkeit, in 

Ausnahme vom Desk Sharing Prinzip auch ohne gesundheitliche und aufgabenspezifi-

sche Erforderlichkeiten Mitarbeitern Arbeitsplätze dauerhaft fest zuzuweisen, soweit die 

Mitarbeiter ein berechtigtes Interesse anmelden. 

Der Klägerin stand im Streitzeitraum bei ihrem Arbeitgeber durchgehend ein Arbeitsplatz 

zur Verfügung. Infolge einer Erkrankung erhielt sie von ihrem Arbeitgeber die Geneh-

migung, zwei Tage pro Woche von zu Hause aus arbeiten zu dürfen. Im Einkommen-

                                                

45  Nach www.otto-schmidt.de/news/steuerrecht 
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steuerbescheid 2017 erkannte das Finanzamt die vorgenannten Aufwendungen nicht 

an. 

Das FG wies die hiergegen gerichtete Klage ab. Die Entscheidung ist rechtskräftig. 

 

Die Gründe: 

Das Finanzamt hat den Werbungskostenabzug für das häusliche Arbeitszimmer sowohl 

im Hinblick auf den Kläger als auch auf die Klägerin zu Recht abgelehnt. 

Nach § 9 Abs. 5 i.V.m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 b) Satz 1 EStG kann ein Steuerpflichtiger 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nicht als Werbungskosten abziehen. 

Dies gilt nach Satz 2 der Vorschrift nicht, wenn die betriebliche oder berufliche Nutzung 

des Arbeitszimmers mehr als 50 % der gesamten betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit 

beträgt oder wenn für die berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 

steht. In diesen Fällen wird die Höhe der abziehbaren Aufwendungen auf 1.250 € be-

grenzt. 

Ein „anderer Arbeitsplatz“ i.S.d. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 b) Satz 2 EStG ist grundsätzlich 

jeder Arbeitsplatz, sofern er zu Erledigung büromäßiger Arbeiten geeignet ist. Eine „je-

derzeitige Zugriffsmöglichkeit“ auf den anderen Arbeitsplatz ist nicht zwingend erforder-

lich. Ein Poolarbeitsplatz kann daher als ein anderer Arbeitsplatz i.S.d. § 4 Abs. 5 Satz 

1 Nr. 6 b) Satz 2 EStG zu Verfügung stehen, wenn bei diesem nach den tatsächlichen 

Gegebenheiten insbesondere durch eine ausreichende Anzahl an Poolarbeitsplätzen 

ggf. ergänzt durch arbeitgeberseitig organisierte, dienstliche Nutzungseinteilungen ge-

währleistet ist, dass der Arbeitnehmer seine beruflichen Tätigkeiten in dem konkret er-

forderlichen Umfang dort erledigen kann. 

Vorliegend sind die Voraussetzungen des § 4 Abs. 5 Nr. 6 b) Sätze 2 und 3 EStG nicht 

erfüllt. Dafür, dass das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit 

der Kläger darstellen könnte, liegen keine Anhaltspunkte vor, so dass es vorliegend al-

lein darauf ankommt, ob ihnen ein anderer als der häusliche Arbeitsplatz zur Verfügung 

stand. Hinsichtlich des Klägers steht es nicht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass 

ihm an seiner Arbeitsstätte kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stand. Zwar hat er 

relativ detailliert vorgetragen, dass es ihm oftmals nicht möglich war, seiner Arbeit bei 

seinem Arbeitgeber nachzugehen und er deshalb gezwungen war, ins Home-Office aus-

zuweichen. Das Gericht hält es nicht für ausgeschlossen, dass dem tatsächlich so war. 

Dem steht allerdings das Konzept der A-GmbH entgegen, wonach arbeitgeberseitig si-

chergestellt wird, dass für jeden anwesenden Mitarbeiter ausreichend bedarfsgerechte 

Arbeitsmöglichkeiten vorhanden sind. 

Hinsichtlich der Klägerin ist der klägerische Vortrag bereits unschlüssig (d.h. der eigene 

Sachvortrag erfüllt bereits nicht die Voraussetzungen des § 4 Abs. 5 Nr. 6 b) EStG). Der 

Klägerin steht bei ihrem Arbeitgeber durchgehend ein Arbeitsplatz zur Verfügung, an 

dem sie ihrer Tätigkeit nachgehen könnte. Dass sie das aus in ihrer Person liegenden 
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medizinischen Gründen nicht tut, führt zu keiner abweichenden rechtlichen Beurteilung. 

Dieser Sachverhalt ist in der vorgenannten Norm nicht abgebildet; eine Analogie kommt 

nicht in Betracht. 

 

 Zur Abzugsfähigkeit von Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer 

bei einem Pool-Arbeitsplatz46 

FG Hessen, Urteil vom 30.07.2020 3 K 1220/19 

 

Das Hessische FG hat mit Urteil vom 30.7.2020 entschieden, dass als anderer zur Ver-

fügung stehender Arbeitsplatz i. S. des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 EStG auch ein 

Poolarbeitsplatz zu qualifizieren sein kann.  

 

Anmerkung: 

Die Kläger (zusammenveranlagte Eheleute) machten in ihrer Einkommensteuererklä-

rung im Streitjahr jeweils 1.250 € für ein häusliches Arbeitszimmer bei den Einkünften 

aus nichtselbständiger Arbeit geltend. Der Kläger verwies zur Begründung auf das Kon-

zept seines Arbeitgebers, welches u. a. die Teilung von Arbeitsplätzen innerhalb der Be-

schäftigten (Desk Sharing Prinzip; Pool-Arbeitsplatz) unter Sicherstellung einer bedarfs-

gerechten Arbeitsmöglichkeit für jeden anwesenden Mitarbeiter vorsieht. Der Klägerin 

stand hingegen durchgehend ein Arbeitsplatz bei ihrem Arbeitgeber zur Verfügung. Sie 

erhielt infolge einer Erkrankung von ihrem Arbeitgeber die Genehmigung, zwei Tage pro 

Woche von zu Hause zu arbeiten zu dürfen. Das Finanzamt erkannte den Werbungs-

kostenabzug der Kläger nicht an. Das Finanzgericht wies die Klage ab. Wenn für die 

berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht oder die betriebliche 

oder berufliche Nutzung mehr als 50 % der gesamten betrieblichen oder beruflichen Tä-

tigkeit beträgt, kommt ein Abzug von Werbungskosten für ein häusliches Arbeitszimmer 

in Frage (§ 9 Abs. 5 i. V. mit § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 EStG). Der Abzug ist auf 

1.250 € begrenzt. Das Finanzgericht führte aus, dass ein „anderer Arbeitsplatz“ i. S. der 

Norm grds. jeder Arbeitsplatz sein könne, sofern er zur Erledigung büromäßiger Arbeiten 

geeignet sei. Hierzu zähle auch ein Arbeitsplatz in einem Großraumbüro, der dem Steu-

erpflichtigen nicht individuell zugeordnet sei. Gleiches gelte für einen Poolarbeitsplatz. 

Indes sei eine S. 3795„jederzeitige Zugriffsmöglichkeit“ nicht zwingend notwendig. Aus 

diesen Gründen kann ein Poolarbeitsplatz als „anderer Arbeitsplatz“ zur Verfügung ste-

hen, wenn sichergestellt ist, dass der Arbeitnehmer nach den tatsächlichen Gegeben-

heiten seine beruflichen Tätigkeiten in dem konkret erforderlichen Umfang dort erledigen 

                                                

46  NWB 51/2020 S. 3794 
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kann. Entscheidend ist insbesondere eine ausreichende Anzahl an Poolarbeitsplätzen, 

welche durch arbeitgeberseitig organisierte, dienstliche Nutzungseinteilungen ergänzt 

werden kann. In Bezug auf den Kläger konnte das Gericht aufgrund des Arbeitgeberkon-

zeptes nicht ausschließen, dass ihm an seiner Arbeitsstätte kein anderer Arbeitsplatz 

zur Verfügung stand. Hinsichtlich der Klägerin sah der Senat die Voraussetzungen des 

§ 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG insgesamt nicht als gegeben an, da ihr bei ihrem Arbeitgeber 

durchgehend ein Arbeitsplatz zur Verfügung stand.  
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VI. Vermietung und Verpachtung 

 Sonderabschreibung neuer Mietwohnungen nach § 7b EStG47 

Grundsätze zur Sonderabschreibung nach § 7b EStG 

Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG i. H. v. 5 % pro Jahr für eine vermietete Immo-

bilie in den ersten vier Jahren, wird unter folgenden Voraussetzungen gewährt: 

• Es müssen neue Mietwohnungen angeschafft oder hergestellt werden. 

• Bauantrag oder Bauanzeige muss nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 

erfolgen. 

• Die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das Ge-

bäude dürfen maximal 3.000 EUR pro qm Wohnfläche betragen. 

• Die Immobilie muss im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung und in den neun 

folgenden Jahren entgeltlich zu fremden Wohnzwecken überlassen werden. 

• Es müssen die Vorgaben zur „De-minimis-Verordnung“ beachtet werden (siehe 

§ 7b Abs. 5 EStG). 

  

Hinweis: 

Da in der Beratungspraxis zahlreiche Fragen rund um das Thema „Sonderabschrei-

bung nach § 7b EStG“ aufgetaucht sind, hat das Bundesfinanzministerium ein 30-sei-

tiges Anwendungsschreiben mit klarstellenden Antworten veröffentlicht (BMF vom 

07.07.2020, IV C 3 ‒ S 2197/19/10009:008). 

 

 

Definition des Begriffs „Wohnung“ i. S. d. § 7b EStG 

Damit die Sonderabschreibung für eine Wohnung in Anspruch genommen werden kann, 

ist Voraussetzung, dass eine Wohnung i. S. v. § 181 Abs. 9 BewG vorliegt. Das bedeutet 

im Klartext: Die Wohnung muss Küche, Bad oder Dusche sowie eine Toilette haben und 

mindestens 23 qm (siehe § 181 Abs. 9 Satz 4 BewG) groß sein, wobei außerhalb der 

Wohnung belegene Räume nicht zu berücksichtigen sind. 

  

                                                

47  Quelle: AStW Ausgabe 10 /2020, Seite 747, ID 46843636 
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Hinweis: 

Doch kein Grundsatz ohne Ausnahme. Es reichen ausnahmsweise mindestens 20 qm 

Wohnfläche, wenn es sich entweder um eine Wohnung in einem Studentenwohnheim 

in Gestalt eines Appartementhauses oder um ein abgeschlossenes Appartement in ei-

nem Seniorenheim oder einer Unterkunft für betreutes Wohnen handelt. Diese Appar-

tements müssen zumindest über eine Kochgelegenheit und ein Bad/WC verfügen 

(BMF 07.07.2020, Rz. 21). 

 

 

Voraussetzungen zur „entgeltlichen Überlassung zu fremden Wohnzwecken“ 

Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG setzt voraus, dass die neue Wohnung im Jahr 

der Anschaffung bzw. Herstellung sowie in den folgenden neun Jahren entgeltlich zu 

fremden Wohnzwecken überlassen wird. Dies ist zu bejahen, wenn die entgeltliche Über-

lassung unbefristet oder für mindestens einen Zeitraum von einem Jahr mietvertraglich 

festgelegt ist. 

Eine Sonderabschreibung nach § 7b EStG scheidet dagegen aus, wenn die Wohnung 

nur zur vorübergehenden Beherbergung von Personen bestimmt ist, insbesondere bei 

regelmäßig wechselnden Personen wie z. B. in Ferienwohnungen, Hotels und Boarding-

houses sowie bei der Vermietung von Serviced Apartments. Damit sind auch solche Im-

mobilien nicht nach § 7b EStG begünstigt, die im Rahmen einer Airbnb-Mitgliedschaft an 

regelmäßig wechselnde Mitglieder vermietet werden. 

  

Hinweis: 

Eine kürzere Mietdauer ist nur dann unschädlich, wenn der Eigentümer der Immobilie 

den Nachweis erbringen kann, dass die Wohnung nicht lediglich der vorübergehenden 

Beherbergung von Personen, sondern der längerfristigen Nutzung zu Wohnzwecken 

dienen soll. Denkbare Nachweise für eine Mietdauer von unter einem Jahr sind bei-

spielsweise die Vermietung an einen Praktikanten für die Dauer des Praktikums oder 

die Vermietung an einen Studenten für die Dauer eines Semesters (BMF 7.7.20, Rz. 

36). 
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Problemfall Untervermietung bei Sonderabschreibung 

Eine Untervermietung durch den Mieter ist bei Inanspruchnahme der Sonderabschrei-

bung nach § 7b EStG unschädlich, sofern die Untervermietung wiederum zu fremden 

Wohnzwecken erfolgt (BMF 7.7.20, Tz. 36, vorletzter Satz). 

Das bedeutet, dass die Sonderabschreibung kippen kann, sofern der Mieter einen Raum 

der Wohnung untervermietet und der Untermieter den Raum betrieblich nutzt, beispiels-

weise als betrieblichen Lagerraum.  

  

Hinweis: 

Um das Risiko des (rückwirkenden) Verlusts der Sonderabschreibung zu vermeiden, 

empfiehlt es sich, im Mietvertrag eine Klausel aufzunehmen, nach der eine Unterver-

mietung in den ersten zehn Jahren des Mietvertrags untersagt ist. 

 

 

Ermittlung der Wohnfläche i. S. d. § 7b EStG 

Die Sonderabschreibung soll nur für Immobilien gewährt werden, bei denen die Anschaf-

fungs- bzw. Herstellungskosten für das Gebäude nicht mehr als 3.000 EUR pro qm 

Wohnfläche betragen.  

Entscheidend dafür, ob die Sonderabschreibung gewährt wird oder nicht, ist demnach 

die Ermittlung der Wohnfläche. Im BMF-Schreiben v. 7.7.2020 wird in Rz. 19 klargestellt, 

dass Gegenstand der Sonderabschreibung die einzelne neue Mietwohnung „einschließ-

lich der zu ihr gehörenden Nebenräume“ ist. Nebenräume sind Räume, die sich nicht im 

abgeschlossenen Bereich der Wohnung befinden, aber zu dieser gehören. Gemeint sind 

Keller- oder Abstellräume, gemeinschaftlich genutzte Räume im selben Gebäude wie 

Waschküche, Trockenräume, Stellplätze in Tiefgaragen sowie zu einem Gebäude gehö-

rende Garagen (BMF 7.7.20, Rz. 22). 

Bei der Ermittlung der Wohnfläche i. S. v. § 7b EStG sind folgende Besonderheiten zu 

beachten: 

• Die Flächen von Nebenräumen, die der Wohnung vollständig zuzuordnen sind 

(z. B. Hobbyraum oder Kellerabteil), werden mit ihrer vollen Fläche der Wohnflä-

che in § 7b EStG hinzugerechnet. 

• Gemeinschaftlich genutzte Nebenräume sind entsprechend des Miteigen-

tumsanteils an der Nutzfläche des gesamten Gebäudes bei Ermittlung der Wohn-

fläche i. S. d. § 7b EStG zu erfassen (BMF 7.7.20, Rz. 56).  
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• Funktionsflächen wie Haustechnikflächen, Aufzüge oder Treppenhäuser sind da-

gegen nicht in die Wohnflächenermittlung i. S. d. § 7b EStG einzubeziehen (BMF 

7.7.20, Rz. 54 ‒ 64). 

  

PRAXISTIPP: 

Selbst wenn die Anschaffungs- und Herstellungskosten für eine neue Wohnung also 

über 3.000 EUR je qm Wohnfläche liegen, muss das nicht das Aus für die Sonderab-

schreibung nach § 7b EStG bedeuten. Suchen Sie nach Nebenräumen, die ganz oder 

anteilig in die Wohnfläche einbezogen werden können. Dadurch mindern sich die vor-

handenen Kosten je qm möglicherweise unter die 3.000-EUR-Grenze.  

 

 

 Gewerblicher Grundstückshandel bei Errichtung eines Erweite-

rungsbaus48 

Bundesfinanzhof, Urteil vom 09.07.2020 – X R 18/18 und 19/18, DStR 2020, 1555 

Umfangreiche Bau- und Erweiterungsmaßnahmen, die bei bevorstehender Veräußerung 

an einer langjährig privat vermieteten Immobilie vorgenommen werden, können dazu 

führen, dass das Grundstück einem gewerblichen Betriebsvermögen zuzuordnen ist. 

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 15.01.2020 (Az. X R 18, 19/18) ent-

schieden. 

Im entschiedenen Fall war ein bebautes Grundstück seit den 1980er Jahren an ein Se-

nioren- und Pflegeheim vermietet worden. 1999 beantragte der Vermieter die Genehmi-

gung für die Errichtung eines Erweiterungsbaus, der 2004 fertiggestellt wurde. Mitte 

2005 brachte er die Immobilie in eine von ihm gegründete gewerbliche Kommanditge-

sellschaft ein, die das Mietverhältnis mit dem Heim fortsetzte. Das Finanzamt ging davon 

aus, dass das Grundstück nicht aus einem Privat-, sondern aus einem Betriebsvermö-

gen eingebracht wurde und besteuerte den hieraus entstandenen Gewinn. 

  

                                                

48  Nach stb.web 
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Rechtsprechung zum gewerblichen Grundstückshandel 

In Fortentwicklung der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung zum gewerbli-

chen Grundstückshandel könne dies – so der BFH – für privat vermietete Immobilien 

jedenfalls dann der Fall sein, wenn Steuerpflichtige im Hinblick auf eine Veräußerung 

Baumaßnahmen ergreifen, die derart umfassend seien, dass hierdurch das bereits be-

stehende Gebäude nicht nur erweitert oder über seinen bisherigen Zustand hinausge-

hend wesentlich verbessert, sondern ein neues Wirtschaftsgut „Gebäude“ hergestellt 

werde. 

 

Vollentgeltlicher Vorgang 

Der BFH verwies die Sache an vorinstanzliche Finanzgericht zurück, das diesbezüglich 

nun weitere Feststellungen treffen muss. Sollte das FG im zweiten Rechtsgang zu dem 

Ergebnis kommen, dass das Grundstück aus einem Betriebsvermögen in das Gesell-

schaftsvermögen der KG eingebracht wurde, handelte es sich – so der abschließende 

Hinweis des BFH – nicht etwa um einen teil-, sondern vielmehr um einen vollentgeltli-

chen Vorgang. Denn als Gegenleistung für die Einbringung übernahm die KG neben der 

Gewährung von 100 Prozent der Gesellschaftsrechte sämtliche im Zusammenhang mit 

der Immobilie stehenden Verbindlichkeiten. Die Zusammenfassung dieser beiden Ent-

geltkomponenten entsprach dem Grundstücksverkehrswert. 

 

 

 66-Prozent-Grenze: Ist der Mietspiegel immer maßgeblich?49 

Welchen Wert müssen Sie der 66-Prozent-Grenze zugrunde legen, wenn Sie eine Woh-

nung verbilligt an Angehörige überlassen und trotzdem den vollen Werbungskostenab-

zug geltend machen wollen? Den örtlichen Mietspiegel oder die Miete, die Sie für eine 

vergleichbare Wohnung von Dritten verlangen? Mit dieser Frage muss sich der BFH 

auseinandersetzen. Das FG Thüringen hat sich in der Vorinstanz auf die Seite des Fi-

nanzamts gestellt und die höhere Miete des Dritten zur Bemessungsgrundlage erhoben. 

 

Hintergrund: 

Wenn Sie eine Immobilie oder Wohnung an nahe Angehörige vermieten, müssen Sie 

mindestens 66 Prozent der ortsüblichen Miete verlangen, damit Sie die Werbungskosten 

voll abziehen können. Im konkreten Fall wäre die 66-Prozent-Grenze überschritten ge-

wesen, wenn sich das Finanzamt am örtlichen Mietspiegel orientiert hätte. Es nahm aber 

                                                

49  Quelle: SSP, Ausgabe 09 / 2020, Seite 4 | ID 46762255 
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die um 20 Prozent höhere Miete als Maßstab, die der Eigentümer vom Mieter einer in 

Größe und Ausstattung vergleichbaren Wohnung im selben Haus verlangt hatte. Hier 

war die 66-Prozent-Grenze nicht mehr überschritten. Das FG hatte dagegen nichts aus-

zusetzen (FG Thüringen, Urteil vom 22.10.2019, Az. 3 K 316/19). Die Finanzverwaltung 

sieht es wohl ähnlich (OFD Frankfurt, Verfügung vom 22.01.2015, Az. S 2253 A ‒ 85 ‒ 

St 227, Abruf-Nr. 143888). 

 

Hinweis: 

Der Vermieter hat Revision zum BFH eingelegt. Sie wird dort unter dem Az. IX R 7/20 

geführt.  

 

 

 

 Abzug von Schuldzinsen bei gemischter Nutzung des Grundvermö-

gens50 

BFH, Urteil vom 04.02.2020, IX R 1/18 

Die anteilige Zuordnung von Darlehen zu den Herstellungskosten eines Gebäudes, das 

teilweise vermietet und teilweise veräußert werden soll, ist nach denjenigen Kriterien zu 

beurteilen, die die Rechtsprechung zu anteilig fremdvermieteten und anteilig selbstge-

nutzten Gebäuden entwickelt hat. 

 

Sachverhalt 

Im Streitfall ging es um die Frage, in welchem Umfang die Steuerpflichtigen Schuldzin-

sen als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus der Vermietung von zwei Wohnungen 

geltend machen können. Insgesamt wurden drei Wohnungen hergestellt und eine Woh-

nung mit Verlust veräußert. 

  

Entscheidung 

Der BFH entschied, dass die zu anteilig fremdvermieteten und anteilig selbstgenutzten 

Gebäuden entwickelten Rechtsprechungsgrundsätze entsprechend auf die gesonderte 

Zuordnung von Darlehen zu den (anteiligen) Herstellungskosten eines Gebäudes 

                                                

50  Quelle: AStW, Ausgabe 07 / 2020, Seite 500 | ID 46629246 
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anzuwenden sind, das teilweise dem Erzielen von Einkünften aus Vermietung und Ver-

pachtung sowie teilweise dem Erzielen von sonstigen Einkünften (§§ 22 Nr. 2, 23 EStG) 

dient.  

Die Darlehenszinsen sind nur dann in vollem Umfang bei einer Einkunftsart ‒ hier bei 

den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ‒ zu berücksichtigen, wenn der Steu-

erpflichtige das Darlehen mit steuerrechtlicher Wirkung dem der Einkünfteerzielung aus 

Vermietung und Verpachtung dienenden Gebäudeteil zugeordnet hat.  

Vor diesem Hintergrund ist die anteilige Zuordnung von Darlehen zu den Herstellungs-

kosten eines Gebäudes, das einerseits dem Erzielen von Einkünften aus Vermietung 

und Verpachtung und andererseits auch dem Erzielen von sonstigen Einkünften dient, 

nach denselben Kriterien zu beurteilen, die der BFH zu anteilig fremdvermieteten und 

anteilig selbstgenutzten Gebäuden entwickelt hat. 

Da die Darlehensmittel im Streitfall lediglich teilweise zur Erzielung von Einkünften aus 

Vermietung und Verpachtung verwendet worden waren, waren die hierfür entrichteten 

Zinsen auch nur anteilig bei diesen Einkünften als Werbungskosten abziehbar.  

Aufteilungsmaßstab war im Streitfall unter Berücksichtigung der auf die jeweiligen Woh-

nungen entfallenden Miteigentumsanteile das Verhältnis der jeweiligen Wohn- und Nutz-

flächen der im Gebäude befindlichen Wohnungen. 

 

 

 Gewerblichkeit einer Vermietungstätigkeit bei unüblichen Nebenleis-

tungen des Vermieters51 

FG Berlin-Brandenburg Urteil vom 19.11.2019 - 8 K 8055/17, rkr. 

1.  Die Versorgung des vermieteten Objekts mit Strom stellt keine die Gewerblichkeit 

der Vermietung begründende Sonderleistung dar, wenn die Stromversorgung aus 

baulichen Gründen nur über ein auf dem Areal selbst betriebenes Netz erfolgen 

kann und der Vermieter das Objekt daher ohne die Bereitstellung der Stromversor-

gung nicht hätte vermieten können.  

2.  Die Verpflichtung des Vermieters zur Bereitstellung von Bewachungsdienstleistun-

gen durch einen Sicherheitsdienst im überwiegenden Interesse des Mieters stellt 

eine Sonderleistung dar, die über die bloße Verwaltung der vermieteten Immobilie 

hinausgeht und damit zur Gewerblichkeit der Vermietung führt. Zugleich handelt es 

sich um ein für die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG schädliches 

Nebengeschäft.  

                                                

51  DStRE 2020 S. 859 Nr. 14 
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3.  Die Überlassung von Betriebsvorrichtungen und sonstigen Mobilien, die nicht zum 

Grundvermögen gehören (im Streitfall ein Gabelstapler), ist regelmäßig keine Ver-

waltung oder Nutzung von Grundbesitz, sondern eine eigenständige wirtschaftliche 

Tätigkeit, die sich hinsichtlich der erweiterten Kürzung begünstigungsschädlich aus-

wirkt.  

4.  Der Mieter ist nicht wirtschaftlicher Eigentümer des vermieteten Gabelstaplers, 

wenn der Ausschluss des Eigentümers vom Zugriff auf den Gabelstapler von der 

Zahlungsbereitschaft und -fähigkeit des Vermieters und nicht allein vom Willen des 

Mieters abhängt.  

 

 

 Ausnahmevorschrift des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 3 2. Al-

ternative EStG  

Anwendung des BFH-Urteils vom 3. September 2019, IX R 10/19, BStBl 2020 II  

S. 310 

BMF, Schreiben vom 17.06.2020 - IV C 1 - S 2256 /08/10006 :006 

Zur Anwendung der Ausnahmevorschrift des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 3 2. 

Alternative EStG gilt unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den 

obersten Finanzbehörden der Länder und unter Berücksichtigung des BFH-Urteils vom 

3. September 2019, BStBl 2020 II S. 310 der folgende Grundsatz: 

Von der Besteuerung des Veräußerungsgewinns nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

EStG sind Wirtschaftsgüter ausgenommen, die im Jahr der Veräußerung und in den bei-

den vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden. Dabei muss 

die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken über einen zusammenhängenden Zeitraum vor-

liegen, der sich über drei Kalenderjahre erstreckt. Es genügt hierbei, dass der Steuer-

pflichtige das Wirtschaftsgut im Jahr der Veräußerung zumindest am 1. Januar, im Vor-

jahr der Veräußerung durchgehend sowie im zweiten Jahr vor der Veräußerung mindes-

tens am 31. Dezember zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat. Es ist mithin unschädlich, 

wenn das Wirtschaftsgut im Anschluss an die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken nach 

den vorgenannten zeitlichen Kriterien im Jahr der Veräußerung vermietet wird. Wird das 

Wirtschaftsgut hingegen im Vorjahr der Veräußerung kurzfristig zu anderen Zwecken 

genutzt (z.B. vorübergehende Vermietung) oder kommt es im Vorjahr der Veräußerung 

zu einem vorübergehenden Leerstand, ist der Veräußerungsgewinn zu versteuern. 

Soweit das BMF-Schreiben vom 5. Oktober 2000 (BStBl 2000 I S. 1383) im 2. Tiret zu 

Randziffer 25 von anderen Rechtsgrundsätzen ausgeht, wird hieran nicht mehr festge-

halten. 

Dieses Schreiben findet auf alle offenen Fälle Anwendung.  
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 Gestaltungsüberlegungen zu anschaffungsnahen Herstellungskos-

ten52 

BFH, Urteil vom 28.04.2020, IX B 121/19 

Geht es um die Auslegung gesetzlicher Vorschriften, nimmt es die Finanzverwaltung 

meist sehr genau mit dem gesetzlichen Wortlaut. Das führt im Umkehrschluss jedoch 

dazu, dass Sie auch für Ihre Mandanten auf den unmissverständlichen Wortlaut einer 

gesetzlichen Bestimmung beharren sollten. Ein aktueller Beschluss des BFH bestätigt 

diese Auffassung und eröffnet dadurch im Bereich anschaffungsnaher Herstellungskos-

ten i. S. v. § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG interessanten Gestaltungsspielraum. 

  

Grundsätze zur Regelung der anschaffungsnahen Herstellungskosten 

Erwirbt ein Mandant eine Immobilie, die er vermieten möchte, prüft das Finanzamt in den 

ersten drei Jahren nach dem Kauf, wie hoch die Aufwendungen für Instandhaltungs- und 

Modernisierungsarbeiten sind. Denn überschreiten diese Aufwendungen in diesem Drei-

jahreszeitraum ohne Umsatzsteuer 15 % der auf das Gebäude entfallenden Anschaf-

fungskosten, dürfen die Instandhaltungs- und Modernisierungskosten nicht als sofort ab-

ziehbare Werbungskosten behandelt werden. Es liegen vielmehr anschaffungsnahe 

Herstellungskosten vor, die sich nur im Rahmen der Gebäudeabschreibung steuerlich 

auswirken (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG). 

  

PRAXISTIPP: 

In der Praxis stellte sich hier bislang die Frage, ob auch Instandhaltungs- und Moder-

nisierungskosten in die Bemessungsgrundlage zur Prüfung der 15 %-Grenze einbezo-

gen werden dürfen, die „vor“ Anschaffung der Immobilie entstanden sind.  

 

 

BFH aktuell: Keine anschaffungsnahen Herstellungskosten bei Aufwendungen 

„vor“ Anschaffung 

Diese Praxisfrage ist nun geklärt. Nach einem Beschluss des BFH stellen Instandhal-

tungs- und Modernisierungskosten, die „vor“ Anschaffung einer Immobilie angefallen 

sind, keine Aufwendungen i. S. d. 15 %-Grenze nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG dar.  

Hier handelt es sich vielmehr um vorweggenommene Werbungskosten aus Vermietung 

und Verpachtung (BFH, Urteil vom 28.04.2020, IX B 121/19).  

                                                

52  Quelle: AStW, Ausgabe 10 / 2020, Seite 738 | ID 46843634 



- 116 - Aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen 

 

© Michael Daumke, Berlin  Rechtsstand Februar 2021 

Begründung der Richter 

Der Gesetzeswortlaut der Vorschrift ist hier eindeutig. Nur Instandhaltungs- und Moder-

nisierungskosten, die in dem Dreijahreszeitraum ab Anschaffung ohne Umsatzsteuer 

mehr als 15 % der Gebäudeanschaffungskosten anfallen, können anschaffungsnahe 

Herstellungskosten sein, nicht dagegen Aufwendungen „vor“ der Anschaffung.  

 

Darum ging es in dem Streitfall: 

Ein Ehepaar unterzeichnete einen Notarvertrag über den Kauf eines Mehrfamilienhau-

ses. Übergang von Nutzen und Lasten war der Januar 2013. Nach Abschluss des Notar-

vertrags vereinbarten Verkäufer und Käufer, dass der Käufer bereits vor Übergang von 

Nutzen und Lasten Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vornehmen darf. 

Das Finanzamt bezog diese Aufwendungen vor der eigentlichen Anschaffung bei Prü-

fung der 15 %-Grenze mit ein und kam dadurch zu anschaffungsnahen Herstellungskos-

ten.  

Die Richter des BFH kippten diese fiskalische Auffassung. 

 

Beispiel 

Ein Mandant erwirbt eine Immobilie, die vermietet werden soll. Inklusive Nebenkosten 

hat er Anschaffungskosten von 270.000 EUR (davon Anschaffungskosten Gebäude: 

150.000 EUR). Vor Übergang von Nutzen und Lasten fallen dem Käufer bereits Instand-

haltungs- und Renovierungskosten i. H. v. 67.000 EUR an. In dem Dreijahreszeitraum 

nach Anschaffung fallen weitere Modernisierungskosten i. H. v. 50.000 EUR an. 

 

Folge 

Nach dem Beschluss des BFH darf der Käufer die „vor“ Anschaffung angefallenen Kos-

ten als vorweggenommene Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung in der 

Anlage V zur Einkommensteuererklärung geltend machen. Da die Modernisierungskos-

ten im Dreijahreszeitraum nach Anschaffung mehr als 15 % der Anschaffungskosten 

(50.000 EUR) des Gebäudes betragen, liegen insoweit anschaffungsnahe Herstellungs-

kosten vor, die nur im Rahmen der Gebäudeabschreibung als Werbungskosten geltend 

gemacht werden dürfen. 

  

Nichtzulassungsbeschwerde des Finanzamts zurückgewiesen 

Mit dem nicht zur Veröffentlichung bestimmten Beschluss des BFH vom 28.4.2020 hat 

der BFH die Nichtzulassungsbeschwerde des Finanzamts gegen das nicht veröffent-

lichte Urteil des FG Rheinland-Pfalz vom 13.11.2019 (2 K 2304/17) zurückgewiesen.  
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Signalwirkung des sehr knapp gehaltenen Beschlusses: Der Gesetzeswortlaut ist un-

missverständlich und kann von den Finanzämtern für vor der Anschaffung einer Immo-

bilie angefallene Modernisierungskosten nicht ausgeweitet werden. 

 

Denkbare Reaktionen der Sachbearbeiter bzw. Prüfer der Finanzämter 

Die Sachbearbeiter und Prüfer der Finanzämter dürften aufgrund dieses eindeutigen Be-

schlusses des BFH nach neuen Argumenten suchen, um vor dem Kauf angefallene Wer-

bungskosten als Herstellungskosten zu qualifizieren und diese nur im Rahmen der Ge-

bäudeabschreibung zum Abzug zuzulassen. Denkbar sind folgende Ansätze. 

 

Keine fiktiven Herstellungskosten, sondern originäre Herstellungskosten 

Wenn Modernisierungs- und Instandhaltungskosten nicht in die 15 %-Grenze einbezo-

gen werden dürfen, könnte das Finanzamt nach Indizien suchen, dass keine fiktiven, 

sondern originäre Herstellungskosten vorliegen. Das wäre der Fall, wenn durch die Maß-

nahmen ein neues Wirtschaftsgut entsteht (z. B. aus einer Wohnung werden zwei Woh-

nungen; erstmalige Errichtung eines Treppenhauses). 

 

GESTALTUNGSTIPP: 

Es sollte bei vor der Anschaffung des Gebäudes entstandenen Aufwen-

dungen darauf geachtet werden, dass keine Indizien dafür vorliegen, dass 

aktivierungspflichtige Herstellungskosten vorliegen. 

  

Abschluss der Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten nach Anschaffung 

Ein Argument für die Einbeziehung vor der Anschaffung angefallener Kosten in die 15 %-

Grenze des § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG könnte sein, dass die Instandhaltungs- und Moder-

nisierungsarbeiten erst nach Übergang von Nutzen und Lasten abgeschlossen werden. 

 

GESTALTUNGSTIPP: 

Um hier Problemen mit dem Finanzamt aus dem Weg zu gehen, sollte 

darauf geachtet werden, dass die Abnahme der Bauarbeiten unbedingt vor 

Übergang von Nutzen und Lasten erfolgt. Auf den Zeitpunkt der Rech-

nungsstellung und auf den Zahlungszeitpunkt kommt es dagegen nicht an. 
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 Kaufpreisaufteilung bei Erwerb einer vermieteten Eigentumswoh-

nung 

BFH, PM vom 26. November 2020 - Nummer 055/20 - Urteil vom 21.07.2020 zum Az. 

IX R 26/19 

 

Literatur: von Arps-Aubert, NWB 51/2020, 3819;  

Graf/ Nacke, NWB 52f., 3874 

 

Die Finanzgerichte dürfen eine vertragliche Kaufpreisaufteilung auf Grund und Gebäude, 

die die realen Verhältnisse in grundsätzlicher Weise verfehlt und wirtschaftlich nicht halt-

bar erscheint, nicht durch die nach Maßgabe der Arbeitshilfe des Bundesfinanzministe-

riums (BMF) ermittelte Aufteilung ersetzen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Ur-

teil vom 21.07.2020 (IX R 26/19) entschieden. 

 

Zum Sachverhalt: 

Die Klägerin hat im Jahr 2017 eine (vermietete) Eigentumswohnung in einer Großstadt 

zum Kaufpreis von 110.000 € erworben. Nach dem Kaufvertrag sollten davon 20.000 € 

auf das Grundstück entfallen. Dementsprechend ging die Klägerin für Abschreibungs-

zwecke von einem Gebäudeanteil von rund 82 % aus. Hingegen ermittelte das Finanz-

amt einen Gebäudeanteil von rund 31 %. Dabei legte es die vom BMF im Internet be-

reitgestellte „Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes 

Grundstück (Kaufpreisaufteilung)“ zugrunde. 

Das Finanzgericht (FG) wies die dagegen gerichtete Klage ab und sah in der Arbeitshilfe 

ein geeignetes Wertermittlungsverfahren, um die Marktangemessenheit einer vertragli-

chen Kaufpreisaufteilung widerlegen zu können, zugleich aber auch eine geeignete 

Schätzungshilfe. 

 

Dem ist der BFH entgegengetreten. Die Arbeitshilfe des BMF gewährleiste die von der 

Rechtsprechung geforderte Aufteilung nach den realen Verkehrswerten von Grund und 

Gebäude nicht. Denn die Auswahl der zur Verfügung stehenden Bewertungsverfahren 

würde auf das (vereinfachte) Sachwertverfahren verengt. Auch bleibe der vor allem in 

großstädtischen Ballungsräumen relevante Orts- oder Regionalisierungsfaktor bei der 

Ermittlung des Gebäudewerts unberücksichtigt. Deshalb sei das FG im Fall einer streiti-

gen Grundstücksbewertung in der Regel gehalten, das Gutachten eines öffentlich be-

stellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von Grundstücken einzu-

holen. 
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 Vermietungsobjekt als erste Tätigkeitsstätte bei VuV53 

FG Köln vom 19.02.2020 zum Az. 1 K 1209/18 

Für die Frage der ersten Tätigkeitsstätte im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung (VuV) steht dem Vermieter kein Bestimmungsrecht zu. Eine erste Tätig-

keitsstätte liegt dort vor, wo der Vermieter mind. 1/3 seiner Tätigkeiten ausübt. 

 

Grundsatz 

Steuerpflichtige, die im Zusammenhang mit ihrer Vermietungstätigkeit außerhalb ihrer 

Wohnung eine erste Tätigkeitsstätte i. S. d. § 9 Abs. 4 EStG haben, können die Kosten 

für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte nur mit der Entfernungspauschale 

von 0,30 EUR je Entfernungskilometer geltend machen. 

 

Sachverhalt 

Im Streitfall besaß der Steuerpflichtige zwei Mehrfamilienhäuser. Der Steuerpflichtige 

machte hinsichtlich beider Objekte Fahrtkosten auf der Grundlage eines ordnungsge-

mäß geführten Fahrtenbuchs geltend. Dabei nahm er für jedes Objekt eine erste Tätig-

keitsstätte im jeweiligen Objekt an. 

Bei der Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte im Rahmen von Vermietungseinkünften 

kommen in erster Linie quantitative Kriterien zur Anwendung, da eine Festlegung der 

ersten Tätigkeitsstätte durch den Arbeitgeber nicht in Betracht kommt. Hier mangelt es 

bereits an einer einem Arbeitgeber vergleichbaren Person. Soweit in der Literatur teil-

weise die Ansicht vertreten wird, der Steuerpflichtige habe das Dispositionsrecht, seine 

Wohnung als erste Tätigkeitsstätte zu bestimmen, teilt das FG diese Auffassung nicht. 

 

Entscheidung 

Nach Auffassung des FG Köln sind bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 

zur Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte die quantitativen Elemente des § 9 Abs. 4 

EStG maßgeblich. Zwar wird der Steuerpflichtige für die Vermietung der einzelnen Ob-

jekte weder arbeitstäglich, noch je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage tätig, doch sind 

die Voraussetzungen des § 9 Abs. 4 Satz 4 Nr. 2 Alt. 2 EStG erfüllt. Hiernach liegt eine 

erste Tätigkeitsstätte dort vor, wo der Arbeitnehmer mindestens ein Drittel der vereinbar-

ten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll. Übertragen auf einen Vermieter ist dies 

der Ort, an dem er mindestens 1/3 der für dieses Objekt erbrachten Tätigkeiten ausübt. 

                                                

53  Nach www.steuerberater-pressler.de 
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Bei dieser Beurteilung konnten im Streitfall die beiden Mehrfamilienhäuser zusammen-

gefasst werden, weil sich beide Objekte in einer politischen Gemeinde befinden und die 

Fahrtaufwendungen stets durch beide Objekte veranlasst sind. 

Dagegen sind die Kosten der Fahrten zwischen den Objekten mit den tatsächlichen Kos-

ten bzw. 0,30 EUR je gefahrenem Kilometer anzusetzen. Es handelt sich insoweit näm-

lich nicht um Fahrten zwischen Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte, sondern um 

Fahrten zwischen zwei ersten Tätigkeitsstätten. 

 

 

 „Stolpersteine“ bei der steuerlichen Förderung energetische Maß-

nahmen nach § 35c EStG54 

Im Rahmen des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung fördert das BMF be-

stimmte Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung. Doch so erfreulich der 

„neue“ § 35c EStG auch ist, tun sich in der Praxis wieder einmal viele Zweifelsfragen 

auf, die die Gerichte beschäftigen werden. Die in der Folge dargestellten Stolpersteine 

bei der Anwendung der neuen Steuerermäßigungsvorschrift zeigen, dass es ‒ wie häufig 

im Steuerrecht ‒ auf Details ankommt, die man im Vorfeld einer Sanierung unbedingt im 

Blick haben sollte. 

 

Überblick über die steuerliche Förderung 

Bei Einzelmaßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung sind nach § 35c EStG n. 

F. 20 % der Aufwendungen (max. 40.000 EUR pro Wohnobjekt), verteilt über drei Jahre, 

steuerlich abziehbar. In den ersten beiden Jahren beträgt der Fördersatz 7 %, im dritten 

Jahr 6 %. Bei der energetischen Baubegleitung und Fachplanung sind abweichend da-

von 50 % der anfallenden Kosten begünstigt. Der Abzug erfolgt von der individuellen 

Steuerschuld. Die steuerliche Förderung ist bereits zum 1.1.20 in Kraft getreten und kann 

deshalb bereits mit der ESt-Erklärung für 2020 geltend gemacht werden. Sie gilt für ener-

getische Maßnahmen, die spätestens bis zum 31.12.29 abgeschlossen sein müssen. 

 

Merke: Die Durchführung einer energetischen Sanierungsmaßnahme muss durch eine 

Bescheinigung des Fachunternehmens oder einen Energieberater (mit Ausstellungsbe-

rechtigung nach § 21 Energieeinsparverordnung) bestätigt werden. Für die Bescheini-

gung ist ein amtliches Muster zu verwenden, das der Steuererklärung beizufügen ist 

(BMF 31.03.2020, BStBl I 20, 484).  

                                                

54  Nach Nacke, GStB 12/2020, 419ff. 
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Beginn und Abschluss der energetischen Maßnahme 

Der zeitliche Anwendungsbereich ist auf den ersten Blick unproblematisch. Die Neure-

gelung gilt für energetische Maßnahmen, die im Zeitraum 01.0120.20 bis 31.12.2029 

begonnen und abgeschlossen wurden. 

Der Beginn der Sanierungsmaßnahme ist nach § 52 Abs. 35b S. 3 EStG der „Zeitpunkt 

des Beginns der Bauausführung“. Zwar normiert das Gesetz diesen Fall als Auffangtat-

bestand. Er stellt aber in der Realität den Grundtatbestand dar. Denn viele Bauvorhaben, 

die unter § 35c EStG fallen, sind weder genehmigungs- noch anzeigepflichtig (z. B. Er-

neuerung der Heizungsanlage, s. Urban, FR 20, 359). Der maßgebliche Beginn der Bau-

ausführung erfolgt mit konkreten Baumaßnahmen am Gebäude (ebenso Bleschick in: 

BeckOK EStG, § 35c Rz. 31; a. A. Reddig in: Kirchhof, § 35c Rz. 6, der bereits den 

Abschluss des Werkvertrags genügen lässt). Ist das Bauvorhaben baugenehmigungs-

pflichtig, kommt es auf die Antragstellung an (§ 52 Abs. 35b S. 2 EStG). 

Dabei dürfte entsprechend der Regelung in § 52 Abs. 35b S. 3 1. Alt. EStG auf den 

Eingang des Bauantrags bei der Baubehörde abzustellen sein (vgl. BFH 17.12.81, V R 

21/77, BStBl II 82, 231). Bei nicht genehmigungsbedürftigen Vorhaben, die nach Maß-

gabe des Bauordnungsrechts der zuständigen Behörde zur Kenntnis zu geben sind, gilt 

als Beginn der Eingang der Kenntnisgabe bei der zuständigen Behörde (§ 52 Abs. 35b 

S. 3 EStG).   

 

• Beispiel 

A hat bereits für durchzuführende energetische Maßnahmen im Dezember 2019 einen 

Werkvertrag abgeschlossen. Die Maßnahmen wurden 2020 durchgeführt. 

 

Lösung: M. E. liegt der Beginn der Bauausführung im Jahr 2020, sodass die Maßnahme 

förderungswürdig ist (a. A. Reddig in: Kirchhof, § 35c Rz. 6). 

 

§ 35c EStG ist auf energetische Maßnahmen nur dann anwendbar, wenn sie vor dem 

1.1.30 „abgeschlossen“ wurden (§ 52 Abs. 35b S. 1 EStG). Leider hat der Gesetzgeber 

den „Abschluss“ der Maßnahme gegen Ende der Wirkungsdauer nicht näher definiert. 

Hier hilft vordergründig die Gesetzesbegründung weiter. Danach ist die förderbare Ein-

zelmaßnahme abgeschlossen, wenn der Leistungserbringer eine Rechnung erstellt und 

der Steuerpflichtige die Leistung unbar beglichen hat (BT-Drucks. 19/14338, 23). Der 

Wortlaut der Vorschrift lässt dagegen m. E. auch einen Bezug auf die bautechnische 

Umsetzung ohne Rücksicht auf die Abrechnung bzw. Zahlung zu (zur ähnlichen 

Problematik bei der 3-Jahresfrist bei den anschaffungsnahen Herstellungskosten, s. Ku-

losa in: Schmidt, § 6 EStG, Rz. 387). M. E. hat der Gesetzgeber hier seinen Willen nicht 

im Gesetz zum Ausdruck gebracht. Das Gesetz ist aber insoweit nicht lückenhaft, sodass 
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keine Grundlage für eine Rechtsfortbildung besteht (a. A. Schallmoser in: Blümich, § 35c 

EStG, Rz. 8). 

 

Diese Problematik spielt eine viel entscheidendere Rolle bei der Frage, wann das Erst-

jahr der Förderung ist. Nach § 35c Abs. 1 S. 1 EStG ermäßigt sich die Steuer „im Kalen-

derjahr des Abschlusses der energetischen Maßnahme“. Somit dürfte es nach den Aus-

führungen im vorherigen Absatz m. E. auf deren bautechnische Realisierung ankommen. 

Dass eine Rechnung erstellt wurde und der Steuerpflichtige sie unbar bezahlt hat, ist 

zwar Voraussetzung für die Steuerermäßigung (s. § 35c Abs. 4 Nr. 1 und 2 EStG). Aus 

dem Gesetz ergibt sich aber nicht, dass dies im Jahr der bautechnischen Umsetzung 

erfolgt sein muss. Gleichwohl kann nach § 11 Abs. 2 S. 1 EStG eine Ausgabe nur in 

dem Jahr abgesetzt werden, in dem sie geleistet worden ist. 

 

• Beispiel 

A erneuert seine Heizung im Jahr 2020. Die Maßnahme ist am 29.12.20 bautechnisch 

abgeschlossen. Rechnungsstellung und Bezahlung erfolgen erst in 2021. 

 

Lösung: Da der Aufwand erst 2021 entstanden ist, ist nach § 11 Abs. 2 S. 1 EStG auch 

die Steuerermäßigung erstmals im Jahr 2021 anzusetzen. Dies führt m. E. zu einem 

Verlust der Förderung im Erstjahr, denn insoweit ist gem. § 35c Abs. 1 S.  1 EStG die 

Förderung auf das Kalenderjahr des Abschlusses der energetischen Maßnahme bezo-

gen (s. auch Bleschick, EStB 20, 142, 143). 

 

Es wäre zu begrüßen, wenn der Gesetzgeber den Zeitpunkt des Abschlusses der ener-

getischen Maßnahme im Gesetz festlegen würde. 

Eine weitere Unklarheit besteht im Hinblick auf ohne Genehmigung/Anzeige begon-

nene/durchgeführte Vorhaben. Für eine vor 2020 rechtswidrig durchgeführte Baumaß-

nahme kann ein Bauantrag im Jahr 2020 gestellt oder eine Anzeige vorgenommen wer-

den und damit die Anwendungsregelung in ihren Voraussetzungen dem Wortlaut nach 

erfüllt sein (s. § 52 Abs. 35b S. 2 und S. 3 1. Alt EStG). M. E. dürfte für diese Fälle eine 

Steuerbegünstigung jedoch nicht in Betracht kommen. Dies bringt auch die Gesetzes-

begründung (s. BT-Drucks. 19/14338, 23) zum Ausdruck. Danach sollen nur Baumaß-

nahmen gefördert werden, die nach dem 31.12.2019 begonnen wurden. 

  



Aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen - 123 - 

© Michael Daumke, Berlin  Rechtsstand Februar 2021 

Ausschluss von Betriebsausgaben, Werbungskosten etc. und das Verhältnis zu 

§ 35a EStG 

Nach § 35c Abs. 3 S. 1 EStG dürfen die Aufwendungen nicht als Betriebsausgaben, 

Werbungskosten, Sonderausgaben oder agB „berücksichtigt“ worden sein. Diese For-

mulierung weist darauf hin, dass es nicht darauf ankommt, ob es sich um Werbungskos-

ten, Betriebsausgaben etc. handelt oder ein Abzugsverbot besteht (§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 

6b EStG), sondern allein, ob sie als solche bei der Veranlagung berücksichtigt wurden. 

Ist dies der Fall, obwohl es sich z. B. nicht um Werbungskosten handelte, kommt danach 

eine Steuerbegünstigung nach § 35c EStG nicht in Betracht.  

Der entgegenstehende Wortlaut der Gesetzesbegründung ändert daran nichts (dort 

heißt es: „Kommt für die Aufwendungen bereits ein Werbungskosten- oder Betriebsaus-

gabenabzug in Betracht … kann insoweit keine Steuerermäßigung nach § 35c EStG 

beansprucht werden“ ‒ BT-Drucks. 19/14338, 22). Eine planwidrige Regelungslücke 

lässt sich wiederum nicht erkennen. Eine Steuerermäßigung nach § 35c EStG scheidet 

somit aus, wenn die Aufwendungen zwar z. B. keine Betriebsausgaben sind, jedoch als 

solche bei der Veranlagung berücksichtigt wurden (ebenso Urban, FR 20, 355). Im Ge-

genzug kommt § 35c EStG zur Anwendung, wenn ein Werbungskostenabzugsverbot 

eingreift, weil dann gerade keine Berücksichtigung bei der Veranlagung erfolgt ist 

(ebenso Levedag in: Schmidt, § 35c EStG, Rz 10; Seifert, Stbg 20, 106). 

  

PRAXISTIPP: 

Bei Aufwendungen, die beide Tatbestände erfüllen, kann sich im Rahmen der Steuer-

erklärung durchaus auch ein Wahlrecht ergeben. So steht es dem Steuerpflichtigen z. 

B. frei, keine außergewöhnlichen Belastungen geltend zu machen und die Kosten statt-

dessen als energetische Maßnahmen gem. § 35c EStG in Abzug zu bringen (ebenso 

Seifert, Stbg 20, 107). Dieses gesetzlich eingeräumte Wahlrecht kann z. B. von Bedeu-

tung sein, wenn behinderungsbedingte Umbaukosten entstehen, die zugleich als ener-

getische Gebäudesanierungsmaßnahmen i. S. d. § 35c Abs. 1 EStG einzuordnen sind. 

  

Gleiches gilt für die Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwer-

kerleistungen. Auch hier ist wahlweise ein Antrag nach § 35a EStG oder nach § 35c 

EStG möglich (ebenso Seifert, Stbg 20, 107), denn nach § 35c Abs. 3 S. 2 EStG kommt 

die Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen nur dann nicht in Betracht, wenn 

eine Steuerermäßigung nach § 35a EStG „in Anspruch genommen wird“. 
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• Beispiel 

A erneuert im Jahr 2020 seine Haustür und die Fenster. Es entstehen Arbeitskosten für 

die Haustür in Höhe von 6.000 EUR. 

  

Lösung: A kann hier wählen, ob er einen Antrag nach § 35a EStG stellt und damit 1.200 

EUR (= 20 %) steuermindernd im VZ 2020 geltend macht, oder ob er die Aufwendungen 

als energetische Maßnahme berücksichtigt und nur 7 % im Erstjahr von der Einkom-

mensteuer absetzt. Hat er die Aufwendungen für die Haustür neben den anderen Auf-

wendungen bereits als energetische Maßnahmen geltend gemacht, kann er m. E. den 

Antrag nach § 35c EStG bzgl. der Haustür noch im Einspruchsverfahren rückgängig ma-

chen und einen Antrag nach § 35a EStG stellen. 

 

Energetische Maßnahmen bei einem Arbeitszimmer 

Nach § 35c Abs. 1 S. 1 EStG ist erforderlich, dass das Gebäude zu eigenen Wohnzwe-

cken genutzt wird. Ein Arbeitszimmer in einer selbst genutzten Wohnung dürfte nicht zu 

den Flächen gehören, die zu Wohnzwecken genutzt werden (so auch Urban, FR 20, 

356f; a. A. mit Bezugnahme auf die BT-Drucks. 19/14338, 22 Schallmoser in: Blümich, 

§ 35c EStG, Rz. 15; Strahl, KÖSDI 20, 21602, 18; Seifert, Stbg 20, 106).  

 

Hier ist spiegelbildlich eine ähnliche Rechtsfrage relevant, wie sie sich auch im Rahmen 

der Spekulationsbesteuerung nach § 23 EStG stellt (vgl. ausführlich Günther, GStB 20, 

279). Dort geht es um die Frage, ob die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung bei 

einer selbst genutzten Wohnung nach § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 3 EStG auch im Hinblick 

auf das Arbeitszimmer gegeben sind (str., s. z. B. FG Baden-Württemberg 23.7.19, 5 K 

338/19, Rev. BFH: IX R 27/19; BMF 5.10.00, BStBl I 00, 1383, Rz. 21). Damit dürfte der 

flächenmäßige Anteil der energetischen Maßnahmen, der auf das Arbeitszimmer entfällt, 

m. E. nicht förderungswürdig sein (ebenso Levedag in: Schmidt, § 35c Rz. 10). Eine 

entsprechende Kürzung der Steuerermäßigung nach § 35c EStG ist unter Bezugnahme 

auf Abs. 3 daher vorzunehmen.  

Dem steht auch nicht die Gesetzesbegründung entgegen. Danach soll unschädlich sein, 

wenn Teile der Wohnung als häusliches Arbeitszimmer genutzt werden (BT-Drucks. 

19/14338, 22). Im folgenden Satz der Gesetzesbegründung wird aber postuliert, dass 

eine Förderung ausscheide, wenn aus der Wohnung ganz oder teilweise steuerpflichtige 

Einkünfte erzielt werden, was bei einem anerkannten Arbeitszimmer aber der Fall ist.  
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MERKE: 

Da sich die Begründung des Gesetzentwurfs nicht im Wortlaut wiederfindet und eine 

planwidrige Regelungslücke allein schon wegen der Widersprüchlichkeit der Gesetzes-

begründung (vgl. zur Widersprüchlichkeit von Aussagen im Gesetzgebungsverfahren 

BFH 20.3.14, VI R 29/13, BStBl II 14, 849, Rz. 17) an dieser Stelle nicht festgestellt 

werden kann, kommt m. E. auch eine Rechtsfortbildung nicht in Betracht. 

 

 

• Beispiel 

A hat ein zu eigenen Wohnzwecken genutztes Haus (200 qm), das er mit energetischen 

Maßnahmen mit einer Wärmedämmung versieht. In dem Haus befindet sich ein Arbeits-

zimmer (20 qm). 

  

Lösung: 10 % der Aufwendungen entfallen auf das Arbeitszimmer und können m. E. 

nicht als energetische Maßnahmen berücksichtigt werden. Bis zur höchstrichterlichen 

Klärung sollten entsprechende Verfahren offengehalten werden. 

 

 

Energetische Maßnahmen an älteren Gebäuden 

Eine Voraussetzung für die steuerliche Förderung ist, dass das Gebäude im Zeitpunkt 

der Durchführung der energetischen Maßnahmen älter als zehn Jahre ist (§ 35c Abs. 1 

S. 2 EStG). M. E. ist hierbei auf den Beginn der Durchführung abzustellen. Dabei fängt 

der 10-Jahreszeitraum mit Beginn der Herstellung des Objekts an (§ 35c Abs. 1 S. 2 

Hs. 2 EStG).  

 

Hinweis: 

Hier dürften als Beginn der Herstellung ‒ entsprechend der allgemeinen Anwendungs-

regelung in § 52 Abs. 35b EStG ‒ bereits die Vorarbeiten bzw. erfolgte Anzeigen oder 

Bauanträge gelten. Sie bilden mit der Errichtung der Maßnahme einen einheitlichen Vor-

gang (vgl. z. B. BFH 14.3.12, IV R 6/09, BFH/NV 12, 1122, Rz. 19; BFH 23.11.78, IV R 

20/75, BStBl II 79, 143, 145; ebenso Hechtner in: Kanzler/Kraft/Bäuml, § 35c EStG, Rz. 

28; a. A. Bleschick in: Beck OK EStG, § 35c Rz. 167). 
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• Beispiel 

A hat am 1.5.10 den Bauantrag für sein Wohnhaus gestellt. Am 01.06.2020 beginnt er 

mit der Durchführung energetischer Maßnahmen an seinem Wohnhaus. 

  

Lösung: A hat die 10-Jahresfrist eingehalten, da der Beginn der Herstellung seines 

Wohnhauses über zehn Jahre her ist (Zeitpunkt des Bauantrags ist maßgeblich).  

 

 

Zusammenfassung 

Die dargestellten Stolpersteine bei der Anwendung der neuen Steuerermäßigung zei-

gen, dass es ‒ wie häufig im Steuerrecht ‒ auf die Einzelregelungen im Detail ankommt, 

deren Inhalt zudem streitig ist. Besonders das Wahlrecht bei den Aufwendungen mit 

Antragsrecht ist zu beachten. Gleiches gilt für die Ausgestaltung der Konkurrenz zu Wer-

bungskosten, Betriebsausgaben etc. Das Problem mit dem Arbeitszimmer kann eben-

falls praxisrelevant werden. Des Weiteren sind die Anwendungszeitpunkte im Einzelfall 

von besonderer Bedeutung. Die vielen offenen Fragen sind letztlich durch die Recht-

sprechung zu klären. Der Anwender sollte aber schon bei der praktischen Umsetzung 

der Norm auf diese Probleme achten.  

 

 

 Steuerliche Förderung energetischer Maßnahmen an zu eigenen 

Wohnzwecken genutzten Gebäuden55 

Einzelfragen zu § 35c EStG 

BMF, Schreiben vom 14.01.2021 – IV C 1 -S 2296-c/20/10004 :006 [2021/0031094] 

Mit Schreiben vom 14.01.2021 erläutert das BMF Einzelfragen zur Anwendung der Re-

gelung über die Steuerermäßigung nach § 35c EStG und der Verordnung zur Bestim-

mung von Mindestanforderungen für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohn-

zwecken genutzten Gebäuden nach § 35c EStG (Energetische Sanierungsmaßnahmen-

Verordnung – ESanMV). 

Zur Antragstellung und zum Verfahren bestimmt das Schreiben, dass der Antrag auf die 

Steuerermäßigung nach § 35c EStG bis zur Unanfechtbarkeit des betreffenden ESt-Be-

scheides gestellt werden kann bzw. solange eine Änderung nach den Vorschriften der 

AO (z.B. § 164 Abs. 2 AO) oder des EStG möglich ist. Um für die Aufwendungen die 

                                                

55  DB 05/2021, 203 
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Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen gem. § 35c EStG bereits im laufenden 

Kalenderjahr beim monatlichen LSt-Abzug mit berücksichtigen zu können, kann beim 

zuständigen FA ein Freibetrag als Elektronisches LSt-Abzugsmerkmal nach § 39a 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. c EStG in Höhe des Vierfachen der jährlichen Ermäßigung 

beantragt werden. 

Voraussetzung für die Steuerermäßigung nach § 35c EStG ist, dass die jeweilige ener-

getische Maßnahme die Mindestanforderungen gem. der jeweiligen Anlage zur ESanMV 

erfüllt. Davon ist auszugehen, wenn die steuerpflichtige Person eine Bescheinigung des 

von ihr beauftragten Fachunternehmens oder eine Bescheinigung einer Person mit Aus-

stellungsberechtigung nach § 21 EnEV/§ 88 GEG vorlegt, aus der sich ergibt, dass die 

energetische Maßnahme die Mindestanforderungen erfüllt. Steht das Eigentum am be-

günstigten Objekt mehreren Personen zu, können die der Steuerermäßigung zugrunde 

liegenden Aufwendungen gem. § 35c Abs. 6 Satz 2 EStG gesondert und einheitlich fest-

gestellt werden. 

 

 

 Im Zusammenhang mit der Übergabe eines Grundstücks unter Nieß-

brauchsvorbehalt beim Übernehmer anfallende und vom Übertragen-

den übernommene Grunderwerbsteuer nicht als Werbungskosten 

bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar56 

FG Baden-Württemberg, Urteil v. 15.11.2019 - 11 K 322/18 

Wird ein vermietetes Grundstück unentgeltlich unter Nießbrauchsvorbehalt übertragen 

und übernimmt der Übertragende die infolge der Nießbrauchsbestellung beim Überneh-

mer anfallende Grunderwerbsteuer, so kann der Übertragende diese Grunderwerb-

steuer nicht als Werbungskosten im Rahmen seiner Vermietungseinkünfte abziehen. Sei 

eine Zuwendung (hier: Grundstücksübertragung unter Nießbrauchsvorbehalt) wegen 

§ 12 Nr. 2 EStG in einkommensteuerrechtlicher Sicht notwendig ein privater Vorgang, 

so können die Kosten, die im Zusammenhang mit einer solchen Vermögensübertragung 

anfallen, grundsätzlich nicht der Erwerbssphäre des Steuerpflichtigen zugeordnet wer-

den. Dies gelte auch dann, wenn und soweit die Kosten deshalb angefallen seien, weil 

sich der Übergeber die weitere Nutzung des zugewendeten Vermögens zur Einkunfts-

erzielung vorbehalten habe. Insofern bestehe zwar durchaus auch ein wirtschaftlicher 

Zusammenhang der gezahlten Grunderwerbsteuer mit künftigen Vermietungseinkünften 

des Übergebers. Bei wertender Betrachtung seien die Aufwendungen aber nicht durch 

                                                

56  DStR 02/2021, S. VI 
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die Absicht, steuerpflichtige Einnahmen zu erzielen, verursacht, sondern unmittelbar 

durch die unentgeltliche Zuwendung der Immobilie. 

 

 Zur Berücksichtigung von AfA bei der Ermittlung des Gewinns aus 

der Veräußerung einer im Ausland belegenen Immobilie 

1. Zu den ausschüttungsgleichen Erträgen eines inländischen Spezial-Sondervermö-

gens gehören u.a. Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften i.S.v. § 23 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1, Abs. 2, Abs. 3 EStG, auch wenn diese aus einem ausländischen Staat 

stammen. 

2. Liegt ein privates Veräußerungsgeschäft i.S.v. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, § 1 

Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 InvStG vor und gehört der Gewinn aus der Veräußerung der im 

Ausland belegenen Immobilie nicht zu den gem. DBA freizustellenden Einkünften, 

erfolgt die Gewinnermittlung nach § 23 Abs. 3 EStG. 

3. Wurden bei der Ermittlung der zunächst erzielten, gem. DBA freigestellten Einkünfte 

aus der Vermietung der ausländischen Immobilie deutsche AfA abgezogen, führt 

dies im Rahmen der Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung der Immobilie 

nicht notwendig zu einer Minderung der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 

gem. § 23 Abs. 3 Satz 4 EStG. Eine solche Minderung unterbleibt, wenn zwar die 

Ermittlung der nach DBA freigestellten Vermietungseinkünfte unter Abzug der deut-

schen AfA erfolgt ist, die Einkünfte aber weder für die Ermittlung der Einkünfte der 

Anleger des Fonds als Steuersatzbemessungsgrundlage relevant waren noch in die 

körperschaftsteuerliche Ermittlung des Einkommens der Fondsanleger Eingang ge-

funden haben. 

 

BFH, Urteil vom 14.07.2020 – VIII R 37/16, DB 49, 2020, 2615 
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VII. Bewertungsrecht 

 Bewertung von Immobilien: Wann liegt eine „übliche Miete“ vor?57 

Der BFH hat die Regeln zur Bewertung von Immobilien näher bestimmt. Demnach ist im 

Ertragswertverfahren grundsätzlich die vereinbarte Miete maßgeblich, soweit diese „üb-

lich“ ist. Ob eine vertragliche Miete noch als üblich angesehen wird, hängt davon ab, wie 

stark sie vom untersten oder obersten Wert der Spanne des verwendeten Mietspiegels 

abweicht. Die Grenze liegt insoweit bei 20 % Abweichung.  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem aktuellen Urteil vom 05.12.2019 (II R 41/16) 

dazu Stellung genommen, ob eine vertraglich vereinbarte oder die ortsübliche Miete im 

Ertragswertverfahren anzusetzen ist.  

 

Sachverhalt im Besprechungsfall 

D und seine Mutter waren Miteigentümer eines bebauten Grundstücks, welches zu pri-

vaten Wohnzwecken und für gewerbliche Tätigkeit vermietet wurde. Nach dem Tod der 

Mutter erbte D deren Miteigentumsanteil.  

Im Rahmen seiner Erbschaftsteuererklärung setzte D für die Ermittlung des Gebäudeer-

tragswerts für vier Einheiten die vertraglich vereinbarten Nettokaltmieten und für die rest-

lichen Einheiten die in dem Mietspiegel ausgewiesenen Mittelwerte an, weil die tatsäch-

liche Miete diese Mittelwerte zu mehr als 20 % überschritt.  

Das Finanzamt (FA) wich von diesem Ansatz ab und setzte als „übliche Miete“ nicht den 

Mittelwert, sondern den obersten Wert der im Mietspiegel ausgewiesenen Spanne an. 

Das FA kam dadurch bei lediglich zwei vermieteten Einheiten zu Abweichungen von der 

üblichen Miete um mehr als 20 % und setzte den Mittelwert des Mietspiegels an.  

Im Übrigen blieb es bei dem Ansatz der (höheren) vertraglich vereinbarten Miete. Ein-

spruch und Klage blieben erfolgreich. Der BFH bestätigte dies im Wesentlichen. 

 

Ortsübliche Miete als Bewertungsmaßstab 

Grundsätzlich ist die vertraglich vereinbarte Miete anzusetzen, es sei denn, diese weicht 

mehr als 20 % von der ortsüblichen Miete ab. Für den BFH ist das Tatbestandsmerkmal 

der „übliche(n) Miete“ ein unbestimmter Rechtsbegriff, der individuell auszulegen ist. Alle 

Mietwerte innerhalb der Spannbreite eines Mietspiegels sind nach Ansicht des BFH als 

üblich anzusehen.  

                                                

57  Nach Scholz, in: www.deubner-steuern.de/news 
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Erst die Überschreitung bzw. Unterschreitung der jeweiligen Grenzwerte führt zu einer 

Unüblichkeit. Das entspricht bereits dem allgemeinen Sprachgebrauch, wonach als „üb-

lich“ das bezeichnet wird, was sich „im Rahmen des Üblichen“, also innerhalb einer ge-

wissen Spanne, bewegt.  

Für den BFH entspricht es auch dem Zweck der Vorschrift: Es sollen unzutreffende Be-

wertungsergebnisse vermieden werden, welche sich bei einer ausschließlichen Abhän-

gigkeit des Grundbesitzwerts von einer zufällig oder gezielt vereinbarten tatsächlichen 

Miete ergeben würden.  

Insbesondere soll bei einer Abweichung nach unten einem Missbrauch von Gestaltungs-

möglichkeiten durch Vereinbarung einer zu geringen Miete vorgebeugt werden. Umge-

kehrt soll nach dem Verständnis des BFH vermieden werden, dass im Einzelfall über-

höhte Mietzinsen zu einer nicht realitätsgerechten Bewertung führen.  

Die Vorschrift ist jedoch nach Auffassung des BFH so auszulegen, dass sie auf Ausnah-

mefälle beschränkt bleibt. Die Grundbesitzbewertung erfolgt in einem von Typisierung 

geprägten Verfahren. Abweichungen von der Regelbewertung dürfen nicht zum Regel-

fall werden. Nach alldem kann nicht auf den Mittelwert abgestellt werden.  

Das begründet der BFH damit, dass es andernfalls zu dem dann denkbaren, aber sinn-

widrigen Ergebnis führen könnte, dass ein Mietpreis, der noch innerhalb der Spannbreite 

des Mietspiegels liegt, wegen einer Abweichung von mehr als 20 % vom Mittelwert zu 

einer Verwerfung der vereinbarten Miete führt.  

Diese Wertung wird dadurch bestätigt, dass im Steuerrecht auch an anderen Stellen als 

übliche Miete jede Miete verstanden wird, die sich innerhalb der in einem Mietspiegel 

ausgewiesenen Spanne zwischen mehreren Mietwerten bewegt. Für den BFH verkom-

pliziert es die Bewertung auch nicht, wenn als Vergleichsmaßstab statt des Mittelwerts 

ein äußerer Wert dient.  

Denn ebenso wie der Mittelwert ist auch der äußere Wert einfach aus dem Mietspiegel 

abzulesen. Außerdem stellt der Mittelwert keine verlässlichere Größe dar als die Miet-

preisspanne. Als gewogenes Mittel ist er hieraus statistisch abgeleitet und deshalb von 

gleicher inhaltlicher Plausibilität.  

 

Praxishinweis 

Der BFH hat mit dieser Entscheidung die Vorgehensweise der Finanzverwaltung bestä-

tigt und für Rechtsklarheit gesorgt: Im Ertragswertverfahren ist grundsätzlich die vertrag-

lich vereinbarte Miete anzusetzen. 

Nur wenn die vertraglich vereinbarte Miete nicht mehr als üblich angesehen werden 

kann, ist die übliche Miete anzusetzen: Eine vertraglich vereinbarte Miete kann nicht 

mehr als üblich angesehen werden, wenn sie mehr als 20 % niedriger ist als der unterste 
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Wert der Spanne des verwendeten Mietspiegels oder wenn sie mehr als 20 % höher ist 

als der oberste Wert der Spanne.  

Auf den Mittelwert kommt es dabei nicht an. Die übliche Miete kann aus Vergleichsmie-

ten oder Mietspiegeln abgeleitet, mit Hilfe einer Mietdatenbank geschätzt oder durch ein 

Mietgutachten ermittelt werden.  

BFH, Urteil vom 05.12.2019 - II R 41/16 

 

 Anwendung von durch den Gutachterausschuss ermittelten Liegen-

schaftszinssätzen bei der Grundbesitzbewertung iSd § 188 Abs. 2 

BewG58 

Oberste Finanzbehörden der Länder, GLE v. 23.9.2020 

Mit BFH-Urteil vom 18.09.2019 - II R 13/16, DStRE 2020, 83, wurde entschieden, dass 

durch den Gutachterausschuss ermittelte örtliche Liegenschaftszinssätze für die Grund-

besitzbewertung für Zwecke der Erbschaftsteuer geeignet sind, wenn der Gutachteraus-

schuss die an ihn gerichteten Vorgaben des BauGB sowie der darauf beruhenden Ver-

ordnungen eingehalten und die Liegenschaftszinssätze für einen Zeitraum berechnet 

hat, der den Bewertungsstichtag umfasst. Auf den Zeitpunkt der Beschlussfassung oder 

Veröffentlichung der Liegenschaftszinssätze durch den Gutachterausschuss kommt es 

für ihre zeitliche Anwendung nicht an.  

Unter Bezugnahme auf die Erörterung mit den für das Bewertungsrecht zuständigen 

Vertretern der obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder bitte ich, Folgen-

des zu beachten:  

Das BFH-Urteil vom 18.09.2019 - II R 13/16, DStRE 2020, 83, ist über den entschiede-

nen Einzelfall hinaus nicht anzuwenden. In der Praxis stellt sich das Problem, dass die 

Daten der Gutachterausschüsse aufgrund des Umstandes, dass sie erst über mehrere 

Jahre erhoben und gesammelt, dann periodisch ausgewertet und schließlich veröffent-

licht werden müssen, stets eine gewisse Zeit nachhängen. Bis zur Ermittlung und Veröf-

fentlichung von Liegenschaftszinssätzen, bei denen der Bewertungsstichtag innerhalb 

des Zeitraums der ausgewerteten Kauffälle des Gutachterausschusses liegt, können da-

her unter Umständen mehrere Jahre liegen. Des Weiteren können sich unterschiedliche 

Liegenschaftszinssätze ergeben, wenn sich die Auswertungszeiträume der Gutachter-

ausschüsse zeitlich überlappen. Darüber hinaus ist es mit dem Grundsatz der retro-gra-

den Wertermittlung unvereinbar, Erkenntnisse aus Daten nach dem Bewertungsstichtag 

in die Bewertung einzubeziehen.  

                                                

58  DStR 02/2021, 112 
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Im Vorgriff auf eine mögliche gesetzliche Neuregelung ist R B 188 Abs. 3 S. 2 ErbStR 

2019 dahingehend auszulegen, dass die Liegenschaftszinssätze anzuwenden sind, die 

von den Gutachterausschüssen für den letzten Auswertungszeitraum abgeleitet werden, 

der vor dem Kalenderjahr endet, in dem der Bewertungsstichtag liegt. 

 

 

 Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts59 

Oberste FinBeh der Länder vom 02.12.2020 

Der BFH hält in seinem Urteil vom 05.12.2019 - II R 9/18 in Anknüpfung an sein Urteil 

vom 11.09.2013 - II R 61/11 (BStBl 2014 II S. 363) und gegen die gleich lautenden Er-

lasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 19.02.2014 (BStBl 2014 I S. 808) 

an seiner Auffassung fest, dass der Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts nach 

§ 198 BewG durch Vorlage eines Gutachtens, nur durch ein Gutachten erbracht werden 

kann, das der örtlich zuständige Gutachterausschuss oder ein öffentlich bestellter und 

vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von Grundstücken erstellt hat. Nach den 

gleich lautenden Erlassen der obersten FinBeh der Länder vom 02.12.2020 ist das BFH-

Urteil vom 05.12.2019 - II R 9/18 über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht anzu-

wenden. Die Finanzverwaltung hält weiterhin an ihrer Auffassung fest, dass der Steuer-

pflichtige den Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts regelmäßig durch ein Gutach-

ten des zuständigen Gutachterausschusses oder eines Sachverständigen, der über be-

sondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Bewertung von Grundstücken 

verfügt, erbringen kann (s. u. a. R B 198 Abs. 3 Satz 1 ErbStR 2019). Dies sind Perso-

nen, die von einer staatlichen, staatlich anerkannten oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 

akkreditierten Stelle als Sachverständige oder Gutachter für die Wertermittlung von 

Grundstücken bestellt oder zertifiziert worden sind.  

 

 

 Ermittlung des Gebäudesachwerts nach § 190 BewG; Baupreisindi-

zes zur Anpassung der Regelherstellungskosten aus der Anlage 24 

BewG für Bewertungsstichtage im Kalenderjahr 2021  

BMF-Schreiben vom 18.01.2021 zum GZ IV C 7 -S 3225/20/10001 :002 DOK 2021/ 

0050425  

Gemäß § 190 Absatz 2 Satz 4 BewG gebe ich die maßgebenden Baupreisindizes zur 

Anpassung der Regelherstellungskosten aus der Anlage 24, Teil II., BewG bekannt, die 

                                                

59  NWB 4/2021 S. 246 
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ausgehend von den vom Statistischen Bundesamt am 8. Januar 2021 veröffentlichten 

Preisindizes für die Bauwirtschaft (Preisindizes für den Neubau in konventioneller Bauart 

von Wohn- und Nichtwohngebäuden; Jahresdurchschnitt 2020; 2015 = 100) ermittelt 

wurden und für Bewertungsstichtage im Kalenderjahr 2021 anzuwenden sind.  

 

Baupreisindizes (nach Umbasierung auf das Jahr 2010 = 100) 

Gebäudearten* 

1.01. bis 5.1. Anlage 24, Teil II., BewG 

Gebäudearten* 

5.2. bis 18.2. Anlage 24, Teil II., BewG 

129,2 130,1 

 

* Die Bestimmungen in der Anlage 24, Teil II., BewG zum Teileigentum und zur Auffang-

klausel gelten analog. 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
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VIII. Kinder im Steuerrecht 

 BFH: Ausschlussfrist für die rückwirkende Gewährung von Kinder-

geld60 

Bundesfinanzhof, Pressemitteilung Nummer 031/20 vom 30. Juli 2020, Urteil vom 

19.02.2020, III R 66/18 

Nach einer durch das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz mit Wirkung ab 01.01.2018 

in das Kindergeldrecht eingefügten Ausschlussfrist (§ 66 Abs. 3 des Einkommensteuer-

gesetzes) wird das Kindergeld rückwirkend nur für die letzten sechs Monate vor Beginn 

des Monats gezahlt, in dem der Antrag auf Kindergeld eingegangen ist. Die Regelung 

ist nur auf Anträge anzuwenden, die nach dem 31.12.2017 eingehen. Wie der Bundes-

finanzhof (BFH) mit Urteil vom 19.02.2020 III R 66/18 entschieden hat, ist diese Aus-

schlussfrist bereits bei der Festsetzung des Kindergeldes im Kindergeldbescheid zu be-

rücksichtigen und nicht erst bei der nachfolgenden Auszahlung des festgesetzten Kin-

dergeldes. Setzt die Familienkasse das Kindergeld dagegen über den Sechsmonatszeit-

raum hinaus fest, muss sie es auch vollständig auszahlen. 

Der Kläger ist der Vater einer im Februar 1997 geborenen Tochter. In einem bereits 2015 

gestellten Antrag gab der Kläger an, dass seine Tochter ab September 2015 eine Aus-

bildung zur Erzieherin aufnehmen wolle. Die Familienkasse setzte daraufhin zunächst 

Kindergeld fest, hob die Kindergeldfestsetzung aber im Juli 2015 mangels Vorlage eines 

Ausbildungsnachweises wieder auf. Mit einem dann erst im April 2018 bei der Familien-

kasse eingegangenen Antrag begehrte der Kläger erneut Kindergeld für den Zeitraum 

ab August 2015. Die Familienkasse setzte in einem Bescheid vom April 2018 laufendes 

Kindergeld ab dem Monat August 2015 fest. Die Nachzahlung von Kindergeld be-

schränkte sie jedoch auf den Zeitraum von Oktober 2017 bis April 2018. Das Finanzge-

richt gab der dagegen gerichteten Klage statt und erkannte einen Nachzahlungsan-

spruch auch für die Monate August 2015 bis September 2017 an. 

Der BFH hielt die dagegen gerichtete Revision der Familienkasse für unbegründet. Da-

nach ist die Vorschrift über die Ausschlussfrist bereits bei der Festsetzung des Kinder-

geldes zu berücksichtigen. Dies ergibt sich vor allem daraus, dass der Gesetzgeber die 

Ausschlussfrist im Zusammenhang mit anderen Bestimmungen geregelt hat, die eben-

falls die Festsetzung des Kindergeldes betreffen. Zudem wird der Zweck der Norm, den 

Anspruchsteller zu einer zeitnahen Stellung seines Kindergeldantrags zu bewegen und 

der Familienkasse dadurch die notwendige Aufklärung des Sachverhalts zu ermögli-

chen, auch erreicht, wenn bereits die rückwirkende Festsetzung des Kindergeldes auf 

den Sechsmonatszeitraum beschränkt wird. Da die Familienkasse im Streitfall das Kin-

dergeld über den Sechsmonatszeitraum hinaus rückwirkend festgesetzt hatte, hielt sie 

                                                

60  Nach www.sis-verlag.de 
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der BFH auch für verpflichtet, das Kindergeld in diesem Umfang an den Kläger auszu-

zahlen. 

 

 Kinderbetreuungskosten: Abzug von Kosten für ein Kinderferienla-

ger61 

Aufwendungen für die Betreuung eines Kindes, das das 14. Lebensjahr noch nicht voll-

endet hat und zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehört, können in Höhe von zwei Drit-

tel, höchstens bis zu 4.000€, als Sonderausgaben abgezogen werden (§ 10 Abs. 1 Nr. 

5 EStG). Begünstigt ist nur eine behütende oder beaufsichtigende Betreuung. Bei der 

Dienstleistung muss also die persönliche Fürsorge für das Kind im Vordergrund stehen, 

wie dies z.B. bei Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Kin-

dertagesstätten, Kinderhorten und Kinderheimen, Kinderkrippen sowie bei Tagesmüt-

tern, Wochenmüttern und Ganztagspflegestellen der Fall ist.  

Der Begriff der Kinderbetreuung ist gesetzlich nicht definiert. Konsequenz ist, dass 

das, was unter die Kinderbetreuung fällt, im Laufe der Zeit durch die Finanzverwaltung 

und die Rechtsprechung ausgelegt werden muss. Nachdem das Finanzgericht (FG) Thü-

ringen die Kosten für die Unterbringung in einem Internat als Betreuungsaufwendungen 

anerkannt hat, ist die Finanzverwaltung dem gefolgt.  

Nicht begünstigt sind Aufwendungen für Unterricht, die Vermittlung besonderer Fähig-

keiten sowie für sportliche und andere Freizeitbetätigungen. Die Abgrenzung ist im Ein-

zelfall schwierig, weil sich sportliche und andere Freizeitbetätigungen mit der behüten-

den oder beaufsichtigenden Betreuung vermischen. Die Finanzverwaltung erkennt Auf-

wendungen für ein Kinderferienlager nicht als Kinderbetreuungskosten an, obwohl 

während des Aufenthalts im Ferienlager sicherlich auch Elemente der behütenden oder 

beaufsichtigenden Betreuung enthalten sind.  

 

Hinweis: 

Das FG Sachsen hat den Abzug der Aufwendungen für ein einwöchiges Kinderferienla-

ger „Windsurfen am Müggelsee" abgelehnt (Urteil vom 15.03.2017, Az. 2 K 1429/16). 

Dagegen ist Revision eingelegt worden (BFH Az. lII R 50/17). Es ist daher sinnvoll, ver-

gleichbare Fälle bis zur Entscheidung durch den BFH offen zu halten. 
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 Kinderfreibeträge: Freibetrag für Betreuung, Erziehung oder Ausbil-

dung62 

Die Übertragung des Freibetrags für den Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbe-

darf (sogenannter BEA-Freibetrag), der dem anderen Elternteil zusteht, ist nicht möglich, 

wenn das Kind über 18 Jahre alt ist. 

BFH, Urteil vom 22.04.2020, Az. Ill R 61/18 

 

Beispiel:  

Die Mutter beantragte in ihrer Einkommensteuererklärung, dass die Kinderfreibeträge 

und die BEA-Freibeträge für ihre beiden volljährigen Kinder, die eigentlich dem Vater 

zustehen, auf sie übertragen werden. Sie begründete ihren Antrag damit, dass der Vater 

(= Kläger) seiner Unterhaltsverpflichtung nicht ausreichend nachgekommen sei bzw. 

mangels Leistungsfähigkeit nicht unterhaltspflichtig sei. Das Finanzamt (FA) lehnte zu-

nächst eine Übertragung der Freibeträge auf die Mutter ab. Hiergegen legte die Mutter 

erfolgreich Einspruch ein. Das FG gab der Klage des Vaters teilweise statt. Es entschied, 

dass die BEA-Freibeträge für die beiden volljährigen Kinder, die dem Vater zustehen, 

nicht auf die Mutter übertragen werden können. Bei der Mutter sind daher lediglich die 

einfachen BEA-Freibeträge zu berücksichtigen.  

 

Der BFH wies die Revision des FA als unbegründet zurück. Eine Übertragung des BEA-

Freibetrags ist nach dem eindeutigen Wortlaut in § 32 Abs. 6 Satz 6 EStG bei volljährigen 

Kindern nicht vorgesehen. Eine Gesetzesauslegung über den Wortlaut hinaus ist nicht 

möglich, sodass der BEA-Freibetrag bei volljährigen Kindern nicht übertragen werden 

kann. Hätte der Gesetzgeber die Übertragung des Kinderfreibetrags mit der Übertragung 

des BEA-Freibetrags bei volljährigen Kindern koppeln wollen, hätte es hierfür einer kla-

ren gesetzlichen Regelung bedurft.  

Auch wenn es wünschenswert erscheinen könnte, die Übertragung des BEA-Freibetrags 

bei volljährigen Kindern nach denselben Grundsätzen zu regeln wie die Übertragung des 

Kinderfreibetrags, darf der Anwendungsbereich einer Vorschrift von der Verwaltung und 

den Gerichten nicht bewusst über die vom Gesetzgeber gesetzten Grenzen ausgedehnt 

werden. 
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IX. PKW-Besteuerung 

 Dienstwagen und Corona-Epidemie63 

Aufgrund der Corona-Epidemie arbeiten zahlreiche Arbeitnehmer im Homeoffice. Die 

vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Dienstwagen werden häufig nicht für die Fahr-

ten zwischen der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte genutzt. Auch die privaten 

Fahrten reduzieren sich auf ein Minimum. Es stellt sich die berechtigte Frage, ob wegen 

dieser veränderten Nutzung Anpassungen an die lohnsteuerrechtliche Behandlung des 

geldwerten Vorteils aus der Dienstwagengestellung vorgenommen werden kann. 

 

I. Förderung der Elektromobilität 

Die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung eines Dienstwagens durch den Arbeitge-

ber an seinen Arbeitnehmer auch zur privaten Nutzung führt zu einer Bereicherung des 

Arbeitnehmers und begründet einen als Lohnzufluss zu erfassenden Nutzungsvorteil 

(§ 19 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 EStG). Anzusetzen ist der geldwerte Vorteil entweder 

durch Anwendung der pauschalen Nutzungswertmethode mit 1% des inländischen Brut-

tolistenpreises des Fahrzeugs im Zeitpunkt der Erstzulassung oder nach der individuel-

len Nutzungswertmethode anhand der für das Fahrzeug entstehenden Aufwendungen 

für die tatsächlich durchgeführten Privatfahrten. Zu diesen gehören die Anschaffungs-, 

Miet- oder Leasingkosten. Die aktuelle steuerliche Förderung der Elektro- und extern 

aufladbaren Hybridelektrofahrzeuge erfolgt zum einen durch die Einführung einer de-

gressiven Abschreibung i.H.v. 25%, höchstens das 2,5-Fache der linearen Abschrei-

bung, für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die in den Jahren 2020 

und 2021 angeschafft oder hergestellt werden (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz vom 

29.06.2020, BGBl. I 2020 S. 1512). Zum anderen erfolgt die steuerliche Förderung die-

ser Fahrzeuge, die seit 01.01.2019 angeschafft oder geleast werden, durch die Verrin-

gerung der Bemessungsgrundlage für die 1%-Regelung. Dazu gilt Folgendes (Gesetz 

zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 

steuerlicher Vorschriften vom 12.12.2019, BGBl. I 2019 S. 2451, mit Wirkung vom 

01.01.2020): 

Bei der privaten Nutzung von Elektrofahrzeugen oder von extern aufladbaren Hybride-

lektrofahrzeugen ist der Bruttolistenpreis dieser Kfz wie nachfolgend in Tab. 1 dargestellt 

zu ermitteln. 
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Tab. 1: Bruttolistenpreisermittlung von Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen 

Zeitpunkt 

der Anschaf-

fung 

Voraussetzungen 

Bemes-

sungs- 

grund-

lage 

Vorschrift 

01.01.2019 – 

31.12.2021 

 CO2-Emission höchstens 50 g/km oder 

Mindestreichweite von 40 km (§ 3 

Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Elektromobilitätsge-

setz) 

1/2 

 § 6 Abs. 1 

Nr. 4 Satz 2 

Nr. 2 EStG 

01.01.2019 – 

31.12.2030 

 Null-Emissionen/km und Bruttolisten-

preis nicht mehr als 60.000 € 
1/4 

 § 6 Abs. 1 

Nr. 4 Satz 2 

Nr. 3 EStG 

01.01.2022 – 

31.12.2024 

 CO2-Emission höchstens 50 g/km oder 

Mindestreichweite von 60 km 
1/2 

 § 6 Abs. 1 

Nr. 4 Satz 2 

Nr. 4 EStG 

01.01.2025 – 

31.12.2030 

 CO2-Emission höchstens 50 g/km oder 

Mindestreichweite von 80 km 
1/2 

 § 6 Abs. 1 

Nr. 4 Satz 2 

Nr. 5 EStG 

 

Bei der Anwendung der Fahrtenbuchmethode sind bei der Ermittlung der insgesamt ent-

standenen Aufwendungen Abschreibungen, Miet- oder Leasingkosten ebenfalls nur zur 

Hälfte bzw. zu einem Viertel anzusetzen. Durch Art. 1 Nr. 2 Zweites Gesetz zur Umset-

zung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise ist die Höhe der 

Bemessungsgrundlage in § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 3 EStG mit Wirkung zum 

01.07.2020 von 40.000 € auf 60.000 € angehoben worden (Zweites Corona-Steuerhilfe-

gesetz vom 29.06.2020, BGBl. I 2020 S. 1512). Die seit dem 08.07.2020 bis zum 

31.12.2021 staatlich oder privat gewährten Kaufprämien (vgl. Ergebnis des Koalitions-

ausschusses vom 03.06.2020) bleiben bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage au-

ßer Betracht. Unter dem inländischen Listenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung ist die 

an diesem Stichtag maßgebliche Preisempfehlung des Herstellers zu verstehen, die für 

den Endverkauf des tatsächlich genutzten Fahrzeugmodells auf dem inländischen Neu-

wagenmarkt gilt (BT-Drucks. 13/1686 S. 8; BFH vom 08.11.2018 – III R 13/16, DB 2019 

S. 519). 
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II. Gestaltung der privaten Nutzung unter Berücksichtigung der Corona-Epidemie 

1. Individuelle Nutzungswertmethode 

Die individuelle Berechnungsmethode erfordert, dass der Arbeitnehmer die dienstlich 

und privat gefahrenen Kilometer sowie die für Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte bzw. Familienheimfahrten zurückgelegten Kilometer im Einzelnen nach-

weist. Hierzu ist laufend ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zu führen. Die individuelle 

Nutzungswertmethode kann nicht auf die Privatfahrten oder auf die Fahrten zwischen 

der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte beschränkt werden, wenn der Arbeitgeber 

das Fahrzeug sowohl für die Privatfahrten als auch für die Fahrten zwischen der Woh-

nung und der ersten Tätigkeitsstätte überlassen hat. Für Arbeitnehmer, die den Nut-

zungswert des Dienstwagens für die Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte bisher nach der 

individuellen Methode ermittelt haben, besteht kein Handlungsbedarf. Sie profitieren von 

der derzeitigen Situation. 

 

2.  Wechsel der Berechnungsmethode 

Für die Anwender der 1%-Regelung ist ein unterjähriger Wechsel zur Fahrtenbuchme-

thode für dasselbe Kraftfahrzeug nicht zulässig (vgl. R 8.1 Abs. 9 Nr. 3 LStR, BFH vom 

20.03.2014 – VI R 35/12, DB 2014 S. 1465). Ein Wechsel des Verfahrens ist während 

des Kalenderjahres nur dann möglich, wenn das Fahrzeug gewechselt wird. Der Arbeit-

nehmer ist im Rahmen seiner persönlichen ESt-Veranlagung nicht an die im LSt-Ab-

zugsverfahren angewandte Methode gebunden. Der Arbeitnehmer kann den Wechsel 

der Berechnungsmethode bei seiner Veranlagung zur ESt geltend machen. 

 

3.  1%-Regelung 

a)  Privatfahrten, Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und 

mehr als eine Familienheimfahrt 

Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen Dienstwagen zur Privatnutzung zur Ver-

fügung, ist der steuerpflichtige geldwerte Vorteil auch dann anzusetzen, wenn der Ar-

beitnehmer das Fahrzeug tatsächlich nicht privat nutzt. Der geldwerte Vorteil der privaten 

Nutzung ist dem Arbeitnehmer bereits mit der Überlassung des Fahrzeugs in folgender 

Höhe zugeflossen (BFH vom 21.03.2013 – VI R 31/10, DB 2013 S. 1528): 

❖ für die reinen Privatfahrten mit 1% monatlich, 

❖ für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte grds. mit 0,03% 

monatlich je Entfernungskilometer, 

❖ für die steuerpflichtigen Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten 

Haushaltsführung mit 0,002% je Fahrt und Entfernungskilometer. 
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b)  Nutzungsverbot 

Der monatliche geldwerte Vorteil für private Fahrten, Fahrten zwischen Wohnung und 

erster Tätigkeitsstätte und mehr als eine Familienheimfahrt entfällt bei einem durch den 

Arbeitgeber ausgesprochenen oder im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer vereinbar-

ten Nutzungsverbot, das durch entsprechende Unterlagen (z.B. eine arbeitsvertragliche 

oder andere arbeits- oder dienstrechtliche Rechtsgrundlage = Änderungsvereinbarung 

zum Kfz-Überlassungsvertrag) nachgewiesen wird64. Ist der Arbeitsort nicht im Arbeits-

vertrag festgelegt, kann der Arbeitgeber von seinem Direktionsrecht Gebrauch machen 

und den Arbeitnehmer anweisen, seine Tätigkeit im Homeoffice auszuüben. Die erste 

Tätigkeitsstätte steht dann für die Berufsausübung des Arbeitnehmers faktisch nicht 

mehr zur Verfügung. Gleiches gilt, wenn das Unternehmen durch eine behördliche Ver-

fügung geschlossen wird. In dieser Situation kann von einem Nutzungsverbot ausgegan-

gen werden mit der Folge, dass eine Nutzungswertbesteuerung für die Fahrten zwischen 

der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte unterbleibt. Für die weiterhin mögliche Pri-

vatnutzung des Kfz durch den Arbeitnehmer bleibt die Besteuerung bestehen. Gleiches 

gilt bei einem Nutzungsverzicht des Arbeitnehmers. Stellt der Arbeitgeber den Arbeit-

nehmer von Fall zu Fall frei, ins Büro zu kommen oder im Homeoffice zu bleiben, kann 

dagegen nicht von einem Nutzungsverbot ausgegangen werden. 

 

c)  Einvernehmliche Dienstwagenentzug 

Der geldwerte Vorteil entfällt für private Fahrten, Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte für die vollen Kalendermonate, in denen dem Arbeitnehmer kein betrieb-

liches Kfz zur Verfügung steht. Dies ist der Fall, wenn der Arbeitgeber das Fahrzeug 

temporär aufgrund einer einvernehmlichen Änderung des Arbeitsvertrags oder des Kfz-

Überlassungsvertrags für volle Kalendermonate zurückfordert65. Diese Ausnahmerege-

lung eignet sich nur dann zur Gestaltung in der Corona-Epidemie, wenn der Arbeitneh-

mer den Pkw nachweislich aufgrund seiner Tätigkeit im Homeoffice während eines vollen 

Kalendermonats weder zu Privatfahrten noch zu Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte nutzen kann. Dazu ist es erforderlich, dass er das Fahrzeug zu Beginn 

des Monats dem Arbeitgeber überlässt und den Fahrzeugschlüssel abgibt. 

 

d)  Einzelbewertung für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 

Für die Fahrten zwischen der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte ist eine auf das 

Kalenderjahr bezogene Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten zwischen Wohnung 

und erster Tätigkeitsstätte mit 0,002% des Listenpreises je Entfernungskilometer für 

höchstens 180 Tage zulässig (BFH vom 22.09.2010 – VI R 54/09, BStBl. II 2011 S. 354; 

                                                

64  Schiefer/Buse, DB 2017 S. 2097 
65  Schiefer/Buse, DB 2017 S. 2097 
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BFH vom 22.09.2010 – VI R 55/09, BStBl. II 2011 S. 358; BFH vom 22.09.2010 – VI R 

57/09, BStBl. II 2011 S. 359). Der Arbeitgeber ist auf Verlangen des Arbeitnehmers im 

LSt-Abzugsverfahren zur Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten zwischen Woh-

nung und erster Tätigkeitsstätte verpflichtet, wenn sich aus der arbeitsvertraglichen oder 

einer anderen arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage nichts anderes ergibt 

(BMF vom 04.04.2018, BStBl. I 2018 S. 592 = DB 2018 S. 924, Rz. 10). Der Arbeitgeber 

muss die Anwendung der 0,03-%-Regelung oder der Einzelbewertung für jedes Kalen-

derjahr einheitlich festlegen. Die Methode darf während des Kalenderjahres, auch bei 

einem Fahrzeugwechsel, nicht gewechselt werden (BMF vom 04.04. 2018, a.a.O., 

Rz. 10). Diese Variante kommt für Arbeitnehmer in Betracht, die bereits bisher mehrere 

Tage in der Woche im Homeoffice arbeiten. Für Stpfl., die den geldwerten Vorteil bereits 

seit Beginn des Jahres 2020 pauschal mit 0,03% ermittelt haben, ist ein Wechsel derzeit 

nicht möglich. Die Besteuerung der Privatnutzung i.H.v. 1% bleibt bestehen. 

 

III. Praxishinweis 

Das Betriebsstättenfinanzamt hat nach § 42e EStG Auskunft über die Anwendung der 

Vorschriften über die LSt zu geben. Dazu gehören auch Zweifelsfragen zur Besteuerung 

der Dienstwagengestellung in Zeiten der Corona-Epidemie. Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer sollten davon Gebrauch machen. 

 

 

 Steuerfreier Auslagenersatz für das Aufladen eines Elektro-Firmen-

wagens66 

Überlässt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer ein Elektro- oder Hybridelektrofahrzeug 

als Firmenwagen auch zur privaten Nutzung und trägt der Arbeitnehmer die Strom-

kosten für dieses Fahrzeug ganz oder teilweise selbst, handelt es sich bei der Arbeit-

gebererstattung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten um steuer- und 

sozialversicherungsfreien Auslagenersatz. Um diesen Auslagenersatz zu verein-fachen, 

hat die Finanzverwaltung für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2020 bereits bisher mo-

natliche Pauschalen zugelassen. 

Mit Blick auf die gestiegenen Stromkosten gelten ab dem 01.01.2021 folgende monat-

liche Pauschalen, die als Auslagenersatz steuer- und beitragsfrei vom Arbeitgeber er-

stattet werden können: 

a) mit zusätzlicher Lademöglichkeit beim Arbeitgeber  

 

                                                

66  BC 11/2020 
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für Elektrofahrzeuge 30 € monatlich (bisher: 20 € monatlich) 

für Hybridelektrofahrzeuge 15 € monatlich (bisher: 10 € monatlich) 

 

b) ohne zusätzliche Lademöglichkeit beim Arbeitgeber 

für Elektrofahrzeuge 70 € monatlich (bisher: 50 € monatlich) 

für Hybridelektrofahrzeuge 35 € monatlich (bisher: 25 € monatlich) 

 

Als zusätzliche Lademöglichkeit beim Arbeitgeber gilt jeder zum unentgeltlichen oder 

verbilligten Aufladen des Firmenwagens geeignete Stromanschluss an einer ortsfesten 

betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers (nicht aber ein solcher Anschluss bei einem 

mit dem Arbeitgeber verbundenen Unternehmen). Entsprechendes gilt für eine dem Ar-

beitnehmer vom Arbeitgeber unentgeltlich oder verbilligt zur Verfügung gestellte Strom-

tankkarte zum Aufladen des Firmenwagens bei einem Dritten. 

Durch den pauschalen Auslagenersatz sind sämtliche Kosten des Arbeitnehmers für 

den Ladestrom abgegolten. Ein zusätzlicher Auslagenersatz der nachgewiesenen tat-

sächlichen Kosten für den von einem Dritten bezogenen Ladestrom ist nicht zulässig. 

Übersteigen die vom Arbeitnehmer in einem Kalendermonat getragenen Kosten für den 

von einem Dritten bezogenen Ladestrom die maßgebende Pauschale, kann der Arbeit-

geber dem Arbeitnehmer anstelle der maßgebenden Pauschale auch die anhand von 

Belegen nachgewiesenen tatsächlichen Kosten als steuerfreien Auslagenersatz nach 

§ 3 Nr. 50 EStG erstatten. Dies gilt entsprechend für die Anrechnung von selbst getra-

genen individuellen Kosten des Arbeitnehmers für Ladestrom auf den geldwerten Vorteil. 

 

Praxishinweise: 

• Unter die vorstehenden Regelungen fallen auch wasserstoffbetriebene 

Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb und Elektrofahrräder, die verkehrs-

rechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen sind. 

• Begünstigt ist das Aufladen sowohl privater Elektrofahrzeuge oder Hybrid-

elektrofahrzeuge des Arbeitnehmers als auch betrieblicher Elektrofahrzeuge 

oder Hybridelektrofahrzeuge des Arbeitgebers, die dem Arbeitnehmer auch 

zur privaten Nutzung überlassen werden (sog. Firmenwagen). 
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 FG Niedersachsen: Anforderungen an Privatfahrzeug zur Widerle-

gung der privaten Dienstwagennutzung67 

1.  Die allgemeine Lebenserfahrung spricht auch dann für eine private Nutzung eines 

betrieblichen Fahrzeugs, wenn dem Steuerpflichtigen zwar für private Fahrten ein 

Fahrzeug zur Verfügung steht, aber dieses Fahrzeug dem betrieblichen Fahrzeug 

in Status und Gebrauchswert nicht vergleichbar ist. Allerdings ist unter diesen Um-

ständen der für eine private Nutzung sprechende Anscheinsbeweis umso leichter 

zu erschüttern, je geringer die Unterschiede zwischen den Fahrzeugen ausfallen. 

2.  Unter Gebrauchswert ist - nach dem Wortsinn - der Wert einer Sache hinsichtlich 

ihrer Brauchbarkeit, ihrer Eignung für bestimmte Funktionen und Zwecke, mit ande-

ren Worten der Nutzwert zu verstehen. In diesem Zusammenhang können Um-

stände wie Motorleistung (PS), Hubraum, Höchstgeschwindigkeit und Ausstattung 

Berücksichtigung finden. 

3.  Unter dem Aspekt des Status eines Fahrzeugs sind vornehmlich Prestigegesichts-

punkte zu berücksichtigen. 

4.  (---) 

 

FG Niedersachsen, Urteil vom 19.02.2020 - 9K 104/19, rkr., BeckRS 2020, 7796 

 

Sachverhalt 

Die Klägerin (KI.), eine GmbH & Co. KG, betreibt die Förderung von Kies und Sand sowie 

eine Brecheranlage. Der alleinstehende einzige Kommanditist der Kl. (K) nutzte im Streit-

jahr 2013 für betriebliche Fahrten einen Pkw Fiat Doblo Easy 2.0 16V Multijet, Baujahr 

2012 der Kl. Für dieses Fahrzeug wurde kein Fahrtenbuch geführt und kein privater Nut-

zungsanteil erklärt. Daneben stand K privat ein Pkw Mercedes Benz C 180 T, Baujahr 

1997, zur alleinigen Verfügung. Das FA monierte im Rahmen einer Betriebsprüfung das 

fehlende Fahrtenbuch für den Fiat und setzte daher einen privaten Nutzungsanteil nach 

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG nach der sog. 1 %-Regelung an. Der Anscheinsbeweis einer Pri-

vatnutzung des Fiats sei durch das zur Verfügung stehende Privatfahrzeug nicht wider-

legt. Dieses sei weder hinsichtlich Gebrauchswert noch Status vergleichbar. Auch sprä-

chen die Laufleistung, eine modernere Sicherheitstechnik und der unterschiedliche Wie-

derbeschaffungswert des Betriebsfahrzeugs gegen eine Vergleichbarkeit. Die KI. 

wandte Einspruchsverfahren erfolglos ein, dass die Privatnutzung des Fiats bereits da-

ran scheitere, dass K regelmäßig Kollegen und eine große Werkzeugkiste auf 

                                                

67  Nach Pielke, DStRK 13/2020, 171 
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Betriebsfahrten mit dem Fiat mitnehme. Das Betriebsfahrzeug verfüge auch über eine 

bessere Ausstattung und habe einen höheren Neupreis gehabt. 

 

Entscheidung 

Das FG gab der Klage statt. Das Betriebsfahrzeug sei zwar nicht bereits aufgrund seiner 

Beschaffenheit zur privaten Nutzungsentnahme ungeeignet, denn es war nicht fest zu 

einem Werkstattwagen umgebaut und habe weder über Fensterverblendungen noch 

eine Abtrennung zwischen Lade- und Fahrgastraum verfügt. Allerdings sei im Streitfall 

der Anscheinsbeweis der Privatnutzung des Betriebsfahrzeugs durch einen höheren Ge-

brauchswert und Status des Privatfahrzeugs entkräftet.  

Für den Gebrauchswert sei der Nutzwert zu ermitteln, der sich bspw aus den Werten für 

Höchstgeschwindigkeit, Ausstattung, Motorleistung und Hubraum ergebe (BFH vom 

04.12. 2012 - VIII R 42/09, DStR 2013, 243). Der Gebrauchswert beider Fahrzeuge sei 

zumindest als gleichwertig anzusehen. Allein das Kofferraumvolumen sei bei dem Be-

triebsfahrzeug als vorteilhafter zu bewerten, während Ausstattung und Leistungsdaten 

des Privatfahrzeugs höher zu bewerten seien. Als weiteres Vergleichskriterium sei das 

Prestige der jeweiligen Pkw heranzuziehen (BFH in DStR 2013, 243). Dieses Prestige 

sei bei dem Mercedes trotz seines höheren Alters aufgrund der umfangreicheren Aus-

stattung als höher zu bewerten, was sich auch aus dem doppelt so hohen Neupreis die-

ses Fahrzeugs im Vergleich zum Betriebsfahrzeug ergebe. 

Auch sei zu berücksichtigen, dass das Betriebsfahrzeug regelmäßig verschmutzt sei und 

K in unmittelbarer Nähe zum Betriebssitz wohnt und somit jederzeit auf sein Privatfahr-

zeug habe zugreifen können. 

 

Praxishinweis 

Die Besprechungsentscheidung verdeutlicht soweit ersichtlich erstmals, welche Anfor-

derungen an die Vergleichbarkeit hinsichtlich Status und Gebrauchswert der Fahrzeuge 

zu stellen sind. Sie bringt damit insbesondere bei Betriebsprüfungen, bei denen die Pri-

vatnutzung von Betriebsfahrzeugen ein Dauerbrenner ist, mehr Klarheit. Das Gericht 

stellt klar, dass sich der jeweilige Gebrauchswert allein nach objektiven Kriterien bemisst. 

Für den Status gilt das nicht. Zwar hatte das Gericht im Urteilsfall auch hier Neupreis 

und Ausstattung als Kriterien herangezogen, allerdings nur unterstützend. Außerdem 

hatte das FG auf die Verschmutzung des betrieblich genutzten Fahrzeugs als Negativ-

kriterium hingewiesen. Der Status dürfte je nach Einzelfall auch bei identischen Ver-

gleichspaaren variieren. So könnte bspw. ein Elektro-Pkw in urbanen Gebieten aufgrund 

der vielfältigen Vergünstigungen beim Parken und bestehenden Fahrverboten anders zu 

werten sein, als dies wegen der eingeschränkten Reichweite in ländlichen Regionen der 

Fall wäre. 
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 Die Auswirkung der Absenkung der Mehrwertsteuersätze auf die Pri-

vatnutzung von Firmenfahrzeugen68 

Mit dem Zweiten Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung 

der Corona-Krise (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) vom 29.06.2020 (BGBl. I 2020 

S. 1512) wurde der USt-Regelsatz von 19% auf 16% und der ermäßigte USt-Satz von 

7% auf 5% für die Zeit zwischen dem 01.07. und dem 31.12.2020 abgesenkt. Dies hat 

auch Auswirkungen auf die Besteuerung der Privatnutzung eines Firmenwagens oder 

aber bei der Begleichung von Reisekosten. 

 

I. Privatnutzung des Firmenwagens durch Einzelunternehmer 

Bei Anwendung der pauschalen Bewertungsmethode nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG 

(1%-Regelung) ist zur Ermittlung des Nutzungsvorteils für die private Nutzung eines Kfz, 

das zu mehr als 50% betrieblich genutzt wird, für jeden Kalendermonat 1% des inländi-

schen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zzgl. der Kosten für Sonderausstat-

tung einschließlich USt anzusetzen. Wurde der inländische Listenpreis vom Hersteller 

im Zeitraum zwischen dem 01.07. und dem 31.12.2020 aufgrund der Absenkung des 

Mehrwertsteuersatzes gesenkt, ist diese Absenkung auch der Berechnung der Entnah-

men zugrunde zu legen. Damit ergibt sich ein Vorteil für den Nutzenden nicht nur für den 

Zeitraum der Absenkung der Mehrwertsteuersätze, denn der abgesenkte Listenpreis ist 

während der gesamten Nutzung des Kfz (also während dessen tatsächlicher Lebens-

dauer) der Berechnung zugrunde zu legen. Dies gilt selbst dann, wenn das Kfz ge-

braucht (z.B. Mitte 2022) erworben würde und der Zeitpunkt der Erstzulassung zwischen 

dem 01.07. und dem 31.12.2020 lag. 

 

Beispiel 1 – Fahrzeuganschaffung vor dem 01.07.2020 

Ein Kfz wurde am 02.01.2020 vom Einzelunternehmer A übernommen. Das Fahrzeug 

hat einen Bruttolistenpreis von 50.123 € (inklusive 19% USt) am Tag der Erstzulassung. 

Das Fahrzeug wird für Privatfahrten, jedoch nicht für Fahrten zwischen Wohnung und 

Betriebsstätte genutzt. 

 

  

                                                

68  Nach Reiling / Brucker Looser, in: DB 49/2020, 2594 
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Die Finanzverwaltung rechnet für die Privatentnahme ab Januar 2020 wie folgt: 

1% der auf volle 100 € abgerundeten Bemessungsgrundlage von 

50.000 € 
 500,00 € 

Umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage: 80% von 500,00 € = 

400,00 € 
 

Darauf 19% USt   76,00 € 

Privatentnahme inklusive USt damit  576,00 € 

 

Ab dem 01.07. bis zum 31.12.2020 ergibt sich folgende Änderung: 

1% der auf volle 100 € abgerundeten Bemessungsgrundlage von 

50.000 € 
 500,00 € 

Umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage: 80% von 500,00 € = 

400,00 € 
 

Darauf 16% USt   64,00 € 

Privatentnahme inklusive USt damit  564,00 € 

Ab dem 01.01.2021 erhöht sich der Entnahmewert voraussichtlich wieder auf 576 €. 

 

Beispiel 2 – Fahrzeuganschaffung zwischen dem 01.07. und 31.12.2020 

Wie Beispiel 1, jedoch wurde das Fahrzeug am 02.07.2020 erworben und der Hersteller 

hat den Bruttolistenpreis auf 48.859 € gesenkt (inklusive 16% USt). 

 

Die Finanzverwaltung rechnet für die Privatentnahme ab Juli 2020 wie folgt: 

1% der auf volle 100 € abgerundeten Bemessungsgrundlage von 

48.800 € 
 488,00 € 

Umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage: 80% von 488,00 € = 

390,40 € 
 

Darauf 16% USt  62,46 € 

Privatentnahme inklusive USt damit  550,46 € 
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Ab dem 01.01.2021 ergibt sich folgende Änderung: 

1% der auf volle 100 € abgerundeten Bemessungsgrundlage von 

48.800 € 
 488,00 € 

Umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage: 80% von 488,00 € = 

390,40 € 
 

Darauf 19% USt   74,18 € 

Privatentnahme inklusive USt damit  562,18 € 

 

 

II. Firmenwagenüberlassung zur Privatnutzung durch den Arbeitnehmer 

Der geldwerte Vorteil für die Überlassung von Fahrzeugen an Arbeitnehmer ermittelt sich 

nach § 8 Abs. 2 Sätze 2–4 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG 

 für die private Nutzung mit 1%, 

 für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mit 0,03% für jeden Kilo-

meter und 

 für Familienheimfahrten mit 0,002% für jeden Kilometer zwischen dem eigenen 

Hausstand und dem Beschäftigungsort. 

Maßgebend ist jeweils der inländische Listenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung zzgl. 

der Kosten für Sonderausstattung einschließlich USt. Somit vermindert sich der geld-

werte Vorteil ebenfalls bei einem entsprechend verminderten Listenpreis. Dies gilt bei 

der Überlassung an Arbeitnehmer selbst dann, wenn das Kfz gebraucht (z.B. Mitte 2022) 

erworben würde und der Zeitpunkt der Erstzulassung zwischen dem 01.07. und dem 

31.12.2020 lag (s.o.). 

 

Beispiel 3 – Fahrzeuganschaffung vor dem 01.07.2020 

Ein Kfz mit einem Bruttolistenpreis (inklusive 19% USt) von 50.024 € am Tag der Erst-

zulassung wird dem Arbeitnehmer auch für die private Nutzung sowie für die Nutzung 

für Fahrten zwischen Wohnung und der 10 Kilometer entfernten ersten Tätigkeitsstätte 

zur Verfügung gestellt. 
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Berechnung für die Zeit vor dem 01.07.2020 somit: 

1% von (abgerundet) 50.000 €  500,00 € 

0,03% × 10 km × 50.000 €  150,00 € 

Gesamter geldwerter Vorteil  650,00 € 

Darin enthaltene USt 19/119 aus 650,00 €  103,78 € 

 

Der steuerpflichtige geldwerte Vorteil des Arbeitnehmers beträgt 650 €. Darin enthalten 

sind 103,78 € USt. Diese werden nicht als weiterer geldwerter Vorteil versteuert, sondern 

sind in den 650 € geldwerter Vorteil enthalten (Unterschied zum Einzelunternehmer!). 

 

Berechnung für die Zeit zwischen dem 01.07. und 31.12.2020: 

1% von (abgerundet) 50.000 €  500,00 € 

0,03% × 10 km × 50.000 €  150,00 € 

Gesamter geldwerter Vorteil  650,00 € 

Darin enthaltene USt 16/116 aus 650 €    89,66 € 

 

Der steuerpflichtige geldwerte Vorteil des Arbeitnehmers beträgt 650 €. Darin enthalten 

sind 89,66 € USt. Diese werden nicht als weiterer geldwerter Vorteil versteuert, sondern 

sind in den 650 € geldwerter Vorteil enthalten (Unterschied zum Einzelunternehmer!). 

Ab dem 01.01.2021 sind im steuerpflichtigen geldwerten Vorteil des Arbeitnehmers i.H. 

von 650 € voraussichtlich wieder 103,78 € USt enthalten. 

 

Beispiel 4 – Fahrzeuganschaffung zwischen dem 01.07. und 31.12.2020 

Wie Beispiel 1, jedoch wurde das Fahrzeug am 02.07.2020 erworben und der Hersteller 

hat den Bruttolistenpreis auf 48.859 € gesenkt (inklusive 16% USt). 
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Berechnung für die Zeit zwischen dem 01.07. und 31.12.2020: 

1% von (abgerundet) 48.800 €  488,00 € 

0,03% × 10 km × 48.800 €  146,40 € 

Gesamter geldwerter Vorteil  634,40 € 

Darin enthaltene USt 16/116 aus 634,40 €    87,50 € 

 

Berechnung für die Zeit nach dem 31.12.2020: 

1% von (abgerundet) 48.800 €  488,00 € 

0,03% × 10 km × 48.800 €  146,40 € 

Gesamter geldwerter Vorteil  634,40 € 

Darin enthaltene USt 19/119 aus 634,40 €  101,29 € 

 

Der steuerpflichtige geldwerte Vorteil des Arbeitnehmers beträgt jeweils und dauerhaft 

634,40 €. 

 

III. Kostendeckelung z.B. beim 0 €-Leasing 

Wird das Fahrzeug sehr günstig geleast (z.B. Elektrofahrzeug) und die sog. Viertelungs-

regelung angewendet, besteht die Möglichkeit, dass die sog. Kostendeckelung zur An-

wendung gelangt. 

 

Beispiel 5: 

Ein Elektrofahrzeug ohne CO2-Emissionen mit einem Bruttolistenpreis inklusive Akku-

mulator und USt von 44.123 € am Tag der Erstzulassung wird am 01.07.2020 ange-

schafft und an den Arbeitnehmer zur privaten Nutzung sowie zur Nutzung für Fahrten 

zwischen Wohnung und der 10 Kilometer entfernten ersten Tätigkeitsstätte überlassen. 

Aussagen zum Wert der Überlassung haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht getrof-

fen. 

Das Fahrzeug wird für 0 € vom Händler geleast. Der Zuschuss der KfW für das Elektro-

fahrzeug wird an den Händler abgetreten. Aufgrund der Kfz-Steuerbefreiung für das 

Fahrzeug fallen Kosten im Jahr 2020 von 300 € für die Kfz-Versicherung sowie insge-

samt 550 € Stromkosten an. 
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1% von (abgerundet) ¼ von 44.000 € (= 11.000 €)  110,00 € 

0,03% × 10 km × 11.000 €    33,00 € 

Geldwerter Vorteil insgesamt  143,00 € 

 

Bei Ansatz der 1%-Regelung muss zur Ermittlung der USt grds. eine eigenständige Be-

rechnung erfolgen: 

1% von 44.000 €  440,00 € 

0,03% × 10 km × 44.000 €  132,00 € 

Geldwerter Vorteil für die USt  572,00 € 

16/116 von 572,00 €    78,90 € 

 

Insgesamt für das Fahrzeug angefallene Kosten im Jahr 2020: 300 € + 550 € = 850 € 

Monatlich damit: 850 € / 6 Monate = 141,67 € 

 

Die Kostendeckelung greift damit für das vorstehende Fahrzeug ein, da der zu versteu-

ernde geldwerte Vorteil höher ist als die entstehenden Kosten für das Fahrzeug. 

Bei der Umsatzbesteuerung ist zur Ermittlung des Werts der Arbeitsleistung grds. auf 

den Betrag abzustellen, den der Arbeitgeber hierfür aufwendet,69 soweit die Parteien im 

Arbeitsvertrag keine Aussagen zum Wert der Arbeitsleistung getroffen haben.70 Somit 

können die niedrigeren Ausgaben auch bei der Ermittlung der USt auf den geldwerten 

Vorteil angesetzt werden. Soweit keine Aufzeichnungen zum tatsächlichen Umfang der 

Nutzung durch den Arbeitnehmer vorliegen, beträgt die Bemessungsgrundlage 774,14 € 

(300 € + 550 € × 100/116) und die USt im Zeitraum vom 01.07. bis zum 31.12.2020 

123,86 € (monatlich somit 20,64 €). 

  

                                                

69  Abschn. 15.23 Abs. 10 Satz 3 ff. UStAE. 
70  Abschn. 15.23 Abs. 10 Satz 7 UStAE. 
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IV. eBike 

Die vorstehenden Ausführungen gelten analog für das sog. große eBike. Beim kleinen 

eBike (Pedelec, bis max. 25 km/h) ist Folgendes zu beachten: 

o Wird das kleine eBike zusätzlich zum Arbeitslohn überlassen, ist der geldwerte 

Vorteil lohnsteuerfrei nach § 3 Nr. 37 EStG, aber umsatzsteuerpflichtig. 

o Wird das kleine eBike im Wege einer Gehaltsumwandlung überlassen, ist die 

Versteuerung für Privatfahrten sowie für Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte mit insgesamt 1% aus einem Viertel der Bemessungsgrundlage 

je Monat zu ermitteln. Für die USt ist der geldwerte Vorteil mit 1% aus der Be-

messungsgrundlage und daraus für die Zeit zwischen dem 01.07. und 

31.12.2020 mit 16/116 und davor sowie danach mit 19/119 herauszurechnen. Es ent-

steht kein weiterer geldwerter Vorteil, der beim Arbeitnehmer zu versteuern ist. 

Die USt ist im steuerfreien oder lohnsteuerlichen Wert enthalten. 

 

V. Neues BMF-Schreiben vom 29.09.2020 

Die Finanzverwaltung hat mit dem genannten BMF-Schreiben71 zur Steuerbefreiung für 

Lademöglichkeiten, zum Kostenersatz sowie zur Pauschalierung im Zusammenhang mit 

der Überlassung von Lademöglichkeiten Stellung genommen. 

Die Finanzverwaltung definiert, welche Fahrzeuge als Elektro- und Hybridelektrofahr-

zeuge zählen. Hierzu zählen auch Elektrofahrräder, deren Motor eine Geschwindigkeit 

von mehr als 25 km/h unterstützt. Weiterhin zählen hierzu Fahrzeuge, die in der Zulas-

sungsbescheinigung eine Codierung im Feld 10 mit 0004 und 0015 (Elektrofahrzeug) 

oder 0016 bis 0019 sowie 0025 bis 0031 (Hybridelektrofahrzeug) ausweisen. 

Nach § 3 Nr. 46 EStG ist sowohl das Aufladen privater als auch betrieblicher Fahrzeuge 

mit Ladestrom der betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers steuerfrei. Die Anwendung 

der 1 %-Regelung hat abgeltende pauschalisierende Wirkung. 

Klargestellt wird nochmals, dass das Aufladen bei Dritten nicht begünstigt ist. Auch Ge-

schäftsfreunde des Arbeitgebers und deren Arbeitnehmer sowie Kunden können Strom 

in der betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers nicht steuerbefreit laden. 

Werden Ladevorrichtungen lediglich an den Arbeitnehmer überlassen, ist die private Nut-

zung sowie die Nutzung im Rahmen anderer Einkunftsarten durch den Arbeitnehmer 

steuerbefreit. 

Trägt der Arbeitnehmer die eigenen Stromkosten selbst oder aber besteht eine arbeits-

rechtliche Verpflichtung, dass der Arbeitnehmer die Ladekosten im eigenen Zuhause für 

                                                

71  BMF vom 29.09.2020, DB 2020 S. 2156. 
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den Firmenwagen tragen muss, so können ab dem Jahr 2021 folgende Beträge steuer-

frei ersetzt oder als Zuzahlung beim geldwerten Vorteil in Abzug gebracht werden: 

1. Elektroauto mit Lademöglichkeit beim Arbeitgeber = 30 € (bisher 20 €) 

2. Hybrid mit Lademöglichkeit beim Arbeitgeber = 15 € (bisher 10 €) 

3. Ohne Lademöglichkeit bei Elektroauto = 70 € (bisher 50 €) 

4. Ohne Lademöglichkeit bei Hybrid = 35 € (bisher 25 €) 

 

Eine Pauschalierung nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 EStG mit 25% für die Übereignung 

von Ladevorrichtungen oder aber für die (pauschale) Bezuschussung von Aufwendun-

gen für Wartung, Betrieb und Miete für den Starkstromzähler (ohne Ladestrom) ist zu-

lässig. Sie ist aber begrenzt auf die Aufwendungen des Arbeitnehmers. Pauschale Zah-

lungen sind nur begünstigt, soweit diese regelmäßig wiederkehren und durch Aufzeich-

nungen für einen repräsentativen Zeitraum von drei Monaten nachgewiesen wurden. 

Bei Nutzung des privaten Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs erfolgt keine Kürzung der 

pauschalen Reisekostensätze (30 Ct/gefahrener km), soweit der Arbeitnehmer sein 

Fahrzeug steuerfrei aufladen kann oder bestimmte Ladeeinrichtungen pauschal besteu-

ert erhält. 

Die steuerfreien Leistungen müssen nicht im Lohnkonto aufgezeichnet werden. Die pau-

schal besteuerten Leistungen sind dagegen aufzuzeichnen. 

 

VI. Vorsteuerabzug aus betrieblich veranlassten Reisekosten 

Da der Unternehmer nur die gesetzlich geschuldete USt als Vorsteuer abziehen kann,72 

muss er bei Eingangsrechnungen prüfen, ob die USt zutreffend berechnet wurde. Das 

ist insb. dann notwendig, wenn der Umsatz sowohl dem Regelsteuersatz als auch dem 

ermäßigten Steuersatz unterliegt. Das war bisher bereits bei der Prüfung von Reisekos-

tenbelegen für Hotelrechnungen mit Frühstück notwendig, da der ermäßigte Steuersatz 

für die Beherbergungsleistungen73 nicht für das Frühstück angewandt werden darf. 

Durch die Corona-Hilfsmaßnahmen hat sich die Prüfung erweitert. Nun sind neben den 

Hotelrechnungen auch Rechnungen, mit denen Restaurant- und Verpflegungsleistungen 

abgerechnet werden, auf die Anwendung des zutreffenden Steuersatzes zu prüfen. 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 

Corona-Krise74 wurde für nach dem 30.06.2020 und vor dem 01.07.2021 erbrachte Res-

taurant- und Verpflegungsdienstleistungen – mit Ausnahme der Abgabe von Getränken 

                                                

72  § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG. 
73  § 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG 
74  Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.06.2020, BGBl. I 2020 S. 1385 
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– der ermäßigte Steuersatz eingeführt.75 Im Zusammenwirken mit dem Zweiten Corona-

Steuerhilfegesetz gilt für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen somit vom 

o 01.07. bis zum 31.12.2020 der Steuersatz von 5%, 

o bis zum 30.06.2021 der Steuersatz von 7%. 

 

Ab dem 01.07.2021 soll wieder der Regelsteuersatz anzuwenden sein. Getränke – ein-

schließlich Milch und Milchmischgetränke mit einem Milchanteil von mindestens 75% – 

sind mit dem Regelsteuersatz zu besteuern. Für sie ermäßigt sich die Steuer vom 01.07. 

bis zum 31.12.2020 auf 16%; ansonsten beträgt sie 19%. 

Besonders aufwändig ist die Prüfung der Eingangsrechnungen somit nicht nur bei Ho-

telrechnungen, sondern auch bei Restaurantrechnungen, wenn zu einem Pauschalpreis 

Speisen und Getränke angeboten werden (z.B. Buffet, All-inclusive-Angebote). 

Für diese Fälle hat die Finanzverwaltung zwei Vereinfachungsregelungen geschaffen. 

Bei einem Pauschalangebot aus Hotelübernachtung und Frühstück können die nicht 

dem ermäßigten Steuersatz unterliegenden Leistungen zu einem Sammelposten zu-

sammengefasst werden. Der auf diese Leistungen entfallende Entgeltanteil konnte bis-

her mit 20% angesetzt werden. Dieser Wert wird vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 auf 

15% abgesenkt.76 Bei Restaurantrechnungen mit einem Pauschalpreis für Speisen und 

Getränke kann der auf die Getränke entfallende Entgeltanteil mit 30% des Pauschalprei-

ses angesetzt werden.77 

Wendet der Beherbergungsbetrieb oder die Gaststätte diese Vereinfachungen nicht an, 

ist der Rechnungsempfänger auf die zutreffende Berechnung der USt durch den leisten-

den Unternehmer angewiesen. Sollte sich diese im Nachhinein als falsch herausstellen, 

ist der bisher beanspruchte Vorsteuerabzug in Gefahr. 

 

Beispiel 6: 

In einer Hotelrechnung mit Frühstück über eine Übernachtung am 03.07.2020 wird der 

Übernachtungspreis mit netto 200 € und die USt mit einheitlich 7% i.H. von 14 € ausge-

wiesen. 

Da die Leistung erst nach dem 30.06.2020 ausgeführt wird,78 unterliegt der Anteil des 

einheitlichen Preises, der auf die Beherbergung und die Verpflegungsleistung entfällt, 

dem ermäßigten Steuersatz von 5%. Der auf den Getränkeanteil des Frühstücks und 

andere nicht begünstigte Leistungen entfallende Entgeltanteil unterliegt dem Steuersatz 

                                                

75  § 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG 
76  Abschn. 12.16 Abs. 12 Satz 2 UStAE 
77  BMF vom 02.07.2020, BStBl. I 2020 S. 610 = DB 2020 S. 1429 
78  Vgl. BMF vom 30.06.2020, BStBl. I 2020 S. 584 = DB 2020 S. 1428 
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von 16%. Die Rechnung ist jedenfalls nicht zutreffend. Wendet der Hotelbetreiber die 

Vereinfachungsregelung des Abschn. 12.16 Abs. 12 Satz 2 UStAE an, beträgt die ge-

setzlich geschuldete USt 

 

200 € × 85% = 170 € × 5% = 8,50 € 

200 € × 15% = 30 € × 16% = 4,80 € 

= gesetzlich geschuldete USt 13,30 € 

 

Ein Vorsteuerabzug ist nur i.H. von 13,30 € und nicht in der ausgewiesenen Höhe von 

14 € zulässig. 

 

Abwandlung: 

Wie Beispiel 6, jedoch wird der Übernachtungspreis mit netto 200 € und die USt mit ein-

heitlich 5% i.H. von 10 € ausgewiesen. 

Auch hier unterliegt der Anteil des einheitlichen Preises, der auf die Beherbergung und 

die Verpflegungsleistung entfällt, dem ermäßigten Steuersatz von 5%. Der auf den Ge-

tränkeanteil des Frühstücks und andere nicht begünstigte Leistungen entfallende Ent-

geltanteil unterliegt dem Steuersatz von 16%. Die Rechnung ist jedenfalls nicht zutref-

fend. Wendet der Hotelbetreiber die Vereinfachungsregelung des Abschn. 12.16 Abs. 12 

Satz 2 UStAE an, beträgt die gesetzlich geschuldete USt ebenfalls 13,30 €. 

Ein Vorsteuerabzug ist nur i.H. des ausgewiesenen Betrags von 10 € zulässig. 

 

VII. Fazit 

Die Senkung der Mehrwertsteuersätze hat – genau wie in anderen Bereichen des tägli-

chen Lebens – auch bei der Privatnutzung des Firmenwagens eine Vielzahl an Proble-

men und Schwierigkeiten nach sich gezogen. Der Unternehmer kommt nicht umhin, die 

Auswirkungen teils manuell oder durch Anpassung der dv-gestützten Buchhaltung um-

zusetzen. Hierbei sind die vielfältigen Gestaltungen zutreffend zu berücksichtigen. 
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X. Gewerbesteuerrecht 

 Gewerbesteuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswir-

kungen des Coronavirus (COVID-19/ SARS-CoV-2)79 

Oberste Finanzbehörden der Länder, GLE vom 25.01.2021 

Nach dem Ergebnis einer Erörterung der obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur 

Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus bei der Festsetzung des Gewer-

besteuermessbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen (§ 19 Abs. 3 S. 3 GewStG) 

Folgendes:  

Nach § 19 Abs. 3 S. 3 GewStG kann auch das FA bei Kenntnis veränderter Verhältnisse 

hinsichtlich des Gewerbeertrags für den laufenden Erhebungszeitraum die Anpassung 

der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen veranlassen. Das gilt insbesondere für die Fälle, 

in denen das FA Einkommensteuer- und Körperschaftsteuervorauszahlungen anpasst 

(R 19.2 Abs. 1 S. 5 GewStR).  

Vor diesem Hintergrund können nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ 

wirtschaftlich betroffene Steuerpflichtige bis zum 31.12.2021 unter Darlegung ihrer Ver-

hältnisse Anträge auf Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der 

Vorauszahlungen stellen. Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen sind keine stren-

gen Anforderungen zu stellen Diese Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die 

Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen 

können. Nimmt das FA eine Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke 

der Vorauszahlungen vor, ist die betreffende Gemeinde hieran bei der Festsetzung ihrer 

Gewerbesteuer-Vorauszahlungen gebunden (§ 19 Abs. 3 S. 4 GewStG).  

Für etwaige Stundungs- und Erlassanträge gilt auch im Hinblick auf einen möglichen 

Zusammenhang mit Auswirkungen des Coronavirus, dass diese an die Gemeinden und 

nur dann an das zuständige FA zu richten sind, wenn die Festsetzung und Erhebung der 

Gewerbesteuer nicht den Gemeinden übertragen worden ist (§ 1 GewStG und R 1.6 

Abs. 1 GewStR).  

Diese Erlasse ergehen im Einvernehmen mit dem BMF. 

  

                                                

79  DStR 04/2021, 226 
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 BFH: Keine gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Mietzinsen, 

die zu den Herstellungskosten unterjährig ausgeschiedenen Umlauf-

vermögens gehören80 

1.  Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung von beweglichen Wirtschaftsgütern des 

Anlagevermögens sind dem Gewinn aus Gewerbebetrieb nicht nach § 8 Nr. 1 

Buchst. d GewStG hinzuzurechnen, soweit sie in die Herstellungskosten von Wirt-

schaftsgütern des Umlaufvermögens einzubeziehen sind.  

2.  Insoweit reicht es aus, dass die Miet- und Pachtzinsen als Herstellungskosten ak-

tiviert worden wären, wenn sich das Wirtschaftsgut am Bilanzstichtag noch im Be-

triebsvermögen befunden und deshalb hätte aktiviert werden müssen.  

 

BFH, Urteil vom 30.07.2020 - III R 24/18, DStR 2020, 2534 (Vorinstanz: BeckRS 2018, 

11125) 

 

Sachverhalt:  

Die Klägerin (Kl.) ist eine in der Rechtsform der GmbH betriebene Baugesellschaft, die 

im Streitjahr 2008 regelmäßig Zubehör zu Baustelleneinrichtungen (zB Kräne, Gerüste) 

anmietete. Das FA berücksichtigte diese Mieten in vollem Umfang bei der gewerbesteu-

errechtlichen Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG. Im finanzgerichtlichen 

Verfahren entsprach das FA dem Klagebegehren insoweit, als die Kl. nachgewiesen 

hatte, dass die betreffenden Mieten als Herstellungskosten von unfertigen Arbeiten am 

Bilanzstichtag aktiviert worden waren. Hinsichtlich Mietzinsen, die in bereits unterjährig 

aus dem Betriebsvermögen ausgeschiedene Bauleistungen eingeflossen waren, blieb 

das Klageverfahren hingegen ohne Erfolg.  

 

Entscheidung:  

Der BFH gab der Revision der Kl. statt. Nach dem Einleitungssatz des § 8 Nr. 1 Buchst. 

d GewStG seien Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung von beweglichen Wirtschafts-

gütern des Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen stehen, nur dann hinzu-

zurechnen, wenn sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden seien. Die be-

treffenden Baustelleneinrichtungen gehörten zwar zu den beweglichen Wirtschaftsgü-

tern des Anlagevermögens. Die dafür gezahlten Mietzinsen seien jedoch nicht als solche 

vom Gewinn absetzbar, wenn sie als Herstellungskosten von Umlaufvermögen zu qua-

lifizieren seien. Wie der BFH bereits zu den Bauzeitzinsen, die zu den Herstellungskos-

ten von Anlagevermögen gehören, entschieden habe, scheide eine Hinzurechnung 

                                                

80  Wendl, DStRK 01/2021, 10 
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sowohl in dem Erhebungszeitraum der Aktivierung als auch in dem Erhebungszeitraum 

aus, in welchem die Herstellungskosten über die AfA wirksam würden. Die hierfür maß-

geblichen Gründe stünden auch im vorliegenden Fall einer Hinzurechnung entgegen. 

Maßgebend sei, ob der Gewinn durch die betreffende Aufwandskategorie gemindert 

worden sei. Soweit Mietzinsen aber in die Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts ein-

geflossen seien, handele es sich weder begrifflich noch wirtschaftlich um eine Gewinn-

minderung durch Mietzinsen. Insoweit sei auch nicht entscheidend, ob es sich um Her-

stellungskosten von Anlage- oder Umlaufvermögen handele. Eine Hinzurechnung 

komme insoweit aber auch dann nicht in Betracht, wenn das Wirtschaftsgut des Umlauf-

vermögens bereits unterjährig aus dem Betriebsvermögen ausgeschieden sei und des-

halb am Bilanzstichtag nicht mehr aktiviert werden könne. Entscheidend sei, dass die 

Mietzinsen unter den handelsrechtlichen Herstellungskostenbegriff des § 255 Abs. 2 S. 1 

HGB fielen. Dabei seien bei Baumaßnahmen die Aufwendungen durch die Herstellung 

verursacht und damit den Herstellungskosten zuzurechnen, welche bautechnisch mit der 

Herstellung des Bauwerks, seiner Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung zusam-

menhingen.  

Soweit der Herstellungsvorgang noch im laufenden Wirtschaftsjahr ende und das Wirt-

schaftsgut des Umlaufvermögens noch vor dem Bilanzstichtag aus dem Betriebsvermö-

gen ausscheide, reiche es aus, dass das Wirtschaftsgut zu aktivieren sei, wenn es am 

Bilanzstichtag noch vorhanden wäre. Die dargestellte Rechtsauffassung bewirke auch 

keinen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz. Vielmehr vermeide sie gerade, 

dass unterjährig abgeschlossene Herstellungsvorgänge ohne sachlichen Grund zu an-

deren gewerbesteuerrechtlichen Folgen führten als Herstellungsvorgänge, die sich über 

einen Bilanzstichtag hinweg erstreckten.  

 

Praxishinweis: 

Durch die Gleichbehandlung von unterjährig aus dem Betriebsvermögen ausgeschiede-

nen Bauleistungen mit solchen, die am Bilanzstichtag noch vorhanden sind, entfällt der 

Bedarf für Gestaltungen, mit denen allein aus gewerbesteuerrechtlichen Gründen der 

Fertigstellungszeitpunkt über den Bilanzstichtag hinausgezögert wird. Allerdings bedarf 

es auch für unterjährig ausgeschiedene Bauleistungen aussagekräftiger Aufzeichnun-

gen in der Buchführung, aufgrund derer solche Mietzinsen als Herstellungskosten quali-

fiziert werden können. 
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 BFH: Einheitlicher Steuergegenstand der Gewerbesteuer bei mehre-

ren Betätigungen derselben natürlichen Person81 

1.  Übt eine natürliche Person mehrere Tätigkeiten aus, kann es sich gewerbesteuer-

rechtlich entweder um einen einheitlichen Betrieb (Steuergegenstand) oder aber um 

mehrere selbstständige Betriebe - und damit um mehrere Steuergegenstände - han-

deln.  

2.  Für die Unterscheidung zwischen einem einheitlichen Betrieb und mehreren selbst-

ständigen Betrieben kommt der Gleichartigkeit bzw. Ungleichartigkeit der Betätigun-

gen wesentliche Bedeutung zu. Dabei ist jedoch nicht von einer strikten Zweiteilung 

in gleichartige bzw. ungleichartige Betätigungen auszugehen; vielmehr steigt das 

notwendige Maß des für eine Zusammenfassung der Betätigungen erforderlichen 

wirtschaftlichen, organisatorischen und finanziellen Zusammenhangs in Abhängig-

keit vom zunehmenden Grad der Verschiedenartigkeit der Betätigungen.  

3.  Wenn Gewerbemessbescheide für mehrere Betriebe desselben Inhabers ergehen, 

setzt ihre hinreichende inhaltliche Bestimmtheit in der Regel voraus, dass sie einen 

Hinweis auf den jeweiligen Betrieb (Steuergegenstand) enthalten.  

 

BFH, Urteil vom 17.06.2020 - X R15/18, DStR 2020, 2591 (Vorinstanz: DStRE 2019, 

209)  

 

Sachverhalt: 

Der Kläger (KI.) begehrte für die Streitjahre 2010 und 2011 einen gewerbesteuerlichen 

Verlustausgleich zwischen einem profitablen Grillimbiss und einem verlustträchtigen Eis-

café mit der Begründung, es handle sich um einen einheitlichen Gewerbebetrieb. Dem-

gegenüber nahm das FA zwei eigenständige Gewerbebetriebe an und erließ jeweils ge-

sonderte Gewerbesteuermessbescheide mit unterschiedlichen Steuernummern, aber 

ohne Hinweis auf den jeweiligen Betrieb. Das FG wies die Klage als unbegründet ab, 

obwohl es Zusammenhänge zwischen beiden Tätigkeiten des Kl. feststellte: Für einen 

wirtschaftlichen Zusammenhang spreche die Lage in demselben Gebäude, die Nutzung 

desselben Außengastronomiebereichs und derselben Kundentoilette sowie die Verwen-

dung eines einheitlichen Namens. Ein organisatorischer Zusammenhang liege durch 

dieselbe Telefon- und Telefaxnurnmer, die Nutzung des im Betriebsvermögen des Im-

bisses befindlichen Kfz auch für das Eiscafé, die teilweisen gemeinsamen Warenein-

käufe und durch den Austausch von Personal vor. 

                                                

81  Nach Salzmann, DStRK 02/2021, 20 
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Für einen finanziellen Zusammenhang spreche die einheitliche Kreditlinie sowie die Vor-

nahme von Zahlungen für das Eiscafé auch vom Girokonto des Imbisses. Mit der Be-

gründung des Vorliegens ungleichartiger Betätigungen wurde ein einheitlicher Steuerge-

genstand vom FG dennoch verneint. Mit Zwischenurteil vom 05.11.2019 (BeckRS 2019, 

39501) wurde die Zulässigkeit der Revision des KI. vom erkennenden Senat festgestellt. 

 

Entscheidung  

Der BFH hob das Urteil der Vorinstanz auf und verwies es nach § 126 Abs. 3 Nr. 2 FGO 

an das FG Münster mit der Maßgabe zurück, auf anderer rechtlicher Grundlage eine 

neue Gesamtwürdigung vorzunehmen. Es sei unzutreffend davon ausgegangen, es lä-

gen ungleichartige Betätigungen des Kl. vor. Auch (vollkommen) gleichartige Betätigun-

gen seien nicht gegeben, sondern wie im Regelfall müsse in Abhängigkeit vom Grad der 

Verschiedenartigkeit der Betätigungen von zunehmenden Anforderungen an den Grad 

des wirtschaftlichen, organisatorischen und finanziellen Zusammenhangs ausgegangen 

werden, um zur Einheitlichkeit des Steuergegenstands zu gelangen. Im Bereich der 

Gastronomie sei (vollkommene) Ungleichartigkeit im Regelfall nicht gegeben, wie die 

Einordnung von „Imbissstuben" und „Eissalons" in dieselbe Gewerbeklasse durch das 

statistische Bundesamt zeige. Für die demnach anders vorzunehmende Gesamtwürdi-

gung habe das FG nicht hinreichend konkrete Tatsachenfeststellungen getroffen, ob-

wohl der vorrangig zu. prüfende wirtschaftliche Zusammenhang in dem Sinne gegeben 

sei, dass die beiden Betätigungen des Kl. einander stützten und sich gegenseitig ergänz-

ten. Ohne Bindungswirkung nach § 126 Abs. 5 FGO sei auch darauf hinzuweisen, dass 

auch zwei Teilbetriebe zum Vorliegen eines einheitlichen Steuergegenstands genügten. 

Schließlich sei zu prüfen, ob die angefochtenen Bescheide hinreichend bestimmt iSv 

§ 119 Abs. 1 AO seien.  

 

Praxishinweis: 

Die Frage der Einheitlichkeit des Steuergegenstands ist in einem dreistufigen Prüfungs-

schema zu klären. Im ersten Schritt ist das Ausmaß der (Un-)Gleichartigkeit der Betäti-

gungen des Unternehmers festzustellen. Bei eher gleichartigen Betätigungen besteht die 

Vermutung für einen einheitlichen Betrieb. Auch bei eher ungleichartigen Betätigungen 

führt vor allem ein wirtschaftlicher Zusammenhang im zweiten Schritt zur Einheitlichkeit, 

dessen Geringfügigkeit im dritten Schritt durch hohe Intensität des organisatorischen und 

finanziellen Zusammenhangs kompensiert werden kann. Infolge des vom BFH ange-

nommenen Grads der Gleichartigkeit der Betätigung des Kl. und des anhand der (noch 

unzureichenden) Feststellungen des FG bereits ersichtlichen Zusammenhangs der Be-

tätigungen des KI. würde etwas anderes als dessen Klageerfolg im zweiten Rechtsgang 

überraschen. 
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 Erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags – Teil I82 

Erbringt eine grundstücksverwaltende Gesellschaft durch eine als Minijobberin beschäf-

tigte Mitarbeiterin Reinigungsleistungen in Gemeinschaftsräumen eines Gebäudes, das 

im Eigentum ihrer Gesellschafter steht, kann die erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags 

nach dem Urteil des FG Berlin-Brandenburg vorn 07.07.2020 (Az. 8 K 8320/17) nicht 

gewährt werden. Bei Reinigungsleistungen handelt es sich nicht um eine unschädliche 

Betreuung von Wohnbauten. Die Nutzung eines Raumes des 900 qm großen, vier Woh-

nungen umfassenden Gebäudes durch den Geschäftsführer einer GmbH als häusliches 

Arbeitszimmer führt noch nicht dazu, dass das Gebäude nicht mehr als Wohnbau, son-

dern als gemischtgenutztes Gebäude einzustufen ist. Der Fall ist beim BFH (Az. Ill R 

49/20) anhängig. 

 

 Erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags – Teil II83 

Die erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags einer GmbH & Co. KG ist nach dem Urteil 

des FG Düsseldorf vom 03.09.2020 (Az. 9 K 3300/18 G, F) in Höhe der Zinsen für Ge-

sellschafterdarlehen zu versagen. Das gilt auch dann, wenn der Gesellschafter nicht ge-

werbesteuerpflichtig ist. Als Gesellschafterdarlehen sind auch stehengelassene Ge-

winne anzusehen, wenn Verluste unabhängig davon verrechnet werden und auch bei 

Beendigung der Gesellschaft keine Verrechnung erfolgt. Die KG hat hiergegen Revision 

eingelegt (BFH Az. IV R 25/20). 

 

 

 

                                                

82  Nach GmbH-Steuerpraxis 1/2021, 20 
83  Ebd. 



Aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen - 161 - 

© Michael Daumke, Berlin  Rechtsstand Februar 2021 

XI. Körperschaftsteuer 

 Aktuelle Rechtsprechung zur verdeckten Gewinnausschüttung 

⧫ Einkommenserhöhung durch eine verdeckte Einlage bei Nichtberücksichti-

gung einer verdeckten Gewinnausschüttung (§ 8 Abs. 3 Satz 5 KStG)  

BMF, Schreiben (koordinierter Ländererlass) IV C 2 -S-2743 / 18 / 10002 :001 vom 

18.11.2020, DB 48/2020, 2548 

Nach § 8 Abs. 3 Satz 5 KStG erhöht eine verdeckte Einlage, die auf einer verdeckten 

Gewinnausschüttung einer dem Gesellschafter nahestehenden Person beruht und bei 

der Besteuerung des Gesellschafters nicht berücksichtigt wurde, das Einkommen, es sei 

denn, die verdeckte Gewinnausschüttung hat bei der leistenden Körperschaft das Ein-

kommen nicht gemindert. 

Der BFH hat im Urteil vom 13. Juni 2018, I R 94/15, BStBl II S. 755 entschieden, dass 

keine Nichtberücksichtigung i. S. von § 8 Abs. 3 Satz 5 KStG vorliegt, wenn die verdeckte 

Gewinnausschüttung bei der Veranlagung des Gesellschafters zwar nicht erfasst wor-

den ist, jedoch nach Maßgabe von § 8b Abs. 1 KStG ohnehin hätte außer Ansatz bleiben 

müssen (2. Leitsatz). 

Nach dem Ergebnis einer Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder ist 

diese Auslegung des § 8 Abs. 3 Satz 5 KStG über den entschiedenen Einzelfall hinaus 

nicht allgemein anzuwenden. 

Entgegen der vorgenannten Entscheidung im 2. Leitsatz ist eine verdeckte Gewinnaus-

schüttung bei der Besteuerung eines Gesellschafters als nicht berücksichtigt anzusehen, 

wenn sie im Rahmen seiner Veranlagung bei der Einkommensermittlung tatsächlich 

nicht angesetzt worden ist. Bei dieser Prüfung hat unberücksichtigt zu bleiben, ob diese 

verdeckte Gewinnausschüttung in einem folgenden Schritt unter den Voraussetzungen 

des § 8b Abs. 1 KStG freigestellt werden würde. Eine rein hypothetische Erfassung und 

Steuerfreistellung der verdeckten Gewinnausschüttung nach § 8b Abs. 1 KStG erfüllt 

das Tatbestandsmerkmal der Nichtberücksichtigung i. S. von § 8 Abs. 3 Satz 5 erster 

Halbsatz KStG. 

 

⧫ BA-Abzug/ vGA: ernstliche Zweifel am tatsächlichen Leistungsaustausch bei 

Scheinrechnungen 

Kann eine GmbH substantiiert belegen, dass sie Forderungen aus der Inanspruch-

nahme von Subunternehmerleistungen ausgesetzt ist bzw. solche Forderungen durch 

einen tatsächlichen betrieblichen Mittelabfluss (z.B. Überweisung) beglichen hat, spricht 

dies für einen BA-Abzug gem. § 4 Abs. 4 EStG. 
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Kann im Gegenzug die Finanzbehörde substantiiert darlegen, dass ein tatsächlicher 

Leistungsaustausch zwischen GmbH und Subunternehmer nicht stattgefunden hat – die 

GmbH mithin Scheinrechnungen beglichen hat –, kann dies den Ansatz einer vGA recht-

fertigen. 

FG Hamburg v. 28.02.2020 – 2 V 114/19  

 

⧫ VGA bei Verzicht auf Vereinbarung eines Aufwendungsersatzanspruchs 

Unterhält eine GmbH im Interesse eines oder mehrerer Gesellschafter ein Flugzeug und 

entstehen ihr aus diesem Anlass Verluste aus dem Flugzeug-Vercharterungsbetrieb, 

ohne dass sich der oder die Gesellschafter zu einem Verlustausgleich zzgl. der Zahlung 

eines angemessenen Gewinnaufschlags verpflichtet haben, so ist in dem Verzicht auf 

die Vereinbarung eines Aufwendungsersatzanspruchs in Höhe des im jeweiligen VZ an-

gefallenen Verlustes zzgl. eines angemessenen Gewinnaufschlags eine vGA anzuneh-

men. Eventuelle Einnahmen oder sonstige Vorteile, die die Kapitalgesellschaft aus der 

Verlusttätigkeit erzielt, mindern den Betrag der anzusetzenden vGA. 

FG Köln, Urteil vom 04.07.2019, Az. 10 K 1962/15 

 

Hinweis: Trotz fehlender Gewinnerzielungsabsicht ist ein Vorsteuerabzug möglich. 

 

 VGA durch inkongruente Gewinnausschüttungen84 

Zivilrechtlich wirksame inkongruente Gewinnausschüttungen sind keine vGA und führen 

somit nicht zu Kapitaleinkünften. Nach Ansicht des FG Münster ist ein von der Satzung 

abweichender, punktuell einen Einzelfall regelnder Gewinnverteilungsbeschluss auch 

ohne Änderung der Satzung zivilrechtlich wirksam. Entgegen der Ansicht des FA und 

des BMF-Schreibens vom 17.12.2013 sei eine inkongruente Gewinnausschüttung zivil-

rechtlich nicht nur dann anzuerkennen, wenn im Gesellschaftsvertrag gemäß §. 29 

Abs. 3 S. 2 GmbHG ein anderer Maßstab der Verteilung als das Verhältnis der Ge-

schäftsanteile festgesetzt sei oder eine Öffnungsklausel bestehe. Der Umstand, dass 

der Gesellschaftsvertrag einen abweichenden Gewinnverteilungsschlüssel oder eine 

Öffnungsklausel nicht vorsehen, lasse die zivilrechtliche Wirksamkeit eines unter Zustim-

mung aller Gesellschafter zustande gekommenen Beschlusses über die abweichende 

Gewinnverteilung nicht entfallen. 

FG Münster, Urteil vom 06.05.2020 – 9 K 3359/18 E, AO, Rev. Eingelegt, Az. BFH: VIII 

R 20/20, BeckRS 2020, 21739) 

                                                

84  DStR 04/2021, S. VII 
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 BMF-Schreiben zu Anwendungsfragen zu § 14 Abs. 2 KStG85 

Gemäß § 14 Abs. 2 KStG „gilt“ der ganze Gewinn einer Organgesellschaft an den Or-

ganträger als abgeführt, wenn über den gemäß § 304 Abs. 2 Satz 1 AktG mindestens 

zugesicherten Betrag hinausgehende Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesell-

schafter vereinbart und geleistet werden. Dies gilt nach § 14 Abs. 2 Satz 2 KStG nur, 

wenn die Ausgleichszahlungen insgesamt den dem Anteil am gezeichneten Kapital ent-

sprechenden Gewinnanteil des Wirtschaftsjahres nicht überschreiten, der ohne Gewinn-

abführungsvertrag hätte geleistet werden können. Nach Satz 3 der Vorschrift ist ein über 

den Mindestbetrag gemäß § 304 Abs. 2 Satz 1 AktG hinausgehende Betrag der Aus-

gleichszahlung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich zu begrün-

den. Diese Gesetzesfassung beruht auf einer Änderung durch das Jahressteuergesetz 

2018 (BGBl. I 2018, 2338). Sie stellte eine Reaktion auf das BFH-Urteil vom 10.05.2017 

– I R 93/15 (BStBl. II 2019, 278 = GmbHR 2018, 36) dar. In dieser Entscheidung hatte 

der BFH entgegen der früheren Verwaltungsauffassung entschieden, dass die Verein-

barung variabler Ausgleichszahlungen eines beherrschten Unternehmens an einen au-

ßenstehenden Gesellschafter der steuerlichen Anerkennung der Organschaft entgegen-

stehe, wenn die Ausgleichszahlungen im Ergebnis an dem Gewinn der beherrschten 

Gesellschaft bemessen würden. 

Das BMF-Schreiben vom 04.03.2020 – IV C 2 - S 2770/19/10003:002 – DOK 2020/ 

0207624, GmbHR 2020, 401 sieht den Anwendungsbereich der Regelung in § 14 Abs. 2 

Satz 1 KStG nur als eröffnet an, wenn Ausgleichszahlungen vereinbart und tatsächlich 

geleistet werden. Unerheblich sei, ob die Organgesellschaft oder der Organträger die 

Ausgleichszahlungen zivilrechtlich schulde und wer diese tatsächlich leiste. In Fällen, in 

denen neben dem aktienrechtlichen Mindestbetrag gemäß § 304 Abs. 2 Satz 1 AktG 

weitere, gewinnabhängige Ausgleichszahlungen zwar vereinbart seien, die variablen Be-

tragskomponenten aber nicht im konkreten Jahr Wirtschaftsjahr zu leisten seien und 

auch nicht geleistet würden, sei danach § 14 Abs. 2 Satz 1 KStG für dieses Wirtschafts-

jahr nicht anzuwenden. Der Anwendungsbereich der Regelung sei jedoch eröffnet, wenn 

die Ausgleichszahlungen vollständig nach dem Gewinn des Organträgers bemessen 

würden und überhaupt keine Festbetragskomponente gemäß § 304 Abs. 2 Satz 1 AktG 

vereinbart sei. Bezugsgröße für die Ermittlung des fiktiven Gewinnanteils eines außen-

stehenden Gesellschafters i.S.d. § 14 Abs. 2 Satz 1 KStG sei stets der Gesamtgewinn 

der Organgesellschaft. Der Höchstbetrag der Ausgleichszahlungen könne durch vertrag-

liche Vereinbarung einer disquotalen Gewinnverteilung gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 KStG 

nicht beeinflusst werden. Orientiere sich die Ausgleichszahlung an Spartengewinnen 

des Unternehmens, sei als Ausgangsgröße bei der Berechnung des fiktiven Gewinnan-

teils auf den Gesamt-gewinn der Organgesellschaft abzustellen. Die Ermittlung des fik-

tiven, für eine Ausschüttung zur Verfügung stehenden Gewinnanteils im Sinne des § 14 

                                                

85  Nach Levedag, GmbHR 08/2020, S. R120 
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Abs. 2 Satz 1 KStG richte sich in diesem Fall nach dem Betrag, der ohne Bestehen des 

Gewinnabführungsvertrags an den außenstehenden Gesellschafter im Wirtschaftsjahr 

hätte geleistet werden müssen. In diesem Zusammenhang nimmt das BMF-Schreiben 

zu Einzelfragen der Ermittlung des fiktiven Gewinnanteils Stellung, die hier nicht behan-

delt werden. Sofern die an den außenstehenden Gesellschafter insgesamt geleisteten 

Ausgleichszahlung den nach § 14 Abs. 2 KStG zulässigen Höchstbetrag überstiegen, 

stehe dies der steuerlichen Anerkennung der Organschaft entgegen. Die weiteren 

Rechtsfolgen seien Richtlinienabschnitt 14.5 Abs. 8 KStR 2015 zu entnehmen. 

 

 

 Entwurf eines BMF-Schreibens zu § 8d KStG 

Zusammenfassung des Aufsatzes „Fortführungsgebundener Verlustvortrag nach § 8d 

KStG – Entwurf eines BMF-Schreibens“ von Engelen/Heider86. 

 

Viereinhalb Jahre nach Inkrafttreten des in § 8d KStG geregelten fortführungsgebunde-

nen Verlustvortrags hat die Finanzverwaltung kürzlich den Entwurf eines Anwendungs-

schreibens veröffentlicht. Es soll bei der Auslegung der Vorschrift helfen. 

Mit § 8d KStG hat der Gesetzgeber eine weitere Möglichkeit geschaffen, trotz eines 

schädlichen Beteiligungserwerbs i.S.d. § 8c KStG den Verlustabzug nach § 10d EStG 

auf Antrag zu erhalten, soweit der Geschäftsbetrieb der Körperschaft fortgeführt wird. 

Aufgrund vieler unbestimmter Rechtsbegriffe hat die Norm in den vergangenen vierein-

halb Jahren zu verschiedenen Zweifelsfragen geführt. Mit ihrem Entwurf eines BMF-

Schreibens vom 13.08.2020 äußerte sich die Finanzverwaltung nun erstmals dazu. Die 

Autoren stellen ausgewählte Aspekte vor, u.a. die folgenden. 

 

Form und Frist des Antrags 

§ 8d KStG setzt einen Antrag in der Steuererklärung voraus. Das FG Thüringen hatte 

hierzu entschieden, dass der Antrag so lange gestellt werden kann, wie keine materielle 

Bestandskraft eingetreten ist (1 K 348/18). Es kommt damit auf die Festsetzungsverjäh-

rung (§§ 169–171 AO) an. Dem hat sich die Finanzverwaltung – wenn auch in verklau-

sulierter Form – mit dem vorliegenden Entwurfsschreiben angeschlossen. Hinsichtlich 

der Form des Antrags folgt das BMF der gesetzlichen Vorgabe, wonach dieser in der 

Steuererklärung zu stellen ist. Ein gesonderter Antrag, z.B. in Form eines Antragsschrei-

bens, ist demnach nicht wirksam. Gerade im Fall einer nachträglichen Antragstellung 

erscheint dies den Autoren als sachlich nicht begründete Förmelei. 

                                                

86  Nach DB 48/2020, S. M9 
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Mehrere Geschäftsbetriebe 

Ob Körperschaften mehrere Geschäftsbetriebe i.S.d. § 8d KStG betreiben, wenn sie ver-

schiedene Betätigungen ausüben, und – wenn ja – ob das Vorhandensein mehrerer Ge-

schäftsbetriebe der Anwendung des § 8d KStG entgegensteht, ist umstritten. Lt. Entwurf 

sollen mehrere Geschäftsbetriebe i.S.d. § 8d KStG möglich und dies für die Anwendung 

der Norm schädlich sein. Mehrere Geschäftsbetriebe sollen dabei vorliegen, wenn eine 

Körperschaft mehreren selbstständigen Betätigungen nachgeht. Als Maßstab für die Dif-

ferenzierung der Betätigungen sollen die qualitativen Merkmale des § 8d Abs. 1 Satz 4 

KStG herangezogen werden. 

Diese enge Auslegung des Wortlauts durch die Finanzverwaltung ist aus Sicht der Au-

toren indes nicht sachgerecht und abzulehnen. Denn der Wortlaut „ausschließlich den-

selben Geschäftsbetrieb“ des § 8d Abs. 1 Satz 1 KStG lässt sich auch dahingehend ver-

stehen, dass unterschiedliche Betätigungen der Körperschaft als ein einheitlicher Ge-

schäftsbetrieb angesehen werden können. 

 

Schädliche Ereignisse 

Schädlich i.S.v. § 8d Abs. 2 KStG ist u.a. die Zuführung zu einer andersartigen Zweck-

bestimmung. Das BMF stellt nun klar, dass Anpassungen der Betätigung bzw. des Ge-

schäftsmodells an dauerhaft veränderte wirtschaftliche bzw. gesellschaftliche Rahmen-

bedingungen (Strukturwandel) nicht als schädlicher Branchenwechsel anzusehen sind. 

Erforderlich ist allein, dass ein Sach- und Förderzusammenhang zu der bisherigen Be-

tätigung besteht. Was das konkret bedeuten mag, bleibt jedoch bedauerlicherweise of-

fen. 

 

Anwendung § 8c KStG auf § 8d KStG 

Ein fortführungsgebundener Verlustvortrag nach § 8d KStG unterfällt nach Auffassung 

des BMF – ebenso wie der Verlustvortrag nach § 10d EStG – der Verlustabzugsbe-

schränkung des § 8c KStG. Tritt also ein (weiterer) schädlicher Beteiligungserwerb nach 

§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG ein, soll dies grds. zum Untergang des fortführungsgebundenen 

Verlustvortrags führen. Der Stpfl. soll jedoch erneut einen Antrag nach § 8d KStG stellen 

können. Die Anwendung des § 8c KStG auf den fortführungsgebundenen Verlustvortrag 

ist nach Auffassung der Autoren kritisch zu hinterfragen. Denn nach dem Wortlaut („nicht 

genutzte Verluste“) mag zwar auch der fortführungsgebundene Verlustvortrag von § 8c 

Abs. 1 Satz 1 KStG erfasst sein. Die Norm des § 8d Abs. 2 KStG selbst enthält aber eine 

abschließende Liste der Untergangsgründe betreffend den fortführungsgebundenen 

Verlustvortrag. 
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FAZIT 

Dass sich die Finanzverwaltung endlich zu § 8d KStG äußert, ist zu begrüßen. Bei nä-

herer Betrachtung sind die Vorgaben des BMF indes z.T. allzu formalistisch. 

Zudem fehlen Bezüge zur Situation von Start-ups, jungen und wachsenden Unterneh-

men mit ggf. innovativen und dynamischen Geschäftsmodellen. Denn diese stellen mut-

maßlich die bedeutsamste Anwendergruppe dar. 

 

 

 Gewinnminderung bei Teilwertabschreibung 

FG München, Urteil vom 22.06.2020, 7 K 137/18 

Eine Kapitalgesellschaft, die eine Beteiligung an einer anderen Kapitalgesellschaft hält 

und die diese Beteiligung wegen eines gesunkenen Teilwerts abschreibt, wobei sie die 

Abschreibung nach § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG nicht gewinnmindernd berücksichtigen 

kann, muss eine Schadensersatzleistung, die sie von einem Dritten aufgrund eines Ver-

gleichsvertrags erhält, weil der Dritte den Wertverlust der Beteiligung verursacht hat, 

dennoch in voller Höhe versteuern. 

Die Schadensersatzleistung kann wirtschaftlich nicht als erfolgsneutrale Kapitalrückzah-

lung gewertet werden. 

Revision zugelassen. 

 

 

 Körperschaftsteuerliche Organschaft87 

Eine körperschaftsteuerliche Organschaft kann nach dem Urteil des FG Düsseldorf vom 

29.09.2020 (Az. 6 K 2704/17) entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung auch bei 

einem unterjährigen Anteilstausch nach § 21 Umwandlungssteuergesetz im Jahr des 

Anteilstauschs entstehen.  

Laut Bundesfinanzministerium soll die Organschaft in solchen Fällen erst ab Beginn des 

auf die Einbringung folgenden Wirtschaftsjahres möglich sein. Daher hat das Finanzamt 

Revision eingelegt (BFH-Az. I R 40/20). 

 

                                                

87  GmbH-Steuerpraxis 1/2021, 20 
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XII. JStG: Gesetzgeber hat endlich das Gemeinnützigkeits-
recht angepackt88 

[Zusammenfassung des Aufsatzes „Änderungen des Gemeinnützigkeits- und Spenden-

rechts durch das Jahressteuergesetz 2020“ von Hüttemann (DB1354313) in DB 

03/2021, 72]  

 

Literatur: Hörster, NWB 02/2021, 95  

Kirchhain, DStR 2021, 129 

 

Mit seinem „Ehrenamtspaket“ bringt das Jahressteuergesetz 2020 ein paar wich-

tige Änderungen für gemeinnützig tätige Organisationen und Ehrenamtler. 

Eine Überarbeitung des Gemeinnützigkeitsrechts stand bereits mit Abschluss des Koa-

litionsvertrags 2018 auf der Agenda der Regierung. Einige Punkte hat der Gesetzgeber 

nun mit dem Jahressteuergesetz 2020 auf den Weg gebracht. Der Autor gibt einen aus-

führlichen Überblick. 

 

Freibeträge und Zweckbestimmung 

Die Übungsleiterpauschale ist von 2.400 € auf 3.000 € gestiegen, die Ehrenamtspau-

schale von 720 € auf 840 € im Jahr. Für beide Beträge ist das die erste Erhöhung seit 

2013 – für den Autor eine überfällige Anpassung an das gestiegene Preisniveau. 

Ebenfalls angepasst an gesellschaftliche Entwicklungen hat der Gesetzgeber den 

Zweckkatalog in § 52 Abs. 2 AO. Hier tauchen nun u.a. auch die Förderung des Klima-

schutzes und die Förderung der Hilfe für Menschen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen 

Orientierung diskriminiert werden, auf. 

 

Unmittelbarkeitsgrundsatz 

Der Grundsatz der „Unmittelbarkeit“ verlangt, dass jede Körperschaft ihre satzungsmä-

ßigen steuerbegünstigten Zwecke „selbst“ verwirklicht (§ 57 Abs. 1 Satz 1 AO). Dieses 

auf den einzelnen Rechtsträger bezogene „Selbstverwirklichungsgebot“ erschwert ein 

arbeitsteiliges Zusammenwirken gemeinnütziger Einrichtungen. Durch den neuen § 57 

Abs. 3 AO wird das Hindernis beseitigt. Danach verfolgt eine Körperschaft auch dann 

ihre steuerbegünstigten Zwecke unmittelbar, wenn sie satzungsgemäß durch planmäßi-

ges Zusammenwirken mit mindestens einer weiteren Körperschaft, die i.Ü. die Voraus-

setzungen der §§ 51 bis 68 erfüllt, einen steuerbegünstigten Zweck verwirklicht. Darüber 

                                                

88  DB 03/2021, S. M7 
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hinaus ist der Unmittelbarkeitsgrundsatz nun auch erfüllt, wenn sie ausschließlich Anteile 

an steuerbegünstigten KapGes. hält und verwaltet (§ 57 Abs. 4 AO). 

Eine „satzungsgemäße planmäßige Zusammenarbeit“ hat zugleich Auswirkungen auf 

die steuerliche Behandlung von Lieferungen und Leistungen, die diese gegenüber an-

deren gemeinnützigen Körperschaften erbringt. Die im Rahmen eines „Zusammenwir-

kens“ ausgeübten Tätigkeiten aller beteiligten Körperschaften sind künftig „in ihrer Ge-

samtheit zu beurteilen“. 

 

Zuwendungsempfängerregister 

Ab 2024 soll es beim BZSt ein öffentlich einsehbares „Zuwendungsempfängerregister“ 

geben. Gegenstand sollen nach § 60b Abs. 2 AO folgende statusbezogene Daten sein: 

Wirtschafts-Identifikationsnummer, Name, Anschrift und Bankverbindung der Körper-

schaft, ihre steuerbegünstigten Zwecke, das für die Festsetzung der KSt zuständige FA 

sowie das Datum der Erteilung des letzten Freistellungsbescheids oder Feststellungs-

bescheids nach § 60a AO. Damit die zuständigen Finanzbehörden die entsprechenden 

Daten an das BZSt übermitteln können, wird auch das Steuergeheimnis entsprechend 

eingeschränkt (vgl. § 60b Abs. 4 AO). 

 

FAZIT 

• Das JStG 2020 bringt für die Praxis wichtige Erleichterungen beim Unmittelbar-

keitsgrundsatz. Auch die Einführung eines „Zuwendungsempfängerregisters“ ist 

als Basis für ein digitales Spendenabzugsverfahren ab 2024 zu begrüßen. 

• Die sonstigen Änderungen sind hingegen eher punktuell und betreffen längst 

überfällige Anpassungen. 

• Auf zukunftsorientierte Änderungen, mit denen das Steuerrecht der übergreifen-

den Funktion des Gemeinnützigkeitsstatus angemessen Rechnung trägt, wird 

der Dritte Sektor weiter warten müssen. 
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XIII. Umsatzsteuer 

 Absenkung der USt: Voller Vorsteuerabzug auch bei zu hohem Steu-

erausweis89 - Teil I 

Im B2B-Bereich ist die Umsatzsteuer grundsätzlich ein „durchlaufender Posten“. Führt 

der leistende Unternehmer – aufgrund von Umstellungsproblemen 19 % bzw. 7 % an 

das Finanzamt ab, wird es im Juli nicht beanstandet werden, wenn der Leistungsemp-

fänger, die ausgewiesene, vom Leistenden abgeführte und vom Leistungsempfänger 

bezahlte Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend macht. 

Ein Praxisfall verdeutlicht das Problem vieler Unternehmen/ Mandanten: 

 

Sachverhalt 

Der deutsche Reifenhersteller R verkauft dem ebenfalls deutschen Automobilhersteller 

A 10.000 Reifen. Der Spediteur beginnt am 30.06.2020 mit dem Verladen. Abgeholt sein 

werden alle Reifen am 02.07.2020. Umgangssprachlich tätigt R gegenüber A  

* eine (1) Lieferung  

* im Umfang von 10.000 Reifen. 

Umsatzsteuerlich führt der Vorgang dagegen zu 

* 10.000 Lieferungen  

* im Umfang von einem (1) Reifen. 

 

Eigentlich ist eine tagesgenaue Abrechnung erforderlich! 

Für jede dieser 10.000 Lieferungen ist damit eigentlich gesondert der Lieferzeitpunkt zu 

bestimmen: 

 Soweit die Reifen am 30.06.2020 verladen werden, erfolgen die Lieferungen zum 

bisherigen allgemeinen Umsatzsteuersatz 19 %. 

 Soweit die Reifen am 01./02.07.2020 verladen werden, erfolgen die Lieferungen 

zum abgesenkten Umsatzsteuersatz 16 %. 

Der Reifenhersteller müsste daher die Rechnung nach Steuersätzen splitten und dazu 

den genauen Ladezeitpunkt der einzelnen Reifen erfassen. 

  

                                                

89  Nach AStW 08/2020, 572 
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Das Problem 

Das Splitten ist in der Praxis häufig tatsächlich nicht möglich. Der Reifenhersteller kann 

nur den Gesamtvorgang erfassen und diesen entweder mit 19 % oder mit 16 % abrech-

nen: 

 Rechnet der Hersteller insgesamt – also alle Lieferungen – mit 19 % ab, ist der 

Umsatzsteuerausweis für die nach dem 30.6.2020 verladenen Reifen zu hoch. 

Der Kunde wäre insoweit nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

 Rechnet der Hersteller insgesamt mit 16 % ab, ist der Umsatzsteuerausweis für 

die vor dem 1.7.2020 verladenen Reifen zu niedrig. Der Hersteller müsste daher 

aus dem vermeintlichen (Netto-)Entgelt die Differenz nachzahlen. 

 

Die Lösung des BMF 

Auch auf Drängen der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) sieht das BMF in seinem 

die Umsatzsteuerabsenkung begleitenden Schreiben (23.06.2020, Ziffer 3.12) folgende 

Nichtbeanstandungsregelung vor: 

„Hat der leistende Unternehmer für eine nach dem 30.06.2020 und vor dem 01.08.2020 

an einen anderen Unternehmer erbrachte Leistung in der Rechnung den vor dem 

01.07.2020 geltenden Steuersatz (19 % anstelle von 16 % bzw. 7 % anstelle von 5 %) 

ausgewiesen und diesen Steuerbetrag abgeführt, wird es aus Vereinfachungsgründen 

nicht beanstandet, wenn der Unternehmer in den Rechnungen den Umsatzsteueraus-

weis nicht berichtigt. Einem zum Vorsteuerabzug berechtigten Leistungsempfänger wird 

aus Gründen der Praktikabilität aus derartigen i. S. v. § 14c Abs. 1 UStG unrichtigen 

Rechnungen auch für die nach dem 30.06.2020 und vor dem 1.8.2020 seitens eines 

Unternehmers erbrachte Leistung ein Vorsteuerabzug auf Grundlage des ausgewiese-

nen Steuersatzes gewährt. Für Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer 

nach § 13b UStG schuldet, gilt dies entsprechend für die vom Leistungsempfänger be-

rechnete Steuer.“ 

 

Ergebnis: Damit kann 

 der Reifenhersteller (unter den weiteren Voraussetzungen) alle Lieferungen der 

(bisherigen) 19%igen Umsatzsteuer unterwerfen und, 

 der Kunde (unter den weiteren Voraussetzungen) kann den vollen Vorsteuerab-

zug in Anspruch nehmen. 
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Praxistipp: 

Nach zutreffender Auffassung der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) ist die Billig-

keitsregel zwingende Folge des Neutralitätsgrundsatzes. Doch die BStBK geht in ihrer 

Stellungnahme vom 19.06.2020 weiter und fordert eine entsprechende gesetzliche Re-

gelung: 

 

„Anpassung von § 27 UStG 

Bei Unternehmern, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, wird es im Wege der Billig-

keit nicht beanstandet, wenn diese ihr Recht auf Vorsteuerabzug i. S. v. § 15 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG in Höhe des Regelsteuersatzes von 19 % (anstelle von 16 %) 

bzw. des ermäßigten Steuersatzes von 7 % (anstelle von 5 %) geltend machen, sofern 

ihnen der erhöhte Steuerbetrag von einem anderen Unternehmer in einer Rechnung un-

richtig i. S. v. § 14c Abs. 1 UStG fakturiert wurde und vom zum Vorsteuerabzug berech-

tigten Unternehmer beglichen wurde. Die Maßnahme gilt entsprechend für Abrechnun-

gen im Rahmen des sog. Gutschriftverfahrens nach § 14 Abs. 2 Satz 2 UStG.“ 

 

Eine solche Regelung ist aus folgenden Gründen dringend geboten: 

Nach der Rechtsprechung (vgl. BFH-Urteile vom 02.04.1998, V R 34/97, BStBl. II S. 695; 

vom 06.12.2007, V R 3/06, BStBl. 2009 II S. 203) ist ein Vorsteuerabzug nicht zulässig, 

soweit der die Rechnung ausstellende Unternehmer die Steuer nach § 14c UStG schul-

det. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Steuersatzänderungen bei den Unternehmern 

regelmäßig zu erheblichen Umsetzungsschwierigkeiten führen. Massenhafte Rech-

nungs- und Vertragskorrekturen und Anpassungen von Umsatzsteuervoranmeldungen 

sind die bürokratische Folge hieraus. 

Erfolgt die Steuersatzänderung dann – wie konkret – auch noch sehr kurzfristig und zeit-

lich begrenzt, sodass es sogar zu mehrfachen Umstellungen kommt, ist die Umsetzung 

für viele Unternehmen nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten zu bewältigen. 

Um jedoch eine reibungslose Umsetzung der Steuersatzänderung und damit der Ankur-

belung der Wirtschaft sicherzustellen, sollte der Gesetzgeber die vorgeschlagene Billig-

keitsregelung erlassen. 

Dem Fiskus erwächst hieraus grundsätzlich kein Nachteil, da die zu hoch ausgewiesene 

Umsatzsteuer vom Rechnungsaussteller (Leistender) geschuldet wird, während der 

Rechnungsempfänger (Leistungsempfänger) sie – unter den allgemeinen Voraussetzun-

gen – in Abzug bringen kann. Durch die Billigkeitsmaßnahme wird insbesondere das 

ansonsten administrativ sehr aufwendige Berichtigungsverfahren vermieden. Die Rege-

lung führt damit gleichzeitig auch zu einer Entbürokratisierung. 
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Fundstellen: 

➢ BMF 30.6.20, III C 2 – S 7030/20/10009, 

➢ BStBK, Stellungnahme vom 19.06.2020 

 

Absenkung der Umsatzsteuer 

Ein Weg aus der Corona-Krise führt nach Vorstellungen des Gesetzgebers über Mehr-

wertsteuerentlastungen. Aus diesem Grund wurden die Steuersätze bekanntermaßen 

ab dem 01.07.2020 für ein halbes Jahr auf 16 % bzw. 5 % abgesenkt (Zweites Corona-

Steuerhilfegesetz).  

Die Absenkung der Umsatzsteuer verursacht bei den Unternehmen einen erheblichen 

Umstellungsaufwand, der eigentlich in der Kürze der Zeit nicht zu bewältigen ist.  

 

Zeitpunkt der Auslieferung maßgebend 

Entscheidend ist, wann der Umsatz bewirkt (= ausgeführt) wird. Umsätze nach dem 

01.07.2020 und bis zum 31.12.2020 sind mit 16 % zu besteuern. Ab dem 01.07.2021 

sind die Umsätze dann wieder mit 19 % zu besteuern. 

Fahrzeuglieferungen sind grundsätzlich dann bewirkt, wenn der Kunde die Verfügungs-

macht über das Fahrzeug erlangt. Dies ist in der Regel der Zeitpunkt der Auslieferung 

(„Schlüsselübergabe“). 

 

Übersicht 

Sachverhalt Beurteilung Steuersatz 

Kaufvertrag über ein Kfz 

am 30.06.2020, Ausliefe-

rung am 01.07.2020 

Maßgebend ist der Zeit-

punkt der Auslieferung 

Der neue abgesenkte 

Umsatzsteuersatz (16 %) 

kommt zur Anwendung. 

 

 

Befristung bis zum 31.12.2020 

Damit der Konsum gerade nach der akuten Phase der Krise wieder anspringt, wurde die 

Absenkung auf das zweite Halbjahr 2020 befristet. Die Absenkung gilt also bis zum 

31.12.2020.  
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Übersicht 

Sachverhalt Beurteilung Steuersatz 

Kaufvertrag über ein Kfz 

am 03.12.2020, Ausliefe-

rung am 08.01.2020 

Maßgebend ist der Zeit-

punkt der Auslieferung 

Der vor der Absenkung 

geltende Umsatzsteuer-

satz (19 %) kommt wieder 

zur Anwendung. 

 

 

Vertragsdatum 

Ohne Bedeutung ist das Datum des Vertrags, also wann der Kunde den Kaufvertrag 

unterschrieben oder den Reparaturauftrag erteilt hat.  

  

Rechnungsdatum 

Ohne Bedeutung ist das Datum der Rechnungsstellung, also wann das Autohaus dem 

Kunden die Rechnung schreibt. 

 

Übersicht 

Sachverhalt Beurteilung Steuersatz 

Auslieferung eines Kfz am 

30.06.2020, Rechnungs-

stellung am 01.07. 2020 

Maßgebend ist der Zeit-

punkt der Auslieferung 

Der bisherige Umsatz-

steuersatz (19 %) kommt 

zur Anwendung. 

Rechnungsstellung am 

30.06.2020, Auslieferung 

des Kfz am 01.07.2020 

Maßgebend ist der Zeit-

punkt der Auslieferung. 

Der neue abgesenkte 

Umsatzsteuersatz (16 %) 

kommt zur Anwendung. 

 

 

Zahlungseingang 

Ohne Bedeutung ist, wann der Kunde die Rechnung bezahlt. 
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Übersicht 

Sachverhalt Beurteilung Steuersatz 

Bezahlung eines Kfz am 

30.06.2020, Auslieferung 

am 01.07.2020 

Maßgebend ist der Zeit-

punkt der Auslieferung 

Der Zeitpunkt der Bezah-

lung ist ohne Bedeutung. 

Der neue abgesenkte 

Umsatzsteuersatz (16 %) 

kommt zur Anwendung. 

Auslieferung eines Kfz am 

30.06.2020, Bezahlung 

am 01.07.2020 

Maßgebend ist der Zeit-

punkt der Auslieferung. 

Der Zeitpunkt der Bezah-

lung ist ohne Bedeutung. 

Der bisherige Umsatz-

steuersatz (19 %) kommt 

zur Anwendung. 

 

 

Transport durch das Autohaus 

Wird das vom Kunden erworbene oder durch Werklieferung reparierte Fahrzeug dem 

Kunden vom Autohaus gebracht, ist der Transportbeginn maßgebend. 

 

 

Übersicht 

Sachverhalt Beurteilung Steuersatz 

Kunde wünscht Transport 

des gekauften Kfz durch 

das Autohaus in ein ande-

res Bundesland; Beginn 

des Transports am 

30.06.2020, Übergabe an 

den Kunden am 

01.07.2020 

Maßgebend ist der Zeit-

punkt des Transportbe-

ginns. Die tatsächliche 

Übergabe an den Kunden 

ist ohne Bedeutung. 

Der bisherige Umsatz-

steuersatz (19 %) kommt 

zur Anwendung. 

 

 

Leasingzahlung 

Leasinggeschäfte sind zeitlich begrenzte Dauerleistungen, die in der Regel in monatli-

chen Teilleistungen erbracht werden. Maßgebend ist der Steuersatz, der bei Beendigung 

des jeweiligen Leasingmonats gilt. 
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Übersicht 

Sachverhalt Beurteilung Steuersatz 

Kfz-Leasingvertrag am 

12.06.2020, monatliche 

Leasingraten, Übergabe 

des Fahrzeugs am 24.06. 

2020 

Das Leasing ist eine Dau-

erleistung und wird in mo-

natlichen Teilleistungen 

erbracht. Maßgebend ist 

der Steuersatz bei Been-

digung des jeweiligen 

Leasingmonats. Der Zeit-

punkt der Fahrzeugüber-

gabe ist ohne Bedeutung. 

Für Leasingzeiträume, die 

zwischen dem 

01.07.2020 und dem 

01.01.2021 enden, 

kommt der neue abge-

senkte Umsatzsteuersatz 

(16 %) zur Anwendung. 

 

 

Leasing-Sonderzahlung 

Leasing-Sonderzahlungen sind als für den Gesamtzeitraum vereinnahmtes Entgelt an-

teilig auf die Teilleistungszeiträume umzulegen. 

 

Übersicht 

Sachverhalt Beurteilung Steuersatz 

Wie vorher; zusätzlich zu 

den Leasingraten ist vor-

schüssig auch eine Son-

derzahlung zu leisten 

Die Sonderzahlung ist als 

im Voraus vereinnahmtes 

Entgelt auf die Teilleistun-

gen umzulegen. 

Soweit die Sonderzah-

lung auf Leasingzeit-

räume entfällt, die zwi-

schen dem 01.07.2020 

und dem 01.01.2021 en-

den, kommt der neue ab-

gesenkte Umsatzsteuer-

satz (16 %) zur Anwen-

dung. 

 

 

Reparaturen 

Kfz-Reparaturen sind grundsätzlich dann ausgeführt, wenn der Kunde das Fahrzeug ab-

holt („Schlüsselrückgabe“). 
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Übersicht 

Sachverhalt Beurteilung Steuersatz 

Auftragsannahme am 

30.06.2020, Abholung am 

01.07.2020 

Maßgebend ist der Zeit-

punkt der Abholung. Das 

Datum der Auftragsan-

nahme ist ohne Bedeu-

tung. 

Der neue abgesenkte 

Umsatzsteuersatz (16 %) 

kommt zur Anwendung. 

Auf Teileverkäufe kann 

dies entsprechend ange-

wendet werden. 

 

 

Mietfahrzeug 

Erhält der Kunde ‒ etwa für die Dauer einer Reparatur ‒ ein besonders berechnetes 

Mietfahrzeug, kommt es auf den Steuersatz bei Beendigung des Mietverhältnisses an.  

 

 

 Absenkung der Umsatzsteuer - Teil II: Welcher Steuersatz beim Um-

tausch von Gegenständen anzuwenden ist90:  

Beim Umtausch eines Gegenstands wird die ursprüngliche Lieferung rückgängig ge-

macht. An ihre Stelle tritt eine neue Lieferung. Wird ein Gegenstand, der vor dem 

01.07.2020 erworben wurde, nach dem 30.06.2020 umgetauscht, ist auf die Lieferung 

des Ersatzgegenstands der ab 01.07.2020 geltende Umsatzsteuersatz von 16% bzw. 

5% anzuwenden. 

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 30.06.2020, Az. III C 2 - S 7030/20/10009 

:004. 

 

Beispiel: 

A hat am 18.06.2020 ein Notebook für 1.011,50 € (850 € zuzüglich 19% = 161,50 € 

Umsatzsteuer) erworben. Am 03.07.2020 tauscht er dieses Notebook gegen ein anderes 

ein, das seinen Vorstellungen besser entspricht. Das neue Notebook kostet 1.102 € (950 

€ zuzüglich 16% = 152 € Umsatzsteuer). Der Kunde zahlt nur die Differenz von 90,50 €. 

                                                

90  VSRW, Steuerzahler-Tip Nr. 10/2020, S. 8 
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Konsequenz: Der Erwerb des ersten Notebooks einschließlich der 19%igen Umsatz-

steuer wird rückgängig gemacht. Anschließend findet der Erwerb des neuen Notebooks 

ein-schließlich der 16%igen Umsatzsteuer von 152 € statt. 

 

 

 Absenkung der Umsatzsteuer - Teil III 

Ermäßigter Steuersatz für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen91 

Die Finanzverwaltung trifft eine Nichtbeanstandungsregelung zur Aufteilung des Ge-

samtkaufpreises von Kombiangeboten aus Speisen und Getränken und senkt den Pro-

zentsatz für die sog. Servicepauschale.  (red.) 

BMF vom 02.07.2020 - III C 2 - S 7030/20/10006:006 – DOK 2020/0662912 

 

Anweisung der Verwaltung 

Im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung 

der Corona Krise vom 19.06.2020, BGBI. 2020 11385, wurde im § 12 Abs. 2 UStG eine 

neue Nr. 15 aufgenommen. Danach unterliegen die nach dem 30.06.2020 und vor dem 

01.07.2021 erbrachten Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen, mit Ausnahme 

der Abgabe von Getränken, dem ermäßigten Steuersatz. 

Aus der Praxis sind Fragen zur Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für 

Restaurations- und Verpflegungsdienstleistungen, mit Ausnahme der Abgabe von Ge-

tränken, vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021 gem. § 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG gestellt 

worden. Zu diesen Fragen nimmt die Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom 

02.07.2020 nunmehr Stellung. 

Für die befristete Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Restaurations- 

und Verpflegungsdienstleistungen, mit Ausnahme der Abgabe von Getränken, ist es 

nicht zu beanstanden, wenn zur Aufteilung des Gesamtkaufpreises von sog. Kombian-

geboten aus Speisen inklusive Getränken (z .B. Buffet All-Inclusive-Angeboten) der auf 

die Getränke entfallende Entgeltanteil mit 30 % des Pauschalpreises angesetzt wird. 

Hinsichtlich der Umsätze aus der kurzfristigen Vermietung von Wohn- und Schlafräumen 

(§ 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG) wird es aus Vereinfachungsgründen nicht beanstandet, wenn 

folgende in einem Pauschalangebot enthaltene nicht begünstigte Leistungen in der 

Rechnung zu einem Sammelposten (z.B. „Business-Package“, „Servicepauschale“) zu-

sammengefasst und der darauf entfallende Entgeltanteil in einem Betrag ausgewiesen 

werden:  

                                                

91  Nach Walkenhorst, UStB 08/2020, 249 
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• Abgabe eines Frühstücks, 

• Nutzung von Kommunikationsnetzen, 

• Reinigung und Bügeln von Kleidung, Schuhputzservice, 

• Transport zwischen Bahnhof/Flughafen und Unterkunft, 

• Transport von Gepäck außerhalb des Beherbergungsbetriebs, 

• Nutzung von Saunaeinrichtungen, 

• Überlassung von Fitnessgeräten, 

• Überlassung von Plätzen zum Abstellen von Fahrzeugen. 

 

Es wurde ebenfalls nicht beanstandet, wenn der auf diese Leistungen entfallende Ent-

geltanteil mit 20 % des Pauschalpreises angesetzt wurde. Dieser Anteil wird nunmehr 

auf 15 % des Pauschalpreises gesenkt. 

Die Abschnitte 10.1 und 12.16 Abs. 12 UStAE werden entsprechend angepasst. 

 

Die Regelungen des BMF-Schreibens sind in allen Fällen ab dem 01.07.2020 bis zum 

30.06.2021 anzuwenden. 

 

Konsequenzen für die Praxis 

Die befristete Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf die Restaurant- und Ver-

pflegungsdienstleistungen, mit Ausnahme der Abgabe von Getränken, wurde als erfor-

derlich angesehen, da im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen die gastronomi-

schen Betriebe auf Grund der strengen Hygiene- und Abstandsvorschriften besonders 

schwer und langanhaltend von der COVID-19-Pandemie betroffen sind. Durch die Ab-

senkung des Umsatzsteuersatzes werden eine Stimulierung der Nachfrage und eine Be-

lebung der Konjunktur erwartet. 

 

Bedingt durch die befristete Absenkung des allgemeinen Steuersatzes auf 16 % und des 

ermäßigten Steuersatzes auf 5 % in der Zeit vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 erge-

ben sich für die Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen folgende anzuwendende 

Steuersätze. 
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 Restaurantumsätze mit 

Ausnahme der Getränke 
Getränke 

01.07.2020 bis 31.12.2020 5 % 16 % 

01.01.2021 bis 30.06.2020 7 % 19 % 

Ab 01.07.2020  19 % 19 % 

 

 

Beraterhinweis 

Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten wurde zugelassen, dass auf Bewir-

tungsleistungen (z.B. Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle 

Tabakwarenlieferungen usw.) in der Nacht vom 30.06.2020 auf den 01.07.2020 in Gast-

stätten, Hotels, Clubhäusern, Würstchenständen und ähnlichen Betrieben die ab dem 

01.07.2020 geltenden Umsatzsteuersätze von 5 % bzw. 16 % angewandt werden.  

Auf das BMF-Schreiben vom 30.06.2020 - C 2 S 7030/20/10009:004 - wird hingewiesen. 

 

 

 Das Ende der Niedrigsteuerphase – Rückkehr zu 19% und 7%92 

Im Rahmen der Steuersatzänderungen zum 01.07.2020 hatten die Unternehmen nur 

sehr wenig Vorbereitungszeit, um ihre Systeme anzupassen. Die Änderung der Steuer-

kennzeichen im Buchhaltungs-/ERP-System war kurzfristig notwendig, damit die Unter-

nehmen zutreffende Rechnungen ausstellen konnten. Fehler waren demzufolge vorpro-

grammiert und Rechnungen mit einem Steuerausweis nach § 14c UStG keine Selten-

heit. Die „Rolle rückwärts“ zum 01.01.2021 stellt die betroffenen Unternehmen nun vor 

ähnliche Herausforderungen. 

 

I. Einleitung 

Mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz hat der Gesetzgeber die USt-Sätze von 19% 

auf 16% und von 7% auf 5% zeitlich befristet vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 gesenkt.93 

Die Ermäßigung des Steuersatzes führte bei den betroffenen Unternehmen zu einem 

                                                

92  Nach Oldiges, in: DB 49/2020, 2597 
93  Vgl. Oldiges, Ermäßigter Steuersatz für die Gastronomie – Update durch Gesetz und BMF-

Schreiben, DB Spezial Nr. 14 vom 13.07.2020 S. 4. 
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erheblichen administrativen Mehraufwand. Denn alle relevanten Prozesse, wie z.B. 

Buchhaltungs-/ ERP-Systeme, Kassensysteme und Rechnungserteilungen, mussten 

kurzfristig umgestellt werden. 

Erfreulich für die betroffenen Unternehmen war zumindest die Nichtbeanstandungsrege-

lung im begleitenden BMF-Schreiben vom 30.06.2020.94 Danach wird es für im Juli 2020 

an andere Unternehmen ausgeführte Leistungen nicht beanstandet, wenn der zu hohe 

Steuerausweis in der Rechnung nicht berichtigt wird. Dem Leistungsempfänger steht 

aus Praktikabilitätsgründen jedenfalls der volle Vorsteuerabzug zu.95 Damit erhielten die 

betroffenen Unternehmen für B2B-Umsätze faktisch einen weiteren Monat Zeit, um ihre 

Prozesse umzustellen. 

 

II. Zeitlich befristete Absenkung der Steuersätze 

Der Gesetzgeber nahm die zeitlich befristete Absenkung der Steuersätze gesetzessys-

tematisch in § 28 UStG vor, der die zeitlich begrenzte Fassung einzelner Vorschriften 

regelt. Nach § 28 Abs. 1 und 2 UStG ist § 12 UStG im Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 

31.12.2020 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die USt für jeden steuerpflichtigen Um-

satz 16% bzw. 5% der Bemessungsgrundlage beträgt. Zu der zeitlich befristeten Steu-

ersatzsenkung ist am 30.06.2020 ein umfangreiches BMF-Schreiben96 ergangen. Dabei 

hat sich das BMF an früheren Schreiben orientiert, die im Zusammenhang mit Steuer-

satzänderungen veröffentlicht wurden.97 

 

III. Rückkehr zu 19% und 7% 

Auch bei der Rückkehr zu den „alten“ Steuersätzen ist für die zutreffende Anwendung 

der Steuersätze der Zeitpunkt maßgeblich, in dem die Lieferung oder sonstige Leistung 

umsatzsteuerlich bewirkt wird. Sofern der maßgebliche Leistungszeitpunkt zwischen 

dem 01.07.2020 und 31.12.2020 liegt, gilt der abgesenkte Steuersatz von 16% bzw. 5%. 

Dies gilt unabhängig davon, wann die Rechnung ausgestellt wird. Zudem ist weder der 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch der Zeitpunkt der Zahlung relevant. 

Im Rahmen der Rückkehr zu den Steuersätzen 19% und 7% stellen sich ähnliche prak-

tische Umsetzungsschwierigkeiten wie bei der Einführung der zeitlich befristeten Steu-

ersatzsenkung. Vor diesem Hintergrund hat das BMF am 04.11.2020 ein weiteres BMF-

Schreiben veröffentlicht,98 welches das BMF-Schreiben vom 30.06.2020 ergänzt. Das 

                                                

94  BMF vom 30.06.2020, DB 2020 S. 1428, Rz. 46. 
95  BMF vom 30.06.2020, a.a.O. (Fn. 32), Rz. 46. 
96  BMF vom 30.06.2020, a.a.O. (Fn. 32). 
97  Vgl. BMF vom 10.02.1998, BStBl. I 1998 S. 177. 
98  BMF vom 04.11.2020, DB 2020 S. 2436. 
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aktuelle BMF-Schreiben befasst sich mit den für die Praxis relevanten Fragestellungen, 

von denen einige im Folgenden näher beleuchtet werden. 

 

1. Voraus- und Anzahlungsrechnungen 

Voraus- und Anzahlungsrechnungen, die in der Niedrigsteuerphase gestellt und für die 

das Entgelt auch in diesem Zeitraum vereinnahmt wird, sind mit dem USt-Satz von 

16% bzw. 5% auszuweisen. Allerdings wird es nicht beanstandet, wenn bei einer Ver-

einnahmung in der Niedrigsteuerphase der Steuersatz von 19% bzw. 7% angewandt 

und in Rechnung gestellt wird, sofern feststeht, dass die jeweilige Leistung erst nach 

dem 31.12.2020 erbracht wird.99 Der Leistungsempfänger kann dann den ausgewiese-

nen Steuerbetrag als Vorsteuer geltend machen.100 

Für Voraus- und Anzahlungsrechnungen, die vor dem 01.07.2020 gestellt und für die 

das Entgelt in der Niedrigsteuerphase vereinnahmt wird, schuldet der Leistende die 

Mehrsteuer (Differenz zwischen ausgewiesener Steuer und gesetzlich geschuldeter 

Steuer) nach § 14c Abs. 1 UStG. Der Leistungsempfänger ist in Höhe des Mehrbetrags 

– vorbehaltlich der Nichtbeanstandungsregelung in Rz. 46 des BMF-Schreibens vom 

30.06.2020 – nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.101 

An- oder Vorauszahlungen, die vor dem 01.01.2021 in Rechnung gestellt und nach dem 

31.12.2020 vereinnahmt werden, sind mit einem Steuersatz von 19% bzw. 7% zu ver-

steuern, auch wenn die Rechnung einen geringeren Steuersatz aufweist. Dies stellt das 

BMF in seinem Schreiben vom 04.11.2020 klar.102 Der Leistungsempfänger könnte unter 

den übrigen Voraussetzungen die Vorsteuer nur in Höhe der ausgewiesenen Steuer gel-

tend machen. Um diese Situation zu vermeiden, sollten betroffene Unternehmen von der 

Nichtbeanstandungsregelung Gebrauch machen. 

 

2. Gutscheine 

Ein Gutschein i.S.d. UStG liegt nur dann vor, wenn der Leistende verpflichtet ist, das 

Zahlungsinstrument als Gegenleistung für eine Leistung anzunehmen. Gutscheine i.S.d. 

UStG sind abzugrenzen von Preisnachlassinstrumenten,103 bei denen nicht das Recht 

verliehen wird, Leistungen tatsächlich zu erhalten. Liegt ein Gutschein i.S.d. UStG vor, 

ist zwischen einem Einzweck-Gutschein und einem Mehrzweck-Gutschein zu unter-

scheiden, da sich bei diesen beiden Gutscheinarten unterschiedliche Rechtsfolgen er-

geben. Um einen Einzweck-Gutschein handelt es sich, wenn der Ort der Leistung und 

                                                

99  Vgl. BMF vom 04.11.2020, a.a.O. (Fn. 6), Rz. 31. 
100  Vgl. BMF vom 04.11.2020, a.a.O. (Fn. 6), Rz. 31. 
101  Vgl. BMF vom 04.11.2020, a.a.O. (Fn. 6), Rz. 32. 
102  Vgl. BMF vom 04.11.2020, a.a.O. (Fn. 6), Rz. 32. 
103  Vgl. Abschn. 17.2 Abs. 4 UStAE 
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die geschuldete Steuer im Moment der Gutscheinausgabe oder -übertragung feststehen. 

Soweit es bei der Ortsbestimmung eine Rolle spielt, ob der Empfänger der Leistung Un-

ternehmer oder Nicht-Unternehmer ist, muss dies ebenfalls feststehen. Stehen die 

Steuer oder der Ort nicht fest, liegt ein Mehrzweck-Gutschein vor. Im BMF-Schreiben 

vom 02.11.2020104 legt das BMF die gesetzliche Bestimmung für Gutscheine in § 3 

Abs. 13 Abs. 15 UStG aus und erläutert die Rechtslage anhand einer Reihe von Beispie-

len für Einzweck- und Mehrzweckgutscheine (insb. auch in Vertriebsketten). 

 

a) Gutschein für einen verbindlich bestellten Gegenstand 

Das Ausstellen von Einzweck-Gutscheinen ist von bloßen Anzahlungen oder Voraus-

zahlungen i.S.d. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG abzugrenzen. Beim Ausstel-

len von Einzweck-Gutscheinen stehen der Ort der Leistung und die für diese Umsätze 

geschuldete Steuer fest. Der Gutschein ist aber nicht dergestalt mit einer einzelnen Leis-

tung verknüpft. Es liegt keine individualisierte Stückschuld vor, für die der Gutschein ein-

gelöst werden müsste. 

Wenn dagegen ein einzelner, bereits konkretisierter Leistungsgegenstand feststeht, 

handelt es sich gem. den Ausführungen des BMF-Schreibens vom 04.11.2020 nicht 

mehr um Entgelt für einen Gutschein, sondern um eine An- oder Vorauszahlung i.S.d. 

§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Gut-

schein für einen verbindlich bestellten Leistungsgegenstand unter Ausschluss eines spä-

teren Umtauschs, einer Barauszahlung oder einer Übertragung des Gutscheins auf an-

dere Verkäufer bzw. Käufer ausgestellt wird.105 Die Ausstellung des Gutscheins müsste 

zudem mit einer Abnahmeverpflichtung verbunden sein.106 Dies bedeutet, dass das Aus-

stellen eines Gutscheins eine An- bzw. Vorauszahlung darstellt, sobald er mit einer ein-

zelnen Leistung derart verknüpft ist, dass eine individualisierte Stückschuld vorliegt, für 

die er eingelöst werden muss. 

Die Einordnung der Zahlung als Entgelt für einen Einzweck-Gutschein oder als An- oder 

Vorauszahlung hat erhebliche USt-Auswirkungen. Im Fall einer An- oder Vorauszahlung 

ist die USt bei Zahlung vor dem 01.01.2021 zunächst mit einem Steuersatz von 16% 

bzw. 5% zu berechnen. Bei einer Lieferung des Gegenstands nach dem 31.12.2020 hat 

anschließend eine Berichtigung auf 19% bzw. 7% im Zeitpunkt der Leistungsausführung 

zu erfolgen. Steht bereits im Zeitpunkt der Zahlung der An- oder Vorauszahlung fest, 

dass die Lieferung erst nach dem 31.12.2020 erfolgen wird, kann die An- oder Voraus-

zahlung aus Vereinfachungsgründen bereits mit 19% bzw. 7% versteuert werden.107  

                                                

104  BMF vom 02.11.2020, VA1348410. 
105  BMF vom 04.11.2020, a.a.O. (Fn. 36), Rz. 5 
106 BMF vom 04.11.2020, a.a.O. (Fn. 36), Rz. 5. 
107  BMF vom 04.11.2020, a.a.O. (Fn. 36), Rz. 5. 
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Handelt es sich jedoch um einen Einzweck-Gutschein, der vor dem 01.01.2021 ausge-

geben wird, bleibt es bei der Versteuerung als Einzweck-Gutschein mit 16% bzw. 5%, 

auch wenn die Einlösung erst nach dem 31.12.2020 erfolgt. Denn für die Behandlung 

als Einzweck-Gutschein ist ausschließlich auf die Gesetzeslage im Zeitpunkt der Aus-

gabe abzustellen. 

 

b) Sonderfall: Restaurantgutschein 

Betroffene Unternehmen könnten durch die Ausgabe von Einzweck-Gutscheinen auch 

über die Niedrigsteuerphase hinaus von der Steuersatzermäßigung profitieren. Denn für 

die Besteuerung von Einzweck-Gutscheinen kommt es allein auf den Zeitpunkt der Aus-

gabe der Gutscheine an (vgl. § 3 Abs. 14 Satz 2 UStG). Nicht entscheidend ist der Zeit-

punkt der Einlösung, welche womöglich erst nach Ablauf der Niedrigsteuerphase erfolgt. 

Das BMF geht explizit auf Gutscheine für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen 

ein.108 Die befristete Anwendung des ermäßigten Steuersatzes für Restaurant- und Ver-

pflegungsdienstleistungen (ausgenommen Getränke) bis zum 30.06.2021 im Zusam-

menspiel mit der Niedrigsteuerphase führt zu möglichen USt-Vorteilen i.H.v. bis zu 14% 

(5% bis zum 31.12.2020 und 19% ab 01.07.2021). 

Ein Einzweck-Gutschein liegt vor, wenn im Zeitpunkt der Gutscheinausgabe der Leis-

tungsort sowie die für diese Umsätze geschuldete USt feststehen (§ 3 Abs. 14 Satz 1 

UStG). Diese Kriterien sind erfüllt, wenn ein Unternehmen im Zeitraum 01.07.2020 bis 

31.12.2020 einen Gutschein ausgibt, der explizit auf Speisen beschränkt ist. Der Leis-

tungsort steht im Zeitpunkt der Gutscheinausgabe fest. Für Speisen zum Verzehr an Ort 

und Stelle richtet sich der Leistungsort nach § 3a Abs. 3 Nr. 3 Buchst. b UStG und für 

Speisen zur Mitnahme nach § 3 Abs. 6 UStG. Dies ist der Ort, an dem der Unternehmer 

die Leistung tatsächlich erbringt bzw. die Speisen ausgibt (z.B. Restaurant). Auch steht 

die geschuldete Steuer fest, denn im Zeitpunkt der Gutscheinausgabe findet der ermä-

ßigte Steuersatz i.H.v. 5% sowohl für Speisen zum Verzehr vor Ort als auch für Speisen 

zur Mitnahme Anwendung. 

 

3. Gewährung von Jahresboni 

Für Preisnachlassgutscheine und Jahresboni sieht das BMF-Schreiben eine Vereinfa-

chungsregelung für Fälle vor, in denen ein Unternehmer Umsätze ausführt, die sowohl 

mit dem allgemeinen als auch mit dem ermäßigten Steuersatz zu besteuern sind und in 

denen sich die jeweiligen Entgelte infolge einer Gewährung von Jahresboni o.Ä. 

i.S.d. § 17 Abs. 4 UStG gemeinsam ändern.109 Dann ist nicht zu beanstanden, wenn der 

Unternehmer für die Steuerberichtigung nach § 17 Abs. 1 Satz 1 UStG die Entgeltmin-

                                                

108  BMF vom 04.11.2020, a.a.O. (Fn. 36), Rz. 6. 
109  BMF vom 30.06.2020, a.a.O. (Fn. 32), Rz. 32. 
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derung im Verhältnis der mit dem allgemeinen zu den mit dem ermäßigten Steuersatz 

zu versteuernden Umsätzen aufteilt und auf dieser Grundlage für das gesamte Kalender-

jahr von einem Steuersatz von jew. 19% bzw. 7% ausgeht.110 Diese Zuordnung muss 

der Unternehmer an seinen Vertragspartner in einem Beleg mitteilen (§ 17 Abs. 4 UStG). 

Lt. dem BMF mit Verweis auf das Schreiben vom 30.06.2020 kann der Unternehmer von 

einer Aufteilung der gemeinsamen Entgeltminderungen infolge der Gewährung eines 

Jahresbonus absehen und der Steuerberichtigung für Umsätze, die dem ermäßigten 

Steuersatz unterlegen haben, nach § 17 Abs. 1 Satz 1 UStG ausnahmslos den ermä-

ßigten Steuersatz von 7% zugrunde legen.111 Bei der Berichtigung des Vorsteuerabzugs 

hat der Leistungsempfänger nach § 17 Abs. 1 Satz 2 UStG entsprechend zu verfahren. 

 

4. Herstellerrabatt bei der Abgabe pharmazeutischer Produkte 

Eine Vereinfachungsregelung gilt ebenfalls für nachträgliche Herstellerrabatte, die ein 

Pharmazieunternehmen seinem Abnehmer gewährt.112 Infolge der damit eintretenden 

Entgeltminderung ist die ursprüngliche Bemessungsgrundlage zu korrigieren. Die Ent-

geltminderung kann ohne Beanstandung im Verhältnis der steuerpflichtigen Umsätze für 

das gesamte Kalenderjahr aufgeteilt werden.113 

Auch in diesen Fällen kann der Unternehmer von einer Aufteilung der gemeinsamen 

Entgeltminderungen absehen und der Steuerberichtigung für Umsätze, die dem allge-

meinen bzw. ermäßigten Steuersatz unterlegen haben, nach § 17 Abs. 1 Satz 1 UStG 

ausnahmslos den allgemeinen Steuersatz von 19% bzw. den ermäßigten Steuersatz von 

7% zugrunde legen.114 

Dies gilt auch für gesetzliche Rabatte gem. § 130a Abs. 1 Satz 1 SGB bzw. § 1 AM-

RabG.115 Für Apotheken gilt hinsichtlich der Vereinfachungsregelung die Voraussetzung, 

dass das Entgelt von dritter Seite korrespondierend zur Entgeltminderung mit demselben 

Steuersatz anzusetzen ist. 

 

5. Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements 

Im Hinblick auf Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements unterscheidet das BMF zwi-

schen solchen, die digitale und solchen, die analoge Leistungen beinhalten. Leistungs-

zeitpunkt ist bei digitalen Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements der letzte Tag des 

vereinbarten Leistungszeitraums. Das Gleiche gilt für analoge Abonnements nur, wenn 

                                                

110  BMF vom 04.11.2020, a.a.O. (Fn. 36), Rz. 8. 
111  BMF vom 04.11.2020, a.a.O. (Fn. 36), Rz. 9. 
112  BMF vom 04.11.2020, a.a.O. (Fn. 36), Rz. 10. 
113  BMF vom 30.06.2020, a.a.O. (Fn. 32), Rz. 32 f. 
114  BMF vom 30.06.2020, a.a.O. (Fn. 32), Rz. 33. 
115  BMF vom 04.11.2020, a.a.O. (Fn. 36), Rz. 10. 
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als Gegenleistung ein Gesamtkaufpreis anstelle eines Entgelts bestimmt wurde, das für 

jede einzelne Ausgabe gesondert vereinbart oder abgerechnet wird.116 

 

6. Weitere Inhalte des BMF-Schreibens 

Das BMF-Schreiben beinhaltet zudem Vereinfachungen und Klarstellungen für weitere 

Bereiche wie die Erstattung von Pfandbeträgen, Besteuerung von Strom-, Gas-, Was-

ser-, Kälte- und Wärmelieferungen sowie von Abwasserbeseitigung, Besteuerung von 

Personenbeförderungen im Schienenbahnverkehr, im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen 

und im Verkehr mit Oberleitungsomnibussen, Sonder- und Ausgleichszahlungen bei 

Miet- oder Leasingverträgen, Gesamtmargenbildung nach § 25 Abs. 3 Satz 3 UStG, Dif-

ferenzbesteuerung nach § 25a Abs. 4 UStG, Leistungszeitpunkt bei Leistungen eines 

Insolvenzverwalters, Leistungen des Gerüstbauerhandwerks, wiederkehrende Leistun-

gen sowie die Besteuerung der Umsätze im Gastgewerbe. 

 

IV. Fazit 

Im Rahmen der Steuersatzänderungen zum 01.07.2020 hatten die Unternehmen nur 

sehr wenig Vorbereitungszeit, um ihre Systeme anzupassen. Die Änderung der Steuer-

kennzeichen auf 16% bzw. 5% im Buchhaltungs-/ERP-System war kurzfristig notwendig, 

damit die Unternehmen zutreffende Rechnungen ausstellen können. Aufgrund der kurz-

fristigen Steuersatzänderungen waren Fehler vorprogrammiert und Rechnungen mit ei-

nem Steuerausweis nach § 14c UStG keine Seltenheit. 

Die „Rolle rückwärts“ zum 01.01.2021 stellt die betroffenen Unternehmen nun vor ähnli-

che Herausforderungen. Da auch für die Anwendung der „alten“ Steuersätze der Zeit-

punkt relevant ist, in dem der Umsatz ausgeführt worden ist, ergeben sich hier ähnliche 

praktische Umsetzungsschwierigkeiten wie bei der Einführung der befristeten Steuer-

satzsenkung. Das neue BMF-Schreiben und die darin aufgegriffenen Regelungen sind 

weitestgehend zu begrüßen. Sie führen zu einem erhöhten Maß an Rechtssicherheit, 

wenn auch viele praxisrelevante Fragen weiterhin noch nicht rechtssicher beantwortet 

werden. Wenn möglich, sollten Unternehmen bis zum Jahresende, d.h. in der Niedrig-

steuerphase, noch Einzweck-Gutscheine ausgeben. Auf diese Weise können sie auch 

über die Niedrigsteuerphase hinaus von den gesenkten USt-Sätzen profitieren. 

  

                                                

116  BMF vom 04.11.2020, a.a.O. (Fn. 36), Rz. 17 
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 BFH: Vorsteuerabzug aus Rechtsanwaltskosten zur Prüfung von Haf-

tungsansprüchen in der Insolvenz 117 

Im Rahmen der Abwicklung des insolventen Unternehmens anfallende Kosten zur Prü-

fung der Frage, ob Ansprüche auf Rückzahlung ausbezahlter Kommanditeinlagen nach 

§ 172 Abs. 4 Satz 1 HGB bestehen, gehören grundsätzlich zu den Allgemeinkosten der 

früheren unternehmerischen Tätigkeit. 

 

Hintergrund: Anwaltskosten des Insolvenzverwalters für die Einforderung zurück-

bezahlter KG-Einlagen 

Zu entscheiden war, ob der Insolvenzverwalter einer KG Vorsteuer aus Rechtsanwalts-

kosten geltend machen kann, die für die Prüfung berechnet wurden, ob Zahlungen an 

die Kommanditisten zurückzufordern sind, weil dadurch bereits geleistete Einlagen aus-

geschüttet wurden (§ 172 Abs. 4 Satz 1 HGB). Die hieraus resultierende persönliche 

Haftung für die Verbindlichkeiten der KG machte der Insolvenzverwalter gerichtlich ge-

gen die Kommanditisten geltend. 

Das FA und das FG lehnten den Vorsteuerabzug ab. Es fehle ein direkter und unmittel-

barer Zusammenhang mit einzelnen steuerpflichtigen Leistungen der KG. Bei der Zu-

rückforderung der Gesellschaftereinlagen zur Mehrung der Masse nach Beendigung der 

unternehmerischen Tätigkeit sei die Verknüpfung mit der wirtschaftlichen Tätigkeit zur 

Erbringung entgeltlicher Leistungen nicht mehr gegeben. 

 

Entscheidung: Der BFH bejaht den Vorsteuerabzug des Insolvenzverwalters als 

Leistungsempfängers 

Der Vorsteuerabzug setzt grundsätzlich einen unmittelbaren und direkten Zusam-

menhang zwischen einem bestimmten Eingangsumsatz und einem oder mehreren Aus-

gangsumsätzen voraus. Der Abzug steht daher im Grundsatzfall nur zu, wenn die Aus-

gaben für den Erwerb von Gegenständen oder Dienstleistungen zu den Kostenelemen-

ten der besteuerten Ausgangsumsätze gehören. Die Kostenelemente müssen in der Re-

gel entstanden sein, bevor der dazu gehörende besteuerte Ausgangsumsatz ausgeführt 

wird (BFH, Urteil v. 13.12.2017, XI R 3/16, BStBl 2018 II S. 727).  

 

Vorsteuerabzug aus den unternehmerischen Allgemeinkosten 

Der Vorsteuerabzug steht aber – über den Grundsatzfall hinausgehend - zugunsten des 

Unternehmers auch ohne einen direkten und unmittelbaren Zusammenhang 

                                                

117  Nach Dürr, in www.haufe.de 
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zwischen Eingangsumsatz und Ausgangsumsätzen zu, wenn die Kosten zu den "allge-

meinen Aufwendungen" des Unternehmers gehören und als solche Kostenelemente 

der von ihm gelieferten Gegenstände oder erbrachten Dienstleistungen sind. Denn diese 

Kosten hängen direkt und unmittelbar mit der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit zu-

sammen. Sie müssen allerdings ihren ausschließlichen Entstehungsgrund in dieser 

Tätigkeit haben (BFH, Urteil v. 13.12.2017, XI R 3/16, BStBl 2018 II S. 727). 

 

Ausgaben vor, während und zwecks Beendigung der unternehmerischen Tätigkeit 

Wegen der Neutralität des Mehrwertsteuersystems kann nicht unterschieden werden 

in Ausgaben vor, während und zwecks Beendigung der unternehmerischen Tätigkeit 

(BFH, Urteil v. 13.12.2017, XI R 3/16, BStBl 2018 II S. 727). Im Insolvenzverfahren 

eines Unternehmers, der seinen Geschäftsbetrieb bereits eingestellt hat, kommt es für 

den Vorsteuerabzug daher auf die frühere wirtschaftliche Gesamttätigkeit an (BFH, 

Urteil vom 02.12.2015, V R 15/16, BStBl 2016 II S. 486). 

 

Kosten der Auseinandersetzung sind allgemeine unternehmerische Aufwendun-

gen 

Zu den allgemeinen unternehmerischen Kosten rechnen regelmäßig die Kosten für ge-

sellschaftsrechtliche Auseinandersetzungen. Hiervon ausgehend können dazu im 

Streitfall die Anwaltskosten für die Einforderung der Hafteinlage bzw. die Abwicklung der 

KG gehören. Denn die vom Insolvenzverwalter nach § 171 Abs. 1, § 172 Abs. 4 Satz 2 

HGB geltend gemachten Haftungsansprüche dienen ausschließlich der Befriedigung im 

unternehmerischen Bereich entstandener Forderungen. 

 

Der Insolvenzverwalter kann als Partei kraft Amtes oder für sich persönlich han-

deln 

Der BFH hob das FG-Urteil auf und verwies den Fall an das FG zurück. Das FG hatte 

keine Feststellungen dazu getroffen, ob der Insolvenzverwalter als Partei kraft Amtes 

Empfänger der Anwaltsleistungen war, oder ob er diese Leistungen selbst bezogen hat. 

Der Insolvenzverwalter kann zum einen persönlich handeln und Aufträge vergeben. 

Deren Kosten gehören dann zu den allgemeinen (mit der Verwaltervergütung abgegol-

tenen) Geschäftskosten oder zu den erstattungsfähigen Auslagen des Verwalters. Zum 

anderen kann der Insolvenzverwalter aber auch als Partei kraft Amtes "im Rahmen der 

Verwaltung" Verträge mit Wirkung für und zu Lasten der Masse abschließen. Das FG 

hat in zweiten Rechtsgang anhand der Vertragsbeziehungen und Abrechnungen zwi-

schen den Rechtsanwälten und dem Insolvenzverwalter aufzuklären, wem gegenüber 

die Anwaltsberatungen erbracht wurden bzw. ob der Insolvenzverwalter kraft Amtes ge-

handelt hat. 
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Hinweis:  

Gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzungen rechnen zum allgemeinen unter-

nehmerischen Bereich 

Der BFH bestätigt, dass Prozesskosten grundsätzlich die Qualifikation der Aufwendun-

gen teilen, die Gegenstand des Prozesses sind. Aufwendungen aufgrund gesellschafts-

rechtlicher Auseinandersetzungen sind regelmäßig den allgemeinen Kosten des unter-

nehmerischen Bereichs zuzurechnen. Das gilt ebenso für Dienstleistungen bei der Grün-

dung oder der Aufnahme eines Gesellschafters gegen Bareinlage, soweit die Gesell-

schaft umsatzsteuerpflichtige Umsätze tätigt oder beabsichtigt (BFH, Urteil v. 6.5.2010, 

V R 29/19, BStBl 2010 II S. 885). Bei Insolvenz einer Personengesellschaft ist zu unter-

scheiden, ob der nach Insolvenzrecht abzuwickelnde Vermögensbereich oder die Ge-

sellschafter persönlich betroffen sind. Steuerberatung und Prozessführung im Zusam-

menhang mit Unternehmenssteuern oder Verpflichtungen aus der aktiven Unternehmer-

tätigkeit gehören zu den mit der Abwicklung stehenden Leistungen. Das gilt auch für die 

Kosten eines sachverständigen Dritten (z. B. eines Kassenprüfers), soweit er Aufgaben 

im Rahmen der Verwaltung des insolventen Unternehmens im Auftrag des Insolvenzver-

walters ausführt.  

 

BFH, Urteil vom 18.09.2019, XI R 19/17, veröffentlicht am 23.01.2020 

 

 

 Personalschlüssel verdrängt Umsatzschlüssel bei Vorsteuerauftei-

lung nicht118 

Eine Schätzung des nicht abziehbaren Teils der Vorsteuer unter Verwendung eines se-

lektiven Personalschlüssels ist nicht als sachgerechte Schätzung anzusehen; es besteht 

daher kein Vorrang gegenüber einer Schätzung anhand des Verhältnisses der gesamten 

steuerfreien zu den steuerpflichtigen Umsätzen. 

Bundesfinanzhof, Urteil vom 23. Oktober 2019 – Bundesfinanzhof XI R 18/17, DStR 

14/2020, 710 

  

                                                

118  Nach Werth, in: DB 38/2020, 1990 
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 Vorsteuerabzug bei gemischt genutztem Gebäude 

Auch nach Ergehen des Urteils des EuGH Gmina Ryjewo ist für den Vorsteuerabzug 

eine Zuordnungsentscheidung des Unternehmers bei Herstellung eines gemischt ge-

nutzten Gebäudes erforderlich.  

FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 27.11.2019 - 3 K 2217/18, Rev. Eingelegt, Az. BFH: V R 

4/20, DStRE 07/2020, 421 

 

 

 Bonuszahlungen eines Dritten können den Vorsteuerabzug nach-

träglich mindern (FG)119 

Das FG Münster hat entschieden, dass vom Franchisegeber an den Franchisenehmer 

weitergeleitete Bonuszahlungen den Vorsteuerabzug nachträglich gemäß § 17 UStG 

mindern können.  

FG Münster, Urteil vom 05.03.2020 - 5 K 1670/17 U). 

 

Sachverhalt:  

Die Klägerin ist eine GmbH und in ein Franchisesystem eingebunden. Die Franchisege-

berin handelte mit Lieferanten Rahmenvereinbarungen aus, nach denen die Franchise-

nehmer Rabatte und Bonuszahlungen erhalten, die sich nach dem getätigten Nettoum-

satz aller von der Franchisegeberin betreuten Abnehmer richten. Die Jahresboni wurden 

von den Lieferanten an die Franchisegeberin ausgezahlt, die diese an die Franchiseneh-

mer weitergaben. 

Das FA minderte den aus den Leistungen der Lieferanten in Anspruch genommenen 

Vorsteuerabzug der Klägerin um die in den Bonuszahlungen enthaltenen Steuerbeträge 

nach § 17 Abs. 1 Satz 2 UStG. Die Klägerin wandte hiergegen ein, dass die Franchise-

geberin die Boni für ihre Vermittlungsleistungen erhalten habe und keine Verpflichtung 

bestanden habe, diese an die Franchisenehmer weiterzuleiten. 

 

Das FG Münster hat die Klage abgewiesen: 

• Die Bonuszahlungen stellten zwar unstreitig kein Entgelt für Leistungen der Klä-

gerin an die Franchisegeberin - etwa in Form der Inanspruchnahme des 

                                                

119  Nach NWB 20/2020, FG Münster Newsletter vom 15.04.2020 (RD) 
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Warenwirtschaftssystems – dar. Allerdings führten sie zur Minderung des Vor-

steuerabzugs für die erhaltenen Warenlieferungen. 

• Die Zahlungen stünden in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Liefe-

rungen der Lieferanten an die Franchisenehmer. 

• Dies ergebe sich daraus, dass die Boni nach dem Umfang der Lieferungen be-

messen und in voller Höhe weitergeleitet wurden. 

• Demgegenüber könne nicht festgestellt werden, dass die Bonuszahlungen Ent-

gelte für Leistungen der Franchisegeberin darstellten. 

• Zum einen erhalte diese von den Lieferanten gesonderte Zahlungen für Vermitt-

lungstätigkeiten und Werbeleistungen. Zum anderen bezögen sich die Bonus-

zahlungen nach den Konditionsvereinbarungen ausdrücklich auf die Warenliefe-

rungen, was wie bei Rabatten eine typische Einkaufsmodalität darstelle. 

• Dass die Franchisegeberin nicht verpflichtet war, die Boni weiterzuleiten, sei für 

diese Beurteilung ebenso wenig von Bedeutung wie der Umstand, dass den 

Franchisenehmern die Bonuszahlungen bei Erhalt der Lieferungen noch nicht 

bekannt waren. 

 

Hinweis: Die Revision wurde nicht zugelassen. 

 

 

 BFH: Keine Versagung des Vorsteuerabzugs bei fehlendem Nach-

weis eines Steuerbetruges120 

1.  Hat das FA nicht dargetan, dass ein Steuerbetrug begangen worden ist, kommt 

eine Versagung des Vorsteuerabzugs nach der sog. Missbrauchs-Rechtsprechung 

des EuGH nicht in Betracht. 

2.  Die Nichtabfrage der USt-IdNr. des Empfängers zeitnah zur ersten innergemein-

schaftlichen Lieferung und darauffolgend in regelmäßigen Abständen während der 

laufenden Lieferbeziehung kann nach den Umständen des Einzelfalls eine Sorg-

faltspflichtverletzung darstellen, die Vertrauensschutz nach § 6a Abs. 4 UStG aus-

schließt. 

3.  Wird die Abfragemöglichkeit nach § 18e UStG sorgfaltspflichtwidrig nicht wahrge-

nommen, ergibt sich aus sachlichen Billigkeitsgründen kein über § 6a Abs. 4 UStG 

hinausgehender Vertrauensschutz.  

                                                

120  Nach Gehm, DStRK 18/2020, 247 
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BFH, Urteil vom 11.03.2020 - XI R 38/18, DStR 2020, 1850 mAnm Treiber (Vorinstanz: 

BeckRS 2018, 33979) 

 

Sachverhalt 

Die Klägerin (Kl.), eine GmbH, bezog in 2009 und 2010 von der R. GmbH Ware, die sie 

an die SBV weiterlieferte, welche sie wieder an die R GmbH veräußerte. Weiter bestellte 

die Kl. in 2010 Ware von der P GmbH, die aber von der B GmbH geliefert wurde, welche 

der Kl. auch die Rechnung stellte. Schließlich lieferte die Kl. in 2010 Ware an eine lu-

xemburgische Firma J, die nach Auskunft des BZSt vom 16.06.2010 eine gültige USt-

IdNr. besaß. Tatsächlich war diese aber ab 24.06.2010 ungültig und die J nicht existent, 

Die Lieferungen an die J stellte die Kl. ab 08.07.2010 einer Spedition zur Abholung be-

reit. Tatsächlich wurde ins Inland geliefert.  

Das FA versagte den Vorsteuerabzug aus den Rechnungen der R GmbH mangels Ver-

schaffung der Verfügungsmacht aufgrund von Lieferungen im Kreis. Die Vorsteuer aus 

den Lieferungen der B GmbH wurde ebenfalls versagt, da keine Lieferung durch die B 

GmbH vorläge. Schließlich wurde die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Liefe-

rung an J versagt; da keine Nachweise für eine Lieferung ins übrige Gemeinschaftsge-

biet vorlagen. Nach erfolglosen Einsprüchen gewährte das FG den Vorsteuerabzug aus 

den Rechnungen der R und der B GmbH, versagte aber die Steuerfreiheit der innerge-

meinschaftlichen Lieferung an die J. Sowohl die Kl. als auch das FA legten Revision ein. 

 

Entscheidung 

Der BFH bestätigt die Entscheidungen des FG. Der Vorsteuerabzug aus den Rechnun-

gen der R GmbH könne der Kl. nach der Missbrauchs-Rechtsprechung des EuGH nur 

versagt werden, wenn aufgrund der objektiven Sachlage feststeht, dass die Kl. selbst 

eine Steuerhinterziehung begangen habe bzw. wenn sie gewusst habe oder hätte wis-

sen müssen, dass sie mit ihrem Eingangsumsatz in eine Mehrwertsteuerhinterziehung 

einbezogen sei (EuGH vom 22.10.2015 - C-277/14, PPUH Stehcemp sp. j. Florian Ste-

fanek, Janina Stefanek, Jaroslav Stefanek, DStRE 2016, 282, Bespr. Möller SteuK 2015, 

538). Dies sei nach den bindenden Feststellungen des FG nicht erwiesen. Insoweit trage 

das FA die Feststellungslast. Allein die Warenbewegung im Kreis habe einer Lieferung 

iSv § 3 Abs. 1 UStG an die Kl. und somit deren Vorsteuerabzugsberechtigung nicht ent-

gegengestanden. Denn bei maßgeblicher Betrachtung auf den jeweiligen Einzelumsatz 

sei der Kl. von der R GmbH die Verfügungsmacht an der Ware verschafft worden.  

Der Vorsteuerabzug sei auch aus den Rechnungen der B GmbH gegeben, da die Leis-

tungsbeziehung konkludent von der P auf die B GmbH übergegangen sei, so- dass die 

maßgebliche Leistungspflicht zwischen der B GmbH und der KI. bestanden habe (BFH 

vom 21.01.1993 - V R 30/88, BStBl. II 1993, 384, DStR 1993, 605).  
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Die Lieferung an die J sei nicht nach § 6a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG steuerbefreit, da die 

Ware das Inland nicht verlassen habe. Die Glaubensschutzregelung des § 6a Abs. 4 

UStG greife auch nicht, da die Kl. ihren Nachweispflichten nach § 6a Abs. 3 UStG §§ 

17a ff. UStDV nicht nachgekommen sei (BFH vom 15.02.2012 - XI R 42/10, BFH/NV 

2012, 1188, BeckRS 2012, 95027). Die KI. hätte bei Beachtung der Sorgfalt eines or-

dentlichen Kaufmanns auch erkennen können, dass die Angaben der J unrichtig gewe-

sen seien. Insofern hätte es ihr nämlich oblegen, unmittelbar vor der jeweiligen Lieferung 

eine erneute Anfrage beim BZSt nach § 18e UStG zu stellen. Deshalb könne der Kl. die 

Steuerbefreiung auch nicht unter Billigkeitsgesichtspunkten nach § 163 Abs. 1 S. 1 AO 

gewährt werden. 

 

Praxishinweis 

Die Besprechungsentscheidung grenzt sich von einem Urteil des FG Hessen v. 

30.06.2004 - 6 K 4328/01 (BeckRS 2004, 26016865) ab, wonach es im Umsatzsteuer-

karussell regelmäßig an der Verschaffung der Verfügungsmacht fehlt. Allerdings stellt 

der BFH nur klar, dass allein die Warenbewegung im Kreis nicht den Vorsteuerabzug 

scheitern lässt. Wird dem jeweiligen Empfänger der Lieferung aber die Möglichkeit von 

den Hintermännern des Karussells genommen, selbst über die weitere Veräußerung der 

Ware zu entscheiden, so ist regelmäßig eine schädliche Einbindung ins Karussell gege-

ben - zumindest in der Form des Wissen-Könnens hierin, so dass bereits deshalb der 

Vorsteuerabzug scheitert. Entsprechendes gilt, wenn ein Lieferungsempfänger kein 

Händler am Markt und somit kein Unternehmer iSv § 2 UStG ist.121 

 

 

 BFH: Vorsteueranspruch aus dem Erwerb der Berechtigung, Ver-

kaufsflächen des Leistenden zur Vermarktung eigener Produkte zu 

nutzen122 

Verpflichtet sich ein Einzelhändler gegenüber einem anderen Unternehmer gegen eine 

Zahlung, auf neu geschaffenen Verkaufsflächen von diesem Unternehmer bezogene 

Produkte zum Verkauf anzubieten, liegt sowohl der für die Annahme eines Entgelts als 

auch der für den Vorsteuerabzug erforderliche unmittelbare Zusammenhang zwischen 

der Leistung (Bereitstellung der Verkaufsflächen) und der hierfür von dem anderen Un-

ternehmer geleisteten Zahlung vor.  

                                                

121  Gehm, UStDD 2020/13, 7 
122  Nach Korn, DStRK 18/2020, 248 
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BFH, Urteil vom 07.05.2020 - V R 22/18, DStR 2020, 1797 (Vorinstanz: BeckRS 2018, 

19056) 

 

Sachverhalt 

Die Klägerin (Kl.) ist eine eingetragene Genossenschaft, die auf dem Gebiet der Unter-

haltungs-, Kommunikations- und Haustechnik tätig ist. Zweck ihres Unternehmens ist die 

Förderung ihrer Mitglieder, die mittelständische Einzelhandelsunternehmen in den vor-

stehenden Bereichen sind. Dazu tritt die Kl. gegenüber ihren Mitgliedern sowohl als 

Großhändlerin als auch als Zentralreguliererin bei Warengeschäften zwischen dem Her-

steller und den Mitgliedern auf. Aus dieser Tätigkeit erzielt sie umsatzsteuerpflichtige 

Provisionen von den Herstellern. Zusätzlich fördert die Kl. die Schaffung neuer Verkaufs-

flächen bei ihren Mitgliedern finanziell, sofern diese Verkaufsflächen der Steigerung des 

Umsatzes mit von der KI. bezogenen Waren oder mit über die Zentralregulierung regu-

lierten Einkäufen dienen. Die Förderung bemisst sich anhand eines einheitlichen Förder-

satzes je Quadratmeter geschaffener Verkaufsfläche. Finanziert wird die Förderung 

dadurch, dass die Hersteller einen Anteil vom zentralregulierten Warenumsatz an die Kl. 

bezahlen. Diese Zahlungen werden unstreitig als Entgelt für einen steuerbaren Leis-

tungsaustausch behandelt. Streitig indes war, wie die finanzielle Förderung durch die Kl. 

an die Mitglieder umsatzsteuerlich zu würdigen ist. Die Mitglieder stellten hierüber Rech-

nungen mit Umsatzsteuerausweis aus, aus denen die Kl. die Vorsteuer geltend gemacht 

hat. Das FA war indes der Auffassung, es handele sich um einen nichtsteuerbaren Zu-

schuss und verwehrte den Vorsteuerabzug. Die Klage vor dem FG hatte Erfolg. 

 

Entscheidung 

Der BFH schloss sich der Vorinstanz an und wies die Revision des FA in der Sache als 

unbegründet zurück. Die finanzielle Förderung der KI. stelle eine Gegenleistung und so-

mit Entgelt für eine von ihr bezogene und von den Mitgliedern erbrachte Leistung dar. 

Die dahingehende Würdigung aller maßgeblichen Gesichtspunkte durch das FG sei re-

visionsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Flächenbereitstellung durch die Mitglieder 

und die Zahlung der Förderung durch die Kl. beruhte auf zivilrechtlichen Rechtsverhält-

nissen. Die Kl. verfolgte mit der Vergabe der Fördergelder ein eigenes wirtschaftliches 

Interesse, weil das Mitglied auf der neu errichteten Verkaufsfläche Waren verkaufen 

musste, an deren Einkauf die Kl. wirtschaftlich beteiligt war. Die Höhe der Förderung 

richtete sich zudem nach der Größe der zusätzlich geschaffenen Fläche, was ebenso 

für einen Leistungsaustausch spreche. Für die Annahme eines nichtsteuerbaren Zu-

schusses spreche indes nichts. Nach der Rechtsprechung des BFH komme ein nicht-

steuerbarer Zuschuss nur bei einer allgemeinen Förderung der Tätigkeit des Zahlungs-

empfängers vor allem durch öffentliche Kassen in Betracht. Im Wirtschaftsleben sei in-

des grundsätzlich niemand bereit, eine Leistung ohne Gegenleistung zu erbringen. Die 

KI. zahle vielmehr an den Einzelhändler für die Zurverfügungstellung zusätzliche 
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Verkaufsflächen zur Steigerung ihrer eigenen steuerpflichtigen Umsätze. Aus dieser 

Leistung steht ihr daher der Vorsteuerabzug zu. 

 

Praxishinweis 

Dieses Urteil liegt auf der Linie der bisherigen BFH-Rechtsprechung, wonach eine nicht-

steuerbare Zuschussgewährung durch eine nicht-öffentliche Kasse nur ausnahmsweise 

in Betracht kommt. Diese Rechtsprechung ist, wenn es um den Vorsteuerabzug des 

Zahlenden geht, vorteilhaft für den Unternehmer. Es gibt aber aktuell auch einen Fall, in 

dem die Auffassung der Finanzverwaltung günstiger ist. Leistet ein Arbeitgeber einen 

Zuschuss an einen Dritten, damit dieser eine Kantine betreibt und vergünstigt an die 

Arbeitnehmer Mahlzeiten verkauft, handelt es sich nach Abschn. 1.8 Abs. 12 Nr. 3 

UStAE um einen nichtsteuerbaren Zuschuss und beim Kantinenbetreiber um Entgelt von 

dritter Seite für die Essensausgabe. Dieses unterliegt beim Kantinenbetreiber derzeit 

dem für Restaurantdienstleistungen geltenden ermäßigten Steuersatz123. Folgt man dem 

BFH, handelt es sich um eine eigenständige sonstige Leistung „Kantinenbewirtschaf-

tung", die dem Regelsteuersatz unterliegt. Ein Vorsteuerabzug kommt nach beiden Auf-

fassungen nicht in Betracht, da entweder kein Leistungsbezug vorliegt (BMF) oder die 

Leistung von vornherein für den privaten Verbrauch der Arbeitnehmer bestimmt ist 

(BFH). Die Frage des anzuwendenden Steuersatzes ist somit für die Steuerbelastung 

entscheidend. Man darf gespannt sein, ob die Finanzverwaltung an ihrer Auffassung 

auch dann noch festhält, wenn sie finanziell zulasten des Fiskus geht. 

 

 

 BFH: Vorsteuerabzug für die Badrenovierung eines an den Arbeitge-

ber vermieteten Home-Office124 

1.  Bei Aufwendungen zur Renovierung eines an den Arbeitgeber vermieteten Home-

Office besteht der für den Vorsteuerabzug erforderliche direkte und unmittelbare Zu-

sammenhang mit den Vermietungsumsätzen, soweit das Home-Office beruflich ge-

nutzt wird. 

2.  Im Falle einer Bürotätigkeit kann sich die berufliche Nutzung des Home-Office auch 

auf einen Sanitärraum erstrecken, nicht jedoch auf ein mit Dusche und Badewanne 

ausgestattetes Badezimmer. 

BFH, Urteil vom 07.05.2020 R 1/18, DStR 2020, 1672, (Vorinstanz: BeckRS 2017, 

94708) 

                                                

123  vgl. Langer/ Müller NWB 2020, 2532 
124  Nach Koch-Duell, DStRK 18/2020 
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Sachverhalt 

Die Kläger (Kl.) sind zu jeweils 50 % Eigentümer eines Zweifamilienhauses, in dem sich 

eine von den KI. selbstgenutzte und eine weitere Wohnung befinden. In der letztgenann-

ten Wohnung geht einer der Kl. seiner Arbeitstätigkeit nach (sog. Home-Office). Die Kl. 

hatten diese Wohnung (das Home-Office) umsatzsteuerpflichtig an den Arbeitgeber des 

Kl. vermietet. Im Streitjahr renovierten die Kl. diese Wohnung und machten die dadurch 

entstandenen Vorsteuerbeträge, von denen ein Teil auf Erhaltungsaufwendungen für 

das Badezimmer entfielen, in ihrer Umsatzsteuerjahreserklärung geltend. Bei einer Orts-

besichtigung stellte das FA fest, dass das Badezimmer des Home-Office und das der 

privat genutzten Wohnung über eine ähnlich gehobene Ausstattung verfügten. Daher 

ordnete das FA das Badezimmer im Home-Office dem privaten Bereich zu und kürzte 

die Vorsteuerbeträge entsprechend.  

Nach erfolglosem Einspruchsverfahren hatte die dagegen gerichtete Klage teilweise Er-

folg. Die durch die Badrenovierung entstandene Umsatzsteuer sei nur insoweit als Vor-

steuer abzuziehen (§ 12 Nr. 1 EStG, § 15 Abs. 1a S. 1, Abs. 1 UStG), als diese Aufwen-

dungen als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu 

berücksichtigen seien. Dies betreffe jedoch nicht ein vollständig ausgestattetes Bade-

zimmer, sondern lediglich die Kosten einer Sanitäreinrichtung in Form einer Toilette 

nebst Waschbecken und Zubehör. Mit der Revision machten die Kl. geltend, dass Ge-

genstand der Vermietung die gesamte Wohnung sei und für eine Aufteilung der Wer-

bungskosten kein Raum verbleibe. 

 

Entscheidung 

Die Revision blieb ohne Erfolg. Nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG könne der Unternehmer 

die gesetzlich geschuldete Steuer für Leistungen, die von einem anderen Unternehmer 

für sein Unternehmen ausgeführt worden seien, als Vorsteuer abziehen. Dies setze vo-

raus, dass der Unternehmer Leistungen für sein Unternehmen (§ 2 Abs. 1 UStG, Art. 9 

MwStSystRL) und damit für seine wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erbringung entgeltli-

cher Leistungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, Art. 2 Abs. 1 Buchst a und c MwStSystRL) zu 

verwenden beabsichtigt. Für die Zurechnung einer Eingangsleistung zu der unterneh-

merischen Tätigkeit müsse ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen Ein-

gangs- und Ausgangsumsatz vorliegen. Dies setze nach ständiger Rechtsprechung vo-

raus, dass die Aufwendungen zu den Kostenelementen der Ausgangsumsätze gehören. 

Bei Aufwendungen zur Renovierung einer an den Arbeitgeber vermieteten Wohnung be-

stehe nur dann der erforderliche Zusammenhang mit den Vermietungsumsätzen, soweit 

diese beruflich genutzt werde. Bei einer Bürotätigkeit könne sich diese auch auf einen 

Sanitärraum erstrecken, nicht jedoch auf ein mit Dusche und Badewanne ausgestattetes 

Badezimmer. Der Zusammenhang mit den Vermietungsumsätzen der Kl. bestehe nicht, 

weil die Miete trotz der umfassenden Renovierung nicht erhöht worden sei. Hieraus 
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folge, dass der noch streitige Teil der Aufwendungen gerade nicht zu den Kostenele-

menten der Vermietungsumsätze gehöre. Vielmehr unterstreiche dies den privaten Cha-

rakter des Aufwands. 

Auch bestätigte der BFH seine Auffassung, dass eine Bruchteilsgemeinschaft nicht Un-

ternehmerin und damit auch nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sein könne. Auf dieser 

Grundlage könne es sich bei der gegenüber den beiden Kl. als Miteigentümern ergan-

genen Steuerfestsetzung um zusammengefasste Steuerbescheide nach § 155 Abs. 3 S. 

1 AO handeln. 

 

Praxishinweis 

Der Fall hat gerade jetzt Aktualität, da viele von zu Hause arbeiten. Die zugrundelie-

gende Konstellation mit einem formellen Mietvertrag dürfte jedoch seltener anzutreffen 

sein. Es bleibt spannend, ob die aufgeworfene Frage, dass gehobene Ausstattungs-

merkmale den Vorsteuerabzug ausschließen, auch auf andere Konstellationen wie zB 

Firmenwagen mit Sonderausstattung oder besonderen Leistungsmerkmalen übertragen 

werden.  

Die Frage der Unternehmereigenschaft einer Bruchteilsgemeinschaft bleibt umstritten. 

Im Schrifttum wird eine Abweichung zur Rechtsprechung des XI. Senats angenommen, 

dessen Reaktion abzuwarten bleibt. 

 

 

 Rechnungen im Umsatzsteuerrecht 

Anforderungen zur Leistungsbeschreibung und zum Leistungszeitpunkt für eine 

zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung125 

BFH-Urteil vom 15.10.2019, V R 29/19 (V R 44/16) 

1.  Die Bezeichnung der erbrachten Leistungen als „Trockenbauarbeiten“ kann den An-

forderungen an die Leistungsbeschreibung genügen, wenn sie sich auf ein konkret 

bezeichnetes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort bezieht. 

2.  Die Angabe des Leistungszeitpunkts kann sich aus dem Ausstellungsdatum der 

Rechnung ergeben, wenn nach den Verhältnissen des Einzelfalls davon auszuge-

hen ist, dass die Werklieferung oder Werkleistung in dem Monat der Rechnungs-

ausstellung erbracht („bewirkt“) wurde.  

  

                                                

125  Nach BC 2/2020 
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Problemstellung 

In zwei Rechnungen des Bauunternehmens HT über Trockenbauarbeiten fehlten sowohl 

Angaben zu den Aufmaßen als auch zur Leistungsbeschreibung und zum Leistungszeit-

punkt. Das Finanzamt versagte dem Leistungsempfänger (einer GmbH) den Vorsteu-

erabzug, zumal ein Bauvertrag nicht vorgelegt werden konnte. Die GmbH berief sich 

allerdings darauf, dass die Rechnungsdaten mit dem Zeitpunkt des Abschlusses der 

ausgewiesenen Dienstleistungen übereinstimmen. Außerdem seien in den Rechnungen 

der HT ein individualisiertes Bauvorhaben und ein konkretes Gewerk bezeichnet. 

Darüber hinaus ist eine Rechnung der Firma KB über Gerüstbauleistungen nach Auffas-

sung des Finanzamts nicht vorsteuerabzugsberechtigt. KB (als Scheinunternehmen) 

habe bezüglich der Leistungserbringung mit dem Subunternehmen B kooperiert. B war 

rechtskräftig wegen Steuerhinterziehungen verurteilt. Die GmbH konnte über die Bar-

zahlungen für die empfangenen Gerüstbauleistungen keine Originalquittung vorlegen. 

Auch fehlten detaillierte Angaben zum Ort des Bauvorhabens sowie genaue Bezeich-

nungen der einzelnen Arbeiten nebst Angaben zum Abrechnungszeitraum. Allerdings ist 

die GmbH u.a. im Besitz einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts gewe-

sen. Insofern berief sich die GmbH auf den Vertrauensschutz. 

 

Lösung 

Der BFH kommt zu folgendem zweigliedrigen Urteil: 

• Der Vorsteuerabzug aus den Rechnungen der HT ist berechtigt. 

• Demgegenüber ist die Versagung des Vorsteuerabzugs aus der Rechnung der 

KB zutreffend. 

 

Eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung sollte u.a. folgende Angaben ent-

halten: 

• den Namen und die Anschrift des leistenden Unternehmers (§ 14 Abs. 4 S. 1 

Nr. 1 UStG), 

• den Umfang und die Art der sonstigen Leistung (§ 14 Abs. 4 S.1 Nr. 5 UStG) 

sowie  

• den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung, sofern dieser Zeitpunkt fest-

steht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung identisch ist (§ 14 

Abs. 4 S. 1 Nr. 6 UStG). 
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1. Rechnungen des Bauunternehmens HT über Trockenbauarbeiten 

Die Rechnungsangaben müssen eine eindeutige und leicht nachprüfbare Feststel-

lung der Leistung, über die abgerechnet worden ist, ermöglichen. Was zur Erfüllung 

dieser Voraussetzung erforderlich ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. 

Umfang und Art der erbrachten Dienstleistungen müssen nicht erschöpfend beschrieben 

werden. 

Dies ist im vorliegenden Streitfall erfüllt worden. Denn in den Rechnungen von HT sind 

ein individualisiertes Bauvorhaben sowie ein konkretes Gewerk aufgeführt worden. 

Darüber hinaus wurden konkrete Angaben zum Ort der Leistungserbringung gemacht.

  

 

Praxishinweise: 

• Nicht den Anforderungen an die Leistungsbeschreibung genügen indes 

allgemeine Bezeichnungen wie „Trockenbauarbeiten“, „Fliesenarbeiten“ und 

„Außenputzarbeiten“. Durch derartige Bezeichnungen wird eine mehrfache 

Abrechnung der damit verbundenen Leistungen (in einer anderen Rechnung) 

nicht ausgeschlossen (vgl. BFH-Beschluss vom 5.2.2010, XI B 31/09, 

BFH/NV 2010, 962). 

• Die vom Unternehmer verwendeten Bezeichnungen der Menge und der Art 

der gelieferten Gegenstände entsprechen dann den Anforderungen an die 

Rechnungsangaben, wenn sie „handelsüblich“ sind (vgl. BFH-Urteil vom 

10.7.2019, XI R 28/18). Das kann auch bei der Angabe einer Gattung, wie 

z.B. „T-Shirt“, „Bluse“, „Tops“, „Kleid“, „Hosen“, zutreffen. Was handelsüblich 

ist, hängt von der Handelsstufe, der Art und dem Inhalt des Geschäfts sowie 

vom Wert der einzelnen Waren ab. 

 

Kann nach den Verhältnissen des jeweiligen Einzelfalls davon ausgegangen werden, 

dass die Leistung in dem Monat bewirkt wurde, in dem die Rechnung ausgestellt worden 

ist, gilt Folgendes: In diesem Fall kann sich aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung 

auch die Angabe des Kalendermonats als Leistungszeitpunkt der Rechnung erge-

ben (§ 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 6 UStG). 

Im Streitfall wurden die erbrachten Trockenbau- und Gerüstbauarbeiten (Werklieferun-

gen oder -leistungen) im Zeitpunkt der Abnahme erbracht („bewirkt“). Die hierfür geschul-

dete Vergütung wird im Zeitpunkt der Abnahme fällig (§ 641 BGB), und die Rechnungs-

erteilung ist im unmittelbaren Zusammenhang mit der Abnahme als branchenüblich zu 

sehen. Es bestand daher kein Zweifel daran, dass die Rechnungsdaten (Ausstellungs-

datum) mit dem Zeitpunkt des Abschlusses der ausgewiesenen Dienstleistungen 
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übereinstimmen. Vor diesem Hintergrund steht die fehlende Angabe des genauen Leis-

tungszeitpunkts dem Vorsteuerabzug nicht entgegen. 

 

Praxishinweise: 

• Taggenaue Feststellungen zum Leistungszeitpunkt müssen nicht getroffen 

werden, wenn – wie im Streitfall – nach Würdigung der Umstände des Einzel-

falls davon auszugehen ist, dass die Leistungserbringung im Abrech-

nungsmonat erfolgte. 

• Gemäß § 31 Abs. 4 UStDV (vgl. auch UStAE 14.5 Abs. 16 S. 3) wird in Bezug 

auf den Leistungszeitpunkt verlangt, zumindest den Hinweis „Leistungsda-

tum entspricht Rechnungsdatum“ anzubringen. Dies steht nicht im Ein-

klang mit der BFH-Rechtsprechung. 

  

2. Rechnung der Firma KB über Gerüstbauleistungen 

Rechnungsaussteller und leistender Unternehmer sind in diesem Fall nicht identisch. In 

der Rechnung der KB fehlt die Angabe des leistenden Unternehmers. Leistender kann 

auch ein „Strohmann“ sein. Aus einer Rechnung muss sich der (wirklich) leistende Un-

ternehmer eindeutig und leicht nachprüfbar bestimmen lassen. 

Der Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes spielt vor diesem Hintergrund keine Rolle 

mehr. 

 

 

 Vorsteuervergütungsverfahren126 

BFH, Urteil vom 15.10.2019 - V R 19/18, BFH/NV 2020 S. 167 

Im Vergütungsverfahren genügt der Antragsteller seiner Verpflichtung zur Vorlage der 

Rechnung in Kopie, wenn er innerhalb der Antragsfrist seinem Antrag ein Rechnungs-

dokument in Kopie beifügt, das den Mindestanforderungen entspricht, die an eine be-

richtigungsfähige Rechnung zu stellen sind (Fortführung BFH-Urteil vom 20.10.2016 — 

V R 26/15, BFHE 255, 348). 

  

                                                

126  Nach Kaminski, Stbg 05/2020, S. M20 
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Anmerkung: 

Eine im Baubereich tätige, in den Niederlanden ansässige Gesellschaft beantragte elekt-

ronisch u. a. für zwei Positionen eine Vorsteuervergütung für Januar bis Dezember 2012. 

Position 1 bezog sich auf eine Rechnung der Beton KG. Diese betraf die Nachberech-

nung der 19%igen USt zu den anliegenden Rechnungen: Nr. 1, 2, 3. Das Dokument 

enthielt Angaben zum Namen und zur Anschrift von Rechnungsaussteller und Rech-

nungsempfänger, zum Rechnungsdatum, zur Rechnungsnummer und zum Entgelt. Zum 

Leistungsgegenstand wies die Rechnung auf ein bestimmtes Bauvorhaben hin. Dem 

Antrag war nur dieses Dokument in elektronischer Form - ohne die in Bezug genomme-

nen Rechnungen - beigefügt. Antragsposition 13 bezog sich auf eine Rechnung der B-

Transportbeton KG mit Steuerausweis. Dem Antrag war lediglich die vierte Seite der 

Rechnung beigefügt, auf der Teile des Liefergegenstands nach Baustelle, Liefertag und 

Menge sowie Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Entgelt und Steuerausweis sowie 

Angaben zum Namen und zur Anschrift von Rechnungsaussteller und Rechnungsemp-

fänger aufgeführt waren. Die Seiten 1 bis 3 der Rechnung fehlten. Das BZSt lehnte eine 

Vergütung zu den beiden Antragspositionen ab. Im Einspruchsverfahren reichte die Ge-

sellschaft im Oktober 2013 (d. h. nach Ablauf der neunmonatigen Antragsfrist, § 61 Abs. 

2 UStDV) die drei in Bezug genommenen Rechnungen zum Antrag 1 sowie die vollstän-

dige Rechnung zum Antrag 13 nach. Das BZSt wies den Einspruch mangels Vorlage 

vollständiger Rechnungen innerhalb der Antragsfrist zurück. Die hiergegen gerichtete 

Klage vor dem FG Köln (Urteil vom 15.02. 2018, 2 K 1386/17, EFG 2018 S. 1848) hatte 

Erfolg. Die vorgelegten Unterlagen genügten den Mindestanforderungen an eine Rech-

nung, da sich daraus die gesetzlichen Mindestangaben ableiten ließen.  

Der BFH bestätigte diese Entscheidung. § 18 Abs. 9 Satz 2 UStG i. V. m. § 61 Abs. 2 

Satz 3 UStDV enthält keine eigenständige Definition der Rechnung. Daher ist dieser 

Begriff i. S. v. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG zu verstehen. Gemäß der EuGH-

Rechtsprechung und der des BFH liegt eine berichtigungsfähige Rechnung jedenfalls 

dann vor, wenn sie Angaben zum Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur 

Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen USt enthält. Sie 

kann bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung vor dem FG berichtigt werden 

(EuGH, Urteil vom 15.09.2016, Senatex, 0-518/14, HFR 2016 S. 1029; BFH, Urteil vom 

20.10.2016, V R 26/15, HFR 2017 S. 164). Folglich genügt im Vergütungsverfahren der 

Antragsteller seiner Verpflichtung zur Vorlage einer Rechnungskopie, wenn diese den 

genannten Mindestanforderungen entspricht. Dies reicht auch, um die Antragsfrist zu 

wahren. Ergänzend weist der BFH darauf hin, dass es auch mit dem Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit unvereinbar wäre, wenn bereits jeglicher Vorlagemangel innerhalb der 

Antragsfrist zum endgültigen Ausschluss von der Vorsteuervergütung führen würde. 

Denn die Mitgliedstaaten müssen sich der Mittel bedienen, die das Prinzip des Rechts 

auf Vorsteuerabzug möglichst wenig beeinträchtigen. 

EuGH, Urteil vom 12.07.2012, EMS-Bulgaria Transport, 0-284/11, HFR 2012 S. 1022. 
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Praxiskonsequenzen:  

Es ist nachhaltig zu bedauern, dass die FinVerw die Rechtsprechung des EuGH und des 

BFH zur Rechnungsberichtigung ignoriert. Sie zwingt damit Steuerpflichtige in vergleich-

baren Fällen zu einem Klageverfahren. Auf Grund der eindeutigen Rechtsprechung ist 

dies nicht nachvollziehbar. Gleichwohl sollten Steuerpflichtige und deren Berater diesen 

Weg nicht scheuen, denn die Rechtslage ist infolge der inzwischen gefestigten Recht-

sprechung klar. Offen ist allerdings noch die Frage, ob der in Art. 8 Abs. 2 Buchst. d RL 

2008/9/EG verwendete Begriff der Rechnungsnummer dahingehend ausgelegt werden 

kann, dass auch die Angabe der Referenznummer einer Rechnung genügt, die als zu-

sätzliches Ordnungskriterium neben der Rechnungsnummer auf einem Rechnungsbeleg 

ausgewiesen ist (vgl. hierzu das beim EuGH anhängige Verfahren C-34/ 19 auf Vorla-

gebeschluss des BFH vom 13.02.2019, XI R 13/17, BStBI. II 2019 S.410). 

 

 

 Postalische Erreichbarkeit des Rechnungsausstellers sowie Identität 

von Rechnungsaussteller und Leistungserbringer127 

Veröffentlichung der BFH-Urteile vom 05.12.2018 – XI R 22/14 (DB 2019 S. 407) und 

vom 14.02.2019 – V R 47/16 (DB 2019 S. 1242) 

BMF, Schreiben vom 13.07.2020 – III C 2-S 7280-a/19/10001:001 [2020/0661295] 

 

I.   Der BFH hat in seinen Urteilen vom 13.06.2018 – XI R 20/14 (BStBl. II 2018 S. 800 

= DB 2018 S. 2284) und vom 21.06.2018 – V R 25/15 (BStBl. II 2018 S. 809 = DB 2018 

S. 1837) sowie V R 28/16 (BStBl. II 2018 S. 806 = DB 2018 S. 2212) in Änderung seiner 

vorherigen Rspr. entschieden, dass eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung 

nicht voraussetzt, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers unter 

der Anschrift ausgeübt wird, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist. 

Vielmehr reicht jede Art von Anschrift einschließlich einer Briefkastenanschrift aus, so-

fern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist. Diese Änderung der Rspr. 

beruhte auf dem EuGH-Urteil vom 15.11.2017 – Rs. C-374/16 und Rs. C-375/16, Geissel 

und Butin. 

Mit seinem Urteil vom 05.12.2018 – XI R 22/14 (DB 2019 S. 407) hat der BFH diese 

Aussage dahingehend präzisiert, dass für die Prüfung des Rechnungsmerkmals „voll-

ständige Anschrift“ der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung maßgeblich ist. Die Fest-

stellungslast für die postalische Erreichbarkeit zu diesem Zeitpunkt trifft den den Vor-

steuerabzug begehrenden Leistungsempfänger. 

                                                

127  Zitiert nach DB Nr. 31 vom 03.08.2020 
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Weiterhin hat der BFH mit seinem Urteil vom 14.02.2019 – V R 47/16 (DB 2019 S. 1242) 

entschieden, dass für die Berechtigung zum Vorsteuerabzug eine Identität von Rech-

nungsaussteller und leistendem Unternehmer erforderlich ist, was der Rspr. des EuGH, 

der zufolge die Angabe der Anschrift, des Namens und der MwSt-Identifikationsnummer 

des Rechnungsausstellers es ermöglichen soll, eine Verbindung zwischen einer be-

stimmten wirtschaftlichen Transaktion und dem Rechnungsaussteller herzustellen, ent-

spricht. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass die Steuerverwaltungen die Entrichtung 

der geschuldeten Steuer und das Bestehen des Vorsteuerabzugsrechts kontrollieren 

können.  

 

II. Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbe-

hörden der Länder wird der UStAE vom 01.10.2010 (BStBl. I 2010 S. 864), der zuletzt 

durch das BMF-Schreiben vom 09.07.2020 – III C 2 – S 7107/19/10005 :014 

[2020/0326324] geändert worden ist, wie folgt geändert: 

1. Abschn. 14.5 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a)  Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 eingefügt: 

„5Maßgeblich für eine Erreichbarkeit ist der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung (vgl. 

BFH-Urteil vom 05.12.2018 – XI R 22/14, BStBl. II 2020 S. xxx).“ 

b) Der bisherige Satz 5 wird der neue Satz 6. 

 

Abschn. 15.2a Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„3Der Rechnungsaussteller (Gutschriftsempfänger) muss mit dem leistenden Unterneh-

mer grds. identisch sein, um eine Verbindung zwischen einer bestimmten wirtschaftli-

chen Transaktion und dem Rechnungsaussteller (Gutschriftsempfänger) herzustellen 

(vgl. BFH-Urteil vom 14.02.2019 – V R 47/16, BStBl. II 2020 S. xxx).“ 

b) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die neuen Sätze 4 und 5. 

c) Nach dem neuen Satz 5 werden folgende Sätze 6 und 7 eingefügt: 

„6Maßgeblich für eine Erreichbarkeit ist der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung.7Die 

Feststellungslast für die postalische Erreichbarkeit zu diesem Zeitpunkt trifft den den 

Vorsteuerabzug begehrenden Leistungsempfänger (vgl. BFH-Urteil vom 05.12.2018 – 

XI R 22/14, BStBl. II 2020 S. xxx).“ 

d) Die bisherigen Sätze 5 bis 8 werden die neuen Sätze 8 bis 11. 

 

Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Das BMF-

Schreiben vom 07.12.2018 (BStBl. I 2018 S. 1401 = DB 2018 S. 3023) wird aufgehoben. 
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 Rückwirkende Rechnungsberichtigung – Vorsteuerabzug ohne ord-

nungsmäßige Rechnung128 

Das BMF hat sich zur Anwendung zahlreicher Entscheidungen des Europäischen Ge-

richtshofs (EuGH) sowie des BFH geäußert, die sich mit der Rückwirkung der Rech-

nungsberichtigung auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Ausstellung und zum Vorsteu-

erabzug ohne Besitz einer ordnungsgemäßen Rechnung befasst haben. 

 

Ordnungsmäßige Rechnung als Voraussetzung für den Vorsteuerabzug 

Der Besitz einer ordnungsgemäß ausgestellten Rechnung ist für den Leistungsemp-

fänger eine formelle wie materielle Voraussetzung, um das Recht auf Vorsteuerabzug 

ausüben zu können. 

Ausnahme: Die Rechnung erfüllt nicht alle formellen Voraussetzungen und wurde auch 

nicht berichtigt. Dabei hat der Unternehmer durch objektive Nachweise zu belegen, 

dass ihm andere Unternehmer auf einer vorausgehenden Umsatzstufe tatsächlich Ge-

genstände oder Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht haben, die seinen der Umsatz-

steuer unterliegenden Umsätzen dienten und für die er die Umsatzsteuer tatsächlich ent-

richtet hat. Entscheidend ist, dass die vorgelegten Beweismittel eine leichte und zwei-

felsfreie Feststellung der Voraussetzungen durch die Finanzbehörden ermöglichen. 

 

Rechnungsberichtigung oder Stornierung und Neuerteilung 

Bei fehlenden objektiven Nachweisen (nicht ordnungsgemäße Rechnung) ist eine Rech-

nungsberichtigung möglich. Eine Berichtigung kann auch dadurch erfolgen, dass der 

Rechnungsaussteller die ursprüngliche Rechnung storniert und eine Neuausstellung 

der Rechnung vornimmt. Mit Blick auf den Vorsteuerabzug ist der Unternehmer dafür 

nachweispflichtig, dass aus der ursprünglichen Rechnung kein Vorsteuerabzug geltend 

bzw. ein solcher aufgrund des Stornos rückgängig gemacht worden ist.  

Ein Dokument ist dann eine rückwirkend berichtigungsfähige Rechnung, wenn es 

folgende Angaben enthält:   

• Rechnungsaussteller, 

• Leistungsempfänger, 

• Leistungsbeschreibung, 

• Entgelt und 

• gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer. 

                                                

128  Nach Redaktion BC 10/2020 (rsw.beck.de) 
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Aus der Rechnung hat auch hervorzugehen, wer die Leistung erbracht hat. Fehlt diese 

Angabe, ist eine rückwirkende Rechnungsberichtigung nicht möglich. 

Eine Rechnungsberichtigung erfordert eine spezifische und eindeutige Bezugnahme 

auf die ursprüngliche Rechnung. Diese kann durch den Hinweis auf eine Berichtigung, 

Änderung oder Ergänzung der bisherigen Rechnung erfolgen. 

Das Recht auf Vorsteuerabzug aus einer mit Rückwirkung berichtigten Rechnung ist 

grundsätzlich in dem Zeitpunkt auszuüben, in dem die Leistung bezogen wurde und 

die ursprüngliche Rechnung vorlag. 

Die Rechnung kann bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung vor dem 

Finanzgericht berichtigt und vorgelegt werden. 

 

Praxishinweise: 

Berichtigungsfähig ist eine Rechnung z.B. dann, wenn sie lediglich ungenaue, 

aber keine fehlenden Angaben enthält. Beispiele: 

• Namen und Anschrift des leistenden Unternehmers oder des Leistungsemp-

fängers werden ungenau bezeichnet (z.B. zu dessen Rechtsform). Der leis-

tende Unternehmer und der Leistungsempfänger müssen mittels der durch 

die Gesamtheit der vorliegenden Angaben in der Rechnung identifizierbar 

sein. Wird in einer Rechnung beispielsweise ein Unternehmer als Leistungs-

empfänger angegeben, der nicht der tatsächliche Leistungsempfänger ist, ist 

eine rückwirkende Rechnungsberichtigung unzulässig. 

• Auch eine ungenaue Angabe der Leistungsbezeichnung kann die Voraus-

setzungen für eine rückwirkend berichtigungsfähige Mindestangabe erfüllen 

(z.B. nicht spezifizierte Angabe „Beratung“ in der Rechnung eines Rechtsan-

walts oder „Bauarbeiten“ in der Rechnung eines Bauunternehmens). Anders 

bei einer allgemein gehaltenen Angabe, wie z.B. „Produktverkäufe“; diese er-

möglicht es nicht, die abgerechnete Leistung eindeutig und leicht nachprüfbar 

festzustellen. 

• Durch die Angabe des Bruttorechnungsbetrags und des gesondert ausgewie-

senen Umsatzsteuerbetrags lässt sich das Entgelt als Bemessungsgrund-

lage ohne Weiteres errechnen; insofern liegt eine berichtigungsfähige Rech-

nung vor. Werden indes lediglich das Entgelt und ein Bruttorechnungsbetrag 

angegeben, fehlt jedoch ein gesondert ausgewiesener Umsatzsteuerbetrag, 

mangelt es an einer rückwirkend berichtigungsfähigen Rechnung.  
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• Wird fälschlicherweise von einem Wechsel der Steuerschuldnerschaft (Re-

verse-Charge-Verfahren) ausgegangen und deswegen in der Rechnung 

hierzu ein Hinweis erteilt, ist die Rechnung rückwirkend berichtigungsfähig. 

• Ebenfalls berichtigt werden kann eine Rechnung, wenn der Rechnungsaus-

steller in einer Rechnung die Umsatzsteuer nicht oder zu niedrig ausweist 

(vgl. § 31 Abs. 5 UStDV). Allerdings ist in der Regel dann keine Rückwir-

kung möglich: Belege ohne gesonderten Steuerausweis sind keine Rech-

nungen und daher einer Berichtigung mit Rückwirkung nicht zugänglich. 

Ebenfalls kann ein unzutreffend in einer Rechnung zu niedrig ausgewiesener 

Steuerbetrag nicht mit Rückwirkung berichtigt werden. Das Recht zum Vor-

steuerabzug in Höhe des Mehrbetrags kann somit erst in dem Besteuerungs-

zeitraum ausgeübt werden, in dem der Leistungsempfänger im Besitz der 

Rechnung ist, die den Steuerbetrag in zutreffender Höhe ausweist. Der Vor-

steuerabzug des ursprünglich zu niedrigen Steuerbetrags bleibt bestehen. 

 

Die Rechnungsberichtigung ist fiskalisch kein rückwirkendes Ereignis (vgl. auch § 14 

Abs. 4 S. 4 UStG-E laut Gesetzentwurf zum Jahressteuergesetz 2020). Eine Rech-

nungsberichtigung hat keine zeitlich unbegrenzte Änderungsmöglichkeit eines Steuer-

bescheids zur Folge; sie hat keine Auswirkung auf die Entstehung des Steueranspruchs. 

 

 

 Grundsatzfragen beim Steuerschuldner einer umsatzsteuerlichen 

Organschaft129 

Aktuell stellen sich grundsätzliche Fragen zur umsatzsteuerlichen Organschaft, wobei 

dieses Mal nicht die Voraussetzungen der Organschaft (Eingliederungs-voraussetzun-

gen) im Vordergrund stehen, sondern die Folgen der Organschaft auf die Bestimmung 

des zutreffenden Steuerschuldners. Der BFH vom 07.05.2020 - V R 40/19, DStR 2020, 

1376130 legte dem EuGH nunmehr eine Frage zur Unionskonformität der deutschen Or-

ganschaftsregelungen vor, die von erheblicher fiskalischer Brisanz sein könnte. Der 

Streitgegenstand beträgt 814,12 €, das sich hieraus für den Fiskus im Inland ergebende 

Aufkommensrisiko wird auf einen dreistelligen Milliardenbetrag geschätzt131. 

  

                                                

129  Nach Centrale-Rundbrief 8/2020, 9 
130  vgl. Centrale-Rundbrief 6/2020 
131  Szab/ Joost, UVR 2020, 153, 157; Widmann, UR 2020, 541 
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Rechtsgrundlagen:  

Da es sich um einen Fall aus dem Jahr 2005 handelte, bezog sich der BFH auf Art. 4 

Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG, der folgende Ermächtigung enthält:  

„Vorbehaltlich der Konsultation nach Artikel EWG RL 77 388 Artikel 29 steht es 

jedem Mitgliedstaat frei, im Inland ansässige Personen, die zwar rechtlich un-

abhängig, aber durch gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und organisatori-

sche Beziehungen eng miteinander verbunden sind, zusammen als einen Steu-

erpflichtigen zu behandeln." 

 

Die neue Regelung des Art. II Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/ EG - MwStSystRL ist nur 

geringfügig angepasst worden.  

„Nach Konsultation des Beratenden Ausschusses für die Mehrwertsteuer (nach-

stehend „Mehrwertsteuerausschuss" genannt) kann jeder Mitgliedstaat in sei-

nem Gebiet ansässige Personen, die zwar rechtlich unabhängig, aber durch 

gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Beziehungen eng 

miteinander verbunden sind, zusammen als einen Steuerpflichtigen behan-

deln.“ 

 

Damit werden die Mitgliedstaaten ermächtigt, einen Steuerpflichtigen anzunehmen, in 

dem eine sog „Mehrwertsteuergruppe" bestimmt wird. § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG regelt die 

Organschaft in Deutschland wie folgt:  

”Die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit wird nicht selbständig ausgeübt, 

wenn eine juristische Person nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhält-

nisse finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen des Or-

ganträgers eingegliedert ist (Organschaft). Die Wirkungen der Organschaft sind 

auf Innenleistungen zwischen den im Inland gelegenen Unternehmensteilen be-

schränkt. Diese Unternehmensteile sind als ein Unternehmen zu behandeln. 

Hat der Organträger seine Geschäftsleitung im Ausland, gilt der wirtschaftlich 

bedeutendste Unternehmensteil im Inland als der Unternehmer.“ 

 

Steuerschuldner ist regelmäßig der Unternehmer (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 UStG). 

 

Sachverhalt des Vorlagebeschlusses:  

Eine Stiftung öffentlichen Rechts betrieb eine Universität einschließlich Forschung, 

Lehre, Krankenversorgung, Dienstleistungen im öffentlichen Gesundheitswesen, etc. 

Sie hielt darüber hinaus 100 % der Gesellschaftsanteile an einer GmbH, die für die Klä-

gerin u.a. Reinigungs-, Hygiene- und Wäschereileistungen sowie Patiententransport-
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dienstleistungen erbrachte. Die Reinigungsleistungen erfolgten in den Räumen der Stif-

tung und umfassten einen Gebäudekomplex, der teilweise dem wirtschaftlichen Bereich 

der Klägerin (Krankenhausbereich) zuzuordnen war und teilweise ihrem hoheitlichen Be-

reich (Hörsäle, Labore, etc.). Während der eigentliche Krankenhausbereich der Versor-

gung der Patienten dient und damit dem wirtschaftlichen Tätigkeitsbereich der Klägerin 

zuzuordnen ist, in dem sie als Steuerpflichtige handelt, werden die Hörsäle, Labore und 

andere Räume für die Ausbildung der Studierenden und damit für den hoheitlichen Be-

reich der Klägerin genutzt, für den sie nicht als Steuerpflichtige gilt. Der Anteil des ho-

heitlichen Bereichs der zu reinigenden Fläche beträgt 7,6 % der Gesamtfläche. Zwischen 

der Stiftung und der GmbH bestand - bislang unstreitig - eine umsatzsteuerliche Organ-

schaft (abgesichert durch eine verbindliche Auskunft). Die Stiftung behandelte sämtliche 

Umsätze der GmbH als nicht steuerbare Innenumsätze im Rahmen der Organschaft. 

Das Finanzamt ging im Anschluss an eine Außenprüfung davon aus, dass die Leistun-

gen der GmbH für den hoheitlichen Bereich der Stiftung zwar auch im umsatzsteuerli-

chen Organkreis erbracht würden. Diese Leistungen seien aber eine unternehmens-

fremde Tätigkeit und lösten eine unentgeltliche Wertabgabe der Stiftung gem. § 3 Abs. 

9a Nr. 2 UStG von 5.782,50 € (= 7,6% von 76.065,48) aus.  

 

Vorinstanz:  

Das Niedersächsische FG (Urteil vom 16.10.2019 - 5 K 309/17, EFG 2020, 881) stellte 

den Bestand einer umsatzsteuerlichen Organschaft nicht in Frage. Auch das Finanzamt 

war entsprechend der verbindlichen Auskunft von einer umsatzsteuerlichen Organschaft 

ausgegangen. Die Ausführungen des Niedersächsischen FG bezogen sich allein auf den 

Umfang der Organschaft. Es stellte fest, dass die Organschaft nicht auf den unterneh-

merischen Bereich des Organträgers beschränkt ist. Leistungen der Organgesellschaft 

für den hoheitlichen Bereich des Organträgers sind somit nicht umsatzsteuerbar und 

stellen auch keine unentgeltliche Wertabgabe dar132.  

 

Steuerpflichtiger bei Organschaft:  

Die Besonderheit des Vorlagebeschlusses ist die Erörterung einer jahrzehntelang unan-

gefochtenen Frage, ob das EU-Recht (aktuell die MwSystRL) dem Mitgliedstaat - hier 

Deutschland – gestattet, anstelle der (abstrakten) Mehrwertsteuergruppe eines der Mit-

glieder der Gruppe - nämlich vorliegend den Organträger- zum alleinigen Steuerpflichti-

gen zu bestimmen (Vorlagefrage 1). Der vorlegende V. Senat hat „keine Zweifel", dass 

diese Frage zu bejahen ist. Zweifel hieran ergeben sich allerdings (und nur) durch eine 

jüngst ergangene Vorlage des XI. Senats des BFH vom 11.12.2019 - XI R 16/18133. Der 

                                                

132  vgl. Centrale-Rundbrief 6/2020 
133  GmbHR 2020, 553 (vgl. Centrale-Rundbrief 6/2020) 
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XI. Senat hatte dem EuGH hierin zum einen Rechtsfragen zu einem erforderlichen Mehr-

heitsverhältnis für eine finanzielle Eingliederung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG zur 

Vorabentscheidung vorgelegt. Darüber hinaus hatte er unter Bezugnahme auf das 

EuGH-Urteil vom 17.09.2014 - C-7/13 - Skandia America, UR 2014, 847 auch gefragt, 

ob die Richtlinien „es einem Mitgliedstaat gestatten, anstelle der Mehrwertsteuergruppe 

(des Organkreises) ein Mitglied der Mehrwertsteuergruppe (den Organträger) zum Steu-

erpflichtigen zu bestimmen". Hierdurch sind Zweifel an der zutreffenden Auslegung des 

Unionsrechts entstanden, die eine Beantwortung der ersten Vorlagefrage im hier vorlie-

genden Rechtsstreit durch den EuGH erforderlich machen.  

 

Problem der Auffassungsdifferenzen:  

Die inzwischen lange währende Uneinigkeit zwischen dem V. Senat und dem XI. Senat 

des BFH zu den für eine finanzielle Eingliederung erforderlichen Mehrheitsverhältnissen 

(d.h. Über- und Unterordnung/ Eingliederung mit Durchgriffsrechten etc.;134) wird nun-

mehr gänzlich offensichtlich, indem nunmehr grundlegende Fragen der Unionskonformi-

tät der deutschen Organschaftsregelungen aufgegriffen werden. Der V. Senat hätte das 

Verfahren hinsichtlich der Frage einer unionskonformen Ausgestaltung des derzeitigen 

umsatzsteuerlichen Gruppenkonzepts bis zu einer Entscheidung des EuGH aussetzen 

können. Stattdessen positioniert er sich in einer eigenen Vorlageentscheidung dezidiert 

- und abweichend - vom XI. Senat und unter mehrfachem Verweis auf die erheblichen 

Steuerausfälle, die mit einer abweichenden Rechtsauffassung des EuGH verbunden wä-

ren.  

 

Umfang der Organschaft  

Sofern der EuGH das Bestehen einer Organschaft bejaht, sind auch nach dem Verständ-

nis des V. Senats Leistungen vom wirtschaftlichen Bereich in den nichtwirtschaftlichen 

Bereich vom Organkreis erfasst. Er legt dem EuGH aber die Frage vor, ob sie als unent-

geltliche Wertabgaben einer sonstigen Leistung gegen Entgelt gleichgestellt ist (Art. 6 

Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 77/388/EWG). 

 

Hinweis  

Die Frage, ob entgeltliche sonstige Leistungen in den nichtwirtschaftlichen Bereich des 

Organträgers der Besteuerung unterliegen, betrifft umsatzsteuerliche Organträger mit 

nicht-unternehmerischer Tätigkeit wie Holdings mit unentgeltlicher Beteiligungsverwal-

tung, gemeinnützige Körperschaften etc. Soweit eine Organgesellschaft Leistungen an 

                                                

134  vgl. dazu Centrale-Rundbrief 10/2018 
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den nichtunternehmerischen Bereich des Organträgers erbringt, besteht kein Vorsteuer-

abzug (§ 15 Abs. 2 Nr. 1 UStG).  

 

Reichweite einer EuGH-Entscheidung:  

Die Voraussetzungen einer Gruppenbesteuerung sind für den deutschen Steuerpflichti-

gen derzeit nicht eindeutig. Der V. Senat skizziert in seiner Vorlage an den EuGH die 

Möglichkeit für Organträger, sich - im Falle einer Verneinung der ersten Vorlagefragen 

des EuGH einer Besteuerung durch Berufung auf das Unionsrecht zu entziehen. Der 

Organträger wäre nämlich überhaupt nicht Steuerschuldner für die vom ihm ausgeführ-

ten Umsätze. Eine Besteuerung der Mehrwertsteuergruppe selbst würde an mangelnden 

nationalen Regelungen scheitern. Auch die Besteuerung der Organgesellschaft scheide 

- selbst als Haftungsschuldner - aus. Entsprechende Bescheide sollten daher offenge-

halten werden. Der V. Senat befürchtet „erhebliche Steuerausfälle“ im Volumen von 10 

% des gesamten Steueraufkommens aus der Umsatzsteuer. Dies erklärt sich daraus, 

dass sich für Organträger nunmehr die Möglichkeit abzeichnet, sich jeglicher Besteue-

rung zu entziehen, sollte der EuGH die ihm gestellte Frage dahingehend beantworten, 

dass anstelle des Organträgers die im nationalen Recht unbekannte Mehrwertsteuer-

gruppe Steuerschuldner für die Umsätze der Organschaft ist135. Das bloß fiktive Gebilde 

einer Mehrwertsteuergruppe kann selbst nicht steuerpflichtig sein; auch liegen die Vo-

raussetzungen für ein vorgeschaltetes (einheitliches) Feststellungsverfahren nicht vor136. 

Auch in dieser Hinsicht weicht die Einschätzung des V. Senats von der des XI. Senats 

ab.  

Der XI. Senat bezweifelt, dass sich ein Einzelner insofern überhaupt auf die Unions-

rechtswidrigkeit der nationalen Rechtsfolge berufen kann, als ein Gruppenmitglied an-

stelle der Mehrwertsteuergruppe zum Steuerpflichtigen bestimmt ist. Besteht aber kein 

Berufungsrecht, wäre trotz der gegebenenfalls bestehenden Richtlinienwidrigkeit von 

der nationalen Rechtslage auszugehen. Der XI. Senat legt die Frage, ob sich der Steu-

erpflichtige auf eine eventuelle Richtlinienwidrigkeit berufen kann, ebenfalls dem EuGH 

vor (Vorlagefrage 2).  

 

Umstellung der Regelungen aufgrund des EuGH:  

Der nationale Gesetzgeber muss nach Auffassung von Reis, UR 2020, 350, mitnichten 

eine Regelung schaffen, die den zur Mehrwertsteuergruppe zusammengefassten „unab-

hängigen Personen" eine eigene zivilrechtliche Rechtsfähigkeit und/ oder jedenfalls ein 

gesondertes Vermögen zuweist. Es genügt selbstredend auch, wenn er - wie der deut-

sche Gesetzgeber – regelt, dass ein Mitglied dieser Gruppe (Organträger) für die 

                                                

135  Wäger, BFH/ PR 2020, 208 „Büchse der Pandora 
136  Heuerrnann, DStR 2020, 1373 
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(Mehrwertsteuer) Gruppe (= alle Mitglieder dieser Gruppe) die Erklärungspflicht zu erfül-

len hat, und ein Gruppenmitglied (Organträger) die Steuerschuld aller Mitglieder als 

(Mehrwertsteuer) Gruppe gegenüber dem Steuergläubiger zunächst aus einem Vermö-

gen zu begleichen hat. 

 

Bedeutung der zweiten Vorlagefrage:  

Bei der vom EuGH nur unter Umständen zu beantwortenden zweiten Frage ist zu klären, 

ob die umsatzsteuerliche Organschaft auch den nichtwirtschaftlichen Bereich umfasst 

und eine unentgeltliche Wertabgabe von einer Organgesellschaft an eine Organträgerin 

vorliegt, wenn zur Erbringung der Hoheitstätigkeit - also der unternehmensfremden, 

nichtwirtschaftlichen Tätigkeit - Ressourcen aus dem Unternehmen verwendet werden. 

Die Gretchenfrage für den V. Senat lautet, ob dieses Urteil nur den Umfang des Vorsteu-

erabzugs betrifft oder auch bei eigenständiger Anwendung der Regelung zu unentgeltli-

chen Wertabgaben gem. Art. 6 Abs. 2. 

 

 

 Umsatzsteuerrechtliche Organschaft zwischen Rechtsanwalt und 

Rechtsanwalts-GmbH137 

Bezieht eine Rechtsanwalts-GmbH von ihrem Alleingesellschafter-GF anwaltliche 

Dienstleistungen, liegt eine wirtschaftliche Eingliederung i.S.d. umsatzsteuerlichen Org-

anschaft (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG) vor.  (red.) 

BFH vom 18.09.2019 - XI R39/17, GmbHR-2020, 453 

 

Problem 

R war Rechtsanwalt und Alleingesellschafter-GF einer Rechtsanwalts-GmbH (R GmbH) 

Für seine Tätigkeit als GF bezog er kein Gehalt. Seit 2007 bestand zwischen ihm und 

der R-GmbH ein Kooperationsvertrag, wonach er Mandate namens und im Auftrag der 

GmbH bearbeiten und zur Abrechnung bringen sollte. Als Vergütung erhielt er für die 

von ihm bearbeiteten Mandate eine Umsatzbeteiligung i.H.v. 45 % der jährlich verein-

nahmten Nettoumsätze, zahlbar durch monatliche Abschlagszahlungen in Höhe der je-

weils vereinnahmten Nettoumsätze. Die Einnahmen aus dem Kooperationsvertrag ver-

steuerte R im Rahmen einer Einnahme-Überschuss-Rechnung nach § 4 Abs. 3 EStG, 

wobei er die USt auf diese Einnahmen nach vereinnahmten Entgehen (sog Ist-Besteue-

rung i.S.d. § 20 Abs. 1 S. 1 Abs. 2 UStG) berechnete.  

                                                

137  Nach Schwetlik, GmbH-StB 08/2020, 248 
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In einer BP vertrat das FA erstmals die Auffassung, dass für die Einnahmen aus dem 

Kooperationsvertrag die umsatzsteuerliche Sollversteuerung gelte, weil es R als beherr-

schender Gesellschafter in der Hand gehabt habe, sich die geschuldeten Beträge aus-

zahlen zu lassen.  

Die Klage gegen die USt-Änderungsbescheide hatte in der ersten Instanz Erfolg (vgl. FG 

Köln vom 15.11.2017 - 9 K 1016/14, EFG 2018, 423). 

 

Lösung des Gerichts 

Nach Auffassung des BFH kam es auf die Frage der Soll- bzw. Ist-Versteuerung gar 

nicht an, weil zwischen R und der R-GmbH eine nicht erkannte, umsatzsteuerliche Org-

anschaft bestand und die Einnahmen des R aus dem Kooperationsvertrag deswegen als 

organschaftlicher Innenumsatz nicht umsatzsteuerbar waren. Da das FG keine Feststel-

lungen zu der Frage enthielt, ob und welche umsatzsteuerpflichtigen Drittumsätze der 

R-GmbH dem R als umsatzsteuerlicher Organträger zuzurechnen waren, wurde das 

Verfahren an das FG zurückverwiesen. 

 

Konsequenzen für die Praxis 

Eine umsatzsteuerliche Organschaft tritt automatisch ein, wenn eine juristische Person 

in das Unternehmen des Organträgers finanziell, organisatorisch und wirtschaftlich ein-

gegliedert ist (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 2 S. 1 UStG). Da Organträger und Organgesellschaft 

gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 S. 3 UStG Bestandteile ein- und desselben umsatzsteuerlichen 

Unternehmens sind, unterliegen Umsätze zwischen Organgesellschaft und Organträger 

nicht der USt (sog. nichtsteuerbarer Innenumsatz). 

 

Zu den Eingliederungsvoraussetzungen im Besprechungsfall: 

Finanzielle Eingliederung: Da R 100 % an der R-GmbH hielt lag die finanzielle Einglie-

derung vor. 

 

Organisatorische Eingliederung: Die organisatorische Eingliederung war gegeben, da 

R als Inhaber des „umsatzsteuerlichen Organträger-Einzelunternehmens einziger GF 

der R-GmbH war138. 

 

Wirtschaftliche Eingliederung: Für die wirtschaftliche Eingliederung i.R.d. umsatzsteu-

erlichen Organschaft müssen die Unternehmensbereiche von Organträger und Organ-

                                                

138  vgl allgemein dazu: BFH vom 12.10.2016 - XI R 30/14, BStBl. II 2017 597 Rz. 26 
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gesellschaft miteinander verflochten sein. Dabei kann die wirtschaftliche Eingliederung 

auf entgeltlichen Leistungen des Mehrheitsgesellschafters (Organträger) gegenüber sei-

ner Tochtergesellschaft (Organgesellschaft) beruhen, wenn diesen Leistungen für das 

Unternehmen der Organgesellschaft eine mehr als nur unwesentliche (geringfügige) Be-

deutung zukommt (vgl. BFH vom 06.05.2010 - V R 26/09, BStBl. II 2010, 1114 Rz. 28 

m.w.N.). Auf Basis dieser höchstrichterlichen Grundsätze war im Besprechungsfall auch 

die wirtschaftliche Eingliederung unproblematisch zu bejahen. Denn R hatte in den 

Streitjahren aufgrund des Kooperationsvertrages an die R-GmbH anwaltliche Beratungs-

leistungen in erheblichem Umfang fakturiert.  

 

Abrechnung über nicht steuerbare Innenumsätze ...: Im Zusammenhang mit der von 

ihm festgestellten umsatzsteuerlichen Organschaft hat der BFH im Besprechungsfall zu-

dem explizit klargestellt, dass R aus den von ihm mit USt fakturierten Rechnungen (an 

die R-GmbH) keine USt nach § 14c Abs. 1 S. 1 UStG schuldete.  

... keine Rechnung i.S.d. § 14c UStG: Denn nach gefestigter BFH-Rechtsprechung 

seien Abrechnungen über solche nicht steuerbaren Innenumsätze mit gesondertem 

Steuerausweis keine tauglichen Rechnungen im Sinne dieser Vorschrift (vgl. BFH vom 

16.05.2018 - XI R 28/16, BFHE, 261, 451 m.w.N.). 

 

Beraterhinweis 

Das Besprechungsurteil stellt in der Sache nur eine konsequente Anwendung bisheriger 

Rechtsprechungsgrundsätze dar. Insbesondere bringt die Entscheidung im Hinblick auf 

die Auslegung der drei in § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG geregelten Eingliederungsvoraussetzun-

gen nichts Neues - auch nicht zu der sehr praxisrelevanten Frage, unter welchen Vo-

raussetzungen bzw. ab welchem Umfang entgeltliche Leistungen des Organträgers an 

die Organgesellschaft eine wesentliche bzw. nicht mehr geringfügige wirtschaftliche Be-

deutung haben und deswegen für eine wirtschaftliche Eingliederung i.S.d. umsatzsteu-

erlichen Organschaft ausreichen. 

Erstaunlich am Besprechungsfall ist jedoch, dass die relativ offensichtliche umsatzsteu-

erliche Organschaft erstmals in der Revisionsinstanz gesehen bzw. offen thematisiert 

wurde. Gleichwohl scheint eine solche Konstellation gar nicht so selten zu sein. Neben 

schlichter steuerlicher Unkenntnis dürfte dabei auch eine Rolle spielen, dass die Beru-

fung auf eine unproblematisch vorliegende, aber nicht deklarierte umsatzsteuerliche Or-

ganschaft das Eingeständnis impliziert, ggf. jahrelang falsche Steuererklärungen abge-

geben bzw. fehlerhafte Steuerbescheide erlassen oder akzeptiert zu haben.  

 

Beachten Sie:  

Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine Nacherklärung der umsatzsteu-

erlichen Organschaft zu einem Zinsschaden führen kann. 
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 Zur „Nummer der Rechnung" im Vorsteuervergütungsantrag 

Art. 8 Abs. 2 Buchst. d und Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 

12.02.2008 zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der MwSt- 

SystRL/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mitglied-

staat ansässige Steuerpflichtige, in der durch die Richtlinie 2010/66/EU des Rates vom 

14.10.2010 geänderten Fassung sind dahin auszulegen, dass dann, wenn ein Antrag 

auf Erstattung der Mehrwertsteuer keine fortlaufende Rechnungsnummer, sondern eine 

andere Nummer enthält, anhand deren die Rechnung und so der betreffende Gegen-

stand oder die betreffende Dienstleistung identifiziert werden können, die Steuerverwal-

tung des Erstattungsmitgliedstaats diesen Antrag als iSv Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 

2008/9 in der durch die Richtlinie 2010/66 geänderten Fassung „vorgelegt" betrachten 

und ihn prüfen muss. Im Rahmen dieser Prüfung kann sie - außer in dem Fall, in dem 

sie bereits über das Original oder eine Durchschrift der Rechnung verfügt - den Antrag-

steller auffordern, eine fortlaufende Nummer, die zur Identifizierung der Rechnung ein-

malig vergeben wird, mitzuteilen, und ist berechtigt, wenn er diesem Ersuchen nicht in-

nerhalb der in Art. 20 Abs. 2 dieser Richtlinie in der durch die Richtlinie 2010/66 geän-

derten Fassung vorgesehenen Frist von einem Monat nachkommt, den Antrag auf Er-

stattung der Mehrwertsteuer abzuweisen. 

EuGH, Urteil vom 17.12.2020 – C-346/19, BZSt/Y-GmbH, Vorabentscheidungsersuchen 

des BFH vom 13.02.2019 – XI R 13/17, DStR 2019, 988 mAnm Treiber. 

 

 

 Zum Widerruf des Verzichts auf die Anwendung der Kleinunterneh-

merregelung 

UStG § 19; MwStSystRL Art. 281 bis 292 

Der Verzicht auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung wirkt auch für nachfol-

gende Besteuerungszeiträume, bis er vom Steuerpflichtigen widerrufen wird. Das Über-

schreiten der Umsatzgrenze ist weder ein Widerruf des Verzichts noch erledigt es die 

Verzichtserklärung in sonstiger Weise. 

BFH, Urteil vom 23.09.2020 – XI R 34/19 
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 Unberechtigter Steuerausweis: Rechnungen i. S. von § 14c Abs. 2 

UStG139 

BMF, Schreiben vom 11.01.2021 

Der BFH hat mit Urteil vom 21.09.2016 - XI R 4/15 seine bisherige Rechtsprechung be-

stätigt, dass § 14c Abs. 2 UStG nicht voraussetzt, dass die erteilte Rechnung (ggf. auch 

unzutreffend) alle in § 14 Abs. 4 Satz 1 UStG aufgezählten Merkmale aufweist. Die An-

forderungen an einen unberechtigten Steuerausweis i. S. des § 14c Abs. 2 UStG erfüllt 

eine Rechnung schon dann, wenn sie den Rechnungsaussteller, den (vermeintlichen) 

Leistungsempfänger, eine Leistungsbeschreibung sowie das Entgelt und die gesondert 

ausgewiesene Umsatzsteuer ausweist. Das BMF passt daher mit Schreiben vom 

11.01.2021 den UStAE an.  

 

 

 Umsatzsteuerliche Behandlung von Reiseleistungen140 

BMF, Schreiben vom 30.11.2020 – III C 2 - S 7419/19/10001 :001 [2020/1233771] 

I.  Mit Urteilen vom 21.11.2013 – V R 11/11 (BStBl. II 2020 S. 819= DB 2014 S. 759) 

und vom 20.03.2014 – V R 25/11 (BStBl. II 2020 S. 821 = DB 2014 S. 1531) hat der 

BFH entschieden, dass sich ein Unternehmer für Reiseleistungen, die er an einen 

anderen Unternehmer für dessen Unternehmen erbringt, entgegen § 25 Abs. 1 

Satz 1 UStG unmittelbar auf die unionsrechtlichen Bestimmungen über die Sonder-

regelung für Reisebüros (Margenbesteuerung) in den Art. 306 ff. MwStSystRL be-

rufen kann. Außerdem hat der BFH mit seinem Urteil vom 13.12.2017 – XI R 4/16 

(BStBl. II 2020 S. 823 = DB 2018 S. 1057) entschieden, dass sich ein inländischer 

Reiseveranstalter hinsichtlich der von ihm für sein Unternehmen bezogenen Reise-

leistungen eines in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässigen Reiseunterneh-

mers, für die er als Leistungsempfänger nach § 13b UStG die Steuer schuldet, un-

mittelbar auf Art. 306 ff. MwStSystRL berufen kann, mit der Folge, dass er entgegen 

dem nationalen Recht keine Steuer für die erbrachten Leistungen schuldet, weil 

diese nach Art. 307 MwStSystRL im Inland nicht steuerbar sind. 

 Durch Art. 11 Nr. 9 Buchst. a sowie Art. 39 Abs. 1 des Gesetzes zur weiteren steu-

erlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-

schriften vom 12.12.2019 (BGBl. I 2019 S. 2451) wurde § 25 Abs. 1 Satz 1 UStG 

geändert. Danach umfasst die Besteuerung von Reiseleistungen nach § 25 UStG 

seit Inkrafttreten zum 18.12.2019 unter den weiteren Voraussetzungen dieser 

                                                

139  NWB 3/2021, 164 
140  DB 49/2020, 2609 



Aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen - 215 - 

© Michael Daumke, Berlin  Rechtsstand Februar 2021 

Regelung auch Reiseleistungen, die für das Unternehmen des Leistungsempfän-

gers bestimmt sind. 

 

II.  Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbe-

hörden der Länder gilt hierzu Folgendes: 

 Für vor dem 18.12.2019 an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen 

erbrachte Reiseleistungen kann sich der leistende Unternehmer nach den nachste-

henden Grundsätzen unmittelbar auf die Sonderregelung der Art. 306 ff. MwSt- 

SystRL berufen. Außerdem kann sich ein Unternehmer für vor dem 18.12.2019 im 

Inland für sein Unternehmen bezogene Reiseleistungen eines im übrigen Gemein-

schaftsgebiet ansässigen Unternehmers ebenfalls nach den nachstehenden 

Grundsätzen unmittelbar auf die Art. 306 ff. MwStSystRL berufen. 

 Der Unternehmer kann sich für jede einzelne von ihm erbrachte bzw. bezogene Rei-

seleistung auf den Vorrang der Art. 306 ff. MwStSystRL berufen und somit transak-

tionsbezogen zwischen dem nationalen Recht und dem Unionsrecht wechseln (vgl. 

BFH vom 13.12.2017 – XI R 4/16). Dabei sind aber die übrigen Voraussetzungen 

für die Anwendung der Sonderregelung zu beachten, z.B. die Abgrenzung zwischen 

Reiseleistungen, Eigenleistungen und Vermittlungsleistungen. Für bezogene Reise-

leistungen kann sich der Unternehmer nur dann auf die Art. 306 ff. MwStSystRL 

berufen, wenn auch der die Eingangsleistung erbringende Unternehmer die Voraus-

setzungen der Sonderregelung erfüllt. Die Rechtsfolgen der vom Unternehmer vor-

genommenen unmittelbaren Berufung auf das Unionsrecht beschränken sich auf 

seine eigene Besteuerung. Sie wirken sich erst dann auf die Besteuerung des an-

deren Unternehmers aus, wenn dieser gleichfalls einen Anwendungsvorrang des 

Unionsrechts geltend machen kann. Der Unternehmer kann sich auf die Art. 306 ff. 

MwStSystRL berufen, ohne zugleich einheitlich für jede einzelne von ihm erbrachte 

Reiseleistung jeweils die Marge gem. Art. 308 MwStSystRL ermitteln zu müssen. 

Vielmehr kann er die Marge für bestimmte Gruppen von Reiseleistungen nach § 25 

Abs. 3 Satz 3 UStG in der bis 17.12.2019 geltenden Fassung ermitteln. Hierbei kön-

nen auch die Reiseleistungen berücksichtigt werden, für die sich der Unternehmer 

unmittelbar auf Art. 306 ff. MwStSystRL berufen hat. 

 

III.  Die Regelungen dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Die-

ses Schreiben wird im BStBl. I veröffentlicht. 
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 Beiträge an Fitnessstudios in coronabedingten Schließzeiten141 

FinMin Schleswig-Holstein 03.12.2020 - VI 3510 

Das FinMin Schleswig-Holstein äußert sich mit USt-Kurzinfo vom 03.12.2020 zur um-

satzsteuerrechtlichen Beurteilung von Beiträgen an Fitnessstudios in coronabedingten 

Schließzeiten. Sagt ein Fitnessstudiobetreiber seinen Kunden zu Beginn der coronabe-

dingten Schließzeiten zu, dass eine Beitragsfortzahlung zu einer taggenauen Zeitgut-

schrift führt, die eine Verlängerung des abgeschlossenen Dauervertrags zur Folge hat, 

handelt es sich um eine umsatzsteuerpflichtige Anzahlung. Eine Änderung der Bemes-

sungsgrundlage ist nur unter der Voraussetzung des § 17 Abs. 2 Nr. 2 UStG i. V. mit 

Abschnitt 17.1 Abs. 7 Satz 3 UStAE (nämlich der Beitragsrückzahlung) möglich. Sagt ein 

Fitnessstudiobetreiber seinen Kunden zu Beginn der coronabedingten Schließzeiten zu, 

dass bei Beitragsfortzahlung ein Gutschein entsprechend dem ursprünglich gebuchten 

Leistungsumfang für eine beitragsfreie Zeit, die der Dauer der Schließzeit entspricht, 

ausgestellt wird, handelt es sich um Anzahlungen auf einen Einzweck-Gutschein. [i]Eine 

Änderung der Bemessungsgrundlage ist nur unter der Voraussetzung des § 17 Abs. 2 

Nr. 2 UStG i. V. mit Abschnitt 17.1 Abs. 7 Satz 3 UStAE (nämlich der Beitragsrückzah-

lung) möglich.  

XIV. Grunderwerbsteuerrecht 

 BFH: Änderung eines Grunderwerbsteuerbescheids nach Kaufpreis-

herabsetzung142 

Die Herabsetzung der Gegenleistung iSd § 16 Abs. 3 GrEStG ermöglicht keine Än-

derung der festgesetzten Grunderwerbsteuer als rückwirkendes Ereignis nach 

§ 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AO.  

BFH, Urteil vom 22.07.2020 – II R 15/18, BeckRS 2020, 30068 (Vorinstanz: BeckRS 

2018, 11946)  

 

Sachverhalt: 

Die Klägerin (Kl.) erwarb mit notariell beurkundetem Kaufvertrag vom 07.08.2007 Grund-

vermögen vom Verkäufer. Hierzu wurde am 15.11.2007 ein Grunderwerbsteuerbescheid 

erlassen.  

Am 24.02.2009 wurde ein notariell beurkundeter Vergleich zwischen der Kl. und dem 

Verkäufer geschlossen, aufgrund dessen rd. 2 Mio. € des Kaufpreises am 25. und 

26.02.2009 an die Kl. zurückgezahlt wurden. Mit Schreiben vom 13.09.2012 beantragte 

                                                

141 NWB 2/2021 S. 86 
142  Bremel, DStRK 01/2021,11 
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die Kl. eine Änderung des Grunderwerbsteuerbescheids vom 15.11.2007 nach § 175 

Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AO, da der Grundstückskaufpreis nachträglich gemindert worden sei.  

Das FA lehnte den Antrag mangels Vorliegens eines rückwirkenden Ereignisses iSd 

§ 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AO ab. Einen Antrag auf Änderung des Grunderwerbsteuerbe-

scheids gemäß § 16 Abs. 3 GrEStG habe die Kl. zu spät gestellt. Der Einspruch und die 

Klage hatten keinen Erfolg. Mit der Revision rügt die Kl. die Verletzung materiellen 

Rechts (§ 175 Abs. 1 Nr. 2 AO).  

 

Entscheidung:  

Die Revision war unbegründet und daher zurückzuweisen. Gemäß § 175 Abs. 1 S. 1 

Nr. 2 AO ist ein Steuerbescheid zu ändern, soweit ein Ereignis eintritt, das steuerliche 

Wirkung für die Vergangenheit hat (sog. rückwirkendes Ereignis). Ob einer nachträgli-

chen Änderung eines Sachverhalts rückwirkende steuerrechtliche Bedeutung zukommt, 

bestimme sich gemäß dem BFH allein nach dem jeweils einschlägigen materiellen 

Recht. Der Umstand, dass einem Ereignis ertragsteuerrechtlich Rückwirkung zukommt, 

sei somit für Zwecke der Grunderwerbsteuer nicht ausschlaggebend.  

Die Herabsetzung der Gegenleistung iSd § 16 Abs. 3 GrEStG ermögliche nach der in-

soweit zwingenden gesetzlichen Systematik keine Änderung nach § 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 

2 AO. Das folge aus § 16 Abs. 4 GrEStG und § 175 Abs. 1 S. 2 AO und entspricht dem 

Grundsatz, dass die steuerrechtliche Wirkung für die Vergangenheit autonom für das 

jeweilige materielle Steuergesetz zu beurteilen sei.  

§ 16 Abs. 3 GrEStG lasse als spezialgesetzliche Korrekturvorschrift zu § 1 GrEStG unter 

den dort näher aufgeführten Voraussetzungen auf Antrag die Änderung einer Steuer-

festsetzung zu, wenn die Gegenleistung nach Entstehung der Steuer herabgesetzt wird. 

Eine nachträgliche Herabsetzung der Gegenleistung erlaube aber nur dann eine Ände-

rung der Steuerfestsetzung, wenn die Herabsetzung innerhalb von zwei Jahren seit der 

Entstehung der Steuer stattfindet.  

Wäre ein Ereignis, das nach § 16 Abs. 1 bis 3 GrEStG die Aufhebung oder Änderung 

einer Steuerfestsetzung begründet, die Herabsetzung der Gegenleistung, ein rückwir-

kendes Ereignis iSd § 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AO, liefe § 16 Abs. 4 GrEStG ausnahmslos 

leer. Denn mit dem Ende des Kalenderjahres einer Kaufpreisherabsetzung iSd § 16 

Abs. 3 GrEStG würde dann die vierjährige Festsetzungsverjährung nach § 169 Abs. 2 

S. 1 Nr. 2 AO erneut beginnen. Damit bedürfte es des § 16 Abs. 4 GrEStG nicht, wonach 

die Festsetzungsfrist lediglich nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem Eintritt des Ereig-

nisses endet. Eine Auslegung, mit der eine gesetzliche Vorschrift jeglichen Anwendungs-

bereich verlöre, widerspräche der gesetzlichen Systematik, kann von Gesetzes wegen 

nicht gewollt sein und wäre offenkundig unzutreffend.  
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Die Änderung des Bescheids könne auch nicht auf § 16 Abs. 3 Nr. 1 oder 2 GrEStG 

gestützt werden. Denn unstreitig habe die Kl. den für § 16 Abs. 3 GrEStG notwendigen 

Antrag nicht innerhalb der Festsetzungsfrist gestellt. Diese endete mit Ablauf des 

31.12.2011. Ein späterer Ablauf der Festsetzungsfrist ergebe sich auch nicht aus § 16 

Abs. 4 GrEStG, da die Herabsetzung des Kaufpreises durch den notariell beurkundeten 

Vergleich sowie die Rückzahlung des anteiligen Kaufpreises im Februar 2009 erfolgten 

und die Jahresfrist noch innerhalb der regulären Festsetzungsfrist ablief. Der von der Kl. 

am 13.09.2012 gestellte Antrag war - zwischen den Beteiligten unstreitig - verspätet. 

 

Praxishinweis: 

Das Urteil bestätigt die Rechtsprechungslinie des BFH, dass der Neulauf der Verjäh-

rungsfrist aufgrund eines rückwirkenden Ereignisses im § 16 GrEStG keinen Raum hat, 

da mit § 16 Abs. 4 GrEStG innerhalb der Norm bereits eine besondere Norm zur Hem-

mung der Festsetzungsverjährung existiert (siehe hierzu auch zuletzt BFH vom 

04.11.2019 - II B 48/19, BeckRS 2019, 34237). Damit sollten Steuerpflichtige im Regel-

fall aber gut leben können, da die Ablaufhemmung des § 16 Abs. 4 GrEStG der Geltend-

machung einer Rückabwicklung oder einer Herabsetzung des Kaufpreises ein Jahr Zeit 

(ab Eintritt des relevanten Ereignisses!) einräumt. Wird der Antrag innerhalb dieser Jah-

resfrist gestellt, so tritt die weitere Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 3 AO ein. 

 

 Keine Grunderwerbsteuer für den Erwerb von Zubehör143 

Entfällt ein Teil des Kaufpreises auf den Erwerb von Zubehör, gehört dieser nicht in die 

Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer. 

Werden zusammen mit einem Grundstück weitere Gegenstände, z. B. körperliche Ge-

genstände gegen Entgelt veräußert, die nicht unter den Grundstücksbegriff des § 2 

GrEStG fallen, ist der Aufwand für diesen Erwerb regelmäßig nicht zur Gegenleistung zu 

rechnen, weil insoweit keine Leistung für den Erwerb eines Grundstücks vorliegt. Hierauf 

fällt also keine Grunderwerbsteuer an. Für die dafür notwendige Prüfung ist die Feststel-

lung unumgänglich, welche Gegenstände nach den Vereinbarungen der Vertragsbetei-

ligten zusammen mit dem Grundstück veräußert werden sollten und tatsächlich auf den 

Erwerber übergegangen sind. 

 

Urteilsfall: 

                                                

143 www.haas-wir-steuern.de/aktuelles 
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Im Urteilsfall wurde ein Geschäftsgrundstück mit Ladeneinrichtung veräußert. Das Fi-

nanzamt bezog den auf die Ladeneinrichtung entfallenden Kaufpreis mit in die Bemes-

sungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer ein. Das Finanzgericht gab der dagegen er-

hobenen Klage statt mit der Begründung es handele sich um nicht zu berücksichtigendes 

Zubehör. Somit unterliegt nur der anteilig auf das Grundstück entfallende Kaufpreis der 

Grunderwerbsteuer. Dagegen legte das Finanzamt Nichtzulassungsbeschwerde ein. Es 

wäre nicht geklärt, ob die Einrichtung eines Ladengeschäfts als Zubehör eines Grund-

stücks anzusehen ist. Der BFH wies die Nichtzulassungsbeschwerde zurück, da die 

Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung habe und auch keine Entscheidung erfor-

dere. Die aufgeworfenen Rechtsfragen lassen sich anhand bisheriger Rechtsprechung 

und dazu vorliegender Literatur klären. 

Zubehör sind demnach bewegliche Sachen, die nicht Bestandteil der Hauptsache sind. 

Sie dienen allerdings dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache und stehen zu ihr in 

einem räumlichen Verhältnis, wie dies z. B. bei Ladeneinrichtungsgegenständen der Fall 

ist. Ein auf das Zubehör entfallendes Entgelt ist keine Gegenleistung i. S. d. § 8 Abs. 1, 

§ 9 GrEStG. Das darauf entfallende Entgelt ist daher nicht in die Bemessungsgrundlage 

einzubeziehen. So war es auch im vorliegenden Urteilsfall. 

 

Praxistipp: 

Grundsätzlich empfiehlt es sich, bereits im Kaufvertrag entsprechende Regelungen über 

den Mitverkauf von Zubehör zu treffen, dann gibt es mit dem Finanzamt am wenigsten 

Probleme. Erfolgt dieses nicht, ist die Gesamtleistung nach dem Verhältnis zu verteilen, 

in dem der Wert des Grundstücks zum Wert der sonstigen Gegenstände steht. Dabei ist 

vom gemeinen Wert (§9 BewG) bzw. bei Betriebsvermögen vom Teilwert (§ to BewG) 

auszugehen. 

 

 

 Grunderwerbsteuerbefreiung bei Rückerwerb eines Miteigentumsan-

teils144 

Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Das kommt in den besten Familien vor. Wenn 

während der Ehe gemeinsames Eigentum angeschafft wurde, kann es bei einer Schei-

dung manchmal Probleme geben. Erwirbt im Fall einer Scheidung der eine Ehegatte 

vom anderen dessen Teil des Objekts, fällt wenigstens keine Grunderwerbsteuer an. 

Dies ist ein kleiner Trost. Aber wie weit reicht diese Steuerfreiheit? Dies musste das 

Finanzgericht Nürnberg (FG) entscheiden. 

                                                

144  Quelle: FG Nürnberg, Urteil vom 28.04.2020, zit. nach Deubner, Steuerinformationen 
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Der Kläger und seine ehemalige Ehefrau E waren je zur Hälfte Miteigentümer einer Ei-

gentumswohnung in X und einer weiteren in Y. Mit notarieller Urkunde vom 17.12.2003 

übereigneten sie jeweils ihre Miteigentumsanteile schenkweise an ihren Sohn zum Al-

leineigentum gegen ein lebenslanges Nießbrauchsrecht und vermerkten sich auch ein 

bedingtes Rückerwerbsrecht. Am 14.02.2013 bewilligten die ehemaligen Ehegatten eine 

Teillöschung der Nießbrauchsrechte dergestalt, dass der Kläger das alleinige Nieß-

brauchsrecht für die Wohnung in Y und E das für die Wohnung in X erhielt. Am 

09.12.2013 wurde die Ehe geschieden. Im April 2017 verstarb der Sohn, der seinen Le-

bensgefährten zum Alleinerben der beiden Eigentumswohnungen einsetzte. Sowohl der 

Kläger als auch E machten von ihrem Rückerwerbsrecht der Wohnungen Gebrauch. Mit 

Notarurkunde vom 10.07.2018 wurde die wechselseitige Übertragung der hälftigen Mit-

eigentumsanteile an den Eigentumswohnungen unter den geschiedenen Ehegatten ver-

einbart. Mit Bescheid vom 11.09.2018 setzte das Finanzamt dann aber Grunderwerb-

steuer für den hälftigen Miteigentumsanteil fest. 

Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Der Rückerwerb des hälftigen Miteigen-

tumsanteils an der Wohnung in Y durch den Kläger ist steuerfrei. Allerdings ist der Er-

werb der weiteren 50 % nicht steuerfrei. Die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit eines 

Erwerbs im Fall einer Scheidung sind nicht erfüllt, da es sich nicht mehr um eine vermö-

gensrechtliche Auseinandersetzung nach der Scheidung handelt. Vielmehr war der An-

lass der Vermögensübertragung der Tod des Sohnes. Somit fehlt es an der Kausalität 

zwischen Scheidung und Eigentumsübertragung auf den Kläger. Allein die Vereinbarung 

des Rückerwerbsrechts noch während der Ehe reicht nicht als Grund. Auch ist die Ab-

geltungsklausel in der Scheidungsvereinbarung ein Indiz, dass die Vermögensauseinan-

dersetzung im Rahmen der Scheidung beendet war. 



Aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen - 221 - 

© Michael Daumke, Berlin  Rechtsstand Februar 2021 

XV. Erbschaft- und Schenkungsteuer 

 Maßgebende Steuerklasse beim Erwerb vom biologischen Vater 

BFH-Urteil vom 05.12.2019, II R 5/17145 

Welche Steuerklasse findet bei einer Schenkung von dem biologischen, der nicht recht-

licher Vater ist, an sein Kind Anwendung? 

V ist der leibliche, aber nicht rechtliche Vater (biologische Vater) seiner Tochter T. Zum 

Zeitpunkt der Geburt der T war die Mutter mit einem anderen Mann verheiratet. Vater 

eines Kindes i. S. d. § 1589 Abs. 1 Satz 1 BGB ist der Mann,  

• der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet ist, 

• der die Vaterschaft anerkannt hat oder 

• dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist. 

 

Diese Punkte treffen auf V nicht zu. Er ist lediglich der biologische Vater. V schenkte T 

einen Geldbetrag i. H. v. 50.000 EUR. Er verpflichtete sich zudem, eine etwa anfallende 

Schenkungsteuer zu übernehmen. In der Schenkungsteuererklärung beantragte er die 

Anwendung der Steuerklasse I. Das Finanzamt lehnte dieses ab und wollte die Schen-

kung mit der für den Steuerpflichtigen deutlich ungünstigeren Steuerklasse III versteu-

ern. Der BFH entschied jetzt: zu Recht. Die Steuerklasse I gem. § 15 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG 

findet nur dann Anwendung, wenn der Erblasser oder Schenker der „rechtliche" Vater 

oder die „rechtliche" Mutter i. S. d. § 1589 BGB ist. 

 

Hinweis: 

Die Einteilung der Steuerpflichtigen in unterschiedliche Steuerklassen ist maßgebend für 

die Bestimmung der persönlichen Freibeträge (§§ 16 und 17 ErbStG) und die Höhe des 

Steuersatzes (§ 19 ErbStG). In dem vorliegenden Fall z. B. hätte der Freibetrag bei Steu-

erklasse I bei 400.000 EUR gelegen, Schenkungsteuer wäre somit nicht angefallen. 

Durch die Einteilung in Steuerklasse III gab es nur einen Freibetrag von 20.000 EUR. 

Somit fiel hier Schenkungsteuer an. 
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 Familienheim und unverzügliche Selbstnutzung durch den Erben146 

Urteil des FG Münster, 24.10.2019, 3 K 3184/17 Erb, Revision eingelegt. Az. des BFH: 

II R 46/19 

Kann die Steuerbefreiung für das Familienheim auch in Anspruch genommen werden, 

wenn der Erbe nicht sofort dort einzieht?  

Kläger Karl (K) beerbte seinen 2013 verstorbenen Vater, der bis zu seinem Tod ein Dop-

pelhaus bewohnte. Die andere Hälfte des Doppelhauses bewohnte der K selbst. Nach 

dem Tod des Vaters verband K die Doppelhaushälften baulich und katastermäßig. Nach 

Abschluss von Sanierungs- und Renovierungsarbeiten in der ererbten Doppelhaushälfte 

nutzte K ab 2016 die zusammengeführten Hälften als eine Wohnung. Für die vom Vater 

geerbte Doppelhaushälfte beantragte K die Steuerbefreiung für das Familienheim nach 

§13 Abs. 1 Nr. 4c EStG. Das Finanzamt lehnte ab, da K diese Doppelhaushälfte nicht 

unverzüglich selbst genutzt hatte. Dem stimmte jetzt auch das Finanzgericht Münster zu. 

Die Bestimmung zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt vor, wenn der Er-

werber die Absicht hat, das ererbte Haus zu eigenen Wohnzwecken zu nutzen und diese 

Absicht auch tatsächlich umsetzte. Dies lässt sich nur anhand äußerer Umstände fest-

stellen. Daher ist erforderlich, dass der Erwerber in die Wohnung einzieht und sie als 

Familienheim für eigene Wohnzwecke nutzt. Eine bloße Widmung zur Selbstnutzung ist 

nicht ausreichend. Unverzüglichkeit bedeutet Handeln ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 

BGB). Hierfür steht dem Erben regelmäßig ein Zeitraum von sechs Monaten nach dem 

Erbfall zur Verfügung. 

 

 

 Erbfallkostenpauschale ohne Beerdigungskosten147 

Urteil des FG Münster, 24.10.2019, 3 K 3549/17 Erb, EFG 202, 391; BFH II R 3/20 

Ist die Erbfallkostenpauschale abziehbar, ohne dass überhaupt Kosten für eine Beerdi-

gung nachgewiesen worden sind?  

Im Rahmen der Erbschaftsteuerfestsetzung beantragte Klara (K) die Berücksichtigung 

der Erbfallkostenpauschale gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 2 ErbStG i. H. v. 10.300 EUR 

als Erbin ihrer verstorbenen Tante. Sie gab an, die Beerdigungskosten ihrer Tante sowie 

weitere Abwicklungskosten hinsichtlich des Nachlasses getragen zu haben. Hierzu 

reichte sie eine. Rechnung des Amtsgerichts über 40 EUR für die Erteilung: des Erb-

scheins und die Testamentseröffnung ein. Die Beerdigungskosten wies sie nicht nach. 

Das Finanzamt berücksichtigte die Erbfallkostenpauschale nicht. Es könnten allenfalls 
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die nachgewiesenen 40 EUR berücksichtigt werden. Die Klage dagegen hatte Erfolg - 

die Erbfallkostenpauschale ist zu berücksichtigen, so das Finanzgericht Münster.  

Von der Erbfallkostenpauschale sind neben den Beerdigungskosten auch die unmittel-

bar im Zusammenhang mit der Abwicklung und Regelung des Erwerbs entstandenen 

Kosten umfasst. Voraussetzung ist lediglich, dass dem Erwerber derartige Kosten ent-

standen sind. Mit der Rechnung des Amtsgerichts hat K entsprechende Kosten nachge-

wiesen. Dass es sich im Verhältnis zum Pauschbetrag lediglich um geringe Kasten han-

delt, steht dem Abzug nicht entgegen, denn dies ist von der gesetzlichen Regelung ge-

wollt. 

 

 

 Pflegekosten für die Grabstätte eines Dritten als Nachlassverbind-

lichkeit148 

BFH-Urteil vom 22.01.2020, II R 41/17 

 

Die geerbte Verpflichtung zur Pflege einer Grabstätte eines Dritten, also nicht die des 

Erblassers, ist als Nachlassverbindlichkeit bei der Erbschaftsteuerermittlung abziehbar. 

Als Nachlassverbindlichkeiten werden Forderungen bezeichnet, die ein Dritter gegen-

über dem Erben eines Verstorbenen geltend machen kann. Das sind z. B. Schulden, die 

der Erblasser zu Lebzeiten aufgenommen hat, Ansprüche von Pflichtteilsberechtigten 

oder auch die Beerdigungskosten. Aber sind auch Grabpflegekosten als Nachlassver-

bindlichkeit abziehbar? Diese Frage stellt sich immer wieder. Wenn ein Erblasser testa-

mentarisch bestimmt hat, dass die Kosten für die Pflege seines Grabes aus seinem 

Nachlass zu tragen sind, so wird dies als eine Verbindlichkeit angesehen, die der Ver-

storbene noch zu Lebzeiten eingegangen ist. Demzufolge wird sie in jenen Fällen als 

Nachlassverbindlichkeit angesehen, die Kosten sind von den Erben zu tragen.  

Anders hingegen ist die Situation, wenn sich der Erblasser nicht zur Grabpflege äußert: 

Die diesbezügliche Rechtslage ist dann nicht eindeutig. Grundsätzlich tendiert die Recht-

sprechung aber dazu, die Grabpflegekosten dann nicht als Nachlassverbindlichkeit an-

zuerkennen. Das gilt grundsätzlich auch für die Grabpflege dritter Personen. Ein aktuel-

les BFH-Urteil zeigt aber, dass Ausnahmen gelten können, wenn die Übernahme der 

Grabpflege zum Nachlass gehört. 
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Urteilsfall:  

Der Kläger ist Alleinerbe seines Ende 2013 verstorbenen Cousins, nennen wir ihn Emil. 

Emil hatte ein Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte von 2012 bis 2032 erworben, in 

der die im Herbst 2012 verstorbene Mutter von Emil beigesetzt wurde. Gemäß der Fried-

hofssatzung ergibt sich aus dem Erwerb des Nutzungsrechts die Pflicht zur Anlage und 

Pflege der Grabstätte. Außerdem soll nach der Friedhofssatzung schon bei der Verlei-

hung des Nutzungsrechts der Erwerber für den Fall seines Ablebens seinen Nachfolger 

im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag 

übertragen. Das Finanzamt lehnte die von dem Kläger in der Erbschaftsteuererklärung 

geltend gemachten Aufwendungen aus der von Emil geerbten Grabpflegeverpflichtung 

i. H. v. knapp 50.000 € als Nachlassverbindlichkeit ab. Auch die hiergegen gerichtete 

Klage hatte keinen Erfolg. Der BFH sah den Fall jetzt allerdings anders. Die Aufwendun-

gen sind dann als Nachlassverbindlichkeit abzugsfähig, wenn sich bereits der Erblasser 

für die Dauer des Nutzungsrechts zur Pflege verpflichtet hatte und diese Pflicht auf den 

Erben übergegangen ist. Abzugsfähig sind die am Bestattungsort üblichen Grabpflege-

kosten für die Laufzeit des Grabnutzungsrechts. Maßgebend sind die Verhältnisse im 

Zeitpunkt des Todes des Erblassers, so der BFH in seinem Urteil vom 22.01.2020 (Az. 

II R 407). 

 

Hinweis: 

Das Finanzgericht ging fälschlicherweise davon aus, dass der Wert des Nutzungsrechts 

einerseits und die Aufwendungen für die Grabpflegeverpflichtung andererseits der Höhe 

nach ausgeglichen wären, so dass ein für den Kläger günstiger Abzug der Pflegekosten 

nicht erreicht werden könne.  

Der BFH hat die Sache zur weiteren Sachverhaltsklärung an das Finanzgericht zurück-

verwiesen. Das Finanzgericht muss ermitteln, ob der Kläger der Übertragung des Grab-

nutzungsrechts auf ihn zugestimmt hat. Außerdem ist die Höhe der von Emil gezahlten 

Gebühr für den Erwerb des Nutzungsrechts festzustellen und aufzuklären, ob in dem 

Grab nur dritte Personen, nicht aber Emil selbst bestattet ist. 
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 Wegfall der Steuerbefreiung für das Familienheim bei Eigentumsauf-

gabe nach § 13 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG149 

BFH-Urteil, 11.07.2019, II R 38/16 

Die Steuerbefreiung für das Familienheim entfällt rückwirkend bei Aufgabe des Eigen-

tums, auch wenn weiterhin eine Selbstnutzung zu Wohnzwecken vorliegt.  

B ist Alleinerbin ihres verstorbenen Ehemannes A. Zum Nachlass gehörte ein hälftiger 

Miteigentumsanteil an einem Einfamilienhaus, das beide bis zu dem Versterben des A 

zusammen bewohnten. Seither wohnt B dort allein. Ca. 1,5 Jahre später übertrug B das 

Einfamilienhaus auf ihre Tochter T. Die Übertragung erfolgte unentgeltlich unter Nieß-

brauchsvorbehalt. B blieb weiterhin in dem Einfamilienhaus wohnen. Aufgrund der Über-

tragung des Einfamilienhauses auf T versagte das Finanzamt rückwirkend die Steuer-

befreiung gem. §1 3 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG.  

Der Bundesfinanzhof bestätigte jetzt, dass das Finanzamt dieses zu Recht so entschie-

den hatte. Die Steuerbefreiung für den Erwerb eines Familienheims durch den überle-

benden Ehegatten oder Lebenspartner entfällt rückwirkend, wenn der Erwerber das Ei-

gentum an dem Familienheim innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb auf einen 

Dritten überträgt. Das gilt auch dann, wenn er die Selbstnutzung zu Wohnzwecken auf-

grund eines lebenslangen Nießbrauchs fortsetzt. 

 

 

 Geldschenkung zum Erwerb eines Betriebs ist nicht begünstigt150 

BFH-Urteil vom 08.05.2019, II R 18/16 

Keine Steuervergünstigung nach § 13a ErbStG, wenn Geld zum Erwerb von Betriebs-

vermögen Dritter zugewendet wird. Es muss sich auf beiden Seiten - beim Schenker und 

beim Erwerber - um begünstigtes Vermögen handeln. Eine falsche Beurteilung beim 

Vorerwerb muss bei einem weiteren Erwerb korrigiert werden. 

Für die Schenkung eines Geldbetrags zum Erwerb eines Betriebs von einem Dritten wird 

die Steuervergünstigung nach § 13a ErbStG nicht gewährt. Es handelt sich um eine mit-

telbare Schenkung von Betriebsvermögen. Diese erfüllt die Voraussetzungen nicht. Die 

Steuervergünstigung nach § 13a ErbStG setzt nämlich voraus, dass das erworbene Ver-

mögen sowohl auf Seiten des Schenkers (Erblassers) als auch auf Seiten des Erwerbers 

begünstigtes Betriebsvermögen ist. 
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Zum Sachverhalt:  

Der Sohn hatte von seiner Mutter einen Geldbetrag geschenkt erhalten. Mit diesem Geld 

ersteigerte er einen Reiterhof von einem „Dritten“. Die Voraussetzungen für die Anwen-

dung des § 13a ErbStG waren somit nicht erfüllt. Allerdings hatte das FA bei der Fest-

setzung der Schenkungssteuer die Steuervergünstigung nach § 13a ErbStG berücksich-

tigt - materiell-rechtlich unzutreffend - wie sich später herausstellte.  

Vier Jahre später erhielt der Sohn dann eine weitere Zuwendung von seiner Mutter - also 

innerhalb von zehn Jahren. Die Zuwendungen sind nach § 14 Abs. 1 Sätze 1 und 2 

ErbStG zusammenzurechnen. Dabei ist der Vorerwerb (der Geldbetrag) mit dem zutref-

fenden Wert zu berücksichtigen. Die zu Unrecht gewährte Steuervergünstigung beim 

ersten Erwerb kann nicht übernommen werden.  

 

Hinweis: 

Die Entscheidung betrifft die Rechtlage in 2006, d. h. im Jahr der mittelbaren Schenkung. 

Die Grundsätze gelten auch unter dem neuen ErbStG. Nach Abschn. 13b.2 Abs. 2 

ErbStR ist die mittelbare Schenkung nicht begünstigt, wenn die Beteiligung am Vermö-

gen eines Dritten erfolgen soll, weil insoweit kein begünstigtes Vermögen vom Schenker 

auf den Erwerber übergeht. 

 

 

 Steuerfreies Familienheim bei Mehrfachwohnsitz151 

FG München, Gerichtsbescheid vom 04.05.2020 – 4 K 3287/18, Rev. zugelassen 

Wenn man das Familienheim erbt, in dem der Erblasser vorher gewohnt hat und welches 

man dann selbst weiterhin bewohnt, kann dies steuerfrei sein. Wie ist es aber, wenn der 

Erblasser nicht nur ein Zuhause hatte, sondern mehrere Häuser? Welches davon ist 

dann das Familienheim? Das Finanzgericht München (FG) musste darüber entscheiden, 

ob ein Erbe das steuerfreie Familienheim oder aber ein steuerpflichtiges Haus geerbt 

hatte. 

Der Vater des minderjährigen Klägers (sein Sohn aus zweiter Ehe) verstarb im Jahr 

2014. Zum Todeszeitpunkt war der Vater sowohl in M, X-Straße als auch in W wohnhaft. 

Laut Testament war seine damalige (dritte) Ehefrau Alleinerbin. Der Sohn erhielt ein 

Vermächtnis, welches neben Kapitalvermögen ein Haus in M, Y-Straße umfasste. In 

dem Haus in M, Y-Straße wohnte der Kläger mit seiner Mutter (die zweite Ehefrau des 

Erblassers). Letztere zog im Februar 2013 aus. Der Vater nutzte in dem Haus in M, Y-
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Straße nach seinem Auszug im September 2011 noch einige Räume als Archiv, Büro 

und Umkleide. Das Finanzamt berücksichtigte die vom Kläger beantragte Steuerbefrei-

ung für das Haus in M, Y-Straße als Familienwohnheim nicht und setzte Erbschaft-steuer 

fest. Nach Ansicht des Klägers bestand allerdings ein Doppellebensmittelpunkt in M, 

weshalb auch eine Steuerbefreiung zu gewähren sei. 

Das FG gab dem Kläger nicht recht. Das Vermächtnis, das Haus in M, Y-Straße, unter-

liegt der Erbschaftsteuer. Der Erwerb des Eigentums oder Miteigentums an einem unter 

anderem im Inland belegenen bebauten Grundstück von Todes wegen durch Kinder des 

Erblassers ist steuerbefreit, wenn der Erblasser auf dem bebauten Grundstück bis zum 

Erbfall eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat oder wenn er aus zwingen-

den Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert war. Im Streit-

fall war der Erblasser bereits im September 2011 aus dem Haus in M, Y-Straße ausge-

zogen und hatte den Wohnsitz nach M, X-Straße verlegt. Nach dem Auszug seiner Mut-

ter lebte der Kläger allein in dem Haus in M, Y-Straße. Obwohl der Erblasser das Haus 

in M, Y-Straße zu bestimmten begrenzten Zwecken nutzte, war es dennoch kein Fami-

lienheim im Sinne der Steuerbefreiungsvorschrift. Als wesentlicher und hauptsächlicher 

Lebensmittelpunkt des Erblassers kamen vielmehr sein Haus in M, X-Straße oder in W 

in Betracht. Nach Schilderung der Alleinerbin war dieser in W, so dass ihr die Steuerbe-

freiung für das Objekt in W gewährt wurde. 

 

 

 Schenkungsteuer: Urenkel können meist nur einen Freibetrag von 

100.000€ nutzen152 

BFH, Beschluss vom 27.07.2020 – II B 39/20 (AdV) 

Wer Vermögen verschenkt oder vererbt, möchte dies möglichst steuerschonend tun. Wie 

hoch der Steuerzugriff ausfällt, hängt maßgeblich von der Frage ab, welche Freibeträge 

des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes auf den Vermögenserwerb an-

wendbar sind. Hier gilt: Ehegatten dürfen sich alle zehn Jahre 500.000 € steuerfrei 

schenken, und ein Kind darf im Zehnjahresturnus von jedem Elternteil 400.000 € steu-

erfrei erhalten. Großeltern können ihren Enkelkindern wiederum 200.000 € steuerfrei 

überlassen – das Gesetz begünstigt in dieser Fallgruppe seinem Wortlaut nach „Kinder 

der Kinder“. Für „übrige Personen der Steuerklasse I“ sieht das Gesetz einen Freibetrag 

von 100.000 € vor. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun in einem Verfahren zur Aussetzung der Vollziehung 

entschieden, dass unter den Begriff „Kinder der Kinder“ nur die Enkel fallen, nicht aber 
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die Urenkel. Hätte der Gesetzgeber sämtliche nachfolgenden Generationen in direkter 

Linie gemeint, hätte er den Begriff „Abkömmlinge“ genutzt. 

Geklagt hatten zwei Urenkel, die von ihrer Urgroßmutter jeweils einen Miteigentumsan-

teil an einem Mietwohngrundstück schenkweise erhalten hatten. Die Urenkel waren der 

Auffassung, dass ihnen – ebenso wie den Enkeln – der Freibetrag von 200.000 € zu-

stehe, da für die Anwendung der Freibeträge unmaßgeblich sein müsse, ob der Schen-

ker mit seiner Zuwendung eine oder mehrere Generationen überspringe. 

Der BFH erklärte nach der gebotenen summarischen Prüfung aber, dass Urenkeln als 

„übrigen Personen“ nur ein Freibetrag von 100.000 € zustehe, wenn die dazwischenlie-

genden Generationen – die Eltern und die Großeltern – noch lebten. 

 

 

 Zunächst erfolglose Erbenermittlung: Erbschaftsteuer darf gegen 

unbekannte Erben festgesetzt werden153 

BFH-Urteil vom 17.06.2020 – II R 40/17 

Steuerbescheide sind nichtig und damit unwirksam, wenn ihnen nicht hinreichend sicher 

entnommen werden kann, „was von wem verlangt wird". Die Bescheide müssen daher 

insbesondere den Inhaltsadressaten enthalten - bei einem Erbschaftsteuerbescheid ist 

dies in der Regel der Erbe.  

Ein aktueller Fall des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt, dass Erbschaftsteuer aber auch 

gegen unbekannte Erben festgesetzt werden kann, wenn die Erben noch nicht bekannt 

sind und eine Nachlasspflegschaft besteht. Im zugrundeliegenden Fall waren die Erben 

eines im Februar 2014 verstorbenen Erblassers zunächst nicht ermittelbar. Der Nach-

lasspfleger hatte eine Erbschaftsteuererklärung abgegeben, so dass das Finanzamt ca. 

14 Monate nach dem Tod des Erblassers die Erbschaftsteuer gegen „unbekannte Erben“ 

festsetzte. In dem Bescheid ging das Amt davon aus, dass 20 Personen aus Steuer-

klasse III den Erblasser zu gleichen Teilen beerbt hatten. Der Nachlasspfleger wandte 

sich in Vertretung der noch unbekannten Erben mit einem Einspruch gegen diesen Be-

scheid und monierte, dass er nicht ausreichend Zeit gehabt habe, die Erben zu ermitteln. 

Nach seiner Ansicht hätte das Finanzamt nicht einfach schätzen dürfen, wie viele Erben 

etwas geerbt hätten und wie hoch die Freibeträge seien. Das Finanzamt erhöhte darauf-

hin die Anzahl der Erwerber auf 30 Erben, hielt ansonsten aber die Erbschaftsteuerfest-

setzung unverändert aufrecht.  

Der BFH urteilte, dass die Festsetzung von Erbschaftsteuer gegen unbekannte Erben 

zulässig ist, wenn der Nachlasspfleger - wie im vorliegenden Fall – hinreichen Zeit zur 
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Ermittlung der Erben hatte. Wie viel Zeit ihm hierfür einzuräumen ist, kann von Fall zu 

Fall unterschiedlich sein. Im Allgemeinen gilt aber die Faustregel, dass ein Jahr ausrei-

chend ist.  

Bei den „unbekannten Erben“ handelt es sich zunächst um ein abstraktes Subjekt, das 

sich später als eine oder mehrere Personen herausstellen kann. Somit ist ein Schuldner 

für die Erbschaftsteuer vorhanden. Das Finanzamt kann sich an den bestellten Nach-

lasspfleger wenden, der für die unbekannten Erben eine Erbschaftsteuererklärung ab-

geben muss. Das Amt darf dann die Anzahl der Erben, die Erbquoten, die Zugehörigkeit 

zu einer Steuerklasse und die anwendbaren Freibeträge schätzen. 

 

 

 Indizierung eines negativen Anfangsvermögens im Rahmen der Be-

rechnung der Ermittlung des erbrechtlichen Zugewinnausgleichsan-

spruchs154 

LfSt Bayern, Vfg. V. 28.12.2020 – S 3804.2.1 – 2/5- 2/5 St 34; DStR 2021, 227 

Wird der Güterstand der Zugewinngemeinschaft durch den Tod eines Ehegatten bzw. 

Lebenspartners beendet und der Zugewinn nicht nach § 1371 Abs. 2 BGB ausgeglichen, 

gilt beim überlebenden Ehegatten/Lebenspartner der Betrag, den er an sich als Aus-

gleichsforderung geltend machen könnte, nicht als Erwerb iSd § 3 ErbStG. Dabei ist der 

auf der allgemeinen Geldentwertung beruhende unechte Wertzuwachs des Anfangsver-

mögens aus der Berechnung der Ausgleichsforderung zu eliminieren. Dies gilt, wie nun 

das BayLfSt mitgeteilt und vorgerechnet hat, auch in Fällen eines negativen Anfangs-

vermögens. 

 

 

 Behandlung des Kurzarbeitergelds bei der Berechnung der Lohn-

summe im Sinne des § 13a Abs. 3 ErbStG155 

Gleichlautende Ländererlasse vom 14.10.2020 

Die COVID-19-Pandemie stellt eine Bedrohung für die Existenz vieler Unternehmen dar. 

In diesem Zusammenhang hat eine Vielzahl von Unternehmen Kurzarbeit bzw. Kurzar-

beitergeld beantragt. Die Beantragung von Kurzarbeitergeld kann neben den akuten be-

trieblichen Auswirkungen auch gravierende erbschaftsteuerliche Konsequenzen nach 

                                                

154  DStR 04/2021, S. VIII 
155  Zwirner/ Vodermeier, BC 02/2021 
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sich ziehen. Die obersten Finanzbehörden der Länder haben sich in diesem Zusammen-

hang zur Behandlung des Kurzarbeitergelds bei der (Ausgangs-)Lohnsumme im Sinne 

des § 13a Abs. 3 ErbStG abgestimmt. Auch das IDW hat in einem fachlichen Hinweis 

bereits zur bilanziellen Behandlung des Kurzarbeitergelds Stellung genommen. Der Be-

zug von Kurzarbeitergeld – unabhängig von dessen Erfassung bzw. Ausweis in der Ge-

winn- und Verlustrechnung – führt zu keinen erbschaft- oder schenkungsteuerlichen 

Nachteilen. 

Erbschaft- und schenkungsteuerliche Übertragungen von Betriebsvermögen können re-

gelmäßig unter Inanspruchnahme gesetzlicher Verschonungen (Regelverschonung 85% 

sowie – unter Voraussetzung der Einhaltung bestimmter Quoten in Bezug auf das Ver-

waltungsvermögen – Optionsverschonung 100 %) erfolgen. Eine Begünstigung ist aller-

dings an gesetzliche Behaltensfristen sowie an die Einhaltung der sog. Lohnsummenre-

gelung geknüpft. Die Lohnsummenregelung des § 13a Abs. 3 ErbStG setzt voraus, 

dass die Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen des übertragenen Unter-

nehmens innerhalb von fünf (bei Optionsverschonung sieben) Jahren nach dem Erwerb 

insgesamt 400% (bei Optionsverschonung 700%) der Ausgangslohnsumme nicht unter-

schreitet (Mindestlohnsumme). Unterschreitet die maßgebende jährliche Lohnsumme 

die Ausgangslohnsumme um die entsprechenden Prozentsätze, erfolgt eine anteilige, 

rückwirkende Versagung der Verschonung und somit eine Nachversteuerung. 

Die obersten Finanzbehörden der Länder haben sich in gleichlautenden Erlassen vom 

14.10.2020, die am 11.12.2020 im ersten Teil des Bundessteuerblatts veröffentlicht wur-

den, zur erbschaftsteuerlichen Behandlung des Kurzarbeitergelds abgestimmt. So ist es 

bei der Ermittlung der Lohnsumme nach § 13a Abs. 3 S. 6 bis 13 ErbStG gemäß 

ErbStR R E 13a.5 im Allgemeinen nicht zu beanstanden, wenn bei inländischen Gewer-

bebetrieben von dem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Aufwand für 

Löhne und Gehälter ausgegangen wird. Dabei ist das dem Arbeitgeber von der Bunde-

sagentur für Arbeit ausgezahlte und gewinnwirksam gebuchte Kurzarbeitergeld von 

diesem Aufwand nicht abzuziehen. Insoweit ist der Bezug von Kurzarbeitergeld nicht 

schädlich für die Lohnsumme und führt nicht zu erbschaft- oder schenkungsteuerlichen 

Nachteilen. 

Das IDW hat in einem fachlichen Hinweis ebenfalls zur bilanziellen Behandlung des 

Kurzarbeitergelds Stellung genommen. Laut dem IDW stellt das Kurzarbeitergeld aus 

Arbeitgebersicht einen durchlaufenden Posten dar. In der Folge ist in der handelsrecht-

lichen GuV weder ein Aufwand noch ein Ertrag aus der Zahlungsabwicklung zwischen 

Arbeitnehmer und der Agentur für Arbeit über die Bestandskonten des Arbeitgebers zu 

erfassen. Falls das dem Arbeitgeber von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlte Kurz-

arbeitergeld bilanziell als durchlaufender Posten behandelt und weder ein Aufwand noch 

ein Ertrag erfasst wird, ist es ausweislich des Erlasses der Finanzbehörden bei entspre-

chendem Kontennachweis zusätzlich zu dem in der GuV ausgewiesenen Lohn- und 

Gehaltsaufwand bei der Ermittlung der Lohnsumme zu berücksichtigen. So wird 
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sichergestellt, dass unabhängig von dem in der Praxis gewählten Ausweis des Kurzar-

beitergelds in der GuV immer eine gleichlautende Ermittlung der relevanten Lohnsumme 

gewährleistet ist. 

 

Hinweis: 

Die vorgenannten Stellungnahmen des IDW und der obersten Finanzbehörden der 

Länder, die klarstellen, dass der Bezug von Kurzarbeitergeld zu keinen Lohnsum-

men-Nachteilen führt, sind zu begrüßen, da hiermit Rechtssicherheit in der Praxis 

bezogen auf erbschaft- und schenkungsteuerliche Transaktionen bzw. Vorgänge ge-

währleistet wird. 
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XVI. Abgabenordnung 

 Korrektur von Verwaltungsakten 

1.1 Keine Berichtigung eines fehlerhaften Steuerbescheides bei „Intensivprü-

fung“ durch Finanzamt156 

BFH, Urteil vom 10.12.2019 – IX R 23/18 

 

Der BFH hat entschieden, dass ein bestandskräftiger Steuerbescheid nicht mehr vom 

Finanzamt berichtigt werden kann, wenn die fehlerhafte Festsetzung eines vom Steuer-

pflichtigen ordnungsgemäß erklärten Veräußerungsgewinns trotz eines vom Finanzamt 

praktizierten „6 Augen-Prinzips“ nicht auffällt. 

Eine solche „Intensivprüfung“ des Finanzamts schließe das Vorliegen eines bloß mecha-

nischen Versehens und damit die Anwendung der Berichtigungsnorm des § 129 AO aus, 

so der BFH. 

Der Kläger hatte in seiner elektronisch eingereichten Einkommensteuererklärung einen 

Gewinn aus der Veräußerung eines GmbH-Gesellschaftsanteils i.S.d. § 17 EStG zutref-

fend erklärt und alle hierfür maßgeblichen Unterlagen beim Finanzamt eingereicht. Der 

Veranlagungssachbearbeiter des Finanzamts prüfte den erklärten Gewinn und behan-

delte die Veranlagung entsprechend einschlägiger Arbeitsanweisungen unter anderem 

als „Intensiv-Prüfungsfall“, welche nicht nur der Zeichnung durch den Vorgesetzten , 

sondern auch der Prüfung durch die „Qualitätssicherungsstelle“ unterliegt. Nach einem 

„Abbruchhinweis“ im maschinellen Veranlagungsverfahren wurde bei der weiteren Bear-

beitung der Einkommensteuererklärung des Klägers ein falscher Wert durch einen Mit-

arbeiter des Finanzamts eingetragen, der im Ergebnis zu einer zu hohen Steuererstat-

tung für den Kläger führte. Weder im Rahmen der Veranlagung, noch bei der Prüfung 

durch die Qualitätssicherungsstelle noch bei der Zeichnung auf Sachgebietsleiterebene 

(„6-Augen-Prinzip“) fiel der fehlerhafte Eintrag auf. Erst im Zuge einer späteren Außen-

prüfung wurde der Fehler bei der Festsetzung erkannt und der Einkommensteuerbe-

scheid nach § 129 Satz 1 AO berichtigt. 

 

Das Finanzgericht vertrat die Auffassung, dass das Finanzamt zur Berichtigung des feh-

lerhaften Einkommensteuerbescheides berechtigt gewesen sei. 

 

Der BFH ist dem nicht gefolgt und hat dem Steuerpflichtigen Recht gegeben. 

                                                

156  Pressemitteilung des BFH Nr. 7/2020 v. 06.02.2020, zitiert nach www.juris.de/portal 
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Nach Auffassung des BFH erlaubt § 129 Satz 1 AO nur die Berichtigung von Schreib-

fehlern, Rechenfehlern und ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten (sog. mechanische 

Versehen), die beim Erlass eines Verwaltungsakts unterlaufen sind. § 129 AO sei dage-

gen nicht anwendbar, wenn dem Sachbearbeiter des Finanzamts ein Tatsachen- oder 

Rechtsirrtum unterlaufen sei oder er den Sachverhalt mangelhaft aufgeklärt habe. Der 

vorliegende Steuerfall sei von zumindest zwei Mitarbeitern des Finanzamts auch inhalt-

lich geprüft und bearbeitet worden. Das schließe das Vorliegen eines bloß mechani-

schen Versehens und damit die Anwendung der Berichtigungsnorm des § 129 AO aus. 

 

 

 Offenbare Unrichtigkeit bei falschen Eintragungen in der Steuererklä-

rung (FG)157 

Hat der Steuerpflichtige im amtlichen Einkommensteuervordruck der Anlage N 2012 und 

der Anlage N 2013 die Verpflegungsmehraufwendungen falsch eingetragen, wodurch 

die Minderung der Werbungskosten um die ebenfalls falsch eingetragenen steuerfreien 

Arbeitgeberleistungen unterblieb, so spricht der Umstand, dass der Fehler vom Finanz-

amt trotz Prüfhinweis zunächst unbemerkt blieb und auch nicht sofort und eindeutig lo-

kalisiert werden konnte, nicht gegen das Vorliegen einer offenbaren Unrichtigkeit (FG 

Baden-Württemberg, Urteil vom 14.12.2016 - 4 K 1870/16, rkr.). 

 

Hintergrund:  

Die Finanzbehörde kann Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtig-

keiten, die beim Erlass eines Verwaltungsakts unterlaufen sind, jederzeit berichtigen, 

§ 129 Satz 1 AO. 

 

Sachverhalt:  

Der Kläger hatte in den Streitjahren 2012 und 2013 unter anderem nichtselbständige 

Einkünfte als Busfahrer. Hierfür machte er durch Auswärtstätigkeiten entstandene Ver-

pflegungsmehraufwendungen als Werbungskosten geltend. Vom Arbeitgeber hatte er 

steuerfreie Verpflegungszuschüsse erhalten, die dem beklagten Finanzamt (FA) vom 

Arbeitgeber in elektronischer Form mitgeteilt worden waren.  

Der Bevollmächtigte des Klägers übermittelte die Erklärungen zur Einkommensteuer in 

elektronischer und ausgedruckter Form. Die Verpflegungsmehraufwendungen erklärte 

                                                

157  Quelle: FG Baden-Württemberg, Newsletter 1/2020 (il), zitiert nach NWB-Datenbank vom 
24.01.2020 
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er aber nicht in den dafür vorgesehenen Zeilen 52 bis 55 der Anlagen N, sondern fügte 

seinen Erklärungen gesondert erstellte Übersichten bei. Die darin errechneten Gesamt-

summen der Verpflegungsmehraufwendungen trug er ebenfalls nicht in die dafür vorge-

sehene Zeile 55 (Kennziffer 480), sondern in die für „Fahrt und Übernachtungskosten, 

Reisenebenkosten …“ vorgesehene Zeile 50 (Kennziffer 410) ein. Die vom Arbeitgeber 

steuerfrei ersetzten Beträge trug er nicht in die Zeile 51 (Kennziffer 420), sondern in Zeile 

56 (Kennziffer 490) ein. Die nicht verwendeten Zeilen 51 bis 55 samt Kennziffern 420 

und 480 wurden vom damaligen Programm unterdrückt.  

Der Sachbearbeiter des FA hakte in beiden Streitjahren die in den Kennziffern 490 ein-

getragenen steuerfreien Verpflegungszuschüsse ab. Die Verwendung der falschen 

Kennziffer für die geltend gemachten Werbungskosten bemerkte der Sachbearbeiter 

trotz eines programmtechnischen Prüfhinweises nicht. In den ESt-Bescheiden 2012 und 

2013 wurden deshalb die Verpflegungsmehraufwendungen zunächst in voller Höhe - 

ohne Minderung um die steuerfrei ersetzten Beträge - als Werbungskosten berücksich-

tigt. 

Aufgrund von Mitteilungen über gesondert festgestellte Einkünfte des Klägers änderte 

das FA die Einkommensteuer 2012 und 2013 zulasten des Klägers ab.  

 

Die Klage gegen die nach § 129 AO geänderten Bescheide wies das FG ab:  

• Nach ständiger Rechtsprechung könnten insbesondere Fehler bei Eintragungen 

in Eingabewertbögen für die automatische Datenverarbeitung oder bei unmittel-

baren Eingaben in Computerprogramme offenbare Unrichtigkeiten sein, etwa bei 

Irrtümern über den Ablauf des maschinellen Verfahrens, bei Verwendung fal-

scher Schlüsselzahlen oder beim Übersehen notwendiger Eintragungen. 

• Das ist hier der Fall. Der Kläger hat die Verpflegungsmehraufwendungen statt in 

die im amtlichen Formular dafür vorgesehene Kennziffer 480 falsch in die Kenn-

ziffer 410 eingetragen.  

• Der Fehler ist offenbar, weil die Werbungskosten einerseits auf dem jeweiligen 

Beiblatt ausdrücklich als Verpflegungsmehraufwendungen bezeichnet waren und 

andererseits angesichts der Überschrift vor Zeile 52 „Pauschbeträge für Mehr-

aufwendungen für Verpflegung“ kein Zweifel daran bestehen kann, dass sie des-

halb in den nachfolgenden Zeilen einzutragen waren.  

• Die Zeile 50 samt Kennziffer 410 ist ausdrücklich nur für „Fahrt- und Übernach-

tungskosten“ sowie „Reisenebenkosten“ vorgesehen gewesen. Was auch immer 

den steuerlich beratenen Kläger dazu bewogen hat, die Verpflegungsmehrauf-

wendungen nicht in dem Feld für Verpflegungsmehraufwendungen einzutragen, 

ist unklar.  
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• Rechtliche oder sachverhaltsbezogene Überlegungen sind es jedenfalls nicht ge-

wesen. Nur solche rechtlichen oder tatsächlichen Überlegungen können einer 

Berichtigung nach § 129 Satz 1 AO entgegenstehen. Im Übrigen hat der Kläger 

eingeräumt, dass „der Aufwand … nicht richtig erfasst“ worden ist.  

• Selbst wenn kein mechanischer Fehler des Klägers vorliegen sollte, liegt jeden-

falls ein mechanisches Versehen des FA vor. Die Finanzbehörde hat die fehler-

haften Eintragungen als eigene übernommen.  

• Der Umstand, dass der Fehler vom FA zunächst unbemerkt blieb und nach Er-

hebung des Einspruchs auch nicht sofort und eindeutig lokalisiert werden konnte, 

spricht nicht gegen das Vorliegen einer offenbaren Unrichtigkeit.  

• Entscheidend ist, dass nach Aktenlage für jeden unvoreingenommen Dritten klar 

gewesen ist, dass der Sachbearbeiter die Arbeitgeberzuschüsse berücksichtigen 

wollte, dies in den Bescheiden aber nicht umgesetzt wurde.  

• Etwas anderes ergibt sich auch nicht aufgrund der ergangenen Prüfhinweise. 

Das Übersehen eines Prüfhinweises oder eine besonders oberflächliche Be-

handlung des Steuerfalls durch die Behörde schließt unabhängig von Verschul-

denserwägungen eine Berichtigung des Steuerbescheids nicht aus, solange die 

diesbezügliche Überprüfung nicht zu einer neuen Willensbildung des zuständi-

gen Veranlagungsbeamten im Tatsachen- oder Rechtsbereich geführt hat. 

• Bleibt ein Prüfhinweis unbeachtet, perpetuiere sich lediglich der Eingabefehler 

des Sachbearbeiters. Eine neue Willensbildung des Sachbearbeiters im Tatsa-

chen- oder Rechtsbereich ist vorliegend nicht ersichtlich. 
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Tabellarische Übersicht:  

 

Vergleich § 129 AO  § 173a AO  

In Kraft seit 01.01.1977 In Kraft seit 01.01.2017 

Alle VAe 
Nur Steuerbescheide und gleichge-
stellte Bescheide, keine sonstigen VAe 

Fehler des FA, Ausnahme: bei Fehler des 
Steuerpflichtigen, sog. Übernahmefehler 

Fehler des Steuerpflichtigen 

Schreib- und Rechenfehler 

Schreib- und Rechenfehler (wie bei  
§ 129 AO)  
(Hinweis: Vergessen eines Übertrags = 
keine Schreibfehler) 

Ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
Keine ähnlichen offenbaren Unrichtig-
keiten 

 
Rechtserhebliche (!) Tatsachen zum 
Zeitpunkt des Erlasses des VA 

 
Bei Vorliegen der TB-Voraussetzungen 
= kein Ermessen des FA 

 

 

 Konkretisierung eines Antrags auf schlichte Änderung nach § 172 

Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a AO 

Zur Konkretisierung eines Antrags auf schlichte Änderung nach § 172 Abs. 1 Nr. 2 Buch-

stabe a AO ist die Abgabe einer Steuererklärung nicht erforderlich. Es ist ausreichend, 

wenn der Steuerpflichtige die zu ändernden Besteuerungsgrundlagen benennt. 

Revision eingelegt – BFH-Az.: VIII R 7/19; zuvor: Niedersächsisches Finanzgericht 4. 

Senat, Urteil vom 16.04.2018, 4 K 120/17; s.a. FG Niedersachsen vom 18.04.2018, 6 K 

49/18; Revision beim BFH, Az. XI R 17/18. Der BFH hat mit Urteil vom 22.05.2019 das 

Urteil des FG Niedersachsen bestätigt. 
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 Korrekturmöglichkeiten über § 173a AO158 

Probleme im digitalisierten Besteuerungsverfahren: 

Die vom Gesetzgeber gezielt verfolgte Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens (vgl. 

insb. durch das Steuermodernisierungsgesetz vom 18.07.2016, BGB1. I 2016, 1679) 

führt zu einer entsprechenden Übermittlung steuerlich erheblicher Daten durch den Steu-

erpflichtigen selbst. Im automatisierten Besteuerungsverfahren werden die Steuererklä-

rungen zudem i.d.R. automatisch bearbeitet, so dass in der Praxis weder eine formelle 

noch eine materielle Prüfung der vom Steuerpflichtigen erklärten und übermittelten Da-

ten durch das FA erfolgt (vgl. auch § 88 Abs. 5 AO). Die verfahrensrechtlich in diesem 

Zusammenhang sich ergebende Problematik, dass offenbare Unrichtigkeiten auch au-

ßerhalb des Anwendungsbereichs des § 129 AO korrigiert werden können, sofern sie für 

die Finanzverwaltung nicht ersichtlich sind, hat den Gesetzgeber veranlasst, eine Kor-

rekturmöglichkeit durch § 173a AO einzuführen. Durch die neue Regelung soll der Steu-

erpflichtige insoweit bessergestellt werden, als auch Rechen- und Schreibfehler, die ihm 

bei der Erstellung seiner Steuererklärung unterlaufen, unabhängig davon, ob sie sich 

das FA zu eigen gemacht hat, korrigiert werden dürfen, und zwar sowohl zugunsten als 

auch zulasten des Steuerpflichtigen. Allerdings ist die Vorschrift inhaltlich nicht vollstän-

dig deckungsgleich mit § 129 AO. Der Gesetzgeber wollte damit dem Prinzip der Rechts-

richtigkeit Vorrang gegenüber dem Prinzip der Rechtssicherheit durch Bestandskraft ei-

nes Bescheides einräumen. 

 

§ 129 AO ist zulasten wie zugunsten des Steuerpflichtigen stets dann anzuwenden, 

wenn es sich um eine sog. offenbare Unrichtigkeit handelt, die grundsätzlich allerdings 

beim Erlass des Verwaltungsaktes dem FA unterlaufen sein muss. Hingegen scheidet 

eine Berichtigung nach dieser Vorschrift aus, wenn derartige Fehler dem Steuerpflichti-

gen unterlaufen, ohne dass sie für das FA ersichtlich sind. Grundsätzlich gelten diese 

Grundsätze auch bei Einreichung elektronischer Steuererklärungen.  

 

Erstmalige Anwendung des § 173a AO: 

§ 173a AO ist erstmals auf Steuerbescheide anzuwenden, die nach dem 31.12.2016 

erlassen werden (Art. 97 § 9 Abs. 4 EGAO). Wie für § 129 AO gilt eine Ablaufhemmung 

gem. § 171 Abs. 2 S. 2 AO. Die Festsetzungsfrist endet nicht vor Ablauf eines Jahres 

nach Bekanntgabe des Steuerbescheids. 

  

                                                

158  Nach Steinhauff, AO-StB 03/2020, 98 
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§ 173a AO erfasst keine „ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten":  

§ 173a AO sieht die Korrektur von Schreib- oder Rechenfehlern, die dem Steuerpflichti-

gen bei der Erstellung der Steuererklärung und der Übermittlung der Tatsachen unter-

laufen sind, vor; erlaubt indes keine Korrektur, wenn die Fehlerhaftigkeit auf anderen 

Umständen beruht. Die Korrekturnorm erfasst also - anders als § 129 AO - keine „ähnli-

chen offenbaren Unrichtigkeiten". Der Schreib- oder Rechenfehler muss gleichermaßen 

eindeutig und offenbar sein (AEA° zu § 173a Nr. 1 Abs. 2), auch wenn der Tatbestand 

das Wort „offenbar" nicht enthält. Bei Offenlegung des Sachverhalts muss der Fehler für 

jeden unvoreingenommenen Dritten klar und eindeutig erkennbar sein und Anhalts-

punkte dafür fehlen, dass eine unrichtige Tatsachenwürdigung, ein Rechtsirrtum oder 

ein Rechtsanwendungsfehler vorliegen (BFH vom 27.08.2013 -VIII R 9/11, BStBl. II 

2014, 439 = AO-StB 2013, 359). Die Grenzen zwischen mechanischem Versehen und 

bewussten Sachaufklärungs- und Gesetzesanwendungsfehlern sind fließend. 

 

Der Fehler muss zudem rechtserheblich sein.  

Diese tatbestandliche Voraussetzung ist dann anzunehmen, wenn davon auszugehen 

ist, dass das FA mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beim Erlass des ur-

sprünglichen Steuerbescheids zu einer höheren oder niedrigeren Steuer gekommen 

wäre, somit der erlassene Steuerbescheid rechtswidrig ist (BFH vorn 23.11.1987 - GrS 

1/86, BStBl. II 1988, 180). 

 

Das schlichte Vergessen eines Übertrags selbst ermittelter Besteuerungsgrundlagen 

in die Steuererklärung stellt indes keinen Schreib- oder Rechenfehler dar (AEAO zu 

§ 173a Nr. 1 Abs. 5). Folgerichtig ist auch eine bewusst falsche oder unvollständige An-

gabe in der Steuererklärung von der Anwendung der Korrekturnorm ausgeschlossen. Im 

Betracht kommen soll eine Änderung zugunsten des Steuerpflichtigen nach § 173 Abs. 

1 Nr. 2 AO, soweit kein grobes Verschulden des Steuerpflichtigen vorliegt (FinMin. NRW 

vom 28.06.2019 - S 0351, DStR 2019, 2086). Wie der BFH erkannt hat (BFH vom 

10.02.2015 - IX R 18/14, BStBl. II 2017, 7 = AO-StB 2015, 223) ist das schlichte Verges-

sen des Übertrags selbst ermittelter Besteuerungsgrundlagen in die entsprechende An-

lage zur elektronischen Einkommensteuer- Erklärung nicht stets als grob fahrlässig zu 

beurteilen. 

Der Begriff der Tatsache in § 173a AO ist in gleicher Weise wie in § 173 AO auszule-

gen. Tatsache ist jeder Lebensvorgang, der insgesamt oder teilweise den gesetzlichen 

Steuertatbestand oder ein einzelnes Merkmal dieses Tatbestands erfüllt. Für § 173 AO 

gilt in gleicher Weise das - allerdings im Tatbestand nicht ausdrücklich enthaltene - Tat-

bestandsmerkmal der Rechtserheblichkeit (BFH vom 22.04.2010 - VI R 40/08, BStBl. II 

2010, 951 = AO-StB 2010, 259), weil der Steuerpflichtige von etwaigen zwischenzeitli-

chen Änderungen der Rechtslage nicht profitieren können soll.  
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Die Korrektur nach § 173a AO ist zwingend und enthält kein Ermessen. Nicht zu 

prüfen ist, ob der Steuerpflichtige ggf. grob fahrlässig gehandelt hat. Unerheblich ist auch 

ein etwaiger Ermittlungsfehler des FA. Maßgebend ist allein die Tatsache, dass der zu 

ändernde Steuerbescheid materiell unrichtig ist. Die objektive Beweislast für das Vorlie-

gen der Voraussetzungen hängt vom - begehrten - Ergebnis ab (BFH vom 27.08.2013 - 

VIII R 9/11, BStBl. II 2014, 439 = AO-StB 2013, 359 zu § 129 AO). 

 

Beraterhinweis: 

Der Beitrag159 gibt einen für Praktiker informativen Überblick über Inhalt und Anwen-

dungsbereich dieser neuen Korrekturnorm. Der Autor weist zu Recht auf die Kritik im 

Schrifttum hin, dass anders als die Parallelvorschrift in § 129 AO die Korrekturnorm in 

§ 173a AO nicht auch ähnliche offenbare Unrichtigkeiten umfasst, weil insoweit ein Wer-

tungswiderspruch besteht. Das Schrifttum regt deshalb eine Erweiterung des Anwen-

dungsbereichs an160. Der Autor geht davon aus, dass sich in der Praxis schnell die Frage 

stellen wird, wie im Einzelfall zwischen einem unbewussten und einem bewusst began-

genen Fehler abzugrenzen sein wird161. Die Finanzbehörden haben zwar die Anhalts-

punkte für ein grobes Verschulden i.S.d. § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO darzulegen und ggf. zu 

beweisen (bereits BFH vom 22.05.1992 -VI R 17/91, BStBl. II 1993, 80). Nach den Be-

obachtungen des Autors zeigt allerdings die Praxis, dass die Finanzgerichte dazu neig-

ten, diese Anforderung großzügig zugunsten der Finanzämter abzumildern162.  

 

Gegen Änderungen des Steuerbescheids nach § 173 AO zulasten des Steuerpflichtigen 

ist der Einspruch statthaft. Gegen eine negative Einspruchsentscheidung kommt eine 

Anfechtungsklage zum FG in Betracht. Wird eine Änderung zugunsten des Steuerpflich-

tigen abgelehnt, so kommt ein Verpflichtungseinspruch und bei einer negativen Ein-

spruchsentscheidung eine Verpflichtungsklage in Betracht. Aussetzung der Vollziehung 

nach § 361 AO bzw. 69 FGO kommt bei einer Änderung zu Ungunsten des Steuerpflich-

tigen infrage. Diese Möglichkeit besteht indes nicht, wenn die Finanzverwaltung eine 

Änderung zugunsten des Steuerpflichtigen ablehnt, weil dadurch keine Zahlungsver-

pflichtung für den Steuerpflichtigen entsteht. 

 

                                                

159  Bruschke, in: StB 2020, Seite 8 
160  Nöcker, AO-StB 2017, 317 
161  kritisch z.B. Dißars, BB 2017, 1307 
162  kritisch Bruschke, AO-StB 2017, 385 
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 Grobes Verschulden eines Steuerberaters bei unterlassener Geltend-

machung eines Auflösungsverlustes163 

Ein Steuerberater handelt grob schuldhaft, wenn er in Kenntnis von der Entstehung eines 

Auflösungsverlustes iSd § 17 Abs. 4 EStG bei der Erstellung der Einkommensteuerer-

klärung den Stand des Insolvenzverfahrens nicht ermittelt. Denn nach Ansicht des FG 

Hamburg muss ein Steuerberater den Status des Insolvenzverfahrens durch Einsicht in 

das Handelsregister überprüfen. Im Streitfall wurde in 2010 das Insolvenzverfahren über 

die GmbH, an der der Kläger beteiligt war, eröffnet. Im Rahmen der Einkommensteuer-

erklärung 2015 setzte der Steuerberater keinen Auflösungsverlust nach § 17 Abs. 4 

EStG an; der Bescheid wurde bestandskräftig. Erst 2017 erfuhr der Kläger davon, dass 

das Insolvenzverfahren bereits im Juli 2015 aufgehoben worden war. Daraufhin stellte 

er einen Antrag auf Änderung des Bescheids 2015 unter Ansatz des Veräußerungsver-

lustes. Das FG lehnt in Übereinstimmung mit dem FA eine Änderung des Bescheids 

wegen nachträglichen Bekanntwerdens einer Tatsache ab.  

 

FG Hamburg, Urteil vom 22.03.2019 - 3 K 33/18, rkr., BeckRS 2019, 36702  

 

 

 Änderungsmöglichkeit wegen irriger Beurteilung eines Sachver-

halts164 

Führt die Änderung der Rechtsauffassung eines Finanzamts (hier: vGA durch Überlas-

sung eines Wirtschaftsguts ohne angemessenes Nutzungsentgelt an den Gesellschaf-

ter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft) in einzelnen Streitjahren zu einer Einkom-

mensminderung, so kann das Finanzamt nicht unter Hinweis auf § 174 Abs. 4 AO eine 

einkommenserhöhende Wirkung in anderen Streitjahren durch Änderungen von Be-

scheiden umsetzen, so der XI. Senat des BFH. Denn § 174 Abs. 4 AO hat nicht zum 

Gegenstand, eine Folgerichtigkeit der Rechtsanwendung in allen Streitjahren herzustel-

len. Weiter hat der XI. Senat entschieden, dass Aufwendungen für die unentgeltliche 

Überlassung von Räumlichkeiten („Gästehaus") den Gewinn nach § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 3 

EStG iVm § 8 Abs. 1 KStG nicht mindern dürfen, da die Tätigkeit nicht mit Gewinnerzie-

lungsabsicht betrieben wurde. Eine andere Beurteilung ergebe sich auch nicht daraus, 

wenn durch eine spätere Veräußerung des Gebäudes ein Totalgewinn erzielt werden 

würde. 

BFH, Urteil vom 20.11.2019 - XI R 49/17, NV, DStR 2020, 719 

                                                

163  Nach DStR 14/2020, S. IX 
164  Nach DStR 14/2020, S. IX 
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 Änderungsbefugnis wegen neuer Tatsachen165 

FG Düsseldorf, Urteil vom 28.01.2020 - 10 K 546/19 E 

Laut Urteil des FG Düsseldorf vom 28.01.2020 ist das Finanzamt auch dann zur Ände-

rung einer Einkommensteuerfestsetzung wegen der nachträglich bekannt gewordenen 

Tatsache der unterlassenen Kürzung der als Sonderausgaben deklarierten Beiträge ei-

nes angestellten und daneben selbständig tätigen Rechtsanwalts zu gesetzlichen Ren-

tenversicherungen um den steuerfreien Arbeitgeberzuschuss befugt, wenn die insoweit 

uneindeutigen Eintragungen in der Lohnsteuerbescheinigung und einer Bescheinigung 

des tatsächlich zuständigen Versorgungswerks zwar Anlass zu weiteren Ermittlungen 

gegeben hätten, der Steuerpflichtige aber seine Mitwirkungspflichten durch die Eintra-

gung der nicht um die steuerfreien Arbeitgeberzuschüsse geminderten Beiträge an das 

Versorgungswerk verletzt hat (vgl. BFH-Beschluss vom 14.05.2013 - X B 33/13, BStBl. 

2013 II S. 997). 

 

 BFH: Offenbare Unrichtigkeit iSd § 129 AO bei Einsatz eines Risiko-

managementsystems166 

1.  Sind vom Steuerpflichtigen in seiner Steuererklärung angegebene Einkünfte im Ein-

kommensteuerbescheid nicht berücksichtigt worden, weil die Anlage S zur Einkom-

mensteuererklärung versehentlich nicht eingescannt und die angegebenen Ein-

künfte somit nicht in das elektronische System übernommen wurden, liegt ein me-

chanisches Versehen und somit grundsätzlich eine offenbare Unrichtigkeit iSd § 129 

S. 1 AO vor. 

2.  Ein mechanisches Versehen ist nicht mehr gegeben, sondern es liegt ein Fehler im 

Bereich der Sachverhaltsermittlung nach § 88 AO vor, wenn der Sachbearbeiter 

eine weitere Sachverhaltsermittlung unterlässt, obwohl sich ihm aufgrund der im 

Rahmen des Risikomanagementsystems ergangenen Prüf- und Risikohinweise 

eine weitere Prüfung des Falles hätte aufdrängen müssen. 

 

BFH, Urteil vom 14.01.2020 — VIII R4/17, DStR 2020, 1127 (Vorinstanz: BeckRS 2017, 

118831) 

  

                                                

165  NWB 18/2020 S. 1314 
166  Nach Steinhauff, DStRK 14/2020, 194 
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Sachverhalt 

Die Kläger wurden im Streitjahr 2010 erstmals zusammen zur Einkommensteuer veran-

lagt. Sie erklärten Einkünfte des Klägers aus selbständiger Arbeit iHv 128.641 € und 

Einnahmen der Klägerin aus nichtselbständiger Arbeit iHv 28.552 €. Beim Einscannen 

der Unterlagen im Veranlagungsbezirk des FA wurde die Anlage S versehentlich über-

sehen, so dass eine Erfassung der Einkünfte aus selbständiger Arbeit des Klägers un-

terblieb. Bei der maschinellen Überprüfung der eingescannten Daten im Rahmen des 

Risikomanagementsystems wurde ua auf Einkünfte des Ehemanns/der Ehefrau von we-

niger als 4.200 € hingewiesen. Der Fall wurde als risikobehaftet eingestuft und sollte 

einer personellen Prüfung unterzogen werden. Die zuständige Sachbearbeiterin bear-

beitete diese Hinweise, prüfte indes nicht, ob die Einkünfte aus selbständiger Arbeit zu-

treffend übernommen worden waren. In der für den Kläger geführten Bilanzakte nahm 

sie unterhalb der Angabe „Jahresüberschuss nach Steuerrecht 128.641 €" einen weite-

ren handschriftlichen Vermerk zu einem Investitionsabzugsbetrag vor. Erst im Folgejahr 

wurde der Fehler erkannt und der Einkommensteuerbescheid 2010 nach § 129 S. 1 AO 

berichtigt. Einspruch und Klage blieben erfolglos. 

 

Entscheidung 

Der BFH hob das angefochtene Urteil auf und gab der Klage statt. Zwar beruhe die 

Nichtberücksichtigung der Einkünfte aus selbständiger Arbeit auf der nicht erfolgten 

Scannung der Anlage S. Insoweit handele es sich um ein rein mechanisches Versehen 

und somit um eine offenbare Unrichtigkeit iSd § 129 S. 1 AO. Der BFH teilte jedoch nicht 

die Würdigung des FG, dass die unbewusste Nichterfassung der erklärten Einkünfte aus 

selbständiger Arbeit des KI. aufgrund eines Fehlers beim Einscannen. der Steuererklä-

rung auch dann eine offenbare Unrichtigkeit iSd § 129 S. 1 AO und kein Rechtsanwen-

dungsfehler aufgrund mangelhafter Sachverhaltsaufklärung darstelle, wenn sie auf die 

grob unachtsame Bearbeitung von Prüfhinweisen zurückzuführen sei. Die Würdigung 

sei insoweit rechtsfehlerhaft. Es habe ein hinreichender Anlass zur Überprüfung der er-

fassten Einkünfte bestanden, da der Fall durch die Prüf- und Risikohinweise als risiko-

behaftet eingestuft worden war und einer personellen Prüfung unterzogen werden sollte. 

Danach beruhe die Nichtberücksichtigung des feststehenden Sachverhalts der selbstän-

digen Einkünfte auf einer unzureichenden Sachverhaltsaufklärung, die eine spätere Be-

richtigung des Fehlers ausschließe. Der Fehler im Bereich der Sachverhaltsermittlung 

überlagere das ursprüngliche mechanische Versehen. 

 

Praxishinweis 

Der BFH bestätigt die ständige Rechtsprechung zu § 129 AO. Dabei hängt die Offenbar-

keit eines Umstands nicht allein von seiner Erscheinung in Papierform ab (BFH vom 

06.11.2012 - VIII R. 15/10, BStBl. II 2013, 307, DStRE 2013, 560 Rn. 22). § 129 AO ist 
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schon dann nicht anwendbar, wenn auch nur die ernsthafte Möglichkeit besteht, dass 

die Nichtbeachtung einer feststehenden Tatsache auf einer fehlerhaften Tatsachenwür-

digung oder einem sonstigen sachverhaltsbezogenen Denk- oder Überlegungsfehler o-

der auf mangelnder Sachverhaltsaufklärung gründet (BFH vom 27.08.2013 - VIII R 9/11, 

BStBl. II 2014, 439, DStR 2013, 2457). Eine der Berichtigung entgegenstehende unvoll-

ständige Sachverhaltsermittlung ist erst dann anzunehmen, wenn für die Besteuerung 

wesentliche Tatsachen nicht durch ein mechanisches Versehen unberücksichtigt geblie-

ben sind. Das Übersehen eines Prüfhinweises oder eine besonders oberflächliche Be-

handlung des Steuerfalls durch die Behörde schließt unabhängig von Verschuldenser-

wägungen eine Berichtigung des Steuerbescheids noch nicht aus, solange die diesbe-

zügliche Überprüfung nicht zu einer neuen Willensbildung des zuständigen Veranla-

gungsbeamten im Tatsachen- oder Rechtsbereich geführt hat (BFH vom 11.07.2007 -  

XI R 17/05, BeckRS 2007, 25012091). Insoweit perpetuiert sich nur der Eingabefehler 

des Sachbearbeiters. Gleiches gilt, wenn im Rahmen der Bearbeitung eines Prüfhinwei-

ses ein Fehler unbemerkt bleibt, weil der Prüfhinweis einen anderen Tatsachen- oder 

Rechtsbereich betrifft und somit die Prüfung nicht zu einer neuen Willensbildung des 

Sachbearbeiters führt. Anders liegt es, wenn sich dem Sachbearbeiter aufgrund ergan-

gener Prüfhinweise Zweifel an der Richtigkeit seiner Eingabe aufdrängen müssen und 

er trotzdem eine weitere Sachverhaltsaufklärung unterlässt. Maßgebend sind die Ver-

hältnisse des Einzelfalls und vor aIlem die Aktenlage. 

 

 BFH: Berichtigung wegen ähnlicher offenbarer Unrichtigkeit167 

1.  Steht nach Aktenlage nicht fest, ob ein mechanisches Versehen oder ob ein anderer 

die Anwendung von § 129 S. 1 AO ausschließender Fehler zu einer offenbaren Un-

richtigkeit des Bescheids geführt hat, muss das FG den Sachverhalt insoweit auf-

klären und gegebenenfalls auch Beweis erheben. 

2.  Lässt sich nicht abschließend klären, wie es zu der Unrichtigkeit im Bescheid ge-

kommen ist und stehen sich zwei nicht nur theoretisch denkbare hypothetische Ge-

schehensabläufe gegenüber, von denen einer eine Berichtigung ausschließt, darf 

nicht berichtigt werden. 

3.  Eine Berichtigung nach § 129 S. 1 AO ist auch ausgeschlossen, wenn das FA fest-

stehenden Akteninhalt (6 Seiten Anlagen zur Anlage G) bewusst nicht zur Kenntnis 

nimmt und wenn sicher anzunehmen ist, dass bei gebotener Kenntnisnahme ein 

mechanischer Übertragungsfehler bemerkt und/oder vermieden worden wäre. Dann 

ist nicht allein der mechanische Übertragungsfehler für die Unrichtigkeit des 

                                                

167  Nach Steinhauff, DStRK 14/2020, 194 
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Bescheids ursächlich geworden, sondern zugleich ein die Willensbildung betreffen-

der Fehler. 

4.  Die objektive Feststellungslast trifft das FA, wenn es sich auf die Berichtigungsvor-

schrift beruft. 

 

BFH, Urteil vom 10.03.2020 - IX R 29/18, DStR 2020 2018 (Vorinstanz: DStRE 2019, 

453) 

 

Sachverhalt 

In ihrer gemeinsamen Einkommensteuererklärung für 2011 erklärten die KI. in der An-

lage G für den Ehemann einen laufenden Beteiligungsverlust von -1.306 € und einen 

Veräußerungsgewinn aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften von 

204.464 €. Der Anlage G waren eine formlose Berechnung des Veräußerungsgewinns 

sowie Auszüge aus dem notariellen Veräußerungsvertrag beigefügt. Das FA berücksich-

tigte weder den laufenden Verlust noch den Veräußerungsgewinn, weil der erklärte Ver-

lust aus der Mitunternehmerschaft erst nach entsprechender Mitteilung des Feststel-

lungs-FA berücksichtigt werden könne. Am 31.01.2013 änderte das FA den ESt-Be-

scheid gemäß § 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AO und berücksichtigte bei dem Kl. negative Ein-

künfte aus Gewerbebetrieb von -1.306 €. Dieser Bescheid wurde bestandskräftig. Erst 

2015 berichtigte das FA den ESt-Bescheid 2011 nach § 129 AO und setzte beim Kl. 

erstmals als Einkünfte aus Gewerbebetrieb den Veräußerungsgewinn von 204.464 € an. 

Einspruch und Klage hatten keinen Erfolg. 

 

Entscheidung 

Die Revision war begründet. Der BFH gab unter Aufhebung der Vorentscheidung der 

Klage statt. Der bestandskräftige ESt-Bescheid für 2011 vom 31.01.2013 habe nicht 

nach § 129 AO berichtigt werden dürfen, weil nicht auszuschließen sei, dass ein Denk-

fehler zu der offenbaren Unrichtigkeit des Bescheids geführt habe. Als ähnliche offen-

bare Unrichtigkeiten seien auch mechanische Versehen, wie Eingabe- oder Übertra-

gungsfehler, zu werten. Diese könnten ebenso mechanisch, ohne weitere Prüfung, er-

kannt und berichtigt werden. Abzugrenzen seien davon Fehler im Bereich der bewussten 

Willensbildung oder bei der Feststellung des zu ermittelnden Sachverhalts. Eine Berich-

tigung nach § 129 AO sei bei Annahme eines in Wirklichkeit nicht gegebenen Sachver-

halts ausgeschlossen. Insoweit liege revisionsrechtlich ein Rechtsfehler vor. Ein mecha-

nisches Versehen beim Erlass eines VA müsse feststehen, nicht nur möglich erscheinen 

(BFH vom 10.12.2019 - IX R 23/18, DStR 2020, 289). Es genüge, wenn sich die Unrich-

tigkeit bei Offenlegung des aktenkundigen Sachverhalts für jeden unvoreingenommenen 

(objektiven) Dritten klar und deutlich offenbare. Unerheblich sei, ob der Steuerpflichtige 
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die Unrichtigkeit allein anhand des Bescheids und der ihm vorliegenden Unterlagen habe 

erkennen können (BFH vom 07.11.2013 - IV R 13/11, BeckRS 2014, 94621 Rn. 21). Die 

Unrichtigkeit als solche müsse auf der Hand liegen, also offenbar sein. Eine weitere Auf-

klärung des Sachverhalts, insbesondere durch Beweisaufnahme, komme allenfalls er-

gänzend zur Absicherung in Betracht, nicht indes zur Erforschung des Geschehenen. 

Stehe die Unrichtigkeit - wie hier - fest, sei indes streitig, ob beim Erlass des VA ein 

mechanisches Versehen oder ein Denkfehler vorgekommen sei und zur Unrichtigkeit 

geführt habe, es könne nicht allein auf den Akteninhalt abgestellt werden. Insoweit 

müsse das FG den Sachverhalt umfassend aufklären und ggf. auch Beweis erheben. 

Vorliegend sei aufklärungsbedürftig gewesen, welche Art von Fehlleistung bei der Ver-

anlagung zum Fehler geführt habe. Das FG habe zwar zu Recht umfangreiche Ermitt-

lungen durchgeführt, es indes rechtsfehlerhaft abgelehnt, die Beweisergebnisse auch 

zur Kenntnis zu nehmen und zu würdigen. Für die Annahme des FG, die mechanische 

Übertragung der Erklärungsdaten könne zB durch einen Telefonanruf gestört worden 

sein, hätte tatsächlicher Feststellungen bedurft. Auch der Anscheinsbeweis müsse von 

feststehenden Anknüpfungstatsachen ausgehen, andernfalls liege nur eine nicht ausrei-

chende hypothetische Grundlage vor, möge sie auch nach der Lebenserfahrung plausi-

bel erscheinen. 

 

Praxishinweis 

Im Streitfall bedurfte es keiner Zurückverweisung, da es keiner Würdigung der vom FG 

erhobenen Beweise bedurfte; denn es genügte, sie als möglich erscheinen zu lassen. 

Ein die Anwendung von § 129 S. 1 AO ausschließender Fehler bei der Willensbildung 

war insoweit nicht mehr auszuschließen, was zulasten des feststellungsbelasteten FA 

ging.  

 

 

 Wirkung eines Vorläufigkeitsvermerks in einem Änderungsbe-

scheid168 

BFH 16.06.2020 - VIII R 12/17 

Das BFH-Urteil vom 16.06.2020 lässt sich wie folgt zusammenfassen: Ist in einem Än-

derungsbescheid ein Vorläufigkeitsvermerk enthalten, der an die Stelle des im Vorgän-

gerbescheid enthaltenen Vermerks tritt, bestimmt dieser den Umfang der Vorläufigkeit 

neu und regelt abschließend, wie weit die Vorläufigkeit nunmehr reicht. 

 

                                                

168  Nach Brill, NWB 38/2020, 2795 
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Einordnung: 

Das Besprechungsurteil ist praxisrelevant, weil der BFH die Anforderungen für die Bei-

behaltung eines Vorläufigkeitsvermerks des Finanzamts nach ergangenem Änderungs-

bescheid aufstellt. Der BFH wies die Revision des Finanzamts als unbegründet zurück 

und führt aus, das Finanzgericht habe den Bescheid des Finanzamts vom 22.10.2015 

zu Recht aufgehoben, soweit die Verluste der Klägerin aus selbständiger Arbeit nicht 

mehr anerkannt wurden. Es habe an einer gesetzlichen Grundlage für eine diesbezügli-

che Änderung des Bescheids gefehlt. Das Finanzamt durfte den Einkommensteuerbe-

scheid für 2001 vom 07.04.2006, in dem die Verluste der Klägerin aus selbständiger 

Arbeit der Besteuerung zugrunde gelegt worden waren, nicht gem. § 165 Abs. 2 Satz 1 

AO zu Lasten der Klägerin ändern, da die Steuer in diesem Punkt nicht mehr vorläufig 

festgesetzt war. Nach § 165 Abs. 2 Satz 1 AO könne die Finanzbehörde Steuerfestset-

zungen aufheben oder ändern, soweit sie die Steuer vorläufig festgesetzt habe. § 165 

Abs. 1 Satz 3 AO verlange in formeller Hinsicht für die Begründung des Vorläufigkeits-

vermerks, dass dessen Umfang und Grund anzugeben seien. Diese Angaben zeigen 

auch die Grenzen für die endgültige Festsetzung bzw. Feststellung auf. Sind die Formu-

lierung des Vorläufigkeitsvermerks und die Erläuterungen in dem Bescheid nicht hinrei-

chend klar, könne sich die Wirksamkeit des Vermerks auch durch Würdigung der Um-

stände des Einzelfalls ergeben. Zu prüfen sei dabei, ob der Umfang des Vorläufigkeits-

vermerks aus Sicht eines objektiven Empfängers hinreichend erkennbar gewesen sei. 

Die Klägerin habe als Empfängerin aus dem Inhalt des Änderungsbescheids vom 

07.04.2006 nicht die Schlussfolgerung ziehen können, dass die Festsetzung hinsichtlich 

ihrer negativen Einkünfte aus selbständiger Arbeit weiterhin vorläufig sein sollte. Das 

Finanzamt habe im Änderungsbescheid für 2001 vom 06.01.2003 den Vorbehalt der 

Nachprüfung aufgehoben und die Einkommensteuer hinsichtlich der Verluste der Kläge-

rin aus selbständiger Arbeit nach § 165 AO vorläufig festgesetzt. Der Änderungsbe-

scheid vom 07.04.2006 sei zwar mit dem Hinweis ergangen, dass die Steuerfestsetzung 

nach § 165 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 AO vorläufig gewesen sei. Die negativen Einkünfte 

der Klägerin aus selbständiger Arbeit seien aber vom Vorläufigkeitskatalog nicht mehr 

explizit erfasst gewesen. Aus dem Inhalt des Änderungsbescheids habe sie folglich nicht 

schließen können, dass die Festsetzung in Bezug auf ihre negativen Einkünfte aus selb-

ständiger Arbeit weiterhin vorläufig sein sollte. Für diese Sichtweise spreche nach dem 

Grundsatz von Treu und Glauben auch, dass die Festsetzungen für nachfolgende Ver-

anlagungszeiträume, die teilweise vor der Änderung des Bescheids am 7.4.2006 ergin-

gen, in Bezug auf die teils negativen und teils positiven Einkünfte der Klägerin aus selb-

ständiger Arbeit keinen Vorläufigkeitsvermerk enthielten. 

 

Sachverhalt: 

Die Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) sind Ehegatten und werden für das Streit-

jahr 2001 zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Die Klägerin machte in der 
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Einkommensteuererklärung für das Streitjahr einen Verlust aus selbständiger Arbeit in 

Höhe von rd. 12.000 DM geltend. Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung dieses 

Verlustes bei der Einkommensteuerfestsetzung für 2001 vom 20.11.2002 ab. Der Be-

scheid erging unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gem. § 164 Abs. 1 AO. In dem Än-

derungsbescheid für 2001 vom 06.01.2003 legte das Finanzamt erstmals die Verluste 

der Klägerin aus selbständiger Arbeit in Höhe von rd. 12.000 DM der Steuerfestsetzung 

zugrunde und hob den Vorbehalt der Nachprüfung auf. In den Erläuterungen hieß es: 

„Der Bescheid ist vorläufig hinsichtlich der Einkünfte aus selbständiger Arbeit, weil z. Z. 

die Gewinnerzielungsabsicht nicht abschließend beurteilt werden kann. Der Bescheid ist 

im Hinblick auf anhängige Verfassungsbeschwerden bzw. andere gerichtliche Verfahren 

vorläufig hinsichtlich der beschränkten Abzugsfähigkeit von Vorsorgeaufwendungen 

(§ 10 Abs. 3 EStG).“ Aus den Erläuterungen ging nicht hervor, welcher der mitgeteilten 

Vorläufigkeitsgründe sich auf § 165 Abs. 1 Satz 1 AO und welcher sich auf § 165 Abs. 1 

Satz 2 AO bezog. Für die Folgejahre (Veranlagungszeiträume 2002 bis einschließlich 

2005) wurden die Einkünfte der Klägerin aus selbständiger Arbeit ohne Vorläufigkeits-

vermerk berücksichtigt, unabhängig davon, ob sie positiv (2002, 2003, 2005) oder nega-

tiv waren (2004).  

Mit Einkommensteuerbescheid vom 07.04.2006 änderte das Finanzamt die Festsetzung 

für das Streitjahr unter Bezugnahme auf § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO. Unter „Festset-

zung“ führte es aus: „Der Bescheid ist nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO geändert. Er 

ist nach § 165 Abs. 1 Satz 1 und 2 AO teilweise vorläufig.“ Der Erläuterungsteil enthielt 

nur den Hinweis zum Vorläufigkeitskatalog des § 165 Abs. 1 Satz 2 AO. Der Bescheid 

enthielt in den Erläuterungen keinen Hinweis darauf, dass sich die Vorläufigkeit weiterhin 

auf die Einkünfte der Klägerin aus selbständiger Arbeit beziehen sollte. Mit Einkommen-

steuerbescheid vom 11.01.2011 änderte das Finanzamt die Festsetzung für das Streit-

jahr erneut und erkannte die Verluste der Klägerin aus selbständiger Arbeit nicht mehr 

an. Hiergegen legten die Kläger Einspruch ein, der in Bezug auf die steuerliche Berück-

sichtigung der Verluste der Klägerin aus selbständiger Arbeit abgewiesen wurde. Das 

Finanzgericht gab der hiergegen erhobenen Klage statt, wogegen sich das Finanzamt 

mit seiner Revision an den BFH wendet. 

Anmerkung: 

Maßgeblich ist also, wie der Adressat der Nebenbestimmung des Bescheids ihren ma-

teriellen Gehalt nach den ihm bekannten Umständen – seinem „objektiven Verständnis-

horizont“ unter Berücksichtigung von Treu und Glauben – verstehen konnte. Das gilt 

auch für die Änderung eines Vorläufigkeitsvermerks in einem Änderungsbescheid. Da 

Umfang und Grund der Vorläufigkeit nach § 165 Abs. 1 Satz 3 AO anzugeben sind, muss 

der Steuerpflichtige den in einem Änderungsbescheid enthaltenen geänderten Vorläu-

figkeitsvermerk so verstehen, dass der Umfang der Vorläufigkeit gegenüber dem ur-

sprünglichen Bescheid geändert und nun im Änderungsbescheid abschließend um-

schrieben worden ist. Es ist mit dem Grundsatz des § 124 Abs. 1 Satz 2 AO nicht zu 
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vereinbaren, dem Steuerpflichtigen die Spekulation darüber zuzumuten, zu erkennen, 

ob die Beschränkung des Vorläufigkeitsvermerks auf erneuter Prüfung oder auf einem 

Versehen der Finanzverwaltung beruhe. Das Urteil zeigt einmal mehr, dass man als Be-

rater auch das Verfahrensrecht stets im Hinterkopf haben sollte. Häufig lassen sich kom-

plexe Sachverhalte bereits über einfache verfahrensrechtliche Fragen gewinnen. 

 

 

 Änderungsmöglichkeiten für Schätzungsbescheide ohne Vorbehalt 

der Nachprüfung nach Ablauf der Einspruchsfrist169 

FG Bremen, Urteil vom 19.09.2019 – 1 K 20/19 (3), NZB eingelegt,   

Az. BFH: VIII B 154/19, BeckRS 2019, 24800 

Mit seinem Urteil macht das FG Bremen deutlich, dass Schätzbescheide nicht nach 

§ 172 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Buchst. a oder § 164 Abs. 2 S. 1 AO geändert werden können, 

wenn der Steuerpflichtige keine Steuererklärung abgegeben hat, die Schätzbescheide 

nicht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehen und der Steuerpflichtige nicht inner-

halb der Einspruchsfrist dagegen Einspruch eingelegt hat. Dies gelte auch dann, wenn 

eine Beifügung des Vorbehalts der Nachprüfung sachgerecht gewesen sein sollte oder 

wenn der Steuerpflichtige eine Festsetzung unter Vorbehalt erwartet hatte. Das FA sei 

nicht verpflichtet, in der Rechtsbehelfsbelehrung gesondert auf die unterlassene Beifü-

gung des Vorbehalts der Nachprüfung sowie die dadurch bedingte Nichtanwendbarkeit 

der Änderungsvorschrift des § 164 Abs. 2 S. 1 AO hinzuweisen. Die Rechtsbehelfsbe-

lehrung sei entgegen der Ansicht des Klägers auch nicht wegen eines in den Erläuterun-

gen zur Festsetzung der Schätzungsbescheide enthaltenen Hinweises auf die fortbeste-

henden Steuer-erklärungspflichten des Steuerpflichtigen unrichtig. Eine Wiedereinset-

zung in den vorigen Stand lehnt das FG ebenfalls ab. 

 
 

 BFH: "OK-Vermerk" beim Faxversand indiziert nur den Zugang170 

Einführung: 

Die durch einen "OK-Vermerk" unterlegte ordnungsgemäße Absendung eines Schrei-

bens per Telefax begründet lediglich ein Indiz, dass das Schriftstück beim Empfänger 

tatsächlich angekommen ist. Es ist aber kein Nachweis. Zu diesem Ergebnis ist der BFH 

gelangt. 

                                                

169  DStR 14/2020 S. VIII 
170  SSP, Ausgabe 11 / 2020, Seite 3 
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Hinweis: 

Bestreitet das Finanzamt den Eingang, ist das Gericht in der Regel zur weiteren Aufklä-

rung verpflichtet und muss nachforschen, was mit dem Fax beim Finanzamt passiert ist. 

Das Ergebnis der Untersuchung kann allerdings sein, dass ein Zugang beim Finanzamt 

nicht nachweisbar ist. Daher empfiehlt es sich, bei Fristsachen stets zwei Übermittlungs-

verfahren zu nutzen (z. B. Fax und E-Mail mit Lesebestätigung) oder auf eine Übermitt-

lung mit Zustellungsnachweis zurückzugreifen, z. B. Bote, besonderes elektronisches 

Anwaltspostfach [beA] oder Gerichtsvollzieher (BFH, Beschluss vom 22.06.2020, Az.  

VI B 117/19). 

 

 

 Gesetzesentwurf zur Verlängerung der Steuererklärungsfrist in bera-

tenen Fällen und der zinsfreien Karenzzeit für VZ 2019171 

Die Fraktionen CDU/CSU und SPD bereiten einen Gesetzentwurf vor, mit dem die Ende 

Februar 2021 ablaufende Steuererklärungsfrist des § 149 Abs. 3 AO (sog. beratene 

Fälle) und die zinsfreie Karenzzeit des 233a Abs. 2 S. 1 AO durch Einfügung einer Über-

gangsregelung in Art. 97 EGAO - beides beschränkt auf das Kalenderjahr 2019 - um 

jeweils sechs Monate verlängert wird. Hierzu hat das BMF eine Formulierungshilfe ver-

fasst, die den Fraktionen CDU/CSU und SPD als Basis für einen Gesetzentwurf dienen 

wird. 

BMF, Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf vom 04.01.2021 

 

 

 Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen 

des Coronavirus172 

BMF Schreiben vom 22.12.2020 - IV A 3 - S 0336/20/10001 :025 

Das BMF hat mit Schreiben vom 22.12.2020 eine Verlängerung der Regelungen veröf-

fentlicht, die für die von den Folgen der Corona-Krise betroffenen Steuerpflichtigen steu-

erliche Erleichterungen vorsehen.  

  

                                                

171  DStR 02/2021, S. VI 
172 NWB 1/2021 S. 13 
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Anmerkung: 

Das Schreiben ergänzt u. a. die folgenden Inhalte des BMF-Schreibens vom 19.03.2020 

(BStBl 2020 I S. 262):  

(1) Auf Antrag werden Stundungen bis 31.03.2021 (in Ausnahmefällen bis 31.12.2021 

unter Ratenzahlungen) gewährt.  

(2) Bis zum 30.06.2021 soll von Vollstreckungsmaßnahmen bei bis zum 31.03.2021 

fällig gewordenen Steuern abgesehen werden. In diesen Fällen sind die im Zeit-

raum vom 01.01.2021 bis zum 30.06.2021 entstandenen Säumniszuschläge grds. 

zu erlassen.  

(3)  Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffe-

nen Steuerpflichtigen können bis zum 31.12.2021 unter Darlegung ihrer Verhält-

nisse Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkommen- und Kör-

perschaftsteuer 2021 stellen. Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen sind 

keine strengen Anforderungen zu stellen.  

 

Diese Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die entstande-

nen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können.  

 

 

 Zur Auskunftspflicht bei Betriebseröffnung oder Aufnahme einer frei-

beruflichen Tätigkeit (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung)173 

BMF, Schreiben vom 04.12.2020 - IV A 5 - O 1561/19/10003 :001 

Steuerpflichtige müssen dem zuständigen Finanzamt innerhalb eines Monats nach Er-

öffnung eines land- und forstwirtschaftlichen oder gewerblichen Betriebs oder Aufnahme 

einer freiberuflichen Tätigkeit weitere Auskünfte über die für die Besteuerung erhebli-

chen rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse erteilen ( § 138 Abs. 1b Satz 1 und 

Abs. 4 AO). Das BMF nimmt mit Schreiben vom 04.12.2020 zum Zeitpunkt der erstma-

ligen Anwendung der elektronischen Übermittlungspflicht nach § 138 Abs. 1b AO bei 

Betriebseröffnung oder Aufnahme einer freiberuflichen Tätigkeit (Fragebogen zur steu-

erlichen Erfassung) Stellung.  

  

                                                

173  NWB 1/2021 S. 14 
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 Auskunftsersuchen an Dritte ohne vorherige Sachverhaltsaufklärung 

beim Steuerpflichtigen174 

BFH, Urteil vom 28.10.2020 - X R 37/18 

Das BFH-Urteil vom 28.10.2020 lässt sich wie folgt zusammenfassen:  

(1)  Um ein Auskunftsersuchen an andere Personen als die Beteiligten richten zu dürfen, 

muss entweder die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziel füh-

ren (Alternative 1) oder diese keinen Erfolg versprechen (Alternative 2).  

(2)  Um eine Prognose zu den fehlenden Erfolgsaussichten einer Auskunft durch die 

Beteiligten machen zu können, bedarf es eines klar umrissenen und für die Besteu-

erung des Steuerpflichtigen erheblichen Sachverhalts; Ermittlungszweck und poten-

tielles Ermittlungsergebnis müssen erkennbar sein.  

 

 Vollstreckungsschutz für Steuerschulden vor der Corona-Pande-

mie175 

FG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 20.11.2020 - 10 V 10146/20 

Mit Beschluss vom 20.11.2020 hat das FG Berlin-Brandenburg entschieden, dass der 

Anwendungsbereich des BMF-Schreibens vom 19.03.2020 (BStBl 2020 I S. 262) zu den 

steuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus für 

einen Vollstreckungsaufschub nach § 258 AO grds. insoweit eröffnet ist, als ein Steuer-

pflichtiger (hier: Betreiber eines Imbisses mit Geldspielautomaten) unmittelbar und nicht 

unerheblich wirtschaftlich durch das Coronavirus betroffen ist (hier: durch Umsatzaus-

fälle März/April 2020). Das gelte auch für Rückstände aus der Zeit vor der Corona-Pan-

demie. Lediglich vor der Pandemie bereits ergriffene Vollstreckungsmaßnahmen bleiben 

bestehen und werden wegen der Pandemie nicht aufgehoben. Ein Vollstreckungsauf-

schub bei der Gewerbesteuer komme dagegen nicht in Betracht (Az. beim BFH: VII B 

178/20).  

  

                                                

174  NWB 2/2021 S. 86 
175  NWB 3/2021 S. 164 
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 Britische Limited nach dem 31.12.2020176 

BMF, Schreiben vom 30.12.2020 - IV A 3 - S 0284/20/10006 :003 

Das BMF hat mit Schreiben vom 30.12.2020 zur Bekanntgabe eines Steuerverwaltungs-

akts an eine Limited mit Ort der Geschäftsleitung im Inland, also insbesondere zur Frage, 

an wen Steuerbescheide ab dem 01.01.2021 zu adressieren und wem gegenüber sie 

bekanntzugeben sind, Stellung genommen. Darüber hinaus stellt die Finanzverwaltung 

die künftigen Vollstreckungsmöglichkeiten dar, also in welches Vermögen eine Vollstre-

ckung wegen Steuerrückständen noch möglich ist. 

 

 Erteilung verbindlicher Auskünfte i.S.d. § 89 Abs. 2 AO177 

BayLfSt, Verfügung vom 25.01.2021 – S 0224.2.1-21/10 St43 

Ergänzend zu den Ausführungen im AEAO zu § 89 und der Verfügung vom 30.08.2017 

wird auf Folgendes hingewiesen:  

 

1. Antragstellung 

Als Anträge auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft sind nur diejenigen Schreiben zu 

werten, die ausdrücklich als solche bezeichnet sind und alle in der Steuerauskunftsver-

ordnung aufgeführten Angaben enthalten. Bei unvollständigen Anträgen – insb. in Fällen 

von erkennbar unvollständiger Sachverhaltsdarstellung – ist dem Antragsteller mit dem 

Hinweis einer ansonsten erfolgenden Ablehnung der Erteilung der Auskunft Gelegenheit 

zu geben, fehlende Angaben nachzuholen bzw. zu ergänzen. 

 

2. Besonderes steuerliches Interesse 

Ein besonderes steuerliches Interesse für die Erteilung von verbindlichen Auskünften ist 

nur gegeben 

⧫ bei Sachverhalten, die schwierig zu lösende steuerliche Fragen aufwerfen 

⧫ bei Fragestellungen, die nicht bereits durch ein im BStBl. I veröffentlichtes BMF-

Schreiben bzw. durch im BStBl. II veröffentlichte BFH-Rspr. geklärt worden sind. 

Eine Ablehnung der verbindlichen Auskunft ist jedoch nur dann gerechtfertigt, wenn 

eindeutig erkennbar ist, dass auf den geschilderten Sachverhalt das BMF-Schreiben 

bzw. das BFH-Urteil angewendet werden kann. 

                                                

176  NWB 4/2021 S. 246 
177  DB 05/2021, 204 
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3. Zuständigkeitsfragen und Zeichnung 

Zuständig für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft ist die für die Festsetzung oder 

Feststellung zuständige Stelle. In besonders gelagerten Fällen ist der zuständige Haupt-

sachgebietsleiter zu beteiligen. Sind mehrere Stellen eines FA befasst, ist eine einheitli-

che Entscheidung herbeizuführen. Da das FA nicht verpflichtet ist, für die zu erteilende 

Auskunft Ermittlungen durchzuführen, sind die Außendienste vor Beantwortung der Aus-

kunft nicht mit Sachverhaltsaufklärungen zu beauftragen. Soweit für einen Teil der erbe-

tenen verbindlichen Auskunft ein anderes FA zuständig ist, ist der Antragsteller an dieses 

zu verweisen; erforderlichenfalls haben sich die FÄ abzusprechen. Verbindliche Aus-

künfte stehen unter dem Zeichnungsvorbehalt des Sachgebietsleiters. 

4.  Beteiligung der Bp 

Begehrt ein Stpfl., der ständig der Außenprüfung unterliegt, eine verbindliche Auskunft, 

ist diese nur nach Rücksprache mit der für die Durchführung der Prüfung zuständigen 

Stelle zu erteilen. 

 

5.  Zuständigkeit für die Erteilung verbindlicher Auskünfte in Einbringungsfäl-

len gem. § 20 UmwStG 

Für die Erteilung der verbindlichen Auskünfte in Einbringungsfällen nach § 20 UmwStG 

ist stets das KSt-FA zuständig. Wird ein Betrieb oder Teilbetrieb oder ein Mitunterneh-

meranteil in eine unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige KapGes. i.S.d. § 1 Abs. 1 

Nr. 1 KStG eingebracht und erhält der Einbringende dafür neue Anteile an der Gesell-

schaft (Sacheinlage), so darf die KapGes. das eingebrachte Betriebsvermögen mit sei-

nem Buchwert oder mit einem höheren Wert ansetzen. Gem. § 20 Abs. 4 UmwStG gilt 

der Wert, mit dem die KapGes. das Betriebsvermögen in Ausübung dieses Wahlrechts 

ansetzt, für den Einbringenden als Veräußerungspreis der eingebrachten Wirtschaftsgü-

ter und als Anschaffungskosten der Gesellschaftsanteile. Daraus folgt, dass zunächst 

über den Wertansatz bei der aufnehmenden KapGes. zu entscheiden ist und dieser Wert 

dann auf die Besteuerungsebene des Einbringenden durchschlägt. Auch wenn für die 

Prüfung des Wertansatzes bei der KapGes. überwiegend auf Faktoren abzustellen ist, 

die nur aus der Sicht des Einbringenden beurteilt werden können (z.B. das Erfordernis 

der Teilbetriebseigenschaft), ändert dieser Umstand nichts an der Primärzuständigkeit 

des KSt-FA für die Erteilung verbindlicher Auskünfte in Einbringungsfällen. Das FA des 

Einbringenden sollte aber im Wege der Amtshilfe bei der Erteilung der verbindlichen 

Auskunft mitwirken. 

Die Ausführungen hinsichtlich der Zuständigkeit zu Einbringungsfällen gelten ebenso für 

den Formwechsel in eine GmbH. 
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6. Zuständigkeit für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft in Fällen der Be-

triebsaufspaltung 

Im Falle einer Betriebsaufspaltung ist hinsichtlich der Zuständigkeit für die Erteilung einer 

verbindlichen Auskunft maßgebend, bei welchem Unternehmen sich die unmittelbaren 

steuerlichen Auswirkungen zeigen. Ggf. hat sich das für das Besitzunternehmen zustän-

dige FA mit dem für das Betriebsunternehmen zuständigen FA abzustimmen. 

 

7.  Fälle von grundsätzlicher Bedeutung 

Anträge auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft sind vorzulegen, wenn der Verdacht 

auf missbräuchliche Antragstellungen bei mehreren FÄ besteht. Damit in diesen Fällen 

das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat und das BMF zeitnah 

informiert werden können, sind diese Fälle vor einer Entscheidung durch das FA zu über-

senden. Eine generelle Vorlage von Fällen, denen in materieller Hinsicht grundsätzliche 

Bedeutung zukommt, ist nicht erforderlich. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, in 

rechtlich schwierigen Fällen bzw. in Fällen von erheblicher Bedeutung an das Bayerische 

Landesamt für Steuern heranzutreten. 

 

8. Fälle betreffend Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr oder supranationa-

ler Einrichtungen 

Soweit es sich bei dem zugrunde liegenden Sachverhalt um ein Beschaffungsvorhaben 

der Bundeswehr oder supranationaler Einrichtungen mit einem Auftragsvolumen i.H.v. 

mindestens 50 Mio. € handelt, informieren sich die Finanzbehörden der Länder gegen-

seitig und das Bundesministerium der Finanzen nachrichtlich vor Erteilung einer verbind-

lichen Auskunft mit kurzer Einlassungsfrist. So sollen widerstreitende Auskünfte der ein-

zelnen FÄ vermieden werden. Solche Fälle sind daher vor Erteilung der verbindlichen 

Auskunft vorzulegen. 

 

9. Aufzeichnung der erteilten verbindlichen Auskünfte 

Im FA ist sicherzustellen, dass für jedes Jahr eine gesonderte Liste geführt wird, in der 

die Anträge auf verbindliche Auskunft einzeln eingetragen und nachvollziehbar geführt 

werden. In der Liste sind die Steuer-Nr., das Eingangsdatum, der Zeitpunkt und die Art 

der Erledigung, der Gegenstandswert und die Höhe der festgesetzten Gebühr sowie der 

Gegenstand der verbindlichen Auskunft mit einem Stichwort zu dokumentieren. 
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XVII. Berufsrecht 

 Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberaten-

den Berufsausübungsgesellschaften (BMJV)178 

BMJV, Regierungsentwurf vom 20.01.2021 – PM vom 20.01.2021 

Die Bundesregierung hat am 20.1.2021 den vom BMJV vorgelegten Regierungsentwurf 

eines Gesetzes zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberaten-

den Berufsausübungsgesellschaften sowie zur Änderung weiterer Vorschriften im Be-

reich der rechtsberatenden Berufe beschlossen.  

 

Der Entwurf beinhaltet insbesondere die folgenden Regelungen: 

Gesellschaftsrechtliche Organisationsfreiheit:  

Zukünftig sollen für die Berufsausübungsgesellschaften der Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälte, der Patentanwältinnen und Patentanwälte und der Steuerberaterinnen 

und Steuerberater alle Europäischen Gesellschaften, Gesellschaften nach deutschem 

Recht und Gesellschaften in einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats der Europäi-

schen Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum zulässigen Rechtsform zur Verfügung stehen. 

 

Berufsausübungsgesellschaften werden Träger von Berufspflichten:  

In Berufsausübungsgesellschaften hängt die Einhaltung der Berufspflichten durch die 

einzelnen Berufsträgerinnen und Berufsträger häufig auch von der Organisation der Be-

rufsausübungsgesellschaft selbst ab. Daher ist es nicht sachgerecht, wenn nur die na-

türliche Person Adressat der Berufspflichten ist. Der Gesetzentwurf sieht deshalb vor, 

dass alle Berufsausübungsgesellschaften selbst Träger von Berufspflichten werden. 

 

Zulassungspflicht:  

Grundsätzlich sollen alle Berufsausübungsgesellschaften zukünftig zulassungspflichtig 

sein und Mitglieder der Rechtsanwaltskammern, Patentanwaltskammer beziehungs-

weise der Steuerberaterkammern werden. Die Zulassung der Berufsausübungsgesell-

schaft ermöglicht den Kammern insbesondere bei Gesellschaften mit beschränkter Haf-

tung sowie bei interprofessionellen Gesellschaften eine Überprüfung, ob diese die für 

die Einhaltung der Berufspflichten erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. Reine Per-

sonengesellschaften ohne Haftungsbeschränkung, denen nur Angehörige der rechts-, 

                                                

178 DStV, Meldung vom 11.01.2021 (il), zitiert nach NWB 4/2021 
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wirtschafts- und steuerberatenden Berufe angehören, sollen von der Zulassungspflicht 

jedoch ausgenommen werden. 

 

Einheitliche Anforderungen an Gesellschafter- und Kapitalstruktur:  

Die bisherigen Mehrheitserfordernisse entfallen. Diese sind nicht erforderlich, um die 

Einhaltung der Berufspflichten sicherzustellen. Die Absicherung der Einhaltung der Be-

rufspflichten erfolgt künftig dadurch, dass die Berufsausübungsgesellschaft ihnen unmit-

telbar unterliegt.  

 

Aufnahme der zugelassenen Berufsausübungsgesellschaften in die von den Kam-

mern geführten elektronischen Verzeichnisse:  

Dadurch wird insbesondere für die Rechtsuchenden transparent, wer Gesellschafterin 

oder Gesellschafter einer zugelassenen Berufsausübungsgesellschaft ist und welchen 

Berufsgruppen diese angehören. Außerdem knüpft das Gesellschaftspostfach an dieses 

Register an. 

 

Erleichterung der interprofessionellen Zusammenarbeit:  

Die Möglichkeit der interprofessionellen Zusammenarbeit soll für Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälte, Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Patentanwältinnen und Pa-

tentanwälte auf alle Freien Berufe ausgeweitet werden. Für Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälte soll beispielsweise zukünftig die Möglichkeit bestehen mit einem Archi-

tekten oder einer Architektin zusammenzuarbeiten, wenn sie im Bereich des Baurechts 

beraten. Ein weiterer möglicher Anwendungsbereich ist die Zusammenarbeit mit Ärztin-

nen und Ärzten im Bereich des Medizinrechts oder die Zusammenarbeit mit Ingenieurin-

nen und Ingenieuren bei der Beratung im Anlagebau. Die interprofessionelle Zusammen-

arbeit stärkt daher die Spezialisierung von Anwaltskanzleien. 

 

Regelung der ausländischen Berufsausübungsgesellschaften:  

Es sollen klare Regelungen für die Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch aus-

ländische rechts- und patentanwaltliche Berufsgesellschaften mit Sitz außerhalb der Eu-

ropäischen Union geschaffen werden.  

 

Gesetzliche Regelung des Verbots der Vertretung widerstreitender Interessen:  

Bisher wurde das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen nach § 43a Absatz 

4 BRAO beziehungsweise § 39a Absatz 3 PAO alleine durch die Satzungsregelung in 

den jeweiligen Berufsordnungen ausgestaltet. Nunmehr sollen die Grundsätze der 
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Interessenkollision angesichts der grundlegenden Bedeutung der Berufspflicht detailliert 

gesetzlich geregelt werden. Für eine gesetzliche Regelung spricht auch die tatsächliche 

Entwicklung des Anwaltsmarktes, auf dem Verbünde immer größer und komplexer wer-

den.  

 

Öffentlichkeit der berufsgerichtlichen Hauptverhandlung:  

Die Vorschriften des § 135 BRAO, des § 120 PAO, des § 122 StBerG und des § 99 

WPO, nach denen die Hauptverhandlung vor den jeweiligen Berufsgerichten derzeit 

nicht öffentlich ist, sollen aufgehoben werden. Diese Vorschriften stehen im Gegensatz 

zu dem Grundsatz, dass in der Bundesrepublik Deutschland Gerichtsverfahren insbe-

sondere zur Wahrung der Transparenz grundsätzlich öffentlich sind. Besondere Gründe, 

die für die Verhandlungen vor den Berufsgerichten Ausnahmen rechtfertigen könnten, 

bestehen nicht mehr, zumal auch bei den vergleichbaren Berufen (Beamtinnen und Be-

amte, Notarinnen und Notare, Richterinnen und Richter sowie Ärztinnen und Ärzte mit 

Ausnahme von vereinzelten landesgesetzlichen Ausnahmen) sowie in verwaltungsrecht-

lichen Verfahren nach der BRAO, der PAO und dem StBerG die gerichtlichen Verfahren 

öffentlich sind. 

 

Stimmverteilung in der Hauptversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer: Die 

derzeitige in § 190 BRAO geregelte Stimmverteilung in der Hauptversammlung der Bun-

desrechtsanwaltskammer sieht vor, dass jede der 28 Rechtsanwaltskammern eine 

Stimme hat, obwohl deren Größe zwischen 40 und mehr als 20.000 Mitgliedern differiert. 

Dies führt dazu, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte großer Rechtsanwaltskam-

mern in der Bundesrechtsanwaltskammer nicht hinreichend repräsentiert sind, obwohl 

die Bundesrechtanwaltskammer die Interessen der Rechtsanwaltschaft insgesamt wahr-

nimmt. Es soll daher eine neue Stimmverteilung vorgesehen werden, die sich einerseits 

an der Größe der Rechtsanwaltskammern orientiert, andererseits aber auch gewährleis-

tet, dass kleineren Rechtsanwaltskammern ein relevantes Mitspracherecht verbleibt. 

 

Hinweis: 

Der Regierungsentwurf sowie diverse Stellungnahmen hierzu sind auf der Homepage 

des BMJV veröffentlicht. 
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 Zur Steuerberaterhaftung wegen Sozialversicherungspflicht des Ge-

schäftsführers179 

Weder aus einem Steuerberatungsvertrag noch aus der Übernahme der Lohnbuchhal-

tung ergibt sich eine Verpflichtung des Steuerberaters zur Beratung in sozialversiche-

rungsrechtlichen Fragen. Vielmehr ist dem Steuerberater eine derartige Beratung 

ebenso untersagt wie die Durchführung eines Statusfeststellungsverfahrens, weil die Be-

ratung insoweit besondere Sachkunde erfordert, über die ein Steuerberater – im Gegen-

satz zu einem Rechtsanwalt - üblicherweise nicht verfügt. Der Steuerberater ist auch 

nicht dazu verpflichtet, auf die geänderte Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zur 

Rentenversicherungspflicht von Gesellschafter-Geschäftsführern hinzuweisen. So das 

Oberlandesgericht Düsseldorf mit Beschluss vom 09.07.2020 (Az. I-23 U 70/20). 

 

 

 Umfang des Zurückbehaltungsrechts des Beraters180 

Das Zurückbehaltungsrecht des Rechtsanwalts aus § 50 BRAO besteht bei Nichtbezah-

lung seiner ordnungsgemäß abgerechneten Honorarrechnungen an allen Unterlagen, 

die er aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten 

hat; das gilt auch für Vollstreckungstitel. 

AGH Niedersachsen, Urteil vom 08.11.2019 – AGH 38/16 (112), rkr. 

 

 

 

                                                

179 GmbH-Steuerpraxis 1/2021, 22 
180 DStRE 01/2021, 57 
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XVIII.  Wirtschaftsrecht 

 Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (BMJV)181 

Das Bundeskabinett hat am 20.1.2021 den vom BMJV vorgelegten Entwurf eines Ge-

setzes für ein modernisiertes Personengesellschaftsrecht beschlossen.  

 

Hintergrund:  

Mit dem Gesetzentwurf wird die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) als Grundform 

aller rechtsfähigen Personengesellschaften ausgestaltet und aus diesem Anlass das 

teils noch aus dem 19. Jahrhundert stammende Recht der Personengesellschaft insge-

samt an die Bedürfnisse eines modernen Wirtschaftslebens angepasst.  

 

Der Regierungsentwurf enthält folgende Kernpunkte: 

• Die von der Rechtsprechung bereits anerkannte Rechtsfähigkeit der Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (GbR) wird in allen Regelungen des BGB konsequent 

umgesetzt. Die GbR wird dabei nicht mehr primär als Gelegenheitsgesellschaft 

verstanden, sondern praxisnah am Leitbild eines auf Dauer angelegten Zusam-

menschlusses ausgerichtet. 

• Um das Vertrauen der Geschäftspartner zu gewinnen, kann sich die GbR künftig 

in ein öffentliches und rechtssicheres Gesellschaftsregister eintragen las-

sen. Erforderlich ist die Eintragung aber nur, wenn die Gesellschaft ihrerseits ein 

registriertes Recht, wie etwa ein Grundstück, erwerben will.  

• Freiberufler können sich künftig auch als Personenhandelsgesellschaft, bei-

spielsweise als GmbH & Co. KG zusammenschließen. Dies ermöglicht es, ihre 

Haftung auch für andere Verbindlichkeiten als aus Schäden wegen fehlerhafter 

Berufsausübung zu beschränken (z. B. Verbindlichkeiten aus Miet- oder Arbeits-

verträgen).  

• Für Personenhandelsgesellschaften wird zudem ein im Gesetz festgeschriebe-

nes Beschlussmängelrecht eingeführt. Fehlerhafte Gesellschafterbeschlüsse 

sind dann nicht mehr automatisch nichtig, sondern sind mit einer befristeten 

Klage anfechtbar. 

  

                                                

181 BMJV Newsletter vom 20.01.2021 (JT) nach NWB-Datenbank (20.01.2021) 
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Ausblick und Hinweise 

Der am 20.1.2021 vom Bundeskabinett beschlossene Regierungsentwurf wird nun dem 

Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet und nach einer Gegenäußerung der Bundesre-

gierung an den Deutschen Bundestag weitergeleitet und dort beraten. 

Der Regierungsentwurf wurde zusammen mit einem FAQ auf der Homepage des BMJV 

veröffentlicht.  

 

 Haftung des Erwerbers eines Kommanditanteils182 

Der Käufer eines Kommanditanteils haftet nach dem Urteil des BGH vom 15.09.2020 

(Az. II ZR 20/19) nicht für eine vorvertragliche Verletzung der Aufklärungspflicht durch 

den Verkäufer, die diesem von einem Anleger vorgeworfen wird. Ein neuer Gesellschaf-

ter einer KG kann nur für Verbindlichkeiten des alten Gesellschafters aus dem Gesell-

schaftsverhältnis gegenüber der KG oder gegenüber den Mitgesellschaftern in Haftung 

genommen werden. 

 

 

 Entlastung des Geschäftsführers einer Komplementär-GmbH 

Die vorbehaltlose Entlastung der Komplementärin einer GmbH & Co. KG durch deren 

Mitgesellschafter bewirkt nach dem Urteil des BGH vom 22.09.2020 (Az. II ZR 141/19) 

zugleich die Entlastung des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH im Verhältnis 

zur KG und steht damit der Geschäftsführerhaftung entgegen. Weiter weist der BGH 

darauf hin, dass der Geschäftsführer der Komplementär-GmbH auch dann die Sorgfalt 

eines ordentlichen Geschäftsmanns wahren muss, wenn er zugleich als Kommanditist 

beteiligt ist. Es genügt nicht, allein die Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten einzuhalten. 

 

 Unwirksamkeit der Einziehung eines Geschäftsanteils 

Der Ausschluss eines Gesellschafters aus einer GmbH durch Einziehung seines Ge-

schäftsanteils setzt nach dem Urteil des Oberlandesgerichts Brandenburg vom 

09.09.2020 voraus, dass er die eingeforderte Stammeinlage nicht rechtzeitig oder nicht 

vollständig erbracht hat. Wird nur einer von mehreren Gesellschaftern zur Zahlung der 

Stammeinlage aufgefordert, steht diesem ein Zurückbehaltungsrecht zu, das er jedoch 

vor dem deswegen eingeleiteten Einziehungsverfahren geltend machen muss, um die 

                                                

182 GmbH-Steuerpraxis 1/2021, 21f.; (Quelle für dieses Urteil und die folgenden) 
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Einlageleistung verweigern zu dürfen. Die Einziehung ist nicht treuwidrig, wenn die 

GmbH ihre Einlageforderung nicht mit dem Rückzahlungsanspruch des Gesellschafters 

aus einem der GmbH gewährten Darlehen aufrechnet. 

 

 Nachweis der Einladung zur Gesellschafterversammlung  

Eine GmbH muss nach dem Urteil des Oberlandesgerichts Brandenburg vom 

08.07.2020 (Az. 7 U 64/19) darlegen und beweisen, dass sie die Einladungen zur Ge-

sellschafterversammlung an die ihr benannten Anschriften der Gesellschafter versandt 

hat oder dass die Einladungen den Gesellschaftern auf andere Art und Weise zugegan-

gen sind. Verwendet die GmbH eine ihr bekannte andere, aber von einer Gesellschafte-

rin nicht angegebene Anschrift, kann sie die Darlegungserleichterung der rechtzeitigen 

Absendung nicht in Anspruch nehmen. Da der Zugang der Einladung damit nicht nach-

weisbar war, waren die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung zur Liquidation der 

GmbH nichtig. 

 

 Unterlassene Meldung zum Transparenzregister 

Geschäftsführer einer GmbH verletzt seine Informationspflicht im Hinblick auf die Mel-

dung an das Transparenzregister nach dem Beschluss des Oberlandesgerichts Köln 

vom 03.07.2020 (Az. 1 RBs 171/29) leichtfertig, wenn er zu deren Einhaltung entweder 

überhaupt nichts oder evident Ungeeignetes unternimmt. Fehlende Kenntnis von der 

Existenz des Transparenzregisters und der Meldepflicht sprechen noch nicht für einen 

vorsätzlichen Pflichtverstoß. 

 

 

 Zur Einziehung eines aus der Gesellschafterliste entfernten, aber ma-

teriell bestehenden Geschäftsanteils183 

BGH, Urteil vom 10.11.2020 – II ZR 211/19 

Eine GmbH ist durch die negative Legitimationswirkung des § 16 Abs. 1 Satz 1 GmbHG 

nicht gehindert, einen nach einem möglicherweise fehlgeschlagenen Einziehungsver-

such aus der Gesellschafterliste entfernten, aber materiell bestehenden Geschäftsanteil 

aus einem in der Person des materiell berechtigten Gesellschafters liegenden wichtigen 

Grund einzuziehen. 

                                                

183  Nach DB 49/2020, 2624 
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 Markante Rechtsänderungen im Sanierungs- und Insolvenzsteuer-

recht 2021184 

Die COVID-19-Pandemie determiniert derzeit nahezu alle Lebensbereiche. Der Gesetz-

geber hat ab dem Frühjahr 2020 eine Vielzahl von insolvenzrechtlichen und steuerrecht-

lichen Rahmenbedingungen gesetzt, um die Auswirkungen der Corona-Krise abzumil-

dern. Zum Jahresende 2020 sind mit dem Gesetz zur weiteren Verkürzung des Rest-

schuldbefreiungsverfahrens, dem Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsge-

setz (SanInsFoG) sowie dem Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) weitere wichtige 

Gesetzesvorhaben abgeschlossen worden. Das im SanInsFoG enthaltene Gesetz über 

den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) setzt 

hierbei zugleich die unionsrechtliche Richtlinie 2019/1023 vom 20.06.2019 über den prä-

ventiven Restrukturierungsrahmen um. Der nachfolgende Beitrag soll einen ersten Über-

blick zu beratungsrelevanten Rechtsänderungen liefern. 

 

I. Insolvenzrechtliche Rahmenbedingungen 

Besondere Schlaglichter sind z.B. die Aussetzung der Insolvenzantragspflichten, die 

Einführung eines vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens, die Hinweis- und Warn-

pflichten bei Erstellung der Handelsbilanz gem. § 102 StaRUG sowie die Änderung des 

§ 55 Abs. 4 InsO bzw. die Einfügung des § 35 Abs. 3 InsO.185 

  

                                                

184  Nach Uhländer, in DB 1-2/2021, 16ff. 
185  Die weiteren Wechselwirkungen der Rechtsänderungen auf das Besteuerungsverfahren von 

Unternehmen in der Krise, Sanierung und Insolvenz werden in einem der nachfolgenden Hefte 
– auch mit Blick auf die bisherige finanzgerichtliche Rspr. – erläutert (z.B. Haftung gem. 
§ 69 AO im Verhältnis zur insolvenzrechtlichen Regelung des § 15b Abs. 8 InsO n.F.). So be-
stimmt nunmehr § 15b Abs. 8 InsO n.F.: „Eine Verletzung steuerrechtlicher Zahlungspflichten 
liegt nicht vor, wenn zwischen dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit nach § 17 InsO oder der 
Überschuldung nach § 19 InsO und der Entscheidung des Insolvenzgerichts über den Insol-
venzantrag Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt wer-
den, sofern die Antragspflichtigen ihren Verpflichtungen nach § 15a InsO nachkommen. Wird 
entgegen der Verpflichtung nach § 15a InsO ein Insolvenzantrag verspätet gestellt, gilt dies 
nur für die nach Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters oder Anordnung der vorläu-
figen Eigenverwaltung fällig werdenden Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis. Wird das 
Insolvenzverfahren nicht eröffnet und ist dies auf eine Pflichtverletzung der Antragspflichtigen 
zurückzuführen, gelten die Sätze 1 und 2 nicht.“; zu den Neuregelungen der Geschäftsleiter-
pflichten und Geschäftsleiterhaftung nach dem StaRUG und SanInsFoG vgl. dezidiert Brünk-
mans, ZInsO 2021 S. 1. 
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1. Aussetzung der Insolvenzantragspflichten (§ 15a InsO, § 42 Abs. 2 BGB) 

Der Gesetzgeber hat in drei Gesetzen den Anwendungsbereich des § 15a InsO186 ge-

ändert, um für bestimmte Zeiträume und Fallgruppen die Insolvenzantragspflichten aus-

zusetzen. 

 

a)  Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insol-

venz- und Strafverfahrensrecht vom 27.03.2020187 

Die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags nach § 15a InsO und nach § 42 Abs. 2 

BGB ist bis zum 30.09.2020 ausgesetzt (§ 1 Satz 1 COVInsAG). Dies gilt nicht, wenn 

die Insolvenzreife nicht auf den Folgen der Ausbreitung des SARSCoV-2-Virus (COVID-

19-Pandemie) beruht oder wenn keine Aussichten darauf bestehen, eine bestehende 

Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen (§ 1 Satz 2 COVInsAG). War der Schuldner am 

31.12.2019 nicht zahlungsunfähig, wird vermutet, dass die Insolvenzreife auf den Aus-

wirkungen der COVID-19-Pandemie beruht und Aussichten darauf bestehen, eine be-

stehende Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen (§ 1 Satz 3 COVInsAG). Ist der Schuldner 

eine natürliche Person, so ist § 290 Abs. 1 Nr. 4 InsO mit der Maßgabe anzuwenden, 

dass auf die Verzögerung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens im Zeitraum zwischen 

dem 01.03.2020 und dem 30.09.2020 keine Versagung der Restschuldbefreiung ge-

stützt werden kann (§ 1 Satz 4 COVInsAG). Die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend (§ 1 

Satz 5 COVInsAG). Bei zwischen dem 28.03.2020 und dem 28.06.2020 gestellten 

                                                

186  Durch Art. 5 Nr. 8 Buchst. a Doppelbuchst. aa SanInsFoG (BGBl. I 2020 S. 3256 [3282]) ist 
zugleich § 15a Abs. 1 Satz 1 InsO wie folgt geändert worden: In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Zögern“ das Komma und die Wörter „spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der Zahlungs-
unfähigkeit oder Überschuldung,“ gestrichen. Durch Art. 5 Nr. 8 Buchst. a Doppelbuchst. bb 
SanInsFoG ist zudem § 15a Abs. 1 Satz 2 InsO eingefügt worden: „Der Antrag ist spätestens 
drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit und sechs Wochen nach Eintritt der Über-
schuldung zu stellen“ (vgl. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbrau-
cherschutz [BT-Drucks. 19/25303 vom 15.12.2020 S. 99]). Die Gesetzesbegründung führt 
hierzu an (BT-Drucks. 19/24181 S. 189): „Hinsichtlich der Sanierungsbemühungen zur Besei-
tigung einer eingetretenen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung wird durch die neue Re-
gelung differenziert. Bei der Zahlungsunfähigkeit bleibt es dabei, dass die Ungewissheit über 
eine Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit längstens drei Wochen hinzunehmen ist. Zur 
Beseitigung einer Überschuldung stehen hingegen zukünftig bis zu sechs Wochen zur Verfü-
gung. Die Verlängerung soll es dem Schuldner ermöglichen, laufende Sanierungsbemühun-
gen außergerichtlich noch zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen oder gegebenenfalls 
eine Sanierung im präventiven Restrukturierungsrahmen oder auf der Grundlage eines Eigen-
verwaltungsverfahrens ordentlich und gewissenhaft vorzubereiten. Im Übrigen bleibt es je-
doch dabei, dass nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ein Eröffnungs-
antrag ohne schuldhaftes Zögern zu stellen ist. Dies bedeutet, dass die Höchstfristen nicht 
ausgeschöpft werden dürfen, wenn zu einem früheren Zeitpunkt feststeht, dass eine nachhal-
tige Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung nicht erwartet werden kann. 
Wenn ersichtlich ist, dass Sanierungsbemühungen keine Erfolgsaussichten (mehr) haben, ist 
der Insolvenzantrag umgehend zu stellen.“ 

187  BGBl. I 2020 S. 569: COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz (COVInsAG). 
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Gläubigerinsolvenzanträgen setzt die Eröffnung des Insolvenz-verfahrens voraus, dass 

der Eröffnungsgrund bereits am 01.03.2020 vorlag (§ 3 COVInsAG). 

 

b)  Gesetz zur Änderung des COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetzes vom 

25.09.2020188 

Vom 01.10.2020 bis zum 31.12.2020 ist allein die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzan-

trags wegen Überschuldung nach Maßgabe des § 1 Abs. 1 COVInsAG ausgesetzt (§ 1 

Abs. 2 COVInsAG).189 

 

c)  Änderung des COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetzes (Art. 10 SanIns-

FoG)190 

Vom 01.01.2021 bis zum 31.01.2021 ist die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags 

nach Maßgabe des § 1 Abs. 1 COVInsAG für die Geschäftsleiter solcher Schuldner aus-

gesetzt, die im Zeitraum vom 01.11.2020 bis zum 31.12.2020 einen Antrag auf die Ge-

währung finanzieller Hilfeleistungen im Rahmen staatlicher Hilfsprogramme zur Abmil-

derung der Folgen der COVID-19-Pandemie gestellt haben (§ 1 Abs. 3 Satz 1 COVIn-

sAG). War eine Antragstellung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen innerhalb 

des Zeitraums nicht möglich, gilt § 1 Abs. 3 Satz 1 COVInsAG auch für Schuldner, die 

nach den Bedingungen des staatlichen Hilfsprogramms in den Kreis der Antragsberech-

tigten fallen (§ 1 Abs. 3 Satz 2 COVInsAG). § 1 Abs. 3 Satz 1 und 2 COVInsAG gelten 

nicht, wenn offensichtlich keine Aussicht auf Erlangung der Hilfeleistung besteht oder 

die erlangbare Hilfeleistung für die Beseitigung der Insolvenzreife unzureichend ist (§ 1 

Abs. 3 Satz 4 COVInsAG). 

 

Die Einfügung des § 1 Abs. 3 COVInsAG wird wie folgt begründet:191 

„Infolge der jüngsten behördlichen Maßnahmen in Reaktion auf die Zunahme des Infek-

tionsgeschehens ist es im Spätherbst wieder zu erheblichen Beeinträchtigungen des 

Wirtschaftsverkehrs und in der Folge zu Umsatzeinbrüchen in den hiervon besonders 

betroffenen Unternehmensbranchen gekommen. In Reaktion hierauf ist das Angebot 

staatlicher Hilfeleistungen nochmals ausgebaut worden (sog. „November- und 

                                                

188  BGBl. I 2020 S. 2016: Änderung des COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetzes. 
189 Der bisherige Wortlaut von § 1 COVInsAG wurde Abs. 1. 
190  BGBl. I 2020 S. 3256 [3292]; BT-Beschluss vom 17.12.2020; vgl. Beschlussempfehlung des 

Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (BT-Drucks. 19/25303 vom 15.12.2020 
S. 136); der Bundesrat hat in seiner 998. Sitzung am 18.12.2020 beschlossen, zu dem vom 
BT am 17.12.2020 verabschiedeten Gesetz einen Antrag gem. Art. 77 Abs. 2 GG nicht zu 
stellen (BR-Drucks. 762/20 vom 18.12.2020). 

191  Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (BT-Drucks. 19/25353 vom 
16.12.2020 S. 15). 
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Dezemberhilfen“). Die Bearbeitung der Anträge auf die Gewährung der beantragten Hil-

fen nimmt angesichts der Fülle der Anträge Zeit in Anspruch. Auszahlungen können sich 

damit bis zum Jahresende oder darüber hinaus verzögern. Daher soll die Antragspflicht 

für Unternehmen ausgesetzt werden, die staatliche Hilfeleistungen erwarten können. Vo-

raussetzung ist, dass die Anträge im Zeitraum vom 01.11.2020 bis zum 31.12.2020 ge-

stellt sind. Soweit in diesem Zeitraum bei bereits aufgelegten Programmen aus rechtli-

chen, insb. beihilferechtlichen oder tatsächlichen, insb. IT-technischen Gründen noch 

keine Anträge gestellt werden konnten, soll die Insolvenzantragspflicht auch für Unter-

nehmen ausgesetzt werden, welche nach den Bedingungen des Programms in den Kreis 

der Antragsberechtigten fallen. Ausgenommen sind dem Zweck der Regelung entspre-

chend solche Fälle, in denen offensichtlich keine Aussicht auf die Gewährung der Hilfe 

besteht oder in denen die Auszahlung nichts an der Insolvenzreife ändern könnte.“ 

 

d)  Prognosezeitraum für die Überschuldungsprüfung (§ 4 COVInsAG) 

Abweichend von § 19 Abs. 2 Satz 1 InsO ist zwischen dem 01.01.2021 und dem 

31.12.2021 anstelle des Zeitraums von zwölf Monaten ein Zeitraum von vier Monaten 

zugrunde zu legen, wenn die Überschuldung des Schuldners auf die COVID-19-Pande-

mie zurückzuführen ist. Dies wird vermutet, wenn 

(1) der Schuldner am 31.12.2019 nicht zahlungsunfähig war, 

(2) der Schuldner in dem letzten, vor dem 01.01.2020 abgeschlossenen Geschäfts-

jahr ein positives Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erwirtschaf-

tet hat und 

(3) der Umsatz aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Kalenderjahr 2020 im 

Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30% eingebrochen ist (§ 4 COVInsAG).192 

 

Die Gesetzesbegründung193 führt hierzu aus: 

 „Der im RegE zur Voraussetzung für die Erleichterung der Überschuldungsprü-

fung gemachte Einbruch der Umsatzerlöse im Jahr 2020 um 40% des Vorjahres dürfte 

angesichts der in vielen Branchen oftmals niedrigeren Relationen zwischen Fixkosten 

und Umsatzerlösen zu hoch angesetzt gewesen sein. Zudem schwanken diese Relatio-

nen je nach Branche. Daher soll die Mindestschwelle für die Einbrüche der Umsatzerlöse 

auf 30% herabgesetzt werden und die Regelung für solche Fälle geöffnet werden, in 

                                                

192  BGBl. I 2020 S. 3256 [3292]; Art. 10 Nr. 3 SanInsFoG i.d.F. der Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (BT-Drucks. 19/25303 vom 15.12.2020 
S. 137); angenommen durch BT-Beschluss vom 17.12.2020; kein Antrag des BR gem. Art. 77 
Abs. 2 GG (BR-Drucks. 762/20). 

193  Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (BT-Drucks. 19/25353 vom 
16.12.2020 S. 15). 
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denen sich anhand der konkreten oder branchenspezifischen Relationen zeigen lässt, 

dass bereits geringere Umsatzeinbrüche zu pandemiebedingten Schieflagen führen kön-

nen.“ 

 

e)  Anwendung des bisherigen Rechts (§ 5 COVInsAG) 

Auf Eigenverwaltungsverfahren, die zwischen dem 01.01.2021 und dem 31.12.2021 be-

antragt werden, sind, soweit in den folgenden Absätzen und § 6 nichts anderes bestimmt 

ist, die §§ 270–285 InsO in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung weiter anzuwen-

den, wenn die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung des Schuldners auf die COVID-

19-Pandemie zurückzuführen ist (§ 5 Abs. 1 COVInsAG).194 

Die Insolvenzreife gilt als auf die COVID-19-Pandemie zurückführbar, wenn der Schuld-

ner eine von einem in Insolvenzsachen erfahrenen StB, WP oder RA oder einer Person 

mit vergleichbarer Qualifikation ausgestellte Bescheinigung vorlegt, aus der sich ergibt, 

dass 

1. der Schuldner am 31.12.2019 weder zahlungsunfähig noch überschuldet war, 

2. der Schuldner in dem letzten vor dem 01.01.2020 abgeschlossenen Geschäfts-

jahr ein positives Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erwirtschaf-

tet hat und 

3. der Umsatz aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Kalenderjahr 2020 im 

Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30% eingebrochen ist (§ 5 Abs. 2 Satz 1 CO-

VInsAG). 

 

§ 5 Abs. 2 Satz 1 COVInsAG gilt entsprechend, wenn die nach Satz 1 Nr. 2 und 3 zu 

bescheinigenden Voraussetzungen zwar nicht oder nicht vollständig vorliegen, aus der 

Bescheinigung jedoch hervorgeht, dass aufgrund von Besonderheiten, die im Schuldner 

oder in der Branche, der er angehört, begründet sind oder aufgrund sonstiger Umstände 

oder Verhältnisse dennoch davon ausgegangen werden kann, dass die Insolvenzreife 

auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist (§ 5 Abs. 2 Satz 2 COVInsAG). 

 

Die Insolvenzreife gilt auch als auf die COVID-19-Pandemie zurückführbar, wenn der 

Schuldner im Eröffnungsantrag darlegt, dass keine Verbindlichkeiten bestehen, die am 

31.12.2019 bereits fällig und zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestritten waren (§ 5 Abs. 3 

Satz 1 COVInsAG). Die Erklärung zur Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben nach 

                                                

194  BGBl. I 2020 S. 3256 [3293]; Art. 10 Nr. 3 SanInsFoG i.d.F. der Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (BT-Drucks. 19/25303 vom 15.12.2020 
S. 137); angenommen durch BT-Beschluss vom 17.12.2020; kein Antrag des BR gem. Art. 77 
Abs. 2 GG (BR-Drucks. 762/20). 
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§ 13 Abs. 1 Satz 7 InsO muss sich auch auf die Angaben nach Satz 1 beziehen (§ 5 

Abs. 3 Satz 2 COVInsAG). 

Erlangt das Gericht Kenntnis davon, dass die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 

des Schuldners nicht auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen 

ist, kann es auch aus diesem Grund 

1. anstelle des vorläufigen Sachwalters einen vorläufigen Insolvenzverwalter be-

stellen, 

2. die Anordnung nach § 270b Abs. 1 InsO in der bis zum 31.12.2020 geltenden 

Fassung vor Ablauf der Frist aufheben oder 

3. die Anordnung der Eigenverwaltung aufheben (§ 5 Abs. 4 COVInsAG). 

 

Ordnet das Gericht die vorläufige Eigenverwaltung oder Eigenverwaltung an, kann es 

zugleich anordnen, dass Verfügungen des Schuldners der Zustimmung durch den vor-

läufigen Sachwalter oder den Sachwalter bedürfen (§ 5 Abs. 5 COVInsAG). 

 

Die Annahme von Nachteilen für die Gläubiger kann nicht allein darauf gestützt werden, 

dass der Schuldner keine Vorkehrungen zur Sicherstellung seiner Fähigkeit zur Erfüllung 

insolvenzrechtlicher Pflichten getroffen hat (§ 5 Abs. 6 COVInsAG).195 

 

f)  Erleichterter Zugang zum Schutzschirmverfahren (§ 6 COVInsAG) 

Die Zahlungsunfähigkeit eines Schuldners steht der Anwendung des § 270b InsO in der 

bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung bei einem zwischen dem 01.01.2021 und dem 

31.12.2021 gestellten Insolvenzantrag nicht entgegen, wenn in der Bescheinigung nach 

§ 270b Abs. 1 Satz 3 InsO in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung auch bestätigt 

wird, dass 

1. der Schuldner am 31.12.2019 nicht zahlungsunfähig war, 

2. der Schuldner in dem letzten, vor dem 01.01.2020 abgeschlossenen Geschäfts-

jahr ein positives Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erwirtschaf-

tet hat und 

3. der Umsatz aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Kalenderjahr 2020 im 

Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30% eingebrochen ist (§ 6 Satz 1 COVIn-

sAG). 

  

                                                

195  Zur Anwendung der Vergütungsverordnung in diesen Fällen vgl. § 5 Abs. 7 COVInsAG. 
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Satz 1 gilt entsprechend, wenn die nach Satz 1 Nr. 2 und 3 zu bescheinigenden Voraus-

setzungen zwar nicht oder nicht vollständig vorliegen, aus der Bescheinigung jedoch 

hervorgeht, dass aufgrund von Besonderheiten, die im Schuldner oder in der Branche, 

der er angehört, begründet sind oder aufgrund sonstiger Umstände oder Verhältnisse 

dennoch davon ausgegangen werden kann, dass die Zahlungsunfähigkeit auf die CO-

VID-19-Pandemie zurückzuführen ist. § 5 Abs. 7 COVInsAG gilt entsprechend.196 

 

2.  Einführung eines vorinsolvenzlichen Restrukturierungsverfahrens 

Das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen 

(StaRUG) setzt bei der Krisenfrüherkennung und dem Krisenmanagement für haftungs-

beschränkte Unternehmensträger an.197 

Die Mitglieder des zur Geschäftsführung berufenen Organs einer juristischen Person 

(Geschäftsleiter) wachen fortlaufend über Entwicklungen, welche den Fortbestand der 

juristischen Person gefährden können (§ 1 Abs. 1 Satz 1 StaRUG). Erkennen sie solche 

Entwicklungen, ergreifen sie geeignete Gegenmaßnahmen und erstatten den zur Über-

wachung der Geschäftsleitung berufenen Organen (Überwachungsorganen) unverzüg-

lich Bericht (§ 1 Abs. 1 Satz 2 StaRUG). Berühren die zu ergreifenden Maßnahmen die 

Zuständigkeiten anderer Organe, wirken die Geschäftsleiter unverzüglich auf deren Be-

fassung hin (§ 1 Abs. 1 Satz 3 StaRUG).198 

Die Gestaltung von Rechtsverhältnissen mittels Restrukturierungsplänen bildet einen 

der Schwerpunkte des Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetzes 

(§§ 2–28 StrRUG). Die Instrumente des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens 

normieren §§ 29 ff. StaRUG. 

 

a) Sanierungserträge im Rahmen des Restrukturierungsverfahrens 

Aus steuerrechtlicher Sicht ist hervorzuheben, dass betriebliche Sanierungserträge in 

diesem vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren unter den Voraussetzungen des § 3a 

EStG steuerfrei sind. Gewerbesteuerrechtlich greift § 7b GewStG und körperschaftsteu-

errechtlich findet § 3a EStG über § 8 Abs. 1 KStG Anwendung.199 

                                                

196  Zur Sicherstellung der Gläubigergleichbehandlung bei Stützungsmaßnahmen anlässlich der 
COVID-19-Pandemie vgl. § 7 COVInsAG. 

197  Vgl. Thole, ZIP 2020 S. 1985; Hacker/Schumann, WPg 2020 S. 1453; Poertzgen, ZInsO 2020 
S. 2509; zur zeitlichen Anwendung s. Art. 25 Abs. 1: „Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der 
Abs. 2 und 3 am 01.01.2021 in Kraft.“ 

198  Bei Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit i.S.v. § 15a Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 InsO gilt 
Abs. 1 entsprechend für die Geschäftsleiter der zur Geschäftsführung berufenen Gesellschaf-
ter (§ 1 Abs. 2 StaRUG). Weitergehende Pflichten, die sich aus anderen Gesetzen ergeben, 
bleiben unberührt (§ 1 Abs. 3 StaRUG). 

199  Vgl. bereits Uhländer, DB 2020 S. 17 (19). 
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Ein begünstigter „Schuldenerlass“ zum Zweck einer unternehmensbezogenen Sanie-

rung i.S.d. § 3a EStG bzw. § 7b GewStG setzt kein Insolvenzverfahren voraus. Eine un-

ternehmensbezogene Sanierung liegt vor, wenn der Stpfl. für den Zeitpunkt des Schul-

denerlasses die Sanierungsbedürftigkeit und die Sanierungsfähigkeit des Unterneh-

mens, die Sanierungseignung des betrieblich begründeten Schuldenerlasses und die 

Sanierungsabsicht der Gläubiger nachweist (§ 3a Abs. 2 EStG).200 Diese Rahmenbedin-

gungen werden in einem vorinsolvenzlichen Restrukturierungsverfahren regelmäßig vor-

liegen. 

 

b)  Abgrenzung: Sanierungserträge im Restschuldbefreiungsverfahren 

Erträge aus einer nach den §§ 286 ff. InsO erteilten Restschuldbefreiung, einem Schul-

denerlass aufgrund eines außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplans zur Vermei-

dung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens nach den §§ 304 ff. InsO oder aufgrund ei-

nes Schuldenbereinigungsplans, dem in einem Verbraucherinsolvenzverfahren zuge-

stimmt wurde oder wenn diese Zustimmung durch das Gericht ersetzt wurde, sind, so-

weit es sich um Betriebsvermögensmehrungen oder Betriebseinnahmen handelt, eben-

falls steuerfrei, auch wenn die Voraussetzungen einer unternehmensbezogenen Sanie-

rung i.S.d. Abs. 2 nicht vorliegen (§ 3a Abs. 5 EStG). 

Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme zum JStG 2020 vom 09.10.2020201 eine 

„klarstellende“ Ergänzung des § 3a Abs. 5 EStG für die Fallgruppe der „Schuldbefreiung 

in einem Insolvenzplanverfahren nach § 227 InsO“ gefordert: 

 „Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 

Rechteüberlassungen (BGBl. I 2017 S. 2074) wurden als Reaktion auf den Beschluss 

des Großen Senats vom 28.11.2016 – GrS 1/2015 (BStBl. II 2017 S. 393), dass das 

BMF-Schreiben vom 27.03.2003 (BStBl. I S. 240 – sog. Sanierungserlass) gegen den 

Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt, die Vorschriften des § 3a EStG 

(steuerfreie Sanierungserträge) und § 3c Abs. 4 EStG (Berücksichtigung von Betriebs-

vermögensminderungen oder Betriebsausgaben im Zusammenhang mit einem steuer-

freien Sanierungsertrag) geschaffen. Die gesetzliche Normierung der unterschiedslos 

auf alle Unternehmen anwendbaren Steuerbefreiung der Sanierungsgewinne löst den 

bestehenden Zielkonflikt zwischen dem Besteuerungsverfahren und dem Insolvenz-

                                                

200  Zur Einfügung des §§ 3a und 3c Abs. 4 EStG vgl. z.B. Kahlert/Schmidt, DStR 2017 S. 1897; 
Förster/ Hechtner, DB 2017 S. 1536; Hey, FR 2017 S. 453; Hiller/ Baschnagel, DStZ 2018 
S. 17; Lampe/Breuer/Hotze, DStR 2018 S. 173; Uhländer, DB 2018 S. 2788; Hasbach, 
DB 2019 S. 871; Epler/ Petersen, Stbg 2019 S. 114; Hölzle, ZIP 2020 S. 301; Eilers/ Tiemann, 
Ubg 2020 S. 190; Hörner/Reuter, DB 2020 S. 2098; Skauradszun/ Kwauka, DStR 2020 
S. 953; Oppel, SteuerStud 2020 S. 746; Eilers/Schwahn, Sanierungssteuerrecht, 2. Aufl. 
2020, S. 15 ff.; Sonnleitner, Insolvenzsteuerrecht, 2017, S. 442 ff.; Heyd/ Kautenburger-
Behr/Wind, Bilanzierung und Besteuerung in Krise und Insolvenz, 2019, S. 199 ff. 

201  BT-Drucks. 19/23551 vom 21.10.2020. 
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verfahren. Eine Besteuerung des Sanierungsgewinns würde anderenfalls das Unterneh-

men in der Krisensituation nach erfolgtem Schuldenerlass erneut in finanzielle Schwie-

rigkeiten bringen. Gem. § 3a Abs. 5 EStG gilt die Steuerbefreiung auch für die Erträge 

aus einer nicht unternehmensbezogenen Sanierung, die aus einer erteilten Restschuld-

befreiung (§§ 286 ff. InsO), einem Schuldenerlass aufgrund eines außergerichtlichen 

Schuldenbereinigungsplans zur Vermeidung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens 

(§§ 304 ff. InsO) oder aufgrund eines Schuldenbereinigungsplans, dem in einem Ver-

braucherinsolvenzverfahren zugestimmt wurde oder wenn diese Zustimmung durch das 

Gericht ersetzt wurde, beruht. 

 Neben dem in § 3a Abs. 5 EStG beschriebenen Anwendungsbereich sind Fälle 

bekannt geworden, in denen ein Schuldenerlass aufgrund eines Insolvenzplans, der 

nicht den Fortbestand des Unternehmens vorsieht, beruht. Sieht der Insolvenzplan einen 

Schulderlass ohne Fortführung des Unternehmens vor, wird der Schuldner durch die 

insolvenzplanmäßige Befriedigung der Insolvenzgläubiger von seinen restlichen Ver-

bindlichkeiten gegenüber diesen Gläubigern befreit (§ 227 Abs. 1 InsO). Zu einem Be-

schluss des Insolvenzgerichts über eine Erteilung einer Restschuldbefreiung nach 

§§ 286 ff. InsO kommt es in diesem Fällen aber nicht. Eine Steuerpflicht der unterneh-

merbezogenen Schuldbefreiung im Insolvenzplanverfahren würde zu einem Zielkonflikt 

zwischen dem Besteuerungsverfahren und dem Insolvenzverfahren führen, den § 3a 

Abs. 5 EStG aber gerade lösen will. Von daher wird die Vorschrift klarstellend entspre-

chend erweitert.“ 

 

Die Bundesregierung hat diesen Änderungsvorschlag mit der Begründung abgelehnt: 

„da eine Ausweitung der eng gefassten Ausnahmetatbestände des § 3a Abs. 5 EStG 

sich auf die Beurteilung der Vereinbarkeit der Norm mit dem unionsrechtlichen Beihilfe-

recht auswirken würde“. Diese Sichtweise überzeugt m.E. nicht, da aus Art. 107 AEUV 

und der bisherigen Rspr. des EuGH diese einschränkende Auslegung nicht herzuleiten 

ist. Eine Anwendung des § 3a Abs. 5 EStG auf die vom Bundesrat vorgeschlagene Fall-

gruppe erscheint auch im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG und die Vergleichbarkeit mit den 

bislang gesetzlich geregelten Fallgruppen unter dem Aspekt der Besteuerung nach der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit folgerichtig und sachgerecht.202 Das JStG 2020 hat 

den Vorschlag des Bundesrats zu § 3a Abs. 5 EStG leider nicht aufgegriffen. 

                                                

202  Die frühere Sichtweise im Sanierungserlass ist durch die Einfügung des § 3a Abs. 5 EStG 
überholt; BMF vom 27.03.2003, BStBl. I 2003 S. 240 = DB 2003 S. 796, Tz. 2 enthielt noch 
die Regelung, wonach keine begünstigte Sanierung gegeben ist, soweit die Schulden erlassen 
werden, um dem Stpfl. oder einem Beteiligten einen schuldenfreien Übergang in sein Privat-
leben oder den Aufbau einer anderen Existenzgrundlage zu ermöglichen. 
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Das Gesetz zur weiteren Verkürzung der Restschuldbefreiung203 reduziert in § 287 

Abs. 2 i.V.m. § 300 InsO die Dauer des Restschuldbefreiungsverfahrens auf drei 

Jahre.204 Dem Antrag auf Restschuldbefreiung ist die Erklärung des Schuldners beizu-

fügen, dass dieser seine pfändbaren Forderungen auf Bezüge aus einem Dienstverhält-

nis oder auf an deren Stelle tretende laufende Bezüge für den Zeitraum von drei Jahren 

nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Abtretungsfrist) an einen vom Gericht zu 

bestimmenden Treuhänder abtritt (§ 287 Abs. 2 Satz 1 InsO n.F.). Ist dem Schuldner auf 

Grundlage eines nach dem 30.09.2020 gestellten Antrags bereits einmal Restschuldbe-

freiung erteilt worden, so beträgt die Abtretungsfrist in einem erneuten Verfahren fünf 

Jahre; der Schuldner hat dem Antrag eine entsprechende Abtretungserklärung beizufü-

gen (§ 287 Abs. 2 Satz 2 InsO n.F.). 

Das Insolvenzgericht entscheidet nach dem regulären Ablauf der Abtretungsfrist über 

die Erteilung der Restschuldbefreiung (§ 300 Abs. 1 Satz 1 InsO n.F.).205 Der Beschluss 

ergeht nach Anhörung der Insolvenzgläubiger, des Insolvenzverwalters oder Treuhän-

ders und des Schuldners (§ 300 Abs. 1 Satz 2 InsO n.F.). Eine nach Satz 1 erteilte Rest-

schuldbefreiung gilt als mit Ablauf der Abtretungsfrist erteilt (§ 300 Abs. 1 Satz 3 InsO). 

Wurden im Insolvenzverfahren keine Forderungen angemeldet oder sind die Insolvenz-

forderungen befriedigt worden und hat der Schuldner die Kosten des Verfahrens und die 

sonstigen Masseverbindlichkeiten berichtigt, so entscheidet das Gericht auf Antrag des 

Schuldners schon vor Ablauf der Abtretungsfrist über die Erteilung der Restschuld-

                                                

203  BGBl. I 2020 S. 3328; vgl. Beschluss des BT vom 17.12.2020 (BR-Drucks. 761/20) sowie den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drucks. 19/21981 vom 31.08.2020), die Stellung-
nahme des Bundesrats und Gegenäußerung der Bundesregierung (BT-Drucks. 19/22773 vom 
23.09.2020) und die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucher-
schutz (BT-Drucks. 19/25251 vom 15.12.2020). Der Bundesrat hat in seiner 998. Sitzung am 
18.12.2020 beschlossen, zu dem vom BT am 17.12.2020 verabschiedeten Gesetz einen An-
trag gem. Art. 77 Abs. 2 GG nicht zu stellen (BR-Drucks. 761/20 vom 18.12.2020). 

204  § 287 Abs. 2 InsO a.F. regelte: Dem Antrag ist die Erklärung beizufügen, dass der Schuldner 
seine pfändbaren Forderungen auf Bezüge aus einem Dienstverhältnis oder an deren Stelle 
tretende laufende Bezüge für die Zeit von sechs Jahren nach der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens (Abtretungsfrist) an einen vom Gericht zu bestimmenden Treuhänder abtritt. § 300 
Abs. 1 Satz 2 InsO a.F. bestimmte bislang: Hat der Schuldner die Kosten des Verfahrens be-
richtigt, entscheidet das Gericht auf seinen Antrag, wenn 1. im Verfahren kein Insolvenzgläu-
biger eine Forderung angemeldet hat oder wenn die Forderungen der Insolvenzgläubiger be-
friedigt sind und der Schuldner die sonstigen Masseverbindlichkeiten berichtigt hat, 2. drei 
Jahre der Abtretungsfrist verstrichen sind und dem Insolvenzverwalter oder Treuhänder inner-
halb dieses Zeitraums ein Betrag zugeflossen ist, der eine Befriedigung der Forderungen der 
Insolvenzgläubiger i.H.v. mindestens 35% ermöglicht, oder 3. fünf Jahre der Abtretungsfrist 
verstrichen sind. 

205  Eine Verbindlichkeit aus einem Steuerschuldverhältnis ist auch dann von der Restschuldbe-
freiung ausgenommen, wenn die Eintragung über die Verurteilung wegen einer Steuerstraftat 
nach §§ 370, 373 oder § 374 AO, welche im Zusammenhang mit dem Steuerschuldverhältnis 
steht, im Bundeszentralregister getilgt worden oder zu tilgen ist (BGH vom 01.10.2020 – IX 
ZR 199/19, DB 2020 S. 2739). Säumniszuschläge und Zinsforderungen nehmen als steuerli-
che Nebenleistungen an der Privilegierung der Hauptforderung teil (BGH vom 01.10.2020, 
a.a.O.). 
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befreiung (§ 300 Abs. 2 Satz 1 InsO). § 300 Abs. 1 Satz 2 InsO gilt entsprechend (§ 300 

Abs. 2 Satz 2 InsO n.F.). Das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 300 Abs. 2 Satz 1 

InsO ist vom Schuldner glaubhaft zu machen (§ 300 Abs. 2 Satz 3 InsO n.F.). Wird die 

Restschuldbefreiung nach § 300 Abs. 2 Satz 1 InsO erteilt, so gelten die §§ 299 und 

300a InsO entsprechend (§ 300 Abs. 2 Satz 4 InsO n.F.). 

Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbefreiung auf Antrag eines Insolvenzgläubi-

gers, wenn die Voraussetzungen des § 290 Abs. 1, des § 296 Abs. 1 oder 2 Satz 3, des 

§ 297 oder des § 297a vorliegen, oder auf Antrag des Treuhänders, wenn die Voraus-

setzungen des § 298 vorliegen (§ 300 Abs. 3 InsO n.F.).206 

 

c)  Bestellung eines Restrukturierungsbeauftragten/ Sanierungsmoderators 

Der „Restrukturierungsbeauftragte“ gem. §§ 73 ff. StaRUG (§§ 80 ff. StaRUG-Entwurf) 

und der „Sanierungsmoderator“ gem. §§ 94 ff. StaRUG (§§ 100 ff. StaRUG-Entwurf) 

sind keine steuerrechtlichen Vermögensverwalter i.S.d. § 34 Abs. 3 AO, da sie keine 

entsprechenden Verwaltungs- und Verfügungsbefugnisse haben.207 Die Aufgaben des 

Restrukturierungsbeauftragten normiert insb. § 76 StaRUG; er steht unter der Aufsicht 

des Restrukturierungsgerichts (§ 75 Abs. 1 StaRUG) und nimmt seine Aufgaben unpar-

teiisch wahr (§ 75 Abs. 4 Satz 2 StaRUG).208 Der Sanierungsmoderator vermittelt zwi-

schen dem Schuldner und seinen Gläubigern bei der Herbeiführung einer Lösung zur 

Überwindung der wirtschaftlichen oder finanziellen Schwierigkeiten (§ 96 Abs. 1 Sta-

RUG). Der Schuldner gewährt dem Moderator Einblick in seine Bücher und Geschäfts-

unterlagen und erteilt ihm die angeforderten zweckmäßigen Auskünfte (§ 96 Abs. 2 Sta-

RUG). Der Sanierungsmoderator erstattet dem Gericht über den Fortgang der Sanie-

rungsmoderation monatlich schriftlich Bericht (§ 96 Abs. 3 Satz 1 StaRUG). 

  

                                                

206  Zur zeitlichen Anwendung vgl. Art. 14 Abs. 1: „rückwirkendes Inkrafttreten ab dem 01.10.2020“ 
207  Uhländer, in: Waza/Uhländer/Schmittmann (Hrsg.), Insolvenzen und Steuern, 13. Aufl. 2021, 

Rn. 484. 
208  Vgl. Smid, ZInsO 2020 S. 2184. 
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3.  Hinweis- und Warnpflichten bei Erstellung der Handelsbilanz (§ 102 Sta-

RUG)209 

Bei der Erstellung eines Jahresabschlusses für einen Mandanten haben StB, Steuerbe-

vollmächtigte, WP, vereidigte Buchprüfer und Rechtsanwälte den Mandanten auf das 

Vorliegen eines möglichen Insolvenzgrundes nach den §§ 17–19 InsO und die sich da-

ran anknüpfenden Pflichten der Geschäftsleiter und Mitglieder der Überwachungsorgane 

hinzuweisen, wenn entsprechende Anhaltspunkte offenkundig sind und sie annehmen 

müssen, dass dem Mandanten die mögliche Insolvenzreife nicht bewusst ist (§ 102 Sta-

RUG). 

Diese gesetzliche „Klarstellung“210 geht auf die Rspr. des BGH zur Prüfung der Going-

Concern-Prämisse211 (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) in der Entscheidung vom 26.01.2017212 

zurück.213 Hiernach ist der mit der Erstellung eines Jahresabschlusses für eine GmbH 

beauftragte StB verpflichtet zu prüfen, ob sich auf der Grundlage der ihm zur Verfügung 

stehenden Unterlagen und der ihm sonst bekannten Umstände tatsächliche oder recht-

liche Gegebenheiten ergeben, die einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit entge-

genstehen können. Hingegen ist er nach Ansicht des IX. BGH-Senats nicht verpflichtet, 

von sich aus eine Fortführungsprognose zu erstellen und die hierfür erheblichen Tatsa-

chen zu ermitteln. Eine Haftung des StB setzt nach Ansicht des BGH voraus, dass der 

                                                

209  § 102 StaRUG ist gegenüber § 108 StaRUG-Entwurf unverändert geblieben. Der RefE hatte 
noch eine Neuregelung in § 57 Abs. 5 StBerG vorgesehen: „StB und Steuerbevollmächtigte 
sind verpflichtet, bei Erstellung des Jahresabschlusses für einen Mandanten zu prüfen, ob auf 
der Grundlage der ihnen zur Verfügung stehenden Unterlagen und der ihnen sonst bekannten 
Umstände tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten vorliegen, die einer Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit entgegenstehen können. Sie haben den Mandanten auf das mögliche 
Vorliegen eines Insolvenzgrundes nach den §§ 17–19 InsO und die sich daran anknüpfenden 
Pflichten der Geschäftsleiter und Mitglieder der Überwachungsorgane hinzuweisen, wenn ent-
sprechende Anhaltspunkte offenkundig sind und der StB oder Steuerbevollmächtigte anneh-
men muss, dass dem Mandanten die mögliche Insolvenzreife nicht bewusst ist“ (§ 57 Abs. 5 
StBerG i.d.F. des RefE). 

210  Auszug Gesetzesbegründung: „Die Hinweis- und Warnpflichten werden als Instrument zur 
Früherkennung der Bestandsgefährdung eines Unternehmens i.S.d. Art. 3 Abs. 1 und 2 
Buchst. c der Richtlinie künftig auch gesetzlich klargestellt. Sie resultieren gem. der Rspr. des 
BGH aus der Mandatenbeziehung, sodass sich für den StB im Zusammenhang mit der Man-
datsausübung keine neuen Pflichten und daraus folgend keine neuen Haftungstatbestände 
ergeben“. 

211  Vgl. dazu Bernhardt/Koch, Einschätzung und Beurteilung der Fortführungsannahme gem. 
§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB, in: Rechnungslegung in der Corona-Krise, 2020, S. 31 ff.; Deu-
bert/Meyer/Bernhardt, Abkehr von der Fortführungsannahme – Auswirkungen auf den han-
delsrechtlichen Jahresabschluss und die Abschlussprüfung, in: Rechnungslegung in der 
Corona-Krise, 2020, S. 177 ff.; Bacmeister, DStZ 2020 S. 620 ff.; Behnke, DB 2020 S. 1890 
ff. 

212 BFH vom 26.01.2017 – IX ZR 285/14, DB 2017 S. 418. 
213  Vgl. dazu Hüttemann, BB 2017 S. 690; Baumert, ZInsO 2017 S. 486; Schmittmann, StuB 2017 

S. 241; Hillebrand, ZInsO 2017 S. 733; Zaumseil, DB 2017 S. 891; Uhländer, DB 2017 S. 923; 
Frystatzki, DStR 2017 S. 1494; Roth, ZInsO 2017 S. 2199; Weyand, ZInsO 2017 S. 2341; 
Osterloh, StB 2018 S. 333. 
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Jahresabschluss angesichts einer bestehenden Insolvenzreife der Gesellschaft objektiv 

zu Unrecht von Fortführungswerten ausgeht. Der mit der Erstellung eines Jahresab-

schlusses für eine GmbH beauftragte StB hat danach die Mandantin auf einen möglichen 

Insolvenzgrund und die daran anknüpfende Prüfungspflicht ihres Geschäftsführers hin-

zuweisen, wenn entsprechende Anhaltspunkte offenkundig sind und er annehmen muss, 

dass die mögliche Insolvenzreife der Mandantin nicht bewusst ist.214 

 

4.  Änderung des § 55 Abs. 4 InsO 

Nach § 55 Abs. 4 InsO a.F. gelten Verbindlichkeiten215 des Insolvenzschuldners aus dem 

Steuerschuldverhältnis, die von einem vorläufigen Insolvenzverwalter oder vom Schuld-

ner mit Zustimmung eines vorläufigen Insolvenzverwalters begründet worden sind, nach 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens als Masseverbindlichkeiten. 

Der Steueranspruch für einen Besteuerungszeitraum, in dem der Unternehmer einem 

Eröffnungsverfahren mit vorläufiger Eigenverwaltung nach § 270a InsO unterliegt, ist 

weder nach § 55 Abs. 2 InsO216 noch nach § 55 Abs. 4 InsO eine Masseverbindlichkeit; 

auch eine analoge Anwendung dieser Vorschriften kommt nicht in Betracht.217 Damit war 

§ 55 Abs. 4 InsO auf den vorläufigen Sachwalter nach bisheriger Rechtslage nicht an-

wendbar. 

Der RefE zum Sanierungsrechtsfortentwicklungsgesetz von September 2020 sah hinge-

gen eine Erweiterung des § 55 Abs. 4 InsO auf den vorläufigen Sachwalter und eine 

Begrenzung auf die USt vor: 

                                                

214  Bereits die Verlautbarung der BStBK vom 12./13.04.2010 bestimmte zu den Grundsätzen für 
die Erstellung von Jahresabschlüssen in Tz. 29: „Der StB darf nicht an erkannten unzulässigen 
Wertansätzen und Darstellungen im Jahresabschluss mitwirken. Verlangt der Mandant ent-
sprechende Wertansätze und Darstellungen oder verweigert er erforderliche Korrekturen, so 
hat der StB dies in geeigneter Weise in seiner Bescheinigung sowie ggf. in seinem Erstel-
lungsbericht zu würdigen oder den Auftrag niederzulegen. Dies gilt insb., wenn Vermögens-
gegenstände oder Schulden unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
bewertet wurden, obwohl dem tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten offensichtlich ent-
gegenstehen.“; vgl. zudem die Aktualisierungen der Verlautbarungen vom 13./14.03.2018. 

215  § 55 Abs. 4 InsO ist nur auf Masseverbindlichkeiten, nicht aber auch auf Vergütungsansprü-
che zugunsten der Masse anzuwenden (so zutreffend BFH vom 23.07.2020 – V R 26/19, 
DB 2020 S. 2336). 

216  Vorbehaltlich § 270b Abs. 3 Satz 1 InsO a.F., wonach auf Antrag des Schuldners das Gericht 
anzuordnen hat, dass der Schuldner Masseverbindlichkeiten begründet. § 55 Abs. 2 InsO galt 
entsprechend (§ 270b Abs. 3 Satz 2 InsO). Nach § 270c Abs. 4 Satz 1 InsO n.F. hat das Ge-
richt auf Antrag des Schuldners anzuordnen, dass der Schuldner Masseverbindlichkeiten be-
gründet. Soll sich die Ermächtigung auf Verbindlichkeiten erstrecken, die im Finanzplan nicht 
berücksichtigt sind, bedarf dies einer besonderen Begründung (§ 270c Abs. 4 Satz 2 InsO 
n.F.). § 55 Abs. 2 InsO gilt entsprechend (§ 270c Abs. 4 Satz 3 InsO). 

217  So folgerichtig BFH vom 07.05.2020 – V R 19/19; ebenso zuvor BGH vom 22.11.2018 – IX 
ZR 167/16, DB 2018 S. 3043; Uhländer, in: Waza/Uhländer/Schmittmann (Hrsg.), Insolvenzen 
und Steuern, 12. Aufl. 2019, Rn. 690/1 S. 356 bzw. nunmehr 13. Aufl. 2021, Rn. 690/1 S. 382. 
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„Umsatzsteuerverbindlichkeiten des Insolvenzschuldners, die von einem vorläufigen In-

solvenzverwalter oder vom Schuldner mit Zustimmung eines vorläufigen Insolvenzver-

walters oder vom Schuldner nach Bestellung eines vorläufigen Sachwalters begründet 

worden sind, gelten nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens als Masseverbindlichkeit.“ 

 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung218 hatte – zunächst – keine Änderung des § 55 

Abs. 4 InsO mehr vorgesehen. In der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht 

und Verbraucherschutz zum Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz219 

hat Art. 5 Nr. 14 jedoch zu folgender Änderung des § 55 Abs. 4 InsO geführt: 

„Umsatzsteuerverbindlichkeiten des Insolvenzschuldners, die von einem vorläufigen In-

solvenzverwalter oder vom Schuldner mit Zustimmung eines vorläufigen Insolvenzver-

walters oder vom Schuldner nach Bestellung eines vorläufigen Sachwalters begründet 

worden sind, gelten nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens als Masseverbindlichkeit. 

Den Umsatzsteuerverbindlichkeiten stehen die folgenden Verbindlichkeiten gleich: 

1. sonstige Ein- und Ausfuhrabgaben, 

2. bundesgesetzlich geregelte Verbrauchsteuern, 

3. die Luftverkehrsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer und 

4. die Lohnsteuer.“ 

 

Die Gesetzesbegründung220 rechtfertigt die gesetzlichen Modifizierungen wie folgt: 

„Mit den Änderungen wird der Anwendungsbereich der Vorschrift einerseits auf die vor-

läufige Eigenverwaltung erstreckt, andererseits auf bestimmte Steuerarten beschränkt. 

… Der eigenverwaltende Schuldner kann die Masse bislang bewusst dadurch anrei-

chern, dass er die vom Kunden erhaltenen USt vereinnahmt, diese aber nicht an den 

Fiskus abführt. Sofern der eigenverwaltende Schuldner die Steuer zahlt, kann sie nach 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Anfechtung unterliegen. Dies wirkt sich auch ver-

zerrend auf den Wettbewerb und zulasten solventer Konkurrenten aus, da der eigenver-

waltende Schuldner seine Produkte oder seine Dienstleistungen zu niedrigeren Preisen 

anbieten kann. 

Da diese Verwerfungen hauptsächlich dort entstehen, wo der Schuldner die durch seine 

Tätigkeit entstehende Steuer von einem Dritten zwecks Abführung an den Fiskus erhal-

ten hat, wird die Regelung auf solche Steuerarten begrenzt, die darauf ausgelegt sind, 

über den Preis auf den Leistungsempfänger abgewälzt zu werden. Dies ist zum einen 

                                                

218  BR-Drucks. 619/20 vom 16.10.2020. 
219  BT-Drucks. 19/25303 vom 15.12.2020. 
220 Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (BT-Drucks. 19/25353 vom 

16.12.2020 S. 13). 
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die USt einschließlich der EUSt. … Gleiches gilt für die sonstigen Ein- und Ausfuhrab-

gaben und andere Abgaben der EU, die bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern 

einschließlich der Biersteuer sowie für die Luftverkehrsteuer und die KraftSt. Die weitere 

Einbeziehung dieser Abgaben ist systemgerecht, weil diese auch überwiegend auf eine 

Abwälzung auf den Verbraucher ausgelegt sind. Zudem knüpft das Entstehen dieser 

Abgaben grds. an bestimmte Handlungen des Schuldners an, weil der Steuertatbestand 

in der Regel durch das Erbringen einer bestimmten Leistung bzw. durch den Übergang 

der Ware in den freien Verkehr ausgelöst wird. Gleiches gilt für die LSt, da hier der 

Schuldner die LSt für Rechnung des Arbeitnehmers an die Finanzbehörden abzuführen 

hat. Praktische Auswirkungen hat diese Regelung aber nur in den Fällen, in denen der 

Zeitraum der vorläufigen Insolvenzverwaltung bzw. der vorläufigen Eigenverwaltung die 

Dauer der Zahlung des Insolvenzgeldes durch die Bundesagentur für Arbeit überschrei-

tet.“ 

 

Mit dieser Erweiterung des Anwendungsbereichs des § 55 Abs. 4 InsO auf den vorläufi-

gen Sachwalter wird eine langjährige kontroverse Diskussion zwischen der Finanzver-

waltung einerseits und der Rspr. des BFH bzw. des BGH andererseits zugunsten des 

Fiskus beendet. Aus der aktuellen Rspr. des BFH221 ist insoweit noch zu beachten, dass 

weder die Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung beim Organträger noch die An-

ordnung der vorläufigen Eigenverwaltung bei der Organgesellschaft eine umsatzsteuer-

rechtliche Organschaft i.S.d. § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG beenden, wenn das Insolvenzgericht 

lediglich bestimmt, dass ein vorläufiger Sachwalter bestellt wird, sowie eine Anordnung 

gem. § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO erlässt. 

 

5.  Einfügung des § 35 Abs. 3 InsO (Freigabeerklärung) 

Übt der Schuldner eine selbstständige Tätigkeit aus oder beabsichtigt er, demnächst 

eine solche Tätigkeit auszuüben, hat der Insolvenzverwalter ihm gegenüber zu erklären, 

ob Vermögen aus der selbstständigen Tätigkeit zur Insolvenzmasse gehört und ob An-

sprüche aus dieser Tätigkeit im Insolvenzverfahren geltend gemacht werden können 

(§ 35 Abs. 2 Satz 1 InsO). Durch das Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuld-

befreiungsverfahrens wird aufgrund der Beschlussempfehlung des Ausschusses für 

Recht und Verbraucherschutz durch Art. 6 Nr. 1 ein weiterer Absatz als § 35 Abs. 3 InsO 

n.F. eingefügt. 

Der Schuldner hat gem. § 35 Abs. 3 Satz 1 InsO n.F. den Verwalter unverzüglich über 

die Aufnahme oder Fortführung einer selbstständigen Tätigkeit zu informieren. Ersucht 

                                                

221  BFH vom 27.11.2019 – XI R 35/17, DB 2020 S. 481. Vereinnahmt der Insolvenzschuldner im 
Rahmen der Eigenverwaltung das Entgelt für eine vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
ausgeführte Leistung, begründet dies eine Masseverbindlichkeit i.S.v. § 55 Abs. 1 Nr. 1 InsO 
(BFH vom 27.09.2018 – V R 45/16, DB 2018 S. 2733). 
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der Schuldner den Verwalter um die Freigabe einer solchen Tätigkeit, hat sich der Ver-

walter unverzüglich, spätestens nach einem Monat zu dem Ersuchen zu erklären (§ 35 

Abs. 3 Satz 2 InsO n.F.).222 

 

Die Gesetzesbegründung223 erläutert die Einfügung des § 35 Abs. 3 InsO wie folgt: 

„Der neu eingefügte Abs. 3 Satz 1 verpflichtet den Schuldner gegenüber dem Insolvenz-

verwalter zur unverzüglichen Anzeige einer beabsichtigten oder bereits ausgeübten 

selbstständigen Tätigkeit. Auf die Informationen über die selbstständige Tätigkeit des 

Schuldners ist der Insolvenzverwalter angewiesen, um abschätzen zu können, ob eine 

Freigabe der Tätigkeit im Interesse der Insolvenzmasse geboten ist. Nach Abs. 3 Satz 2 

kann der Schuldner den Verwalter um die Freigabe der angezeigten Tätigkeit ersuchen. 

In diesem Fall hat sich der Insolvenzverwalter unverzüglich, spätestens jedoch nach ei-

nem Monat zu dem Ersuchen des Schuldners zu erklären. Hierdurch erlangt der Schuld-

ner Rechts- und Planungssicherheit hinsichtlich der von ihm geplanten oder bereits aus-

geübten Tätigkeit. Kann der Verwalter allerdings binnen der Monatsfrist die Vor- und 

Nachteile, die eine Freigabe für die Masse hätte, nicht abschließend beurteilen, ist er im 

Fall einer hierauf gestützten vorsorglichen Verweigerung der Freigabe nicht gehindert, 

die Entscheidung zu korrigieren, sobald er die erforderliche Einschätzung vornehmen 

kann.“ 

 

Der BFH224 folgert aus § 35 Abs. 2 Satz 1 InsO, dass der Insolvenzverwalter unverzüg-

lich zu erklären hat, ob er eine selbstständige Tätigkeit des Insolvenzschuldners aus der 

Insolvenzmasse freigibt oder nicht. Verletzt der Insolvenzverwalter diese Pflicht, führt 

sein pflichtwidriges Unterlassen nach Ansicht des BFH dazu, dass Verbindlichkeiten „in 

anderer Weise“ i.S.d. § 55 Abs. 1 Nr. 1 InsO begründet werden. Eine formfrei mögliche 

Freigabeerklärung wirke grds. erst ab ihrem Zugang beim Insolvenzschuldner (ex nunc). 

Die Überleitung der Vertragsverhältnisse, die der selbstständigen Tätigkeit des Schuld-

ners dienen, wirke nicht auf Forderungen und Verbindlichkeiten zurück, soweit diese vor 

Wirksamwerden der Erklärung entstanden sind. Eine Frist für die Abgabe der 

                                                

222  Zur zeitlichen Anwendung vgl. Art. 14 Abs. 2 i.V.m. Art. 7. 
223 Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (BT-Drucks. 19/25322 vom 

16.12.2020 S. 18) zum Entwurf des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefrei-
ungsverfahrens. 

224 BFH vom 18.12.2019 – XI R 10/19. Ist demgegenüber bei einer Tätigkeit ohne Wissen und 
Billigung des Insolvenzverwalters unklar, ob es sich umsatzsteuerrechtlich um eine solche des 
Insolvenzschuldners handelt, entsteht keine Masseverbindlichkeit (BFH vom 06.06.2019 – V 
R 51/17, DB 2019 S. 2778). Falls der Insolvenzverwalter entgegen seiner Erklärungspflicht 
keine ausdrückliche Wahl treffe, die selbstständige Tätigkeit des Schuldners aber wissentlich 
dulde, könne sein pflichtwidriges Unterlassen ebenfalls zu Ansprüchen gegen die Masse füh-
ren. Ein pflichtwidriges Unterlassen des Insolvenzverwalters setze somit Kenntnis oder zumin-
dest Erkennbarkeit voraus. 
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Freigabeerklärung sei zwar gesetzlich nicht bestimmt. Ein Zeitraum von vier Wochen 

werde in der Regel als ausreichend angesehen. 

 

II.  Steuerrechtliche Rahmenbedingungen 

Der „Steuergesetzgeber“225 hat mit den beiden Corona-Steuerhilfegesetzen und dem 

JStG 2020 eine Vielzahl von unterschiedlichen Maßnahmen umgesetzt, um steuerliche 

Erleichterungen zur Bewältigung der Corona-Krise zu ermöglichen.226 

  

                                                

225  Zudem haben das BMF und die Finanzverwaltungen der Länder im Licht der Corona-Krise 
zahlreiche Verwaltungsanweisungen veröffentlicht; vgl. insbesondere BMF vom 19.03.2020 
(DB 2020 S. 649) zur Stundung und zum Vollstreckungsaufschub (ergänzt durch BMF vom 
22.12.2020 – IV A 3 – S 0336/20/10001:025), BMF vom 21.12.2020 – IV A 3 – S 
0261/20/10001:010 zur Verlängerung der Steuererklärungsfrist gem. § 149 Abs. 3 AO für den 
VZ 2019, Bayerisches Landesamt für Steuern vom 26.03.2020 – S 3900.1.1-23/1 St 34 zur 
Stundung von ErbSt, BMF vom 09.04.2020 – IV C 4 – S 2223/19/10003:003 zum vereinfach-
ten Spendenabzug (Erweiterung und Verlängerung durch BMF vom 18.12.2020 – IV C 4 – S 
2223/19/10003:006), Bayerisches Landesamt für Steuern vom 31.07.2020 – S 2143.2.1-10/3 
St 32 zur ertragsteuerlichen Behandlung von Corona-Soforthilfen sowie FAQ „Corona“ (Steu-
ern) in der jeweils aktuellen Fassung auf den Internetseiten der Finanzbehörden mit Erläute-
rungen z.B. zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, der Durchführung von Außenprüfun-
gen, der vereinfachten Anpassung von Vorauszahlungen etc.; aus der finanzgerichtlichen 
Rechtsprechung zur Vollstreckung in der Corona-Krise vgl. z.B. FG Münster vom 13.05.2020 
– 1 V 1286/20 AO, FG Münster vom 29.05.2020 – 11 V 1496/20 AO, FG Düsseldorf vom 
29.05.2020 – 9 V 754/20 AE(KV), FG Münster vom 16.06.2020 – 4 V 1584/20 AO, BFH vom 
09.07.2020 – VII S 23/20; BFH vom 30.07.2020 – VII B 73/20 (siehe dazu Werth, DB 2020 
S. 1990 ff.), FG Münster vom 22.10.2020 – 6 V 2806/20 AO. 

226  Zu den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Rechnungslegung und Bilanzierung 
vgl. insb. Kahlert/Kayser/Bornemann, Perspektiven für eine kohärente und praxisgerechte 
Verzahnung von Steuerrecht und Insolvenzrecht, 2020, S. 125 ff.; Reppel, in: Rechnungsle-
gung in der Corona-Krise, 2020, S. 245 ff.; Heinz, in: Rechnungslegung in der Corona-Krise, 
2020, S. 165 ff.; Heidrich/Steinicke, SanB 2020 S. 16; Kußmaul/Klauck, Ubg 2020 S. 255; Lü-
denbach, StuB 2020 S. 191; Prinz/Ludwig, DB 2020 S. 1137; Prinz, StuB 2020 S. 445; Rinker, 
StuB 2020 S. 340; Rinker, StuB 2020 S. 377; Wengerofsky, StuB 2020 371; Wulf, DStZ 2020 
S. 351; Zwirner/Busch/Krauß, DB 2020 S. 1242; IDW-Fachhinweise vom 
04.03./25.03./08.04.2020; zum Einsatz des IDW S 6 vgl. Quick/Sayar/Brom, WPg 2020 
S. 1437. 
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1.  Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.06.2020227 

Mit § 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG wurde z.B. der ermäßigte Steuersatz auf die nach dem 

30.06.2020 und vor dem 01.07.2021 erbrachten Restaurant- und Verpflegungsdienst-

leistungen mit Ausnahme der Abgabe von Getränken erweitert. 

§ 3 Nr. 11a EStG ermöglicht die Steuerbefreiung für zusätzlich zum ohnehin geschulde-

ten Arbeitslohn vom Arbeitgeber in der Zeit vom 01.03.2020 bis zum 31.12.2020228 auf-

grund der Corona-Krise an seine Arbeitnehmer in Form von Zuschüssen und Sachbe-

zügen gewährte Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 €.229 

§ 3 Nr. 28a EStG normiert die Steuerbefreiung für Zuschüsse des Arbeitgebers zum 

Kurzarbeitergeld und Saison-Kurzarbeitergeld, soweit sie zusammen mit dem Kurzar-

beitergeld 80% des Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt 

nach § 106 SGB III nicht übersteigen und sie für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 

29.02.2020 beginnen und vor dem 01.01.2021 enden, geleistet werden.230 

 

2.  Zweites Corona-Steuerhilfegesetz vom 29.06.2020231 

Das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz enthält eine Reihe von einkommensteuerrechtli-

chen Änderungen (z.B. Wiedereinführung der degressiven Abschreibung in § 7 Abs. 2 

EStG, Erhöhung des Verlustrücktrags gem. § 10d Abs. 1 EStG, Erhöhung der Ermäßi-

gung gem. § 35 Abs. 1 EStG, Anpassung von Vorauszahlungen für den Vz. 2019 gem. 

§ 110 EStG, vorläufiger Verlustrücktrag für 2020 gem. § 111 EStG232 etc.) sowie die 

                                                

227  Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise, 
BGBl. I 2020 S. 1385. 

228  Verlängerung durch das JStG 2020 bis zum 30.06.2021 (Art. 2 Nr. 1b). 
229  Vgl. dazu BMF vom 26.10.2020, DB 2020 S. 2326. 
230  Zur Erweiterung des Umwandlungszeitraums in den Fällen des § 9 Satz 3 und § 20 Abs. 6 

Satz 1 und 3 UmwStG vgl. § 27 Abs. 15 UmwStG sowie die VO zu § 27 Abs. 15 UmwStG 
i.d.F. BR-Drucks. 677/20 vom 18.12.2020; BGBl. I 2020 S. 3042; zur ertragsteuerrechtlichen 
Organschaft s. Neufang/Eckhardt, StBp 2020 S. 235; Olbing, GmbH-StB 2020 S. 255; 
Schwan, DStR 2020 S. 575 

231  Zweites Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-
Krise, BGBl. I 2020 S. 1512; vgl. zu den steuerrechtlichen Maßnahmen auch Böing/Groll, 
GmbH-StB 2020 S. 147; Böing/Dokholian, GmbH-StB 2020 S. 229; Dorn, DB 2020 S. 759 ff.; 
Eichholz, StuB 2020 S. 489 ff., 533 ff. 

232 Vgl. Hey, DStR 2020 S. 2048; Bergan/Horlemann, DStR 2020 S. 1401 ff.; Weiss, DB 2020 
S. 1531 ff.; Wengerofsky, StuB 2020 S. 450 ff.; vor den gesetzlichen Neuregelungen (§§ 110, 
111 EStG) ermöglichte das BMF-Schreiben vom 24.04.2020 – IV C 8 – S 2225/20/10003:010 
eine sehr pragmatische Berücksichtigung des vorläufigen Verlustrücktrags aus 2020. 
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Senkung der USt-Sätze233 in § 28 UStG für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 

31.12.2020.234 

 

3.  Jahressteuergesetz 2020 

Das JStG 2020235 enthält nur wenige Normen mit direkten Bezügen zur Besteuerung in 

der Krise, Sanierung und Insolvenz.236 

 

a)  Keine Änderung des § 3a Abs. 5 EStG 

Die Vorschläge des Bundesrats zur Änderung des § 3a Abs. 5 EStG wurden leider nicht 

aufgegriffen. 

 

b)  Keine Abschaffung des § 17 Abs. 2a EStG 

Die ebenfalls vom Bundesrat geforderte Aufhebung des § 17 Abs. 2a EStG237 ist im JStG 

2020 nicht umgesetzt worden. 

                                                

233  Zu Auswirkungen der Steuersatzsenkung auf die Festsetzung der Insolvenzverwaltervergü-
tung vgl. Waza, BB 2020 S. 2007 und BMF vom 04.11.2020, DB 2020 S. 2436, Tz. 19: „Die 
Leistung eines Insolvenzverwalters ist dann ausgeführt, wenn der seiner Leistung zugrunde 
liegende Auftrag (letzte Vollzugshandlung) erledigt ist. Die Leistung eines Insolvenzverwalters 
ist nach der Rspr. des BFH (vom 02.12.2015 – V R 15/15, BStBl. II 2016 S. 486) erst mit dem 
Beschluss des Insolvenzgerichts über die Aufhebung des Insolvenzverfahrens nach § 200 
Abs. 1 InsO erbracht, soweit keine anderen Beendigungsgründe vorliegen. Aus Vereinfa-
chungsgründen wird es nicht beanstandet, wenn für die Bestimmung des Leistungszeitpunkts 
auf den Vollzug der Schlussverteilung abgestellt wird. Im Restschuldbefreiungsverfahren be-
stimmt sich der Leistungszeitpunkt nach dem Zeitpunkt der rechtskräftigen Erteilung der Rest-
schuldbefreiung nach § 300 InsO.“ Zur Änderung des UStAE in Abschn. 15.2d Abs. 1 Nr. 14 
hinsichtlich des Vorsteuerabzugs eines Insolvenzverwalters aufgrund des BFH-Urteils vom 
18.09.2020 – XI R 19/17 vgl. BMF-Schreiben vom 15.12.2020 – III C 3 – S 7015/19/10006:001 
sowie Waza/Uhländer/Schmittmann, Insolvenzen und Steuern, 13. Aufl. 2021 S. 970 
(Rz. 2093). 

234  Der Freibetrag in § 8 Nr. 1 GewStG wurde von 100.000 € auf 200.000 € angehoben. 
235  BGBl. I 2020 S. 3096; vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses zum 

Entwurf des JStG 2020 (BT-Drucks. 19/25160 vom 10.12.2020), Beschluss BT vom 
16.12.2020 (BR-Drucks. 746/20) und Zustimmung BR vom 18.12.2020 (BR-Drucks. 746/20). 

236  Die Einführung einer Homeoffice-Pauschale von 5 € pro Tag, höchstens 600 € im Jahr, befris-
tet auf 2020 und 2021 soll der besonderen Situation durch die Corona-Krise Rechnung tragen. 
Liegt kein häusliches Arbeitszimmer vor oder wird auf einen Abzug der Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer nach den Sätzen 2 und 3 verzichtet, kann der Stpfl. für jeden Ka-
lendertag, an dem er seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit ausschließlich in der häusli-
chen Wohnung ausübt und keine außerhalb der häuslichen Wohnung belegene Betätigungs-
stätte aufsucht, für seine gesamte betriebliche und berufliche Betätigung einen Betrag von 5 € 
abziehen, höchstens 600 € im Wirtschafts- oder Kalenderjahr (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 4 
EStG). 

237  Stellungnahme des Bundesrats zum Entwurf des JStG 2020 (BT-Drucks. 19/23551 vom 
21.10.2020 S. 11): „… wird in der Fachliteratur als ein klarer Verstoß gegen das 
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c)  Anhebung der Verlustverrechnungsbeschränkung (§ 20 Abs. 6 Satz 5 und 6 

EStG) 

Die vom Bundesrat geforderte Abschaffung der Verlustverrechnungsbeschränkung des 

§ 20 Abs. 6 Satz 5 und 6 EStG hat der Bundestag leider nicht beschlossen.238 Es erfolgte 

lediglich die Anhebung der Verlustverrechnungsbeschränkung von 10.000 € auf 

20.000 €.239 Die verfassungsrechtliche Kritik an der Verlustverrechnungsbeschränkung 

des § 20 Abs. 6 Satz 5 und 6 EStG ist berechtigt, da ein Verstoß gegen das objektive 

Nettoprinzip vorliegt und das Gebot der Folgerichtigkeit nicht beachtet wird.240 Allein fis-

kalische Motive können diese Wertungswidersprüche nicht rechtfertigen.241 Die Anhe-

bung auf 20.000 € durch das JStG 2020 kann die verfassungsrechtlichen Einwände nicht 

beseitigen. 

  

                                                

verfassungsrechtlich maßgebende Nettoprinzip bewertet“; „mehr Steuererklärungen“, „wider-
sprüchlicher Regelungsinhalt“ etc.; hiermit greift der Bundesrat insb. die grundlegende Ausar-
beitung von Drüen, Kapitalverluste nur für „Kleinanleger“? – Zur Verfassungswidrigkeit der 
Beschränkung der Verlustverrechnung nach § 20 Abs. 6 Satz 5 f. EStG, DStR 2020 S. 663, 
auf. 

238  Stellungnahme des Bundesrats zum Entwurf des JStG 2020 (BT-Drucks. 19/23551 vom 
21.10.2020 S. 10): „Rückkehr zu einer überholten Rechtslage, Bedarf und Rechtfertigung ent-
fallen, Instrument eines Nichtanwendungsgesetzes“. Zu Sichtweisen in der Literatur vgl. De-
muth, KÖSDI 2020 S. 21771; Dorn, Ubg 2020 S. 450; Förster/von Cölln/Lentz, DB 2020 
S. 353; Füssenich, DB 2020 S. 24; Fuhrmann, NWB 2020 S. 150; Graw, DB 2020 S. 690; 
Jachmann-Michel, BB 2020 S. 727; Krumm, FR 2020 S. 197; Ott, DStZ 2020 S. 189, 735; Ott, 
GStB 2020 S. 356; Schmittmann, DZWIR 2020 S. 101. 

239 Zur zeitlichen Anwendung vgl. § 52 Abs. 28 Satz 25, 26 EStG. 
240 Vgl. BVerfG vom 09.12.2008 – 2 BvL 1/07, 2 BvL 2/07, 2 BvL 1/08, 2 BvL 2/08 [Rz. 57] zu § 9 

Abs. 2 EStG: „Im Bereich des Steuerrechts hat der Gesetzgeber bei der Auswahl des Steuer-
gegenstandes und bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weitreichenden Entschei-
dungsspielraum … . Die grundsätzliche Freiheit des Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte 
zu bestimmen, an die das Gesetz dieselben Rechtsfolgen knüpft und die es so als rechtlich 
gleich qualifiziert, wird hier, insbesondere im Bereich des Einkommensteuerrechts, vor allem 
durch zwei eng miteinander verbundene Leitlinien begrenzt: durch das Gebot der Ausrichtung 
der Steuerlast am Prinzip der finanziellen Leistungsfähigkeit und durch das Gebot der Folge-
richtigkeit … . Danach muss im Interesse verfassungsrechtlich gebotener steuerlicher Lasten-
gleichheit … darauf abgezielt werden, Stpfl. bei gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch 
zu besteuern (horizontale Steuergerechtigkeit), während (in vertikaler Richtung) die Besteue-
rung höherer Einkommen im Vergleich mit der Steuerbelastung niedriger Einkommen ange-
messen sein muss … . Bei der Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands 
muss die einmal getroffene Belastungsentscheidung folgerichtig im Sinne der Belastungs-
gleichheit umgesetzt werden. Ausnahmen von einer solchen folgerichtigen Umsetzung bedür-
fen eines besonderen sachlichen Grundes.“ 

241 So ausdrücklich BVerfG vom 09.12.2008 – 2 BvL 1/07, 2 BvL 2/07, 2 BvL 1/08, 2 BvL 2/08 
[Rz. 58] zu § 9 Abs. 2 EStG: „Als besondere sachliche Gründe für Ausnahmen von einer fol-
gerichtigen Umsetzung und Konkretisierung steuergesetzlicher Belastungsentscheidungen 
hat das Bundesverfassungsgericht in seiner bisherigen Rechtsprechung vor allem außerfiska-
lische Förderungs- und Lenkungszwecke (aa) sowie Typisierungs- und Vereinfachungserfor-
dernisse (bb) anerkannt, nicht jedoch den rein fiskalischen Zweck staatlicher Einnahmenerhö-
hung.“ 
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d)  Gewerbesteuerrechtliche Verlustverrechnung (§ 10a Satz 10 ff. GewStG) 

Eine Klarstellung zur gewerbesteuerrechtlichen Verlustverrechnung im Verhältnis zu 

§§ 8c und 8d KStG enthalten § 10a Satz 10 ff. GewStG n.F.242 Ausweislich der Geset-

zesbegründung243 soll es wegen der Abweichungen der körperschaftsteuerrechtlichen 

und der gewerbesteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage in Einzelfällen zu gewerbe-

steuerrechtlichen Fehlbeträgen gekommen sein, auf die § 8c KStG entsprechend anzu-

wenden ist und § 8d KStG angewendet werden könnte, ohne dass körperschaftsteuer-

rechtlich ein Verlust entstanden ist. Aus dem bisherigen Wortlaut des Satzes 10 könne 

nicht zweifelsfrei abgeleitet werden, ob auch in diesem Fall eine entsprechende Anwen-

dung des § 8d KStG für gewerbesteuerliche Zwecke möglich sei.244 

 

e)  Finanzrechtsweg gem. § 32i Abs. 2 Satz 2 AO für Auskunftsansprüche des In-

solvenzverwalters gegenüber dem FA 

§ 32i Abs. 2 AO bestimmt bislang, dass nur für Klagen der betroffenen Person245 hin-

sichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gegen Finanzbehörden oder ge-

gen deren Auftragsverarbeiter wegen eines Verstoßes gegen datenschutzrechtliche 

Bestimmungen im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 oder der darin 

enthaltenen Rechte der betroffenen Person der Finanzrechtsweg eröffnet ist.246 Hieraus 

                                                

242  Zur zeitlichen Anwendung vgl. § 36 Abs. 5a GewStG n.F. 
243  Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses zum Entwurf des JStG 2020 (BT-

Drucks. 19/25160 vom 10.12.2020 S. 217). 
244 „Die Änderung in Satz 10 und der neue Satz 11 ermöglichen wie bisher die entsprechende 

Anwendung des §§ 8c und 8d KStG für Zwecke der GewSt. Ergänzend regelt der neue 
Satz 12 des § 10a für die Fälle, in denen es an nicht genutzten (körperschaftsteuerrechtlichen) 
Verlusten fehlt, ein gesondertes gewerbesteuerrechtliches Antragsrecht für die entsprechende 
Anwendung des § 8d KStG auf gewerbesteuerrechtliche Fehlbeträge. Der Antrag ist in ent-
sprechender Anwendung des § 8d Abs. 1 Satz 5 KStG in der GewSt-Erklärung für den Erhe-
bungszeitraum des schädlichen Beteiligungserwerbs zu stellen und kann ggf. nach amtlichem 
Datensatz oder amtlichem Vordruck nachgeholt werden.“ 

245 Für Klagen „Dritter“ – z.B. Insolvenzverwalter – fehlt es nach Ansicht des BVerwG an einer 
entsprechenden Regelung (BVerwG vom 18.11.2019 – 10 B 20/19, BVerwG vom 28.10.2019 
– 10 B 21/19), sodass im Umkehrschluss Ansprüche „Dritter“ nach einem Informationsfrei-
heitsgesetz nicht zu den Abgabenangelegenheiten gehören und der Verwaltungsrechtsweg 
gegeben sei. 

246  Vgl. Bleckat/Kor, ZInsO 2020 S. 1457; Uhländer, DB 2020 S. 17; Waza/Uhländer/Schmitt-
mann, Insolvenzen und Steuern, 13. Aufl. 2021 S. 330, 1221. Zur Sichtweise der Finanzver-
waltung siehe BMF vom 13.01.2020 – IV A 3-S 0130/19/10017:004 unter der Rn. 66: „Die 
Pflicht aus Art. 15 Abs. 3 Satz 1 DSGVO ist nicht mit einem allgemeinen Akteneinsichtsrecht 
gleichzusetzen. Ein grundsätzlicher Anspruch auf Akteneinsicht besteht im Verwaltungsver-
fahren in Steuersachen nach der AO nicht. Hält die Finanzbehörde es für zweckmäßig, kann 
sie eine Auskunft im Wege der Akteneinsicht erteilen (§ 32d Abs. 1 AO, vgl. Rn. 32).“ 
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folgt nach der Rechtsprechung des BVerwG247 und des BFH248, dass für Auskunftsan-

sprüche des Insolvenzverwalters gegen die Finanzbehörden aufgrund eines landes-

rechtlichen Informationsfreiheitsgesetzes der Verwaltungsrechtsweg gegeben ist. Nun-

mehr ist nach der Einfügung des § 32i Abs. 2 Satz 2 AO249 der Finanzrechtsweg auch 

für Auskunfts- und Informationsansprüche des Insolvenzverwalters gegeben, deren Um-

fang nach § 32e AO begrenzt wird.250 Ein vorheriges Einspruchsverfahren ist gem. § 32i 

Abs. 9 Satz 2 AO i.d.F. des JStG 2020251 erforderlich, da nach § 32i Abs. 9 AO a.F kein 

außergerichtliches Vorverfahren stattfindet.252 

Die Gesetzesbegründung rechtfertigt die Rechtswegzuweisung zur Finanzgerichtsbar-

keit mit der Einheitlichkeit der Rechtsprechung (BT-Drucks. 19/22850 vom 25.09.2020 

S. 158): 

„Die seit dem 25. Mai 2018 geltende Regelung des § 32i AO umfasst nach der herr-

schenden Rechtsprechung nicht Streitigkeiten bei Anwendung des § 32e AO. Hiernach 

gelten die Artikel 12 bis 15 der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. den §§ 32a bis 

32d AO entsprechend, soweit die betroffene Person oder ein Dritter nach dem Informa-

tionsfreiheitsgesetz des Bundes oder eines Landes gegenüber der Finanzbehörde einen 

Anspruch auf Informationszugang hat. Diese Norm beschränkt diese Ansprüche auf Aus-

kunft und Informationszugang in der Weise, dass der Anspruch nicht über den daten-

schutzrechtlichen Anspruch auf Auskunft der betroffenen Person selbst hinausgehen 

darf. Letztlich wird durch diese Regelung vermieden, dass die Beschränkungen der Ver-

ordnung (EU) Nr. 2016/679 sowie der §§ 32a bis 32d AO durch Informationsfreiheitsge-

setze des Bundes oder der Länder verdrängt oder umgangen werden können. 

                                                

247  BVerwG vom 18.11.2019 – 10 B 20/19; siehe zudem EuGH-Vorlage des BVerwG vom 
04.07.2019 – 7 C 31/17 mit Schlussantrag des GA EuGH vom 03.09.2020 – Rs C-620/19 
sowie BVerwG vom 16.09.2020 – 10 C 10/19, wonach der Insolvenzverwalter aus Art. 15 
DSGVO keinen Auskunftsanspruch gegenüber dem FA hat. Nach Ansicht des BVerwG geht 
der Auskunftsanspruch des Insolvenzschuldners aus Art. 15 DSGVO nicht gem. § 80 Abs. 1 
InsO in die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis des Insolvenzverwalters über. 

248  BFH vom 16.06.2020 – II B 65/19: „Für Rechtsstreitigkeiten, die auf ein Informationsfreiheits-
gesetz gestützte Auskunftsansprüche des Insolvenzverwalters über Bewegungen auf den 
Steuerkonten des Insolvenzschuldners betreffen, ist nicht der Finanzrechtsweg, sondern der 
Verwaltungsrechtsweg eröffnet“; siehe zudem BFH vom 07.04.2020 – II B 82/19. 

249  BGBl. I 2020 S. 3096 [3125]; Art. 27 Nr. 8 a) JStG 2020 mit Folgeänderung in Art. 27 Nr. 8 
Buchst. b JStG 2020 zu § 32i Abs. 7 Nr. 1 AO. 

250  Zur Gesetzesänderung vgl. bereits Loose, AO-StB 2020 S. 320, wonach die Klarstellung ge-
boten und in der Sache zu begrüßen sei. 

251 BGBl. I 2020 S. 3096 [3125]; Art. 27 Nr. 8 Buchst. c JStG 2020. 
252 Gesetzesbegründung (BT-Drucks. 19/22850 vom 25.09.2020 S. 159): „Die Ergänzung in Ab-

satz 2 weist nunmehr auch Streitigkeiten über Ansprüche auf Auskunft und Informationszu-
gang nach den Informationsfreiheitsgesetzen dem Finanzrechtsweg zu, sodass das bisherige 
außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren in den betreffenden Fällen ohne entsprechende Er-
gänzung ebenso ausgeschlossen werden würde. Satz 2 bestimmt, dass bei Streitigkeiten über 
solche Ansprüche auf Auskunft und Informationszugang das außergerichtliche Vorverfahren 
nicht ausgeschlossen ist. 
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Nach der aktuellen Rechtsprechung, auch des Bundesverwaltungsgerichts, handelt es 

sich in diesen Fällen weder um einen in § 32i AO ausdrücklich geregelten Fall noch um 

eine Abgabenangelegenheit im Sinne der FGO, weshalb bei Streitigkeiten nicht der Fi-

nanzrechtsweg, sondern der Verwaltungsrechtsweg gegeben sein soll. Es sei unerheb-

lich, ob bei der Anwendung der Informationsfreiheitsgesetze auch bereichsspezifische, 

den Informationszugang beschränkende Vorschriften der AO anzuwenden sind. In den 

betreffenden Fällen geht es jedoch im Ergebnis stets um die Auslegung derselben steu-

erverfahrensrechtlichen Vorschriften wie bei den übrigen finanzgerichtlichen Verfahren 

in Datenschutzangelegenheiten. Die beabsichtigte gesetzliche Neuregelung in § 32i Ab-

satz 2 Satz 2 AO soll daher auch solche, sich aus § 32e AO ergebenden Rechtsstreitig-

keiten dem Finanzrechtsweg zuweisen. 

Nur mit einer einheitlichen Befassung durch die auf Abgabenrecht spezialisierten Finanz-

gerichte auch in diesen Fällen kann eine einheitliche Rechtsprechung in datenschutz-

rechtlichen Klageverfahren im Anwendungsbereich der AO und somit auch eine einheit-

liche Auslegung der maßgeblichen steuerverfahrensrechtlichen Vorschriften sicherge-

stellt werden.“ 

 

4.  Grundsatzentscheidung des BFH zur Passivierung bei Rangrücktritt 

Der XI. Senat hat im Urteil vom 19.08.2020253 die bilanzsteuerrechtlichen Folgen einer 

Rangrücktrittserklärung präzise fortentwickelt. Eine Rangrücktrittserklärung, die die Er-

füllung der Verpflichtung nicht nur aus zukünftigen Gewinnen und Einnahmen, sondern 

auch aus „sonstigem freien Vermögen“ vorsieht, löst nach zutreffender Ansicht des 

XI. Senats selbst dann weder handels- noch steuerbilanziell ein Passivierungsverbot 

aus, wenn der Schuldner aufgrund einer fehlenden operativen Geschäftstätigkeit aus der 

Sicht des Bilanzstichtags nicht in der Lage ist, freies Vermögen zu schaffen, und eine 

tatsächliche Belastung des Schuldnervermögens voraussichtlich nicht eintreten wird.254 

  

                                                

253  BFH vom 19.08.2020 – XI R 32/18. 
254 Vgl. zuvor BFH vom 30.11.2011 – I R 100/10, DB 2012 S. 490; BFH vom 05.04.2014 – I R 

34/12; BFH vom 15.04.2015 – I R 44/14, DB 2015 S. 1633; BFH vom 10.08.2016 – I R 25/15, 
DB 2017 S. 883; Kahlert, DStR 2014 S. 1906; Bitter, ZIP 2015 S. 345; Schmidt, DB 2015 
S. 600; Kahlert, DStR 2015 S. 734; Taplan/Baumgartner/Baumgartner, GmbHR 2015 S. 347; 
Schmidt-Hern, DB 2015 S. 1153; Weber-Grellet, BB 2015 S. 2667; Helios/Kröger, DStR 2015 
S. 2478; Westpfahl/Kresser, DB 2016 S. 33; Müller, BB 2016 S. 491; Schmidt, BB 2016 S. 2; 
Wübbelsmann, DStR 2016 S. 1723; Frystatzki, DStR 2016 S. 2479; Wacker, DB 2017 S. 26. 
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 Gesetzgebung: Weitere Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis 

zur Auszahlung finanzieller Hilfen (Bundesregierung)255 

Die Bundesregierung hat am 20.01.2021 die vom Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz (BMJV) vorgelegte Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag 

der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD beschlossen, die eine Änderung des COVID-

19-Insolvenzaussetzungsgesetzes (COVInsAG) vorsieht. 

 

Hintergrund:  

Durch die Folgen der anhaltenden Corona-Pandemie geraten auch Unternehmen in fi-

nanzielle Schwierigkeiten, die tragfähige Geschäftsmodelle haben und vor der Pande-

mie erfolgreich am Markt tätig waren. Der Staat stellt ihnen umfangreiche finanzielle Hil-

fen zur Verfügung, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Die Prüfung der Anträge 

nimmt jedoch Zeit in Anspruch, deshalb sind die Hilfen vielfach noch nicht zur Auszah-

lung gekommen.  

 

Die nun beschlossenen Änderungen sehen vor, die Aussetzung der Insolvenzan-

tragspflicht von derzeit 31.01.2021 bis zum 30.04.2021 zu verlängern: 

• Die Verlängerung soll den Schuldnern zugutekommen, die einen Anspruch auf 

finanzielle Hilfen aus den aufgelegten Corona-Hilfsprogrammen haben und de-

ren Auszahlung noch aussteht.  

• Voraussetzung ist grundsätzlich, dass die Hilfe bis zum 28.2.2021 beantragt wird 

und die erlangbare Hilfeleistung zur Beseitigung der Insolvenzreife geeignet ist.  

• Auf die tatsächliche Antragstellung kommt es ausnahmsweise nicht an, wenn 

eine Beantragung der Hilfen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen bis zum 

28.2.2021 nicht möglich ist. In diesen Fällen soll auf die Antragsberechtigung ab-

gestellt werden.  

• Wie bisher gilt die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht nur, wenn die Krise 

des Unternehmens pandemiebedingt ist, mit einer Auszahlung der Hilfen zu rech-

nen ist und hierdurch eine Überlebenschance für das Unternehmen besteht. 

• Wenn ein Unternehmen von einem Insolvenzantrag absieht, obwohl die Voraus-

setzungen für eine Aussetzung nicht vorliegen, handelt die Geschäftsleitung 

pflichtwidrig. Dies kann sowohl eine Haftung als auch eine Strafbarkeit der Ge-

schäftsleitung begründen. Daran soll auch weiterhin festgehalten werden. 

                                                

255  Quelle: BMJV, Pressemitteilung vom 20.01.2021 (il), zitiert nach NWB 
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Hinweis:  

Das Vorhaben muss noch das weitere Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. Die ge-

planten Regelungen sollen rückwirkend ab dem 1.2.2021 gelten. Das Rückwirkungsver-

bot des Art. 103 Abs. 2 GG ist laut Gesetzesbegründung nicht betroffen, da sich die 

Rückwirkung zugunsten der Täterin oder des Täters auswirkt. Die "Formulierungshilfe 

für einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD zur Verlängerung 

der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht" können Sie auf der Homepage des BMJV 

einsehen.  

 

 

 Reform des Stiftungsrechts: Das BMJV legt seinen Referentenent-

wurf vor 

Eckpunkte: 

Der Referentenentwurf sieht umfassende Änderungen des deutschen Stiftungsrechts 

vor. Die wesentlichen Eckpunkte sind: 

⧫ die Vereinheitlichung des Stiftungszivilrechts auf Bundesebene im BGB 

⧫ die Einführung eines zentralen Stiftungsregisters mit Publizitätswirkung so-

wie Meldefiktionswirkung im Sinne des Geldwäschegesetzes, 

⧫ die Einführung einer eigenständigen Haftungsnorm für Stiftungsorgane und 

Kodifizierung der Business Judgement Rule als Sorgfaltsmaßstab, 

⧫ die Kodifizierung eines umfassenden Ermächtigungskatalogs zur Vor-

nahme von Satzungsänderungen, Zweckänderungen, Umwandlung in eine 

Verbrauchsstiftung, Zu- und Zusammenlegung sowie die Auflösung der Stif-

tung. 

 

 Vereinheitlichung auf Bundesebene und eigenständige Kodifikation 

Der Referentenentwurf beinhaltet eine bundeseinheitliche Kodifizierung des Stiftungszi-

vilrechts im BGB. Dies wird dazu führen, dass umfangreiche Kürzungen in den Lan-

desstiftungsgesetzen erfolgen werden und dazu, dass das Bundesstiftungsrecht eigen-

ständiger, d.h. mit weniger Verweisen in das Vereinsrecht an zentraler Stelle im BGB 

normiert sein wird.  

Erfasst sind insbesondere umfangreiche Regelungen zur Organisationsverfassung der 

Stiftung, zum Stiftungsvermögen, dessen Einteilung in dauerhaft zu erhaltendes Grund-

stockvermögen und verbrauchbares Vermögen, den Vermögenserhalt, die Vermögens-
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verwaltung, besonderen Vorgaben für die Verbrauchsstiftung sowie Voraussetzungen 

und Ablauf von Satzungs- und Grundlagenänderungen. 

 

 Stiftungsregister mit Publizitätswirkung 

Wissenschaft und Praxis waren sich seit langem einig, es braucht ein Stiftungsregister 

mit Publizitätswirkung. Umso größer war die Enttäuschung darüber, dass der Diskussi-

onsentwurf der Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein solches Register nicht vorgesehen hatte. 

Der Referentenentwurf beinhaltet nun das lang ersehnte Stiftungsregister mit Publizitäts-

wirkung (§ 82d BGBRE). Das Register soll beim Bundesamt für Justiz zentral geführt 

werden und es sollen alle bestehenden und neu errichteten Stiftungen in das Register 

eingetragen werden. Wesentliche Inhalte des Registers sind Angaben über die vertre-

tungsberechtigten Organe und deren Vertretungsbefugnis sowie Name, Sitz, Grundla-

gen- und Satzungsänderungen der Stiftung. Stiftungen wird damit endlich der Nachweis 

der Vertretungsberechtigung im Rechtsverkehr erleichtert werden. Und schließlich soll 

das Register auch als meldefiktionsfähiges Register im Sinne des § 20 Abs. 2 des Geld-

wäschegesetzes vorgesehen werden.  

Nach erfolgter Eintragung sollen rechtsfähige Stiftungen künftig einen Rechtsformzusatz 

„e.S." bzw. „eingetragene Stiftung" oder „e.VS." bzw. „eingetragene Verbrauchsstiftung" 

im Namen tragen, § 82c BGB-RE. 

 

 

 


